
Reichs-Gesetzblatt.
«-sz 1884.

Enthält

dieGesetze,Verordnungenu.s.w.vom2.Januar bis8.Dezember1884,
nebsteinemVertragevomJahre 1882, sowiemehrerenVerträgen,
einerVerordnungund einerBekanntmachungvomJahre 1883.

(Von Nr. 1524 bis einschl.Nr. 1575.)

Nr. 1 bis einschl.Nr. 34.

— =: — —

Berlin,
zu habenim KaiserlichenPost=Seitungsamt.

".





der im Reichs=Gesetzblatt

vomJahre 1884

Datum usgegeben Nr. Nr.
des zu In halt. des des Ge-Seiten.

Gesetzes2c..|Berlin. Stücks. setzesrc.

1882. 1884.
6. Mai.. April. Internationaler Vertrag, betreffenddie po= II. 1536.25-3.

lizeilicheRegelung der Fischerei in der
1883. Nordsee außerhalbder Küstengewässer.

4 Juni.1. März.Uebereinkunft zwischenDeutschland undLuxem= 9. 1633 19.20.
burg,betreffend die gegenseitigeZulassungder
in den Grenzgemeinden wohnhaftenMe—
dizinalpersonen zurAusübung derPraxis.

21. Juli. 4. Juli. Vertrag zwischenDeutschland und Luxem. 18. 1550.66-68
burg, betreffenddie Herstellungeiner Eisen=
bahn von St. Vith nachUlflingen.

21. — 116. — Schlußprotokoll zu dem Vertrage zwischen 20. 1555.17-—118½
Deutschland und Luxemburg, betreffend
die Herstellung einer Eisenbahn von
St. Vith nachUlflingen, d. d. Berlin, den
21. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.von 1884
S. 66).

26. Norbr.] Dezbr. Handels-, Freundschafts- und Schiffahrts= 32. 1572.221-252
vertrag zwischendemReich und demKönig= (mitAnl.)
reich Korea.

12.Dezbr.. August.] UebereinkunftzwischenDeutschland und Bel= 24. 1562. 173.- 187.
gien, betreffendden Schutz an Werken der (mitAnl.)
Literatur und Kunst.

c



IV ChronologischeUebersichtdesJahrganges1884.

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des zu Inhalt. des desGe.Seiten.

Gesetzes2c. Berlin. Stücks. setzes2c.

1883. 1884. 4
12. Dezbr. 19. August. UebereinkunftzwischenDeutschland und Bel— 24. 1563.88-190.

gien, betreffenddenSchutz dergewerblichen
Muster und Modelle.

24. — 2. Janr. Verordnung, betreffenddieGebührenfreiheit 1. 1524. 12.
in dem Verfahren vor demReichsgericht.

29. — 5. — Bekanntmachung,betreffenddie Uebersichtder 2. 1626. 3-6.
Uebergangsabgaben und Ausfuhrver= (mitAnl.)
gütungen, welchevon Staaten, wo innere
Steuern auf die Hervorbringungoder Zu=
bereitunggewisserErzeugnissegelegt sind, er=
hobenbeziehungsweisebewilligtwerden.

1884.
2. Janr. 110. — Bekanntmachung,betreffendden Beitritt der 3. 1526. 7.

Niederlande zu der unterm 3. November
1881 abgeschlosseneninternationalen
Reblaus= Konvention.

21. —25. — Verordnung,betreffenddieKonsulargerichts= 4. 1527.— 9.
barkeit in derRegentschaft Tunis.

23. — 25. — Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von 4. 1528. 10.
Pflanzen und sonstigenGegenständen des
Gartenbaues.

31. — 2. Febr. Bekanntmachung, betreffenddie Einfuhr von 5. 1529. II.
Pflanzen und sonstigenGegenständen des
Gartenbaues.

20. Febr. 20. — Verordnung,betreffenddie Einberufung des 6. 1530. 3.
Reichstags.

26. —29. — Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von 7. 1631 15.
Pflanzen und sonstigenGegenständen des
Gartenbaues.

29. — 19.April. UebereinkunftzwischenDeutschland und der 12. 1537. 5-46.
Schweiz, betreffenddie gegenseitigeIn=
lassung der in der Nähe der Grenze
wohnhaftenMedizinalpersonen zur Aus=
übungderPraxis.



Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des zu Inhalt. des desGe. Seiten.

Gesetzes2c.|Berlin. Stücks. setzes2c.

1884.41
12.März. 20. März.Gesetz, betreffenddie Stimmzettel für öffent= 8. 1532. 1#½

liche Wahlen.

12. — 16.April. AllerhöchsterErlaß, betreffenddieBezeichnungdes 10. 1535. 24.
Hauptzollamts in Hamburg.

12.April. 16. — Gesetz,betreffenddieFeststellungeinesNachtrags 10. 153411-24.
zum Reichshaushalts-Etat für das (mitAnl.)
Etatsjahr 1884/85.

30. — 8. Mai. Gesetz,betreffenddie Kontrole des Reichs= 13. 1538. 47.
haushalts und desLandeshaushalts
von Elsaß=Lothringen für das Etats=
jahr 1883/84.

30. — 8. — Gesetzzur Ausführung der internationalen 13. 1539. 48.
Konvention vom 6. Mai 1882, betreffend
die polizeilicheRegelung der Fischerei in
der Nordsee außerhalbder Küstengewässer.

3. Mai. 117. — Gesetz,betreffenddie Prisengerichtsbarkeit. 14. 1540. 49.

13. — 117. — Gesetz,betreffenddie Anfertigung und Ver— 14. 1541114950.
zollung von Zündhölzern.

24. —29. — Bekanntmachung,betreffenddenVerkehr mit 15. 1543. 51-52
Erzeugnissen und Geräthschaften
desWeinbaues in den deutsch fran=
zösischen Grenzbezirken.

26. —29. — Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von 15. 1544. 52
Pflänzen und sonstigenGegenständen des
Gartenbaues.

27. —229 —esetz, betreffenddie zur Erforschung der 15. 1542. 51
Cholera nachEgypten und ÖOstindien
entsandtewissenschaftliche Kommission.

28. — 6. Juni.Gesetz, betreffenddie Verlängerung der 16. 1545. 53.
Gültigkeitsdauer des Gesetzes gegendie
gemeingefährlichen Bestrebungen der
Sozialdemokratie vom 21. Oktober1878.



VI ChronologischeUebersichtdesJahrganges1884.

Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des zu Inhalt. des desGeSeiten.

Gesetzes2c.]Berlin. Stücks. setzesrc.

1884. 1884.
1. Juni. 6. Juni. Gesetz,betreffenddieAbänderung desGesetzes 16. 1546.4-60.

über die eingeschriebenen Hülfskassen
vom7.April 1876.

4 — 111. — Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von 17. 1548. 64.
Pflanzen und sonstigenGegenständen des
Gartenbaues.

9. — 111. — Gesetz gegen den verbrecherischen und ge— 1# 15477 61-64.
meingefährlichen Gebrauch von Spreng=
stoffen.

9. — 4. Juli. Bekanntmachung, betreffendden Debit von 18. 1551. 68.
Stempelmarken und gestempelten Blan=
kets zur Entrichtung der Wechselstempel=
steuer.

20. — 3. Septbr. Uebereinkunft zwischen Deutschland und 26. 1565. 193-210.
Italien, betreffendden Schutz an Werken (mitAnl.)
der Literatur und Kunst.

22. — 4. Juli. Verordnung,betreffenddieVergütungfür Dienst= 18. 1549. 65.
reisen der Marinebeamten zwischenKiel
und Friedrichsort.

6. Juli. 9. — Unfallversicherungsgesetz. 19. 1552.69-111.

7. — 9. — Gesetz, betreffenddie Feststellungeines zweiten 19. 1553.12-114.
Nachtrags zum Reichshaushalts=Etat (mitAnl.)
für das Etatsjahr 1884/85.

11. — 16. — Gesetz,betreffenddieAbänderung derMaaß= 20. 1554.115- 117.
und Gewichtsordnung vom 17.August
1868.

12. — 116.— Bekanntmachung,betreffendeineAbänderung 20. 1556. 118.
des Verzeichnisses der gewerblichen An—
lagen, welcheeinerbesonderenGenehmigung
bedürfen.



Datum
des

Gesetzes�c.

Ausgegeben
zu

Berlin.
Inhalt.

Nr.
des

Stücks.

Nr.
desGe=
setzesrc.

VII

Seiten.

1884.
12.Juli.

16.

18.

20. —

21.

24. August.

18.Septbr.

29.

24. Oktbr.

1884.
24. Juli.

24.

31.

2. August.

28.

20.Septbr.

8. Oktbr.

1. Novbr.

Gesetz,betreffenddenReingewinn aus dem
von dem großen Generalstabe verfaßten
Werke: „Der deutsch französische Krieg
1870/71“.

Gesetzüber den Feingehalt der Gold- und
Silberwaaren.

Gesetz, betreffenddie Kommanditgesell=
schaften auf Aktien und die Aktien=
gesellschaften.

Gesetz,betreffenddie BeschaffungeinesDienst=
gebäudes für das Generalkonsulat in
Schanghai. «

Gesetz,betreffenddie Einziehung der mit dem
Datum vom 1I. Juli 1874 ausgefertigten
Reichskassenscheine.

Bekanntmachung,betreffendden Verkehr mit
Erzeugnissen und Geräthschaften des
Weinbaues in dendeutsch schweizerischen
Grenzbezirken.

Verordnung, betreffenddie Wahlen zum
Reichstag.

einer Anleihe auf Grund der Gesetzevom
16. Februar 1882 (Reichs=Gesetzbl.S. 39),
vom 2. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 148)
i= vom 12. April 1884 (Reichs=Gesetzbl.
S. 21).

Bekanntmachung,betreffendden Beitritt Ser=
biens zu der unterm 3. November1881 ab=
geschlossenen
Konvention.

internationalen Reblaus=.

21.

21.

22.

23.

25.

27.

28.

29.

1557.

1558.

1559.

1560.

1561.

1564.

1566.

1567.

1568.

119.

120-122.

123-170.

171.

172.

191-192

211.

213-214.

215.



VII Ccronologische UebersichtdesJahrganges1884.
.................—““—————“

Datum HAusgegeben Nr. Nr.
des zu Intholl#t. desdes Ge. Seiten.

Gesetzes2c..]Berlin. Stücks. setzesrc.

1884. 1884.
30.Okttr. Novbr.Bekanntmachung, betreffenddie Ausführung 29. 1569.215-216.

der Bestimmungen im §. 2 des Gesetzesvom
11.Juli 1884 über die Abänderung der
Maaß= und Gewichtsordnung vom
17.August1868 (Reichs=Gesetzbl.S. 115).

10. Nevbr.13. — Bekanntmachung, betreffendden Verkehr mit 31.1571.219·-220.
Erzeugnissen und Geräthschaften des
Weinbaues in den deutsch=lugem=
burgischen Grenzbezirken. *

11. —1. — Verordnung,betreffenddieEinberufung des 30. 1570. 217.
Reichstags.

4. Dezbr. 5. Dezbr. Bekanntmachung,betreffenddie Erweiterung 33. 1573. 253.
der Befestigungsanlagen von Pillau.

8. —13. — GesetzwegenErgänzung des§. 100e desGe= 34. 1574. 255.
setzes,betreffenddie Abänderung der Ge=
werbeordnung vom 18.Juli 1881 (Reichs=
Gesetzbl.S. 233 ff. von 1881).

8. — 13. — Verordnung,betreffenddie anderweiteFestsetzung 34. 1575. 256.
der Kaution des Rendanten der Patent—
amtskasse.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
MÆI.

Inhalt: Verordnung, betreffenddie Gebührenfreiheitin demVerfahren vor demReichsgericht.S. 1.

(Nr. 1524.) Verordnung,betreffenddie Gebührenfreiheitin demVerfahrenvor demReichs=
gericht. Vom 24.Dezember1883.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs auf Grund des §. 98 Absatz3 des Gerichts=
kostengesetzesvom 18. Juni 1878 (Reichs=Gesetzbl.S. 141), nach erfolgterZu=
stimmungdes Bundesraths, was folgt:

## ---
JndemVerfahrenvordemReichsgerichtsindvonZahlungderGe-

bührenbefreit:
1. öffentlicheArmen-,Kranken-,Arbeits-undBesserungsanstalten,ferner
Waisenhäuserund anderemildeStiftungen, insofernsolchenichteinzelne
Familien oderWestimmtePersonenbetreffen,oder in bloßenStudien—
stipendienbestehen;

2. öffentlicheVolksschulen;
3. öffentlichegelehrteAnstaltenundSchulen,Kirchen,Pfarreien, Kaplaneien,
Vikarien undKüstereien,jedochnur insoweit,als dieEinnahmenderselben
die etatsmäßigeAusgabe, einschließlichder Besoldungoderdes statt
dieserüberlassenenNießbrauchs,nicht übersteigen,und diesesdurch ein
Jeugniß der denselbenvorgesetztenStaatsbehörden bescheinigtwird.
Insoweit aber in RechtsstreitigkeitenderselbensolcheAnsprüche,welche
lediglichdas zeitigeInteressederjenigenberühren,welchendie Nutzung
des betreffendenVermögens für ihre Person zusteht,zugleich mitver=
handelt werden, haben letzteredie auf ihren Theil verhältnißmäßig
fallendenGebührenzu tragen.

Reichs=Gesetzbl.1884. 1

Ausgegebenzu Berlin den2. Januar 1884.
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Reichs-Gesetzblatt..
2.

—

Inhalt: Bekanntmachung, betreffendUebergangsabgabenund Ausfuhrvergütungenvon Erzeugnissen,für
welchevon verschiedenenStaaten innereSteuern erhobenwerden.S. 3.

(Nr. 1525.) Bekanntmachung,betreffend die Uebersichtder Uebergangsabgabenund Ausfuhr=
vergütungen,welchevonStaaten,wo innereSteuernauf dieHervorbringung
oderJubereitunggewisserErzeugnissegelegtsind, erhobenbeziehungsweise
bewilligtwerden. Vom 29.Dezember1883.

S. Veröffentlichungder in Nr. 2 des Reichs=Gesetzblattesfür 1877 ab=
gedrucktenUebersichtderUebergangsabgabenundAusfuhrvergütungen,welchevon
Staaten, wo innereSteuern auf dieHervorbringungoderZubereitunggewisser
Exzeugnissegelegtsind, erhobenbeziehungsweisebewilligt werden, sind hinsichtlich
der Höhe der Abgaben=beziehungsweiseVergütungssätzemehrfacheAenderungen
eingetreten.Demgemäßwerdengegenwärtigdie in der nachstehendabgedruckten
UebersichtbezeichnetenUebergangsabgabenund Vergütungenerhobenbeziehungs=
weisebewilligt.

Berlin, den29.Dezember1883.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

von Burchard.

Reichs=Gesetzbl.1884. 2

Ausgegebenzu Berlin den 5. Januar 1884.



der

Betra8 g

2 Steuergebiete. Maßstab. der der .»Z- g . ßst UebergangssAusfuhv Bemerkungen
abgabe vergütung

Mark. Pf.] Mark. ff.

I. VonBier. rl
1.Vreußen, Sachsen, Hessen,Mecklen= DieAusfuhrvergütungwirdnur für solches

burg=Schwerin, Sachsen=Weimar Bier gewährt,zudessenBereitungmindestens

zussohliehlichtesVordergerchs — ——
Ostheim, Mecklenburg Strelitz, vonhöheralsmit2Markfür50 Kilogramn
Oldenburg, Braunschweig, Sachsen= besteuertenMalzsurrogatenmindestenseine
Meiningen,SachsenAltenburg, demStenermertheven1Martentsterechende
Sachsen=Coburg-Gothaausschließ= — —2
lich des Amts Königsberg, An= Bier muß der Regel nachin einerMenge
halt, Schwarzburg=Sondershausen, vonmindestens2Hektoliterausgehen.
Schwarzburg=Rudolstadt,Waldeck,
Reußd. L., Reußj. L., Schaumburg=
Lippe,Lippe,Lübeck,diein dieJoll=
grenzeneingeschlossenenGebietstheile .
BremensundHamburgs,LuxemburgIHektoliter 2 1

2. Bayern, das Großherzoglichsächsische
Vordergericht Ostheim und das
Herzoglichsachsen=coburg-gothaische

. braunesBierlHektoliter 325 2 60 DieAusfuhrvergütungfür in GebindenoderAmtKönigsberg. . . — 2

einerSendunggewährt.
» braunesBier8ektolit 3 . DieAus ütung wirdfür jedeneinzel

3.Württemberg weißesBier e “ 1 1 65 « uSudnfauckhyrxeexigVeertIfrsedfeüsrAZkalzveerllftöätrcheJ
zu demFabrikationsquantumbemessen.

—— 1Sekteozkn 20 50
. starkesBier-.15ettoliter 230 30

5.elsaß-LothringenDünbirr! 838 #



.-

Steuergebiete. Maßstab. der
Uebergangs=
abgabe

Mark. f.

Ausfuhr=-
vergütung
Mark. .

Bemerkungen.

4
. II. Von Branntwein.
I. „Dieunter1Nr. 1 genanntenStaaten

undGebietstheilemit Ausschlußder
hohenzollernschenLande Preußens
und Luxemburgs,und Elsaß=Lo=
minnenn..

Bayern, das Großherzoglichsächsische
Vordergericht Ostheim und das

Herzoglichsachsen=coburg=gothaische
Amt Königsberg:
—

Liqueureund anderemit Zucker
versetztegeistige Getränke,
ohneRücksichtauf die Al=
"SSseettt..

1 Hektoliter
zu 50 Pro=
zent Alkohol
nachTralles

1Hektoliter
a) bei einer
Stärke bis
zu 65 Pro=
zentTralles
b) bei einer
Stärkeüber
65 Prozent
Tralles 4

1Hektoliter
zu 50 Pro=
zent Alkohol
nach Tralles
bei12½Grad
Réaumur
(Normal=
temperatur)

1Hektoliter

13 10

1310

1310

0/

Die Ausfuhrvergütungwird nachMaßgabeder
bestehendennäherenVorschriftennur für
Mengen von mindestens68,7 Liter und bei
einer Stärke von mindestens35 Prozent
Tralles gewährt.

Im Verkehrmit Luxemburgwird eine
Ausfuhrvergütungnichtgewährt.

Von Branntwein, welcheraus Luxem=
burg nachdemGebieteder in Branntwein=
steuergemeinschaftstehendenStaatenversandt
wird, findet, sofern die Betheiligten über
den zu versendendenBranntwein innerhalb
desGroßherzogthumsLuxemburgeinenUeber=
gangsscheinentnehmenund die daraus er=
wachsendenVerpflichtungen erfüllen, nur die
Erhebung einer Ausgleichungsabgabevon
4,37 X für das Hektoliterzu 50 Prozent
AlkoholnachTralles statt.

Branntwein, welcheraus demGebiete
derBranntweinsteuergemeinschaftnachLuxem=

versendetwird und von einemUeber=
gangsscheinbegleitetist, trägtin Luxemburg
keineUebergangsabgabe.Ist kein Ueber=
gangsscheinentnommen,odersind die Ver=
pflichtungenaus demselbennichterfüllt, so
findetdieErhebungeinerAbgabevon16Frk.
374 Ct. vom Hektoliter zu 50 Prozent
Tralles statt.

Die Ausfuhrvergütungwird nur für Mengen
von mindestens30 Liter gewährt. ,

Die Ausfuhrvergütungwird nur gewährt,wenn
derBranntweineineStärkevon35 Prozent
nach demAlkoholometervon Tralles und
darüberhat und die auf einmalausgeführte
Mengemindestens50 Liter beträgt.

Die Ausfuhrvergütungwird nur gewährt,wenn
dieauf einmalarsgeführteMengemindestens
50 Liter beträgt. "
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Reichs-Gesetzblatt.
AMÆ3.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddenBeitritt derNiederlandezu derinternationalenReblaus-Konvention.
S. J.

— — — —

vember1881 abgeschlosseneninternationalen Reblaus=Konvention. Vom
2. Januar 1884.

J. Artikel13 derinternationalenReblaus=Konventionvom3.November1881
(Reichs=Gesetzbl.von 1882 S. 125) ist jedem dritten Staate das Recht vor=
behaltenworden,jederzeitdurcheinedemSchweizerischenBundesratheabzugebende
Erklärung jenerKonventionbeizutreten.Dementsprechendhat, nachMittheilung
des SchweizerischenBundesrathes,die KöniglichniederländischeRegierungihren
Beitritt zu der Konventionvom 3. November1881 in der vorgeschriebenen
Weiseerklärt.

Berlin, den2. Januar 1884.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

von Boetticher.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1884. 3

Ausgegebenzu Berlin den10.Januar 1884.





Reichs-Gesetzblatt
4.

Inhalt: Verordnung, betreffenddie Konsulargerichtsbarkeitin der RegentschaftTunis. S. 9. — Bekannt=
machung, betreffenddie Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständendes Gartenbaues. S. 10.

—

(Nr. 1527.) Verordnung, betreffenddie Konsulargerichtsbarkeitin der RegentschaftTunis.
Vom 21. Januar 1884.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Meußen2c.

verordnenauf Grund desGesetzes,betreffenddieKonsulargerichtsbarkeitin Tunis,
vom 27. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.S. 263) im Namen des Reichs, nach er=
folgterZustimmungdes Bundesraths, was folgt:

S. 1.
Die dem Konsul des DeutschenReichs in Tunis für die Regentschaft

Tunis zustehendeGerichtsbarkeitwird vom 1. Februar 1884 ab mit der Maß=
gabe außer Uebung gesetzt,daß die deutschenReichsangehörigenund Schutz=
genossenin der RegentschaftTunis von diesemTage ab der Gerichtsbarkeitder
von Frankreichin der RegentschafteingesetztenGerichteunterworfensind.

K. 2.
Die am l. Februar 1884 bei demKonsulargerichteanhängigenbürger=

lichenRechtsstreitigkeitenund Strafsachenwerdenvon diesemnach den bisherigen
Vorschriftenerledigt. -

Anhängige bürgerlicheRechtsstreitigkeitenkönnenjedochauf den überein=
stimmendenAntrag der Parteien an die von FrankreicheingesetztenGerichteab=
gegebenwerden.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den21. Januar 1884.

(L. S.) Wilhelm.
von Beoetticher.

#

Reichs=Gesetzbl.1884. 4

Ausgegebenzu Berlin den 25. Januar 1884.





Reichs-Gesetzblatt
M5.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffend die Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständendesGartenbaues.
S. 11.

(Nr. 1529.) Bekanntmachung,betreffenddieEinfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
des Gartenbaues. Vom 31. Januar 1884.

A Grund der Vorschrift im §F.4 Liffer 1 der Verordnung, betreffenddas
Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
desWein=und Gartenbaues,vom 4. Juli v. J. (Reichs=Gesetzbl.S. 153) be=
stimmeich Folgendes:

Die Einfuhr aller zur Kategorie der Rebe nicht gehörigenPflänzlinge,
Sträucher und sonstigenVegetabilien, welcheaus Pflanzschulen, Gärten oder
Gewächshäusernstammen,überdie GrenzendesReichs darf fortanauchüber
nachstehendeKöniglich preußischeEingangsstellen,nämlich:

dasHauptzollamtzu Pillau,
das Hauptsteueramtzu Königsberg in Ostpr.,
das Hauptzollamtzu Eydtkuhnen

erfolgen.

Berlin, den31. Januar 1884.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

von Boetticher.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs-Gesetzb. 1884. 5

Ausgegebenzu Berlin den2. Februar1884.





Reichs-Gesetzblatt
K 6.

Inhalt: Verordnung, betreffenddie Einberufungdes Reichstags.S. 13.

(Nr.1530.) Verordnung,betreffenddieEinberufungdesReichstags.Vom20. Februar1884.

W Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des Artikels 12 der Verfassung, im Namen des Reichs,
was folgt:

Der Reichstag wird berufen, am 6. März dieses Jahres in Berlin
zusammenzutreten,und beauftragenWir den Reichskanzlermit den zu diesem
IwecknöthigenVorbereitungen.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den20. Februar1884.

(. S.) Wilbelm.
von Boetticher.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesetzb.1884. 6

Ausgegebenzu Berlin den 20. Februar 1884.





Reichs-Gesetzblatt.
7.

Inhalt: Bekanntmachung,betreffenddieEinfuhrvonPflanzenundsonstigenGegenständendesGartenbaues.
S. 15.

(Nr. 1531.) Bekanntmachung,betreffenddie Einfuhr von Mflanzenund sonstigenGegenständen
des Gartenbaues. Vom 26. Februar 1884.

A#½#Grund der Vorschriftim §. 4 Ziffer1 der Verordnung, betreffenddas
Verbot der Einfuhr und der Ausfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständen
desWein=und Gartenbaues,vom 4. Juli v. J. (Reichs=Gesetzbl.S. 153) be=
stimmeich Folgendes:

Die Einfuhr aller zur Kategorieder Rebe nicht gehörigenPflänzlinge,
Sträucherund sonstigenVegetabilien,welcheaus Pflanzschulen,Gärten oder
Gewächshäusernstammen,über die GrenzendesReichs darf fortan auchüber
Bremerhaven und Bremen erfolgen. Die Ueberwachungder im F. 4 der
gedachtenVerordnung enthaltenenVorschriftenliegt denHafenbehördenzu Bremer=
havenund Bremenin Verbindungmit dembremischenGeneralsteueramtob.

Berlin, den26.Februar1884.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.

von Beetticher.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1884. 7

Ausgegebenzu Berlin den29. Februar1884.





Reichs-Gesetzblatt.
M S.

Inhalt: Gesetz,betreffenddieStimmzettelfüröffentlicheWahlen.S. 17.

(Nr. 1532.) Gesetz,betreffenddieStimmzettelfür öffentlicheWahlen. Vom 12.März 1884.

Wir Wilhelm),vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesraths
und des Reichstags, was folgt:

Stimmzettel,welcheim WegederVervielfältigunghergestelltsindund nur
die Bezeichnungder zu wählendenPersonen enthalten, gelten nicht als Druck=
schriftenim Sinne derReichs=und derLandesgesetze.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den12.März 1884.

(. S.) Wilhelm.
von Boetticher.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1884. 8

Ausgegebenzu Berlin den20.März 1884.





Reichs-Gesetzblatt
9.

Jnhalt: Uebereinkunft mit Luxemburg,betreffenddie gegenseitigeZulassungder in denGrenzgemeinden
wohnhaftenMedizinalpersonenzur Ausübung der Praxis. S. 19.

(Nr. 1533.) UebereinkunftzwischenDeutschlandund Luxemburg, betreffenddie gegenseitige
Julassungder in denGrenzgemeindenwohnhaftenMedizinalpersonenzur
AusübungderPraxis. Vom 4. Juni 1883.

Nün Seine Majestät der DeutscheKaiser, König von Preußen, und Seine
MajestätderKönig derNiederlande,GroßherzogvonLuxemburg,es für nützlich
befundenhaben, gegenseitigdie in den deutschenund beziehungsweisein den
luremburgischenGrenzgemeindenwohnhaftenAerzte, Wundärzteund Hebammen
zur Ausübungihrer Berufsthätigkeitzu ermächtigen,habenAllerhöchstdieselben
den Abschluß einer diesfälligenUebereinkunftbeschlossenund zu diesemBehufe
zu Bevollmächtigtenernannt: «

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenUnterstaatssekretärim Auswärtigen Amt, Wirklichen
GeheimenLegationsrathDr. Clemens August Busch;

Seine Majestät der König der Niederlande, Großherzog
von Luxemburg: .
AllerhöchstihrenGeschäftsträgerDr. Paul Eyschen;

welcheauf Grund der ihnen ertheiltenVollmachtenüber folgendeArtikel über=
eingekommensind: «

Artikel 1.
Die deutschenAerzte,WundärzteundHebammen,welchein denan Luxem⸗

burg grenzendendeutschenGemeindenwohnhaft sind, sollendas Rechthaben,ihre
Berufsthätigkeitin den luxemburgischenGrenzgemeindenin gleichemMaße, wie
ihnen dies in derHeimath gestattetist, auszuüben,vorbehaltlichder im Artikel 2
enthaltenenBeschränkung;und umgekehrtsollenuntergleichenBedingungendie
luremburgischenAerzte,Wundärzteund Hebammen,welchein denan Deutschland
grenzendenluxemburgischenGemeindenwohnen,zurAusübungihrerBerufsthätigkeit
in den deutschenGrenzgemeindenbefugtsein. -
Reichs· Gesetzbl.1884. 9

Ausgegebenzu Berlin den31.März 1884.
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Artikel 2.
Die vorstehendbezeichnetenPersonensollenbei derAusübungihresBerufes

in demanderenLandezurSelbstverabreichungvonArzneimittelnan dieKranken,
abgesehenvon demFalle drohenderLebensgefahr,nichtbefugtsein.

Artikel 3.
Die Personen,welchein GemäßheitdesArtikels1 in denGemeindendes

Nachbarlandesihren Beruf ausüben, sollen nicht befugtsein, sichdort dauernd
niederzulassenoderein Domizil zu begründen,es sei denn, daß siesichder in
diesemLandegeltendenGesetzgebungund namentlichnochmaligerPrüfung unter=
werfen.

Artikel 4.
Es gilt als selbstverständlich,daß die Aerzte,Wundärzteund Hebammen

eines der beidenLänder, wenn sie von der ihnen im Artikel1 dieserUebereinkunft
zugestandenenBefugnißGebrauchmachenwollen, sichbeiAusübungihresBerufes
in denGrenzgemeindendes anderenLandesdendortin dieserBeziehunggeltenden
Gesetzenzu unterwerfenhaben.

Außerdemwird jededer beidenRegierungenihren Medizinalpersonenan=
empfehlen,bei denin RedestehendenAnlässendiein demanderenLandebezüglich
derAusübungderbetreffendenBerufsthätigkeiterlassenenAdministrativ=Vorschriften
u befolgen.
n Artikel 5.

Die gegenwärtigeUebereinkunftsoll zwanzigTage nachbeiderseitserfolgter
Publikation derselbenin Kraft treten, und sechsMonate nach etwa erfolgter
Kündigungseitenseinerder beidenRegierungenihreWirksamkeitverlieren.Sie
soll ratifizirt und die Ratifikationensollenso bald als möglichin Berlin aus=
gewechseltwerden.

Zu UrkunddessenhabendieBevollmächtigtendieselbeunterzeichnetund ihr
Siegel beigedrückt.

In zweifacherAusfertigungvollzogenzu Berlin am 4. Juni 1883.

(L. S.) Dr. Busch. (L. S.) Dr. Paul Eyschen.

VorstehendeUebereinkunftist ratifizirt worden, und die Auswechselungder
Ratifikations=Urkundenhat stattgefunden.

— —

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



Reichs-Gesetzblatt.
.M IO.

Juhalt: Gesetz,betreffenddieFeststellungeinesNachtragszumReichshaushalts-Etat für dasEtatsjahr1884/85.
S. 21. — Allerhöchster Erlaß, betreffenddieBezeichnungdesHauptzollamtsin Hamburg. S. 24.

— —

(Nr. 1534.) Gesetz,betreffenddie FeststellungeinesNachtragszumReichshaushalts=Etatfür
das Etatsjahr 1884/85. Vom 12.April 1884.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

S. 1.
Der diesemGesetzeals Anlage beigefügteNachtragzum Reichshaushalts=

⸗ Etat für das Etatsjahr 1884/85wird
in Ausgabe
auf 19092491 Mark, nämlich
auf 302 491 Mark an fortdauerndenund
auf 18790.000Mark an einmaligenAusgaben,

und
in Einnahme
auf 19 092491 Mark

festgestelltund tritt demdurchdas Gesetzvom 2. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.
S. 125) festgestelltenReichshaushalts=Etatfür das Etatsjahr 1884/85 hinzu.

§. 2.
Die Mittel zur Bestreitungdes auf 302491 Mark beziffertenBedarfs an

fortdauerndenAusgaben sind, soweit dieselbennicht durch Mehrerträge bei den
außer denMatrikularbeiträgenzur ReichskassefließendenregelmäßigenEinnahmen
ihre Deckungfinden,durchBeiträgeder einzelnenBundesstaatennachMaßgabe
ihrer Bevölkerungaufzubringen.
Reichs=Gesetzbl.1884. 10

Ausgegebenzu Berlin den16.April 1884.
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§.3.
Der Reichskanzlerwird ermächtigt,die außerordentlichenGeldmittel,welche

in demanliegendenNachtragzumReichshaushalts=Etatfür dasEtatsjahr 1884/85
zur BestreitungeinmaligerAusgabender Marineverwaltungim Betragevon
18790 000 Mark vorgesehensind, im Wege des Kredits flüssigzu machenund
zu diesemZweckin demNominalbetrage,wie er zur BeschaffungjenerSumme
erforderlichseinwird, eineverzinsliche,nachdenBestimmungendesGesetzesvom
19. Juni 1868 (Bundes=Gesetzbl.S. 339) zu verwaltendeAnleihe aufzunehmen
und Schatzanweisungenauszugeben.

K..4.
Die Bestimmungenin den9#.2 bis 5 desGesetzesvom27.Januar1875,

betreffenddie AufnahmeeinerAnleihe für ZweckederMarine= undTelegraphen==
verwaltung(Reichs=Gesetzbl.S. 18), findenauchauf dienachdemgegenwärtigen
GesetzeaufzunehmendeAnleihe und auszugebendenSchatzanweisungenAnwendung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den12.April 1884.

(d. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.



Nachtrag
zum

Für
i dasEtatsjahr
"4 Ausgabe. 18845
S 8 tretenhinzu.

Marl.

FortdauerndeAusgaben.

VII. Marineverwaltung.
5L6, 102 Wilitä#zpersttt... 158667

18|21.
53) 1/3. aturalverpflegng 123998
55. 4/6. Servis=und Garnisonverwaltungswesen 9977
57.Knreeeee.44 9220
5 1hsstst.. 629

SummeVII 302491
SummederfortdauerndenAusgabenfür sich.

Einmalige Ausgaben.

7.13 VI. Karineverwaltng 18790000
Summe dereinmaligenAusgabenfür sich.

Summe derAusgabe.9 09249



r
dasEtatsjahr

“= — Einnahme. 1884/85
S 8 tretenhinzu.

Mark.

Einnahme.
XI. AußerordentlicheZuschüsfe.

23. Aus der Anleihe. »
2.ZueinmaligenAusgabenderMarineverwaltung..18790000

SummeXI für sich.

24. XI. Matrikularbeitrũge.
1/26.]Nach MaßgabedesF. 2 desGesetzee ... 302491

SummeXII für sich.
SummederEinnahme.. . . 19092 491
Die Ausgabebeträgt.49 092491

Balanzirt.

— —

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



Internationaler Vertrag, betreffend
halb der Küstengewässer.S. 25.

Inhalt :

(No.1536.)Conventioninternationale ayant
Pour objet de régler la police
de la pechedans la merdu Nord
en dehors des eaux territoriales.
Du 6 Mai 1882.

Sa MajestéeEmpereur d’Allemagne,
Roi de Prusse, Sa Majesté le Roi des
Belges, Sa Majestéele Roi de Dane=
mark, Le Président de la République
Francaise, Sa Majesté la Reine du
Royaume-Uni de la Grande Brétagne
et d'Irlande, et Sa Majesté le Roi
des Pays-Bas, ayant reconnn la
nécessité de régler la police de
la péche dans la mer du Nord en
dehors des eaux territoriales, ont.
résolu de conclure à cet effet une
colnventionet ont nommépour Leurs
Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majestél’Empereur d-Alle=
magne, Roi de Prusse:
Monsieur Veit Richard
von Schmidthals, Cheva=
lier de Son Ordre de IAigle
Rougede3%classeetdelOrdre
de St. Jean, etc. etc., Con=
seiller deLégation.SonChargé
d/Affaires à La Haye, et

Reichs=Gesetzbl.1884.

(Uebersetzung.)

(Nr. 1536.) InternationalerVertrag,betreffend
diepolizeilicheRegelungderFischerei
in derNordseeaußerhalbderKüsten=
gewässer.Vom 6.Mai 1882.

Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, Seine Majestät
der König der Belgier, Seine Majestät
derKönig von Dänemark,derPräsident
derFranzösischenRepublik,Ihre Majestät
dieKönigin desVereinigtenKönigreichs
von Großbritannienund Irland, und
Seine Majestät der König derNieder=
lande,vonderNothwendigkeitüberzeugt,
die Fischereiin der Nordseeaußerhalb
derKüstengewässerpolizeilichzu regeln,
habenbeschlossen,eineUebereinkunftzu
diesemZweckabzuschließenund zu Ihren
Bevollmächtigtenernannt,nämlich:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
Herrn Veit Richard von
Schmidthals, Ritter des
RothenAdler=Ordens3. Klasse,
des Johanniter=Ordens,2c.2c.,
Legationsrath, Allerhöchstseinen
Geschäftsträgerim Haag, und

11



Monsieur Peter Christian
Kineh Donner, Chevalier
de Ses Ordres de T’Aigle
Rouge de 4½ classe avec
Tôpée et de la Couronne de
4½classe, etc. etc., Son Con=
seiller d’Etat, Capitain de
Vaisseau en retraite,

Monsieur le Baron d-Anethan,
Commandeur de Son Ordre
de Léopold, etc. etc., Son
Envoydé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire à
La Haye, et
Monsieur L.éopold Orban,
Commandeur de Son Ordre
de Lé0pold, etc. etc., Son
Envord Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire, Di=
recteur Général de la Poli=
tique au Département des
Alffaires Etrangeres,

Monsieur Car! Adolph
Bruun, Chevalier de Son
Ordre du Danebrog., etc. etc.,
Capitaine de la Marine,

Monsieur le Comte Lefebye
de Béhaine, Commandeur
de POrdre National de la
Légion d’honneur, etc. etc.,
Envoyé Extraordinaire et
Ministre Plénipotentiaire de
la Républiqdue Française à
la Haye, et

Herrn Peter Christian Kinch
Donner, Ritter des Rothen
Adler=Ordens 4. Klasse mit
Schwerternund des Kronen=
ordens4. Klasse,2c.2c.,Aller=
höchstseinenRegierungsrath,Ka=
pitänzur See außerDienst,

den Herrn Baron d'Anethan,
Kommandeur des Leopold=
Ordens,2c.2c.,Allerhöchstseinen
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinister im
Haag, und
den Herrn Leopold Orban,
Kommandeur des Leopold=
Ordens,2c.2c.,Allerhöchstseinen
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinister,Gene=
raldirektorder Politik im Aus=
wärtigenAmt,

denHerrnKarl Adolf Bruun,
Ritter des Danebrog=Ordens,
�c.2c.)Kapitänzur See,

den Herrn Grafen Lefebovre
de Béhaine, Kommandeurdes
OrdensderEhrenlegion,2c.2c.,
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinister der
französischenRepublik im Haag,
und



Monsieur Gustave Emile
Mancel, Officier de lOrdre
National de la Légion d’hon-=
neur, Commissaire de la
Marine,

Sa Majesté la Reine du
Royaume-Uni de la Grande
Brétagne et d’Ilrlande:
L’Honcrable William Stuart,
Compagnondutres-honorable
Ordre du Bain, etc. etc., Son
EnwoyéExtraordinaire et Mi=
nistre Plénipotentiaire à la
Haye,
Monsieur Charles Malcolm
Kennedy, Compagnon du
tres-honorable Ordre duhBain,
etec.etc., Directeur du Bureau
commercial au Ministeèredes
Affaires Etrangères, et
Monsieur Charles Cecil
Prevor. Membre du Barreau,
Secrétaire-adjoint au Board
f Trade, etc. etc.,

Sa Majesté le Roi des Pays=
Bas:
Jonkheer Willem Frederik
Rochussen, Commandeurde
Son Ordre du Lion Néerlan=
dais, etc. etc., Son Ministre
des Affaires Etrangeres, et

Monsieur Eduard Nicolas
Rahusen, Chevalier de Son
Ordre du Lion Néerlandais,
etc. etc., Président du Comitée
des péches maritimes,

lesqduels, aprèesSétre communiqué
leurs pleins pouvoirs, trouvé en

den Herrn Gustav Emil
Mancel, Offizier des Ordens
derEhrenlegion,Kommissarder
Marine,

Ihre Majestät die Königin des
Vereinigten Königreichs von
Großbritannien und Irland:
den Herrn William Stuart,
KommandeurdesBath=Ordens,
2c. 2c., Allerhöchstihren außer=
ordentlichenGesandtenund be=
vollmächtigtenMinisterimHaag,

den Herrn Charles Malcolm
Kennedy, Kommandeur des
Bath=Ordens, Direktor der
Handelsabtheilungim Ministe=
rium derauswärtigenAngelegen=
heiten,und
den Herrn Charles Cecil
Prevor, Mitglied derAnwalt=
schaft,Vizesekretärim Handels=
amt, 2c.2c.,

Seine Majestät der König der
Niederlande:
Jonkheer Willem Frederik
Rochussen, Kommandeurdes
Ordens vom Niederländischen
Löwen, 2c.2c., Allerhöchstseinen
Minister der auswärtigenAn=
gelegenheiten,und

den Herrn Eduard Nicolas
Rahusen, Ritter des Ordens
vom NiederländischenLöwen,
2c.2c., Präsidentendes Amtes
für Seefischerei,

welche,nach gegenseitigerMittheilung
ihrer in guter und gehörigerForm

11
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bonne et due forme sont convenus
des articles suivants:

An#ierz 1.

Les dispositions de la présente
convention, qui a pour objet de
régler la police de la péche dans
la mer du Nord, en dehors des
eaux territoriales, sont applicables,
auf nationaux des Hautes Parties
contractantes.

Anrierz 2.
Les pécheurs nationaux jouiront

du droit exclusif de péche dans le
rayon de trois milles, à partir de
la laisse de basse mer, le long de
toute PTétenduedes cötes de leurs
Pays respectifls, ainsi due des iles
et des bancs qui en dépendent.
Pour les baies, le rayon de trois

milles sera mesuré à Partir d’une
ligne droite, tirée en travers de la
baie, dans la partie la plus rap=
prochée de Tentrée, au premier
Point on Touverture M’excédera pas
dix milles.

Le présent article ne porte aucune
atteinte à la libre circulation re=
connue aux bateaux de péche, navi=
guant ou monillant dans les eaux
territoriales, à la charge par eux
de se conformer aux rögles spéciales
de police édictéespar les Puissances
riveraines.

An#ich 3.

Les milles mentionnes dans Tar=
tiche précédent sont des milles
géographiques de soixante au degré
de latitude.

befundenenVollmachten,überfolgende
Artikelübereingekommensind:

Artikel 1.
Die BestimmungendiesesVertrages,

Fischereiin der Nordseeaußerhalbder
Küstengewässerzum Gegenstandehat,
finden Anwendung auf die Staats=
angehörigender Hohenvertragschließen=
denTheile.

Artikel 2.
Die FischerjederNation sollendas

ausschließlicheRecht zum Betriebe der
Fischereihabenin demGebietebiszudrei
SeemeilenEntfernungvon derNiedrig=
wassergrenze,in der ganzenLängenaus=
dehnungder Küsten ihres Landes und
der davor liegendenInseln und Bänke.
In den Buchten ist das Gebiet der

drei Seemeilenvon einergeradenLinie
ab zu rechnen,welchein dem demEin=
gangderBuchtzunächstgelegenenTheile
von einemUfer derselbenzumanderen
dagezogengedachtwird, wo dieOeffnung
zuerstnichtmehr als 10 Seemeilenbe=
trägt. «
Der gegenwärtigeArtikel soll die

denFischerfahrzeugenbei der Schiffahrt
und beimAnkernin denKüstengewässern
eingeräumtefreie Bewegung in keiner
Weise beschränken,nur habensich die=
selbenhierbeigenaunachdenvon den
Uferstaatenerlassenenbesonderenpolizei=
lichenVorschriftenzu richten.

Artikel 3.

Unter der in demvorigenArtikel er=
wähnten Seemeile" ist der 60. Theil
einesBreitengradeszu verstehen.



ARTICLE4.

Par les côtes de la Norvéege
entrele parallele du 61°degré
de latitude et le phare de
Lindesnaes (Norvége):

Dar une ligne droite tirde du
Phare de Lindesnaes (Nor=
Vége)au phare de Hanstholm
(Danemark):

Dar les côtes du Danemark,
de IAllemagne, des Pays=
Bas, de la Belgique et de la
France jusquau phare de
Gris Nez;

I Ouest:

Dar une ligne droite tirde du
Phare de Gris Nez (France)
au feu le plus Est de South
Foreland (Angleterre):

IAngleterre et de I’Ecosse;
Par une ligne droite joignant
Duncansby Head (Ecosse) à
la pointe Sud de South Ro=
naldsha (lles Orcades):

Artikel 4.

durch die norwegischeKüstt
zwischendem61. Grade nörd=
licher Breite und dem Luucht=
thurm von Lindesnaes (Nor=
wegen);

sichvon demLeuchtthurmvon
Lindesnaes(Norwegen)nachdem
Leuchtthurm von Hanstholm
(Dänemark)gezogendenkt;

Deutschlands,der Niederlande,
Belgiens und Frankreichsbis
zumLeuchtthurmvon Gris Nez;

durcheinegeradeLinie, dieman
sich von dem Leuchtthurmvon
Gris Nez (Frankreich)nachdem
östlichstenFeuer von South
Foreland (England) gezogen
denkt;

und Schottland;
durch eine geradeLinie, welche
DuncansbyHead (Schottland)
mit der Südspitze von South
Ronaldsha(Orkney=Inseln)ver=
bindet;



4«.parlescötesorientalests
. IlesOroades;
5%Par une ligne droite joignant

le feu de North Ronaldsha
(TiesOrcades) au feu de Sum=
burgh Head (lles Shetlanch;

6°. par les cötes orientales des
Iles Shetland;

7°·.par le méridien du feu de
North Unst (lles Shetland)
jusqu'au paralldte du 61“
degré de latitude.

An#ricrE 5.

Les bateaux de póche des Hautes.
Parties contractantes sont enregistrés
apres les réglementsadministratifs
des différents pays. Pour chaque
port, il y a une Série continue
de numéros, précédés d’une ou
lusieurs lettres initiales indiquées
Par Pautorité supérieure compétente.

Chaque gouvernement établira
un tableau portant indication des
dites lettres initiales.
Ce tableau, ainsi due toutes les

modisications qui pourraient y étre
ultérieurement apportées. devront
étre notifick aux autres Puissances
contractantes.

AnrrkE 6.

Les bateaux de péche portent la
lettre ou les lettres initiales de leur
Port d’attache et le numéro chen=
registrement dans la série des nu=
méros de ce port.

4. durchdieOstküstenderOrkney=
Inseln

5. durcheinegeradeLinie, welche
dasFeuervonNorthRonaldsha
(Orkney=Inseln)mit demFeuer
von Sumburgh Head (Shet=
land=Inseln)verbindetz

6. durch die Ostküstender Shet=
land=Inseln;

7. durchdenMeridian desFeuers
von North Unst (Shetland=
Inseln) bis zum 61. Grade
nördlicherBreite.

Artikel 5.

Die FischerfahrzeugederHohenver=
tragschließendenTheile sind, nachMaß=
gabederVerwaltungsvorschriftenderver=
schiedenenLänder,inRegistereinzutragen.
Für jedenHafen erfolgtdie Eintragung
unterfortlaufendenNummern, mit Vor=
setzungdes oder der für denselbenvon
der zuständigenhöherenVerwaltungs=
behördebestimmtenUnterscheidungsbuch=
staben.
JedeRegierungwird ein dieseUnter=

scheidungsbuchstabenenthaltendesVer=
zeichnißaufstellenlassen.
Dieses Verzeichnißund alle an dem=
selbenspäteretwavorgenommenenAende=
rungensind zur Kenntnißder übrigen
vertragschließendenMächtezu bringen.

Artikel 6.

DieFischerfahrzeugehabendenoderdie
Unterscheidungsbuchstabendes Heimath=
hafens und die Nummer zu tragen,
unterwelchersiein dasRegisterdesselben
eingetragensind.



AMICI-III

Le nom de chaque bateau de
péche, ainsi que celui du port auquel
il appartient, sont peints à Lhuile,
en blane sur un fond noir, sur
Tarrière de ce bateau, en caractères
qui devront avoir au moins huit
centimètres de hauteur et douze
millimètres de trait.

ARVIoIE 8.

La lettre ou les lettres et les
numéros sont placés sur chaque
côte de Havant du bateau, à 8 ou
0 centimeétresau dessous du plat
bord, d’unemanieèrevisible et appa=
rente. II8 sont peints à Fhuile en
couleur blanche sur un fond noir.

Néanmoins la distance ei-dessus
indiquse M’est pas obligatoire pour
les bateaux d’un faible tonnage sur
lesduels il ny) aurait pas de place
Suffisante au dessous du plat bord.

Les dimensions de ces lettres et
de cesmumérossont,pour les bateaux
de quinze tonneaux et au dessus, de
duarante-cindcentimétresdehauteur

Pour les bateaux au dessous de
duinze tonneaux, ces dimensions sont
devingt-eind centimeètresde hauteur
sur quatre centimeétres de trait.
La méme lettre ou les mémes

lettres et numéros sont également
Placés sur chaque coté de la grande
voile du bateau, immédiatement au
dessus de la dernière bande de ris:;
ils sont peints à Thuile: en noir,

Artikel 7.

Der Name und Heimathhafenjedes
Fischerfahrzeugsist am Heck desselben
mit Oelfarbeweißauf schwarzemGrunde
in Schriftzeichenvon wenigstensacht
CentimenterHöhe und zwölfMillimeter
Breite anzubringen.

Artikel 8.
Der oderdieUnterscheidungsbuchstaben

und die Nummern sind auf jederSeite
am Bug desFahrzeugsund zwar acht
oder zehn Centimenterunterhalb des
Schanddeckelsdeutlichund in dieAugen
fallendanzubringen.Sie sindin Oel=
farbe weiß auf schwarzemGrunde zu
malen. -
IndessenistdievorerwähnteEntfernung

von dem Schanddeckelfür Fahrzeuge
von geringerTragfähigkeit nicht maß=
gebend,bei welchenunter demSchand=
deckelnicht genügenderRaum vorhan=
den ist.
Die GrößederBuchstabenundJahlen

beträgtbei Fahrzeugenvon fünfzehn
Tons Tragfähigkeitund darüber fünf=
undvierzigCentimeterHöhe bei sechs
CentimeterBreite.
Bei FahrzeugenunterfünfzehnTons

beträgtdieGröße fünfundzwanzigCenti=
meterHöhebei vier CentimeterBreite.

Derselbe Buchstabeoder dieselben
Buchstabenund Zahlen sind auch auf
jeder Seite des Großsegels des Fahr=
zeugs unmittelbarüber dem obersten
Reffbandein Oel gemalt anzubringen
und zwar: mit schwarzerFarbe auf



sur les voiles blanches ou tannées;
en blanc, sur les voiles noires.
La lettre ou les lettres et numéros

Dortés sur les voiles ont un tiers
de plus de dimension dans tous les

des bateaux.

AnricrE 9.

Les bateaux de péche ne peuvent
avoir, scit Sur les parois extérieures,
soit sur les voiles, d’autres noms,
lettres ou numéros due ceux qui font
Tochjetdes articles 6, 7 et 8 de la
Présente convention.

An#icr 10.

duelconque, les noms, lettres et nu=
méros, placés sur les bateaux et
sur les voiles.

Anrrz 11.

La lettre ou les lettres et le nu=
méro affectés à chaque bateau sont
Dortés sur les canots, bouéces,flottes
Principales, chaluts, grappins, ancres
et en général sur tous les enginsde
Péche appartenant au bateau.

Ces lettres et ces numéros sont
de dimensions suffisantes pour étre
facilement reconnus. Les proprié=
taires de filets ou autres instruments
de péchepeuventen outre les mar=
duer de tels signesparticuliers du’ils
jugent utile.

weißenodergetantenSegeln;mit weißer
Farbe auf schwarzenSegeln.
Der oder die auf den Segeln an=

gebrachtenBuchstaben und Nummern
müssenin jederRichtung um ¼½größer
sein, als die am Bug des Schiffes
angebrachten.

Artikel 9.

Die Fischerfahrzeugedürfenwederam
äußeren Schiffskörper, noch auf den
SegelnandereNamen,Buchstabenoder
Zahlen tragen, als die in den Ar=
tikeln6, 7 und8 diesesVertragesvor=
geschriebenen.

Artikel 10.

Es istverboten,dieamSchiffskörper
und auf den Segeln der Fischerfahr=
zeugeangebrachtenNamen, Buchstaben
undNummernauf irgendwelcheWeise
zu beseitigen,zu verändern,unkenntlich
zu machen,zu verdeckenodersonstzu
verheimlichen.

Artikel 11.

Der oderdiefür jedesFahrzeugbe=
stimmten Buchstaben und Nummern
müssenauchan denBeibooten,Bojen,
Hauptschwimmern,Schleppnetzen,Drag=
gen, Ankernund überhauptan allen
Fischereigeräthen,diezu demFahrzeuge
gehören,angebrachtsein.
Diese Buchstaben und Nummern

müssenvon hinreichenderGröße sein,
um leichterkanntzuwerden.Die Eigen=
thümerderNetzeodersonstigenFischerei=
geräthekönnendieselbenaußerdemmit
anderenbesonderenAbzeichenversehen,
wenn sie dies für nühtzlichhalten.



AMICI-BU.

Le patron de chaque bateau doit
Eetreporteur d’'une piece ofrlicielle,
dresséepar les autoritéscompétentes
de son pays, qui lui permette de
justilier de la nationalité du bateau.

Ce document indique obligatoire=
ment la lettre ou les lettres et les
numéros du bateau ainsi due sa de=
scription et le nom ou les noms,
Ou la raison seciale de son pro=
Priétaire.

Alricrhe 13.

II est défendude dissimuler par
un moyenquelconquela nationalité
du bateau.

AniCTZ 14.

II est défendu à tout bateau de
Péôchede mouiller, entre le coucher
et le lever du soleil, dans les pa=
rages ou se trouwent établis des
pécheurs aux fllets dGérivants.
Toutefois, cette déefensene Fap=

plique pas à desmouillages qduiau=
raient lieu par suite d’accidents ou
de toute autre circonstance de force
majeure.

Anric 15.

I est délendu aux bateaux arri=
vant sur les lieux de péche de se
Placer ou de jeter leurs filets de
manièreà se nuire réciproquement
ou à gener les pécheurs qdui ont
dein commencéleurs opérations.

Reichs· Gesehbl.1884

Artikel 12.

Der Führer jedes Fischerfahrzeugs
mußim Besitzeeinesvonderzuständigen
BehördeseinesLandesausgestelltenamt⸗
lichen Schriftstückssein, durch welches
er sich über die Nationalität seines
Schiffesausweisenkann.
Diese Urkundemuß den oder die

BuchstabenunddieNummerndesFahr=
zeugs,sowiedie Beschreibungdesselben
und denoderdieNamen oderdieFirma
seinesEigenthümersenthalten.

Artikel 13.

Es ist verboten,dieNationalitätdes
FahrzeugsdurchirgendwelchesMittel
zu verhehlen.

Artikel 14.

Jedem Fischerfahrzeugeist es ver=
boten, zwischenSonnenuntergangund
Sonnenaufgangan solchenStellen zu
ankern,woTreibnetzfischerbereitsin der
Ausübung ihresBetriebesbegriffensind.
Dieses Verbot bezieht sich jedoch

nicht auf Ankerungen,welchedurchUn=
fälle oder sonstdurchhöhereGewalt
veranlaßtwerden.

Artikel 15.

Es ist denFischerfahrzeugenverboten,
bei derAnkunft auf denFischereigründen
so sich hinzulegenoder ihre Netzeaus=
zuwerfen,daß sie sichgegenseitigschaden
oder den Fischern, welche bereits ihre
Arbeiten begonnenhaben, hinderlich
werdenkönnen.
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ARIEL-16.

Toutes les fois que, pour pécher
avec des fllets dérivants, des ba=
teaux pontés et des bateaux non
Pontés commenceront en méme temps
à mettre leurs filets à la mer, ces
derniers les jetteront au vent des
autres.
Les bateaux pontés doivent, de

leur coté, jeter leurs filets sous le
vent des bateaux non pontés.
En général, lorsque des bateaux

Pontés jettent leur filets au vent des
bateaux non pontés déejàen péche
et lorsque des bateaux non pontés
jettent leurs filets sous le vent de
bateaux pontés déein#enpeche, la
responsabilité des avaries causées
aux filets incombe à ceux qui se
sont mis en péche les derniers, à
moins qu’ils ’établissent quil ya
cas de force majeure ou due le
dommage ne provient pas de leur
faute.

Anriorz 17.

I est défendu de flxer ou de
moniller des ⅝flletsou tout autre
engin de péche dans les parages oh
#setrouwentétablis des pécheurs aux
filets dérivants.

AnricrE 18.

II est interdit à tout pécheur
Tamarrer ou de tenir son bateau
sur les filets, bouées, flottes ou toute
autre partie de Tattirail de péche
d’un autre pécheur.

Artikel 16.

WennzumZweckderTreibnetzfischerei
gedeckteund ungedeckteFischerfahrzeuge
gleichzeitigihre Netze auszusetzenan=
fangen, müssenjedesmal die letzteren
ihre Netze luvwärts von den ersteren
auswerfen.

Dagegenmühssendie gedecktenFahr=
zeugeihreNetzein Leederungedeckten
Fischerbooteauswerfen.
Wenn gedeckteFahrzeugelupwärts

von offenenbereitsim Fischenbegriffenen
Fischerbootenihre Netzeauswerfenund
wenn ungedeckteFischerbootein Leege=
deckter,bereits im Fischen begriffener
Fischerfahrzeugeihre Netze auswerfen,
so gilt als Regel,daßdieVerantwort=
lichkeitfür die dadurchveranlaßteBe=
schädigungvon Netzendiejenigentrifft,
welchezuletztangefangenhabenzufischen,
sofernsie nichtnachweisenkönnen,daß

sonstohneihre Schuld entstandenist.

Artikel17.
Es ist verboten,Netzeodersonstige

Fischereigeräthean solchenStellen fest=
zumachenoderzu verankern,wo bereits
TreibnetzfischerihreNetzeausgesetzthaben.

Artikel 18.
Den Fischernistuntersagt,ihreFahr=

zeugeandenNetzen,Bojen,Schwimmern
oder irgend einemsonstigen Fischerei=
gerätheinesandernFischersfestzumachen
oder festzuhalten.



AxRvicIx 19.

Lorsque des pécheurs au chalut
se trouvent en vue de pécheurs aux
filets dérivants ou à la ligne de
fond. ils doivent prendre les
mesures néecessairespour éviter tout
Prejudice à ces derniers; en cas de
dommage,la responsabilité encourue
incombe auxf chalutiers, à moins
quils ne prouvent soit un cas de
force majeure, soit due la perte
subie ne provient pas de leur faute.

Anricr 20.

Lorsque des fllets appartenant à
des pécheurs différents viennent à
#seméler,il estdéfendude les couper
sans le consentement des deux
Parties.
Toute responsabilité cesse si Pim=

Possibilité de séparer les fllets par
d’autres moyens est prouée.

Anrichre 21.

Lorsqufun bateau péchant aux
cordes croise ses lignes avec celles
d’'un autre bateau, il est défendu
à celui dui les lève de les couper,
à moins de force majeure et. dans
ce cas, la corde coupée doit étre
immédiatement renoue.

—

Sauf les cas de sauwetageet ceux
Prévus Par les deux articles préeé=
dents, il est délendu à tout pécheur

Artikel 19.

Wenn Fischer, welchedas Grund=
schleppnetzgebrauchen,in Sicht von
Fischernsichbefinden,welcheTreibnetze
oderGrundangelngebrauchen,somüssen
sie alle erforderlichen Maßregeln er=
greifen,um jedeBeeinträchtigungder
letzterenzu vermeiden;im Falle einer
Beschädigungfällt dieVerantwortlichkeit
den Grundschleppnetzfischernzur Last,
sofernsie nicht nachweisenkönnen,daß
derSchadendurchhöhereGewaltoder
sonstohneihre Schuld entstandenist.

Artikel 20.

Wenn Netze, welche verschiedenen
Fischern zugehören, sich in einander
verwickeln,so ist es verboten,dieselben
ohne das EinverständnißbeiderTheile
zu zerschneiden.
Jede Verantwortlichkeitfällt jedoch

hinweg, wenn die Unmöglichkeit,die
Netzeauf andereArt zu trennen, be=
wiesenwird.

Artikel 21.

Wenn ein Fischerfahrzeug,welches
mit Grundangelnfischt,seineAngel=
leinen mit deneneines anderenFahr=
eugskreuzt,so ist es demjenigen,der
ie Leinen aufnimmt, verboten,sie zu
zerschneiden,höhereGewalt ausgenom=
men, in welchemFalle die zerschnittene
Angelleineunmittelbardarnachwieder
zusammengeknotetwerdenmuß.

Artikel 22.

Abgesehenvon den Fällen der Ber=
gung und den in den beidenvorigen
ArtikelnvorgesehenenFällen istesjedem
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—

de couper, de crocher ou de sou=
lever, sous duelqdueprétexte due ce
soit, les filets, lignes et autres engins
dui ne lui appartiennent pas.

Aricrz 23.

II est interdit d’employer tout
instrument ou engin servant exclu=
sivement à couper ou à détruire les
fllets.
La présence à bord Tiengins de

cette nature est écgalementdeéfendue.

Les Hautes Parties contractantes
sengagent à prendre les mesures
nécessaires pour en empécher Tem=
barduementà bord desbateaux de
Péche.

AnticrE 24.

Les bateaux pécheurs ont à obser=
Vver les regles générales, relatives
aux feux, adoptées ou qui seront
adoptées d'un commun accord par
les Hantes Parties contractantes, en
vue de prévenir les abordages.

An##erz 25.

Tout bateau de péche, tout canot,
tout objet d’armement ou de grée-
ment de bateau de péche, tout filet,
ligne, bouée, flotte, ou instrument

non marqué, qui aura été trouvé
ou recueilli en mer droit, aussitet
due possible, étre remis aux auto=
rités compétentesdans le premier

|

Fischeruntersagt,ihm nicht gehörige
Netze, Leinen oder sonstigeFischerei=
geräthezu zerschneiden,einzuholenoder
aufzunehmen,unter welchemVorwand
es auchsei.

Artikel 23.

Es ist verboten,irgendeinWerkzeug
oderGeräthzugebrauchen,welchesaus=
schließlichdazudient, Netzezu zerschnei=
denoderzu zerreißen.
Das VorhandenseinderartigerGe=

räthe an Bord einesFischerfahrzeugs
ist ebenfallsverboten.
Die Hohen vertragschließendenTheile

verpflichtensich,die nöthigenMaßregeln
zu ergreifen,um das Einschiffender=
artigerGeräthean Bord der Fischer=
fahrzeugezu verhindern.

Artikel 24.

Die Fischerfahrzeugehabendiebereits
bestehendenoder unter den vertrag=
schließendenTheilen noch zu verein=
barendenallgemeinenVorschriften,be=
treffenddie zur Verhütung des Zu=
sammenstoßensvon Schiffen auf See
zu führendenLichter,zu beobachten.

Artikel 25.

Alle Fischerfahrzeuge,Boote, Gegen=
ständederAusrüstung oderderTakelage
von Fischerfahrzeugen,Retze, Angel=
leinen,Bojen, Schwimmerodersonstige
Fischereigeräthe,welchein See treibend
angetroffen oder aufgesischtwerden,
müssen,dieselbenmögengezeichnetoder
nichtgezeichnetsein,vondembergenden
Fahrzeugein dem erstenHafen, nach



port de retour ou de relache du
bateau sauveteur.

Ces autorités informent les consuls
ou agents consulaires de la nation
du bateau sauveteur et de celle du

rendent ces objets aux propriétaires
ou à leurs représentants, deèsdu’ils
ont ét4éréclamés et due les droits
des sauveteurs sont düment garantis.

Les autorités administratives ou
judiciaires, selon la Iégislation des
différents pays, fixent Tindemnité
due les propriétaires doivent payer
aux sauveteurs.
II demeure entendu que cette dis=

Position ne porte aucune atteinte
aux conventions déejsen vigueur sur
cettematière et due les HautesParties
Contractantesse réservent la faculté
deréglerentreelles,par desarrange=
ments spéciaux, le montant d'’une
allocation fixe à allouer par flilet
retrouyé.
Les engins de péche de toute

nature trouvés sans marque sont
considéréscommeépawes.

Anricr# 26.

La surveillance de la péche sera
exercce par des bätiments de la
marine militaire des Hautes Parties
contractantes; en ce qui concerne
la Belgique, ces bätiments pourront
étre des navires de PTEtat,commandés
Par des capitaines commissionnés.

welchem dasselbezurückkehrtoder in
welchemes Zuflucht sucht, den zustän=
digenBehördenübergebenwerden.
Diese Behördenhabendie Konsuln

oderKonsularagentenderNationsowohl
des bergendenFahrzeugs, als auchdes
Eigenthümersder gefundenenGegen=
ständehiervonzu unterrichten,und jene
Gegenständeden Eigenthümernoder
ihrenBevollmächtigtenauszuliefern,so=
balddieselbenzurückgefordertwerdenund
die AnsprüchederBerger gehörigsicher=
gestelltsind.
Je nachder Gesetzgebungder ver=

schiedenenLändersetzendieVerwaltungs=
oderGerichtsbehördendieEntschädigung
fest,welchedieEigenthümerdenBergern
zu zahlenhaben.

6 ist selbstverständlich,daß diese
Bestimmungdiebereitsbestehenden,auf
den GegenstandbezüglichenVerträge
unberührtläßt, und daß dieHohenver=
tragschließendenTheile sich das Recht
vorbehalten,unter sich durchbesondere
VereinbarungeneinenbestimmtenBe=
trag der Vergütung für jedeswieder
aufgefundeneNetz festzusetzen.
GefundeneFischereigeräthealler Art,

welchenichtgezeichnetsind,werdenwie
seetriftigeSachenangesehen,derenEigen=
thümerunbekanntist.

Artikel 26.

Die UeberwachungderFischereiwird
durch Kriegsfahrzeugeder Hohen ver=
tragschließendenTheile ausgeübt; was
Belgien betrifft, so könnendie Fahr=
zeugeStaatsschiffesein,welchevon staat=
lichangestelltenSchiffskapitänenbefehligt
werden.



Anton-N.
Boxöoutiondesräglesquioow

cernent le document justificatif de la
nationalité, la mardue et le numéro=
tage des bateaux etc. et des engins
de péche, ainsi due la présence à
bord des instruments prohibés (art.6,
7, 8, 9, 10, 11. 12, 13 et 23 8. 2).
est placée sous la surveillance ex=
clusive des bätiments croiseurs de
la nation du bateau pécheur.

Toutefois, les commandants des
bätiments croiseurs se signaleront
mutuellement les infractions aux dites
regles commises par les pécheurs
d'une autre nation.

An#rz 28.

Les bäátimentscroiseurs de toutes
les Hautes Parties contractantes sont
compétents pour constater toutes les
infractions aux rgles prescrites par
la Pprésenteconvention, autres due
celles indiquéesdans Tarticle 27, et
tous les ddlits se rapportant aux
OPérations de péche, quelle due scit
Taailleurs la nation à laquelle ap=
Partiennent les pécheurs qui com=
mettent ces intractions.

Anrierz 29.
Lorsdue les commandants des

bátiments croiseurs ont lieu de croire
du’une infraction aux mesurespré=
Vues par la présente convention a
été commise, ils peuvent exiger du
Patron du bateau auqduelune con=
travention estainsi imputée dexhiber
la pieèeceoflicielle justiliant de sa
nationalité. Mention sommaire de

Artikel 27.
Die Ausführung der Vorschriften,

welcheden Nachweis der Nationalität
durch Schiffspapiere,die Bezeichnung
und Numerirung derFahrzeugeu. s.w.
und derFischereigeräthe,fernerdas Vor=
handenseinverbotenerWerkzeugeanBord
betreffen(Art. 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 und 23 Abs. 2)) ist der aus=
schließlichenUeberwachungdurch die
Fischereikreuzerder Nation des Fischer=
fahrzeugsunterstellt.
Jedoch haben die Befehlshaberder

KreuzerdieUebertretungendererwähnten
Vorschriftendurch die Fischerfahrzeuge
einer anderenNation sich gegenseitig
mitzutheilen.

Artikel 28.
Die Kreuzerder Hohen vertrag=

schließendenTheile sind befugt, alle
UebertretungenderBestimmungendieses
Vertrages,mit Ausnahmederim Ar=
tikel27 bezeichneten,und alleVergehen,
welchesichaufdieAusübung derFischerei
beziehen,festzustellen,ohneUnterschied
der Nationalität der Fischer, welche
sich dieserZuwiderhandlungenschuldig
machen.

Artikel 29.
Wenn die Befehlshaberder Kreuzer

Grund zu der Annahmehaben, daß
eineVerletzungder durchdiesenVertrag
getroffenenAnordnungenstattgefunden
hat, so könnensie von demFührer des
Fahrzeugs, welchemeinesolcheZuwider=
handlungzur Lastgelegtwird, dieVor=
legungdesurkundlichenAusweisesüber
seineNationalität verlangen. Ueber



cette exhibition est faite immédiate-
ment sur la pièeceproduite.

Les commandants des bätiments
croiseurs ne peuvent pousser plus
loin leur visite ou leur recherche à
bord dun bateau pécheur qui wWap=
Partiemtpas à leur nationalité, à
moins, toutefois, due cela ne socit
nécessairepour relever les preuves
d’un délit ou T’une contravention
relative à la police de la péche.

Anriarr 30.
Les commandants des bätiments

croiseurs des Puissances signataires
apprécient la gravité des faits de
leur compétence, parvenusà leur
connaissanceet constatent le dom=
mage, qduellequ'en soit la Ccause,
6Prouvé par les bateaux de péche
appartenant aux Hautes Parties con=
tractantes. «·
Ils dressent, s'il y a lieu, procès-

verbal de la constatation des faits,
telle qu'elle résulte tant des décla-
rations des parties intéressées due
du témoignage des personnes pré=
sentes.
Si le cas lui semble assez grave

Pour justifier cette mesure, le com=
mandant d’un bätimentcroiseur aura
le droit de conduire le bateau en
contravention dans un port de la
nation du pécheur. II pourra meme
Prendre à son bord une partie des
hommes de T’équipagepour les re=
mettre entre les mains des autorités
de la nation du bateau.

Arich 31.
Le procès-verbal prévu à rarticle

Précédent est rédigé dans la langue

dieseVorlegung ist unmittelbarnachher
auf demvorbezeichnetenSchriftstückeein
kurzerVermerkzu machen.

ie Befehlshaberder Kreuzerdürfen
ihrenBesuch oder ihre Nachforschung
an Bord eineszu ihrer Nationalität
nicht gehörigen Fischerfahrzeugsnicht
weiter ausdehnen,als erforderlichist,
um die BeweiseeinesVergehensoder
einer Uebertretung,welchesich auf die
Fischereipolizeibeziehen,zu erheben.

Artikel 30.
Die Befehlshaberder Kreuzer der

Vertragsmächtehabendie Erheblichkeit
der zuihrerKenntnißgelangten,ihrer
ZuständigkeitunterliegendenThatsachen
zu prüfen und, ohneUnterschiedder
Ursache,denSchadenfestzustellen,wel=
chendie den Hohen vertragschließenden
Theilen angehörigenFischerfahrzeugeer=
litten haben.
Sie haben, geeignetenfalls,ein Pro=

tokoll zur Feststellungdes Sachver=
halts aufzunehmen,sowiederselbeeiner=
seitsaus denErklärungenderParteien,
andererseitsaus denZeugenaussagender
anwesendenPersonensichergiebt.
Der BefehlshaberdesKreuzershat,

wenn der Fall ihm schwergenug er=
scheint,um dieseMaßregel zu rechtfer=
tigen, das Recht, das einerZuwider=
handlung schuldigeFahrzeug in einen
Hafen der Nation des Fischers abzu=
führen. Er kann selbsteinenTheil der
Schiffsmannschaftan Bord nehmen,um
sie den Behörden der Nation des be=

Artikel 31.
Das im vorhergehendenArtikel vor=

geseheneProtokoll ist in der Sprache



du commandant du bätiment croi=
seur et suivant les formes en usage
dans son pays.
Les inculpés et les témoins ont

Ie droit dy ajouter ou dy faire
ajouter, dans leur propre langue,
toute mention ou témoignage du’ils
croiront utile.

Ces déclarations devront étre dü=
ment signées.

—5
La résistanceauxprescriptionsdes

commandants des bätiments croi=
seurs chargés de la police de la
Déche ou de ceux qui agissent
d’après leurs ordres sera, sans tenir
comptede la nationalité du croiseur,
considérée comme résistance envers
Tautorité nationale du bateau pé=
cheur.

Anricrz 33.
Lorsdue le fait imputé Westpas

de nature grave, mais néanmoins
i. à occasionné des dommages
à un pécheur quelconque, les com=
mandants des bätiments croiseurs
Deuvent concilier à la mer les in=
téresséset fiker Pindemnité à payer,
il ya consentementdes parties en
cause.
Dans ce cas, si Pune des parties

n’est pas en mesure de Facquitter
immédiatement, les commandants
font signer en double expédition
Dar les intéressés un acte réglant
Tindemnitéà payer.

Un exemplaire de cette pieècereste
à bord du croiseur; Dautre est re=

des Befehlshabersdes Kreuzersund
nachdenin seinemLandegebräuchlichen
Formenabzufassen.
Die Angeschuldigtenund die Jeugen

habendas Recht, demProtokolle in
ihrer eigenenSprachealleAngabenund
Zeugenaussagenhinzuzufügenoderhinzu=
fügen zu lassen,welche sie für dienlich
halten.
Diese Erklärungensind ordnungs=

mäßigzu unterschreiben.

Artikel 32.
Der Widerstandgegendie Anord=

nungender Befehlshaberdermit der
FischereipolizeibeauftragtenKreuzeroder
derjenigenPersonen,welchein deren
Auftrage handeln, soll, ohne Rücksicht
auf dieNationalitätdesKreuzers,wie
derWiderstandgegendie Staatsgewalt
der Nation des Fischerfahrzeugsan=
gesehenwerden.

Artikel 33.
Wenn die den Gegenstandder An=

schuldigungbildendeHandlung nicht
schwererArt ist, abernichtsdestoweniger
irgend einemFischerSchadenverursacht
hat, so könnendie Befehlshaberder
Kreuzer,falls die Parteiendamit ein=
verstandensind,zwischendenBetheiligten
auf See einen Vergleich schließenund
die zu zahlendeEntschädigungfestsetzen.
Ist in einemsolchenFalle eine der

Parteiennicht in derLage, sofortdie
Schuld zu entrichten,so haben die
KommandanteneineUrkunde,welche
die zu zahlendeEntschädigungregelt,in
doppelterAusfertigungvon den Par=
teienunterzeichnenzu lassen.
Das eine ExemplardiesesSchrift=

stücksverbleibtan Bord desKreuzers,



misaupatronencrödit,aünqu’i1
puisse au besoin s'en servir devant
les tribunaux du débiteur.

Dans le cas, au contraire, on il
i aurait pas consentement des
Parties, les commandants agiront
conformément aux dispositions de
Tarticle 30.

An#orE 34.
La poursuite des délits et contra=

ventions prévus dans la présente
convention, aura lieu au nom de
ou Par T’Etat.

Anriorz 35.
Les Hautes Parties contractantes

Nengagent à proposer à leurs Iégis=
latures respectives les mesures né=
Cessairespour assurer exécution de
la présente convention et notamment
Pour faire punir soit de Tempri=
sonnement, soit de Tamende, socit
de ces deux peines, ceux qui contre=
viendront aux dispositions des ar=
ticIes 6 à 23 inclusivement.

Anricrn 36.

Toutes les fois due des pécheurs
de lun des pays contractants se
seront livrés à des voies de fait
contre les pécheurs Tune autre na=
tionalité ou leur auront causévolon=
tairement des dommages ou des
Pertes, les tribunaux du pays auquel
aPpartiendront les bateaux des dé=
linquants seront compétentspour les
juger.
La méme réègleest applicable en

ce dui concerne les ddlits et contra=
ventions prévus par la présente con=
vention.
Reichs=Gesetzbl.1884.

dasandereistdemforderungsberechtigten
Schiffsführerauszuhändigen,damitder=
selbenöthigenfallsvor den Gerichtendes
SchuldnersdavonGebrauchmachenkann.
Kommt im GegentheileineVereini=

gung zwischenden Parteien nicht zu
Stande, so habendieBefehlshaberder
Kreuzerin Gemäßheitder Bestimmun=
gendesArtikels30 zu verfahren.

Artikel 34.
Die Verfolgung der in diesemVer=

tragevorgesehenenVergehenundUeber=
tretungenist im Namen des Staats
oderdurchdenStaat zu betreiben. -

Artikel 35.
Die Hohen vertragschließendenTheile

verpflichten sich, ihren gesetzgebenden
KörperschaftendiejenigenMaßnahmen
vorzuschlagen,welche erforderlichsind,
um die Ausführung diesesVertrages
zu sichernundnamentlichumdiejenigen,
welcheden Bestimmungender Artikel 6
bis 23 zuwiderhandeln,mit Freiheits=
oder mit Geldstrafe,oder mit diesen
beidenStrafenzugleichbestrafenzulassen.

Artikel 36.
WennFischerdeseinenVertragsstaats

gegenFischereineranderenNationalität
Thätlichkeitenverübt oder denselbenab=
sichtlichBeschädigungenoder Verluste
zugefügthaben, so sollen immer die
GerichtedesjenigenLandes,welchemdie
Fahrzeugeder Schuldigenangehören,
für die Entscheidungzuständigsein.

DieselbeRegel findetAnwendungauf
dieVergehenundUebertretungen,welche
in diesemVertragevorgesehensind.

13



AMICI-ZEIT
La procédure et le jugement des

contraventions aux dispositions de
la présente convention ont toujours
lieu aussi sommairement que les lois
et reglements en vigueur le per=
mettent.

Anmiz 38.
La présenteconventionseraratifiée.

Les ratifications seront éGchangées
àla Haye, dans le plus bref délaie
Possible.

m—
La présente convention sera mise

à exécution à partir du jour dont
les HautesParties contractantescon=
viendront. -

Elle restera en vigueur pendant
eind années à dater de ce jour et,
dans le cas ou aucune des Hautes
Parties contractantes Mn’'auraitnotifié
douzemois avant Texpiration de la
dite période de cind annéesson in=
tention d’en faire cesser les effets,
elle continuera à rester en vigueur
une année et ainsi de suite d’année
en année. Dans le cas, au con=
traire, ou Pune des Puissances sig=
nataires dénoncerait la convention,
celle-ci sera maintenue entre les
autres Parties contractantes, à moins
du’elles ne la dénoncent également.

ARTICIE ADDITIONNEIL.
Le Gouvernement de Sa Majesté

le Roi de Suède et de Norvége aura
la facultéed’adhérer à la présente
convention, pour la Suède et pour

Artikel 37.
Das gerichtlicheVerfahren und die

Entscheidungwegender Zuwiderhand=
lungen gegendie Bestimmungendieses
Vertragessoll stetsso kurzund bündig
sein, als es die geltendenGesetzeund
Vorschriftengestatten.

Artikel 38.
Der gegenwärtigeVertrag wird

ratifizirt werden.
Der Austausch der Ratifikations=

Urkundenwird innerhalbthunlichstkurzer
Frist im Haag bewirktwerden.

Artikel 39.
UeberdenZeitpunkt,mit welchemder

vorstehendeVertrag zur Ausführung
kommt, werden die Hohen vertrag=
schließendenTheile sich besondersver=
ständigen.
Derselbe bleibt vondiesem Zeitpunkte

an fünfJahre in Kraft, und falls keiner
der Hohen vertragschließendenTheile
zwölf Monate vor dem Ablauf dieses
fünfjährigenZeitraums die Absichtzu
erkennengiebt,davonzurückzutreten,gilt
er als auf ein Jahr verlängertund so
fort von Jahr zuJahr. Falls dagegen
eine der Mächte den Vertrag kündigt,
so bleibt derselbeunter den übrigen
Vertragsmächtenso lange in Geltung,
als siedenselbennichtebenfallskündigen.

Zusatz=Artikel.
Der RegierungSeiner Majestätdes

Königs von Schwedenund Norwegen
wird das Recht vorbehalten, diesem
Vertrage beizutreten,sowohl für beide



la Norvége, soit ensemble,soit sé=
Parément.
Cette adhésion sera notifice au

Gouvernement des Pays-Bas et par
celui-ei aux autres Gouvernements
ignataires.

En foi de qduci, les plénipoten=
tiaires respectifs ont signé la pré=
sente convention et y ont apposé
leurs cachets.

Fait à La Haye, en six exem=
Plaires, le 6 Mai 1882.

Vv.Schmidthals.

Chr. Donner.
Baron A. d'Anethan.

Léopold Orban.
C. Bruun.

Ct. Lefebvee de Béhaine.

Em. Mancel.
W. Stuart.
C. M. Kennedy.
C. Cecil Prevor.
Rochussen.

E. N. Rahusen.

d. S)
L. S.)
#. S.
.)
8)
8)
8)
8)
8)
8)
8.)
8)

PPSPPP
I.

.

.
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Staatengemeinsam,als für jedender=
selbenbesonders.
DieserBeitritt ist derRegierungder

Niederlandemitzutheilen,welche die
übrigenvertragschließendenRegierungen
davonin Kenntnißsetzenwird.
Zur Urkund dessenhaben die be=

treffendenBevollmächtigtendiesenVer=
trag unterzeichnetund besiegelt.

So geschehenim Haag, in sechsAus=
fertigungen,den6.Mai 1882.

sindam 15.März d.J. im Haag ausgetauschtworden.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.





Reichs-Gesetzblatt.
MÆI2.
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Inhalt: Uebereinkunft mit der Schweiz, betreffenddie gegenseitigeZulassungder in der Nähe der Grenze
wohnhaftenMedizinalpersonenzur Ausübung der Praxis. S. 45.

1

(Nr. 1537.) UebereinkunftzwischenDeutschlandund der Schweiz,betreffenddie gegenseitige
Zulassung der in der Nähe der Grenze wohnhaftenMedizinalpersonenzur
Ausübungder Praxis. Vom 29. Februar 1884.

S#Be MajestätderDeutscheKaiser, König vonPreußen,und derBundesrath
derSchweizerischenEidgenossenschafthabenes für nützlichbefunden,gegenseitigdie
in derNähe derGrenzewohnhaftenAerzte, Wundärzte, Thierärzteund Hebammen
zur Ausübung ihrer Berufsthätigkeitzu ermächtigenund habenzum Zweckdes
AbschlusseseinerdiesfälligenUebereinkunftzu Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
Allerhöchstihren Staatsminister und StaatssekretärdesAuswärtigen Amts,

. HerrnPaulGrafenvonHatzfeldt-Wildenburg;

der Bundesrath der Schweizerischen Eidgenossenschaft:
Seinen außerordentlichenGesandtenund bevollmächtigtenMinister, Herrn
Dr. Arnold Roth,

welche,auf Grund der ihnenertheiltenVollmachten„über folgendeArtikel über—
eingekommensind:

Artikel 1.

Die deutschenAerzte, Wundärzte, Thierärzteund Hebammen, welchein
derNähe der deutsch=schweizerischenGrenzewohnhaftsind,sollendasRecht haben,
ihreBerufsthätigkeitauchin denschweizerischen,in derNähe derGrenzebelegenen
Ortenin gleichemMaße, wie ihnendies in derHeimathgestattetist, auszuüben,
vorbehaltlichder imArtikel 2 enthaltenenBeschränkung;und umgekehrtsollen
untergleichenBedingungendie schweizerischenAerzte,Wundärzte,Thierärzteund
Hebammen,welchein der Nähe der schweizerisch=deutschenGrenze wohnhaft sind,
zur Ausübung ihrer Berufsthätigkeitin dendeutschen,in der Nähe der Grenze
belegenenOrtenbefugtsein.
Reichs=Gesetzbl.1884. 14

Ausgegebenzu Berlin den 19. April 1884.
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Artikel 2.
Die vorstehendbezeichnetenPersonensollen bei der Ausübung ihresBerufs

in demanderenLandezurSelbstverabreichungvon Arzneimittelnan dieKranken,
abgesehenvon demFalle drohenderLebensgefahr,nichtbefugtsein.

Artikel 3.
Die Personen,welchein GemäßheitdesArtikels1 in den in derNähe

der Grenze belegenenOrten desNachbarlandesihrenBeruf ausüben, sollennicht
befugtsein, sichdort dauerndniederzulassen,oderein Domizil zu begründen,es
sei denn,daß siesichder in diesemLandegeltendenGesetzgebungund namentlich
nochmaligerPrüfung unterwerfen.

Artikel 4.
Es gilt als selbstverständlich,daß die Aerzte,Wundärzte,Thierärzteund

Hebammeneines der beidenLänder, wenn sie von der ihnen im Artikel 1 dieser
UebereinkunftzugestandenenBefugnißGebrauchmachenwollen,sichbei derAus=
übungihresBerufs in denin derNähe derGrenzebelegenenOrten desanderen
Landes den dort in dieserBeziehunggeltendenGesetzenund Administrativ=
Vorschriftenzu unterwerfenhaben.

Artikel 5.
Die gegenwärtigeUebereinkunftsoll zwanzigTagenachbeiderseitserfolgter

Publikation derselbenin Kraft treten, und sechsMonate nach etwaerfolgter
Kündigung seitenseinerder beidenRegierungenihreWirksamkeitverlieren. Sie
soll ratifizirt und die Ratifikationen sollen sobald als möglich in Berlin aus=
gewechseltwerden.

Zur Urkund dessenhabendie Bevollmächtigtendieselbeunterzeichnetund
ihr Siegel beigedrückt.

In zweifacherAusfertigungvollzogenzu Berlin, den29. Februar1884.

(L. S.) Graf von Hatfeldt. (L. S.) A. Roth.

VorstehendeUebereinkunftist ratifizirtworden,und die Auswechselungder
Ratifikations=Urkundenhat stattgefunden.

—a### —

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.



Reichs-Gesetzblatt
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Inhalt: Gesetz, betreffenddie Kontrole des Reichshaushaltsund des Landeshaushaltsvon Elsaß=Lothringen
für das Etatsjahr 1883/84. S. 47. — Gesetz zur Ausführung der internationalenKonventionvom
6. Mai 1882, betreffenddie polizeilicheRegelung der Fischereiin der Nordseeaußerhalbder Küsten=
gewässer.S. 48.

(Nr. 1538.) Gesetz,betreffenddie Kontrole des Reichshaushalts und des Landeshaushalts
von Elsaß=Lothringenfür das Etatsjahr 1883/84. Vom 30. April 1884.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Mreußen2c.

verordnenim NamendesReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesraths
und desReichstags,was folgt:

Die KontroledesgesammtenReichshaushalts,sowiedes Landeshaushalts
vonElsaß=Lothringenfür dasEtatsjahr1883/84wird von derpreußischenOber=
Rechnungskammerunter der Benennung„RechnungshofdesDeutschenReichs“
nachMaßgabe der im Gesetzevom 11. Februar 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 61),
betreffenddieKontroledesReichshaushaltsund desLandeshaushaltsvonElsaß=
Lothringenfür das Jahr 1874, enthaltenenVorschriftengeführt.

Ebensohat die preußischeOber=Rechnungskammerin Bezug auf dieRech=
nungender Reichsbankfür das Jahr 1883 die gemäß H9.29 des Bankgesetzes
vom14.März 1875 (Reichs=Gesetzbl.S. 177) demRechnungshofdesDeutschen
ReichsobliegendenGeschäftewahrzunehmen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den30.April 1884.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Reichs=Gesetzbl.1884. 15

Ausgegebenzu Berlin den8. Mai 1884.
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(Nr. 1539.) Gesetzzur Ausführungder internationalenKonventionvom 6. Mai 1882, be=

treffenddie polizeilicheRegelungder Fischereiin der Nordseeaußerhalbder
Küstengewässer.Vom 30.April 1884.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesraths
und desReichstags,was folgt: «

S. 1.
Die Bestimmungender Artikel6 bis 23 der internationalenKonvention

vom 6. Mai 1882, betreffenddie polizeilicheRegelung derFischereiin derNordsee
außerhalb der Küstengewässer,finden auf die zur SeefischereibestimmtenFahr=
zeugeauch währendihres Aufenthaltsin denzur Nordseegehörigendeutschen
KüstengewässernAnwendung.

§. 2.
Zuwiderhandlungengegendie in denArtikeln6 bis 23 der internationalen

Konventionvom 6. Mai 1882 und im §9.1 diesesGesetzesenthaltenenBestim=
mungen, sowiegegendie vom Kaiser zur Ausführung dieserBestimmungen
erlassenenVerordnungenwerden, sofernnicht nach allgemeinenStrafgesetzeneine
höhereStrafe verwirktist, mit Geldstrafebis zu sechshundertMark odermit
Gefängnißbis zu sechsMonatenbestraft.

Im Falle desFührensoderGebrauchsverbotenerWerkzeugeoderGeräthe
ist neben der Geld= oder Gefängnißstrafeauf Einziehung der Werkzeugeoder
Geräthe zu erkennen,ohneUnterschied,ob sie dem Verurtheilten gehörenoder
nicht. Ist die Verfolgung oderVerurtheilungeiner bestimmtenPerson nicht
ausführbar, so kannauf die Einziehungselbständigerkanntwerden.

f 3.
Dieses Gesetztritt gleichzeitigmit der internationalenKonventionvom

6. Mai 1882 in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den30. April 1884.

(. S.) Wilhelm.
von Beoetticher.

Bei AustauschderRatifikations=UrkundendesinternationalenVertragesvom
6. Mai 1882, betreffenddiepolizeilicheRegelungderFischereiin derNordseeaußer=
halb der Küstengewässer(Reichs=Gesetzbl.vom laufendenJahre S. 25), ist auf
Grund desArtikels39 Absatz1 jenesVertragesderZeitpunktdesInkrafttretens
desselbenauf den15. Mai 1884 festgesetztworden.

— —

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



Reichs-Gesetzblatt
.

Jnhalt: Gesetz, betreffenddiePrisengerichtsbarkeit.S. 49. — Gesetz, betreffenddieAnfertigungundVer=
zollung von Zündhölzern. S. 49.

(Nr. 1540.) Gesetz,betreffenddie Prisengerichtsbarkeit.Vom 3. Mai 1884.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesraths
und des Reichstags,was folgt:

1.
Die Entscheidungüber die Rechtmäßigkeitder in einemKriege gemachten

Prisen erfolgtdurchbesondereBehörden(Prisengerichte).
5. 2.

Der Sitz der Prisengerichte,ihre Zusammensetzung,das Verfahrenvor
denselben,sowiedie VerpflichtungandererBehördendesReichsoderderBundes=
staaten,in Prisensachenmitzuwirken,werdendurchKaiserlicheVerordnungbestimmt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den3. Mai 1884.
G.)Wilhelm.

Fürst von Bismarck.
.——

(Nr. 1541.) Gesetz,betreffenddie Anfertigungund Verzollung von Jündhölzern. Vom
13. Mai 1884.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Mrußen 2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

.
Die AnfertigungvonZündhölzernunterVerwendungvonweißemPhosphor

darf nur in Anlagen stattfinden,welcheausschließlichfür die Herstellungvon
Zündhölzernbenutztwerden.
Reichs,Gesehbl.1884. 16

Ausgegebenzu Berlin den17.Mai 1884.
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.2.
In Räumen,in welchen
a) das Zubereitender Zündmasse,
b) das BetunkenderHölzer,
e) das Trocknender betunktenHölzer
darf jugendlichenArbeitern(F. 136 derGewerbeordnung),in Räumen,

welche
4) zu demAbfüllen derHölzerund ihrer erstenVerpackungdienen,

darf Kindern(F. 135 Absatz1 und 2 derGewerbeordnung)derAufenthaltnicht
gestattetwerden. 5

Zuwiderhandlungengegendie Sain im F§.1 werdenmit Geldstrafe
bis zu dreihundertMark, im Unvermögensfallemit Haft bestraft.Nebender
Strafe ist aufEinziehungder in demgesetzwidrigenBetriebebenutztenbeweglichen
Gegenständeund der hergestelltenZündhölzerzu erkennen.

.4.
Zuwiderhandlungengegendie M#s im F. 2 werdenmit Geldstrafe

bis zu zweitausendMark, im Unvermögensfallemit Gefängnißbis zu sechs
Monatenbestraft.

Die auf Grund der vorstehendenBestimmungauferlegtenGeldstrafen
fließender im F. 116 der GewerbeordnungbezeichnetenKassezu.

5.
Auf die zur Zeit des Erlasses2 GesetzesbestehendenBetriebefinden

die Bestimmungendesselbenerstnach Ablauf von zwei Jahren Anwendung.
6.

Der Nr. 5e desZolltarifs zu * Gesetzevom 15. Juli 1879, betreffend
denZolltarif des deutschenZollgebiets�c.(Reichs-Gesetzbl.S. 207),ist folgende
Bestimmungbeizufügen:

„Anmerkungzu e:
Zündhölzerund Zündkerzchen10 Mark für 100Kilogramm.“

Dieser Zollsatz tritt mit dem 1. Juli d. J. in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenBerlin, den13.Mai 1884.

. S) Wilhbelm.
Fürst von Bismarck.

— —

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



Reichs-Gesetzblatt.
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Inhalt: Gesetz,betreffenddiezurErforschungderCholeranachEgyptenundOstindienentsandtewissenschaftliche
Kommission.S. 51. — Bekanntmachung, betreffendden Verkehr mit Erzeugnissenund,Geräth=
schaftendes Weinbaues in dendeutsch französischenGrenzbezirken.S. 51. — Bekanntmachung,
betreffenddie Einfuhr von Planzen und sonstigenGegenständendes Gartenbaues.S. 52.

(Nr. 1542.) Gesetz,betreffenddie zur Erforschungder Cholera nachEgyptenund Ostindien
entsandtewissenschaftlicheKommission. Vom 27. Mai 1884.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

Zur Verleihung von Belohnungen an die Mitglieder der wissenschaftlichen
Kommission, welche im Jahre 1883 behufs Erforschung der Cholera nach
Egypten undOstindienentsendetworden ist, wird dem Kaiser eine Summe von
135.000Mark zur Verfügunggestellt.

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,diesenBetragausdenbereitestenMitteln
des m zu entnehmenund als außeretatsmäßigeMehrausgabe zu
verrechnen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den27. Mai 1884.

(d.S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

——.—

(Nr. 1543.) Bekanntmachung,betreffenddenVerkehrmit ErzeugnissenundGeräthschaftendes
Weinbauesin dendeutschfranzösischenGrenzbezirken.Vom 24. Mai 1884.

G##s einerzwischendemDeutschenReich und der Regierung von Frankreich
zurAusführungdesArtikels4 derinternationalenReblaus=Konventionvom3.No=
vember1881 (Reichs=Gesetztl.von 1882 S. 125) behufs Erleichterungdes
Reichs=Gesetzbl.1884. 17

Ausgegebenzu Berlin den29.Mai 1884.
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Verkehrsmit Erzeugnissenund GeräthschaftendesWeinbauesin denGrenzbezirken
getroffenenVereinbarungbestimmeich auf Grund derVorschrift im 8. 5 Ziffer 2
der KaiserlichenVerordnung vom 4. Juli v. J. (Reichs=Gesetzbl.S. 153)
Folgendes:

1. Die Einfuhr und dieAusfuhr von TraubenderWeinlese,von Trestern,
Kompost,Düngererde,gebrauchtenWeinpfählenundWeinstützen,welche
aus einemnichtweiterals fünfzehnKilometervonderdeutsch=französischen
GrenzeentferntenOrte desReichs oderFrankreichsherrührenund nach
einemnichtweiter als fünfzehnKilometervon dieserGrenzeentfernten
Orte des Reichs oderFrankreichsbestimmtsind, unterliegtnicht den
Bestimmungenim F.1 Absatz1 und im F. 3 dergedachtenKaiserlichen
Verordnung, vorausgesetzt,daß dieseGegenständenichtaus einervon
der Reblaus heimgesuchtenGegendherrühren.

2. Die Grenzzollbehördensind,wennim einzelnenFalle überdieHerkunft
der Sendung Zweifel entstehen,befugt, den durch ein Zeugniß der
zuständigenBehörde zu erbringendenNachweiszu verlangen, daß die
betreffendeSendung aus einemnicht von derReblauskrankheitinfizirten
oder der Infektion verdächtigenOrte herrührt.

Berlin, den24. Mai 1884.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
von Boetticher.

—

(Nr. 1544.) Bekanntmachung,betreffend dieEinfuhr von Mlanzen und sonstigenGegenständen
des Gartenbaues. Vom 26. Mai 1884.

A## Grund der Vorschrift im F. 4 Ziffer 1 derVerordnungvom 4. Juli v. J.
(Reichs=Gesetzbl.S. 153) bestimmeich Folgendes:

Die Einfuhr aller zur Kategorie der Rebe nicht gehörigenPflänzlinge,
Sträucher und sonstigen Vegetabilien,welcheaus Pflanzschulen,Gärten oder
Gewächshäusernstammen, über die Grenzen des Reichs darf fortan auchüber
das Königlich sächsischeNebenzollamtI. Klasse zu Reitzenhain erfolgen.

Berlin, den26.Mai 1884.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
von Boetticher.

—

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
16.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Verlängerung der Gültigkeitsdauerdes Gesetzesgegendie gemeingefährlichen
Bestrebungender Sozialdemokratievom 21. Oktober1878. S. 53. — Gesetz, betreffenddie Ab=
änderungdes Gesetzesüber die eingeschriebenenHülfskassenvom 7. April 1876. S. 54.

(Nr. 1545.) Gesetz,betreffenddieVerlängerungderGültigkeitsdauerdesGesetzesgegendie
gemeingefährlichenBestrebungenderSozialdemokratievom 21. Oktober1878.
Vom 28. Mai 1884.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Meußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesraths
und des Reichstags,was folgt:

Die Dauer der Geltung des Gesetzesgegendie gemeingefährlichenBe=
strebungenderSozialdemokratievom21. Oktober1878 (Reichs=Gesetzbl.S. 351)
wird unter Abänderungdes F. 2 des Gesetzesvom 31. Mai 1880, betreffend
die authentischeErklärungund die GültigkeitsdauerdesGesetzesgegendie ge=
meingefährlichenBestrebungenderSozialdemokratievom 21. Oktober1878 (Reichs=
Gesetzbl.S. 117), hierdurchbis zum 30. September1886 verlängert.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den28. Mai 1884.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Reichs=Gesetzbl.1884. 18

Ausgegebenzu Berlin den 6. Juni 1884.
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(Nr. 1546.) Gesetz,betreffenddieAbänderungdesGesetzesüberdieeingeschriebenenHülfskassen
vom 7. April 1876. Vom I. Juni 1884.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen desReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesraths
und desReichstags,was folgt:

Artikel 1.
im §. 1 desGesetzesüber die eingeschriebenenHülfskassenvom 7. April

1876 (Reichs=Gesetzbl.S. 125 ff.) werdenhinter „bezwecken“in Zeile 2 ein=
geschobendieWorte:

„und auf freier Uebereinkunftberuhen“.

Artikel 2.
Die Nr. 3, 5, 6 desF. 3 desgenanntenGesetzeswerdendurchfolgende

Bestimmungenersetzt.
3. überdieHöheder Beiträge;
5. über die Bildung desVorstandes,über dieLegitimationseinerMit=

gliederund den Umfang seinerBefugnisse
6. über dieZusammensetzungund Berufung derGeneralversammlungund
über dieArt ihrer Beschlußfassung;

öa. über die Bildung und die BefugnissederörtlichenVerwaltungsstellen,
falls solcheerrichtetwerdensollen.

Artikel 3.
. DceAbsatzesund4dess4desgenanntenGesetzeswerdendurch
folgendeBestimmungenersetzt:

AbänderungendesStatuts unterliegendengleichenVorschriften.
UeberdieZulassungeinerAbänderung,durchwelchederSitz derKasse
verlegtwerdensoll, hat die Behörde des alten Sitzes zu entscheiden.

Die Zulassung einer Kasse, welcheörtliche Verwaltungsstellen
einrichtet,ist bei derjenigenVerwaltungsbehördezu erwirken,in deren
BezirkdieHauptkasseihrenSitz nimmt.

Auf denAntrag der Kassehat die höhereVerwaltungsbehörde
bei derZulassungzugleichzu bescheinigen,daß das Statut denVor—
schriftendes §. 75 des Gesetzes,betreffenddie Krankenversicherungder
Arbeiter,vom 15. Juni 1883 genügt. Wird die Bescheinigungver=
sagt, #o“sind die Gründe mitzutheilen. Gegen dieVersagung stehtder
Rekurs gemäßAbsatz2 zu.
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Artikel 4.
Am Schlussedes erstenAbsatzesdes §. 6 des genanntenGesetzeswerden

hinter „Vorstandes“ die Worte:
oder einerörtlichenVerwaltungsstelle;vergleiche§#.19a ff.“

eingeschoben.
Artikel 5.

Der vierteAbsatzdes §. 7 des genanntenGesetzeswird durchfolgende
Bestimmungersetzt:

Der völlige oder theilweiseAusschlußderUnterstützungist nur in
Fällen solcherKrankheitenzulässig,welchesichdieMitglieder vorsätzlich
oder durchschuldhafteBetheiligung an SchlägereienoderRaufhändeln,
durchTrunkfälligkeitodergeschlechtlicheAusschweifungenzugezogenhaben.
Soweit die Unterstützungin Gewährung freier ärztlicher Behandlung
oderArzneibesteht,kannsieauchin diesenFällen nichtausgeschlossen
werden.

Artikel 6. ·
DerAbsatzZdes§.8desgenanntenGesetzeswirddurchfolgendeBe-

stimmungersetzt:
Nach Maßgabe des Geschlechts,des Gesundheitszustandes,des

Lebensalters,der BeschäftigungoderdesBeschäftigungsortesderMit—
gliederdarf dieHöhederBeiträgeverschiedenbemessenwerden.

Artikel 7.
Die . 9, 14, der dritteAbsatzdes §. 21 und der F. 23 des genannten

Gesetzeswerdenaufgehoben;der zweiteAbsatz des F. 16 wird durch folgende
Bestimmungersetzt:

„Die MitgliederdesVorstandes,welchedieKassegerichtlichund
außergerichtlichvertreten,haben in der Generalversammlungnur eine
berathendeStimme“.

Im F9.28 werdendie Worte:
„Kassen,in AnsehungderereineBeitrittspflichtder Arbeiternichtbe=
gründetist, können“

ersetztdurchdie Worte:
„Die Kassekann“.

Artikel 8.
Der §F.10 desgenanntenGesetzeswird durchfolgendeBestimmungersetzt:

Der Anspruch auf Unterstützungkann mit rechtlicherWirkung
wederverpfändet,noch übertragen,nochgepfändetund darf nur auf
geschuldeteBeiträge aufgerechnetwerden.

18“
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Artikel 9.
Der §. 11 des genanntenGesetzeswird aufgehoben;der erste,zweiteund

dritteAbsatzdes§. 12 werdendurchfolgendeBestimmungersetzt:
Als KrankenunterstützungkönnendenMitgliedernKrankengeld,ärzt=

licheBehandlung,Arzneiund andereHeilmittel,Verpflegungin einem
Krankenhause,sowiedie geeignetenMittel zur Erleichterungder ihnen
nach derGenesung verbliebenenkörperlichenMängel gewährtwerden.

Auch kann die Krankenunterstützungan Wöchnerinnengewährt
und dieGewährungärztlicherBehandlungauf die ieir
derMitgliederausgedehntwerden.

Im J9.13 werdendieWorte:
„in den§§.11 und 12“

ersetztdurchdie Worte:
Him§. 12%.

Artikel 10.
Im J9.15 desgenanntenGesetzeswird zwischendemzweitenund dritten

SatzefolgendeBestimmungeingeschoben:
WegenUeberschreitungderAltersgrenze,überwelchehinausnach

BestimmmgdesStatuts Mitgliedernichtaufgenommenwerden,und
wegenVeränderung des Gesundheitszustandes,von welchemnach Be=
stimmungdesStatuts dieAufnahmeabhängigist, darf derAusschluß
nicht erfolgen.

Artikel 11.
Hinter F. 19 des genanntenGesetzeswerden folgendeBestimmungenein=

geschoben:
S. 19a.

Die Kassekannfür bestimmteBezirkeörtlicheVerwaltungsstellen
errichtenund denselbenfolgendeBefugnisseertheilen:
1. Beitrittserklärungenund Austrittserklärungenentgegenzunehmen,
sowieHandzeichenSchreibensunkundigerin Gemäßheitdes §. 6
Absatz1 zu beglaubigen;

2. dieKassenbeiträgezuerheben,überStundungsgesuchezuentscheiden,
dieUnterstützungenauszuzahlen,sowiedie eingehendenGelder, vor=
behaltlichanderweiterVrfügung des Vorstandes über dieselben,
bis zum Belaufe einer durchschnittlichenhalben Jahresausgabe
zumZweckdesBetriebeszu verwahrenund anzulegen;

3. Einrichtungenzur WahrnehmungderKrankenkontrolezu treffen.
S.19b.

Der Versammlung der Kassenmitglieder,für welchedie örtlicheVer=
waltungsstelleerrichtetist, kanndie Befugnißbeigelegtwerden:
1. die Mitglieder der örtlichenVerwaltung und den Kassenarztfür
denBezirkderselbenzu wählen. Die Wahlen bedürfenderBe=
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stätigungdesVorstandes(§.16).DerLetztereistbefugt,die
Gewählten,welchebei derWahrnehmungihrerObliegenheitenden
gesetzlichenoder statutarischenAnforderungennicht genügen,zu be—
seitigenund durchanderezu ersetzen;

2. Kassenrevisorenfür die Kasse der örtlichenVerwaltungsstelleund
Krankenbesucherfür den Bezirk derselbenzu wählen;

3. einenodermehrereAbgeordnetezurGeneralversammlungzuwählen,
soferndiesestatutenmäßigaus Abgeordnetenbesteht;

4. Anträge und Beschwerdenin AngelegenheitenderKasse an die
Generalversammlungzu richten.

F. 19c.
Weitere, als die in den §9. 19a, 19b bezeichnetenBefugnisse

dürfen den örtlichenVerwaltungsstellenund der GesammtheitderMit=
gliederihresBezirksnichtbeigelegtwerden.

F.194.
Die Kassehat derAufsichtsbehörde,in derenBezirksieihrenSitz

hat, von der Errichtungjeder örtlichenVerwaltungsstellebinnen zwei
Wochen,unterAngabedes Sitzes und Bezirks derselbenund unter
Bezeichnungder Personen, welchezur Zeit die örtlicheVerwaltung
führen,Anzeigezu erstatten.

Die Aussichtsbehördehat die Anzeige, sofern die örtliche Ver=
waltungsstelleihrenSitz in demBezirkeeiner anderenAufsichtsbehörde
hat, diesermitzutheilen.

Von jederAenderungdesBezirksder örtlichenVerwaltungsstelle
und der Zusammensetzungihrer Verwaltung hat dieseder Aufsichts=
behördeihres Sitzes Anzeigezu erstatten.

Artikel 12.
Im Absatz3 des F. 20 des genanntenGesetzeswerdendie Worte:

„mit derdurchF. 14 gegebenenMaßgabe“
gestrichen.

Artikel 13.
Im Absatz2 des F. 21 des genanntenGesetzeswerdendie Worte:

„die Zahl der zu wählendenAbgeordnetenmuß jedochmindestens
dreißigbetragen“

durchfolgendeWorte ersetzt:
„die Zahl der zu wählendenAbgeordnetenmuß jedochmindestens
zwanzigbetragenund doppeltsogroßsein, als dieZahl derVorstands=
mitglieder“.

Der Paragraph erhält außerdemfolgendenZusatz:
Soll die Wahl der Abgeordnetenvon den Mitgliedern nachAb=

theilungenvorgenommenwerden,so muß die Bildung der Wahl=
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abtheilungenund die VertheilungderAbgeordnetenauf dieselbendurch
das Statut erfolgen. «

Artikel 14.
Im Absatz1 des §. 22 desgenanntenGesetzeswird das Wort:

„Zahlungsstelle“
durchdieWorte ersetzt:

„HörtlicheVerwaltungsstelle".

Artikel 15.
Die §. 25, 26, 27 werdendurchfolgendeBestimmungenersetzt:

K.25.
Die Kassehat einenReservefondsim Mindestbetrageder durch=

schnittlichenJahresausgabeder letztenfünf Rechnungsjahreanzusammeln
und erforderlichenfallsbis zu dieserHöhe zu ergänzen.

So langeder ReservefondsdiesenBetrag nicht erreicht,ist dem=
selbenmindestensein ZehnteldesJahresbetragesderKassenbeiträgezu=
zuführen. ·

§.26.
Ergiebt sichaus den Jahresabschlüssender Kasse,daß die Ein—

nahmenderselbenzur Deckungihrer AusgabeneinschließlichderRück—
lagen zur Ansammlung und Ergänzung des Reservefondsnicht aus—
reichen,soistentwedereineErhöhungderBeiträgeodereineMinderung
derKassenleistungenherbeizuführen.

UnterläßtdieKasse,einedemBedürfnisseentsprechendeAbänderung
herbeizuführen,so hat ihr die höhereVerwaltungsbehördeauf Grund
eines sachverständigenGutachtenszu eröffnen,in welcherArt und in
welchemMaße dieselbefür erforderlichzu erachtenund binnenwelcher
Frist dieselbeherbeizuführenist. Die Frist muß auf mindestenssechs
Wochenbestimmtwerden.

g. 27.
Die Kasseist verpflichtet,in den vorgeschriebenenFristen und

nach den vorgeschriebenenFormularen Uebersichtenüber die Mitglieder,
überdieKrankheits-und Sterbefälle,über die vereinnahmtenBeiträge
und die geleistetenUnterstützungen,sowie einenRechnungsabschlußder
Aufsichtsbehördeeinzusenden.

Sie hat das Ausscheidender Mitglieder auf Erfordern den Auf—
sichtsbehörden,in derenBezirkdieselbensichaufhalten,anzuzeigen.Für
Mitglieder,welchesichim BezirkeeinerörtlichenVerwaltungsstelleauf=
halten,liegt dieseVerpflichtungder letzterenob.
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Artikel 16.

3. wenndieGeneralversammlungeinenmit denVorschriftendiesesGesetzes
oder des Kassenstatutsim WiderspruchstehendenBeschluß gefaßt hat
und derAuflage derAufsichtsbehörde,denselbenzurückzunehmen,inner=
halb der gesetzten,auf mindestenssechsWochen zu bemessendenFrist
nichtnachgekommenist;
wennim Falle desF. 26 Absatz2 innerhalbder bestimmtenFrist die
Erhöhung der Beiträge oder die Minderung der Unterstützungssätzein
dem festgesetztenMaße nicht erfolgt; ,
wennsichergiebt,daßnach§Z.3,4dieZulassnngderKassehätte
versagtwerdenmüssen,und die erforderlicheAbänderungdes Statuts
innerhalbeinervon der höherenVerwaltungsbehördezu bestimmenden,
mindestenssechswöchentlichenFrist nichtbewirktwordenist.

Artikel 17.

S.33.
Die Kassenund ihre örtlichenVerwaltungsstellenunterliegenin

Bezug auf die Befolgung diesesGesetzesder Beaussichtigungdurchdie
von denLandesregierungenzu bestimmendenBehörden,mit derMaß=
gabe, daß mit den von den höherenVerwaltungsbehördenwahrzu=
nehmendenGeschäftendiejenigen höheren Verwaltungsbehördenzu
betrauensind, welchenach Landesrechtdie Aufsicht oder Oberaufsicht
inGemeindeangelegenheitenwahrzunehmenhaben.

Die Kassensind verpflichtet,der Aufsichtsbehördeauf Verlangen
jederzeitihre Bücher, Verhandlungenund Rechnungenim Geschäfts=
lokalederKassezur Einsichtvorzulegenund die RevisionihrerKassen=
beständezu gestatten.

Die AufsichtsbehördeberuftdieGeneralversammlung,falls derVor=
standder durch§. 22 begründetenVerpflichtungnichtgenügt.

Sie kanndieMitgliederdesVorstandesund der örtlichenVer=
waltungsstellen,sowie die im Falle der Auflösung oder Schließung
einerKassemit der Abwickelungder GeschäftebetrautenPersonenzur
Erfüllung derdurchdiesesGesetzbegründetenPflichtendurchAndrohung,
Festsetzungund Vollstreckungvon Geldstrafenbis zu einhundertMark,
sowiedurchdiesonstigen2 denLandesgesetzenihr zustehendenZwan ⸗
mittelanhalten. GegendieAndrohungundFestsetzungvonGeldstrafen
beziehungsweiseAnwendungvon Zwangsmittelnseitensder Aufsichts=
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behördenstehtdenKassenvorständender Rekurs zu; wegendes Ver—
fahrens und der Behörden geltendie Vorschriftender Fh. 20 und 21
derReichs=Gewerbeordnung.

g.34.
Mitgliederdes Vorstandes,des Ausschussesodereinerörtlichen

Verwaltungsstelle,welchedenBestimmungendiesesGesetzeszuwider=
handeln, werden mit Geldstrafe bis zu dreihundertMark bestraft.
Haben sie absichtlichzum Nachtheilder Kassegehandelt,so unterliegen
sie der Strafbestimmungdes F. 266 des Strafgesetzbuchs.

Artikel 18.
Nach F. 35 des genanntenGesetzeswird als F. 35a die folgendeBe=

stimmungeingeschoben:
Die Eintragungenin das Hülfskassenregisterund die gemäß§. 17

zu ertheilendenZeugnissesindgebühren=und stempelfrei.

Artikel 19.
Die StatutenbestehendereingeschriebenerHülfskassen,welchedenVorschriften

diesesGesetzesnicht genügen,sind der erforderlichenAbänderungzu unterziehen.
Kassen,welchedieserVerpflichtungnichtbis zum1. Januar 1885 genügen,

sind von der höherenVerwaltungsbehördeunter Bestimmung einer mindestens
sechswöchentlichenFrist dazu aufzufordernund könnennach unbenutztemAblauf
dieserFrist geschlossenwerden. Die SchließungerfolgtnachMaßgabedesF. 29.

Artikel 20.
Von bestehendeneingeschriebenenHülfskassen,welcheörtlicheVerwaltungs=

stellenerrichtethaben,istdieim §.194 vorgeschriebeneAnzeigebinnendreiMonaten
nachInkrafttretendiesesGesetzeszu erstatten.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel. « -

GegebenBerlin, den1.Juni 1884.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.



Reichs-Gesetzblatt.
A II.

Inhalt: Gesetz gegenden verbrecherischenund gemeingefährlichenGebrauch von Sprengstoffen.S. 61. —
Bekanntmachung, betreffenddie Einfuhr von Pflanzen und sonstigenGegenständendes Garten=
baues.S. 64.

(Nr. 1547.) GesetzgegendenverbrecherischenundgemeingefährlichenGebrauchvon Spreng=
stoffen. Vom 9. Juni 1884.

Wa Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs, nacherfolgterZustimmungdes —
und desReichstags,was folgt:

S. 1.
Die Herstellung, der Vertrieb und der Besitz von Sprengstoffensowie

die Einführung derselbenaus dem Auslande ist unbeschadetder bestehenden
sonstigenBeschränkungennur mit polizeilicherGenehmigungzulässig.

Wer sichmit derHerstellungoderdemVertriebevonSprengstoffenbefaßt,
hat ein Registerzu führen, aus welchemdieMengen der hergestellten,aus dem
AuslandeeingeführtenodersonstzumZweckdesVertriebesangeschafftenSpreng=
stoffe,sowiedie Bezugsquellenund der Verbleib derselbenersichtlichseinmüssen.
DiesesRegisterist derzuständigenBehördeauf Erfordernjederzeitvorzulegen.

Auf Sprengstoffe,welchevorzugsweiseals Schießmittelgebrauchtwerden,
finden vorbehaltlichabweichenderlandesrechtlicherVorschriftendie Bestimmungen
des erstenund des zweitenAbsatzeskeineAnwendung. Die Bezeichnungdieser
Stoffe erfolgt durchBeschlußdes Bundesraths.

InsoweitSprengstoffezum eigenenGebrauchdurchReichs=oderLandes=
behördenvon der zuständigenVerwaltung hergestellt,besessen,eingeführtoder
vertriebenwerden,bleibendieVorschriftendeserstenundzweitenAbsatzesebenfalls
ausgeschlossen.

§. 2.
Die Zentralbehördender Bundesstaatenerlassendie zur Ansführung der

Vorschriften in dem §. 1 Absatz1 und 2, sowie in dem F9.15 erforderlichen
näherenAnordnungenund bestimmendie Behörden, welcheüber die Gesuche
um GestattungderHerstellung,desVertriebes,desBesitzesund derEinführung
von SprengstoffenEntscheidungzu treffenhaben.
Reichs=Gesetzbl.1884. 19

Ausgegebenzu Berlin den11.Juni 1884.
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K. 3.
Gegendie versagendeVerfügungist nur die Beschwerdean dieAussichts=

behördeinnerhalb14 Tagen zulässig. Dieselbehat keineaufschiebendeWirkung.
S. 4.

Die Ertheilung der nach F. 1 Absatz1 erforderlichenErlaubniß erfolgt in
widerruflicherWeise. Wegen der BeschwerdegegendieZurücknahmegilt die
VorschriftdesF. 3 desgegenwärtigenGesetzes.

S. 5.
Wer vorsätzlichdurch Anwendungvon SprengstoffenGefahr für das

Eigenthum,dieGesundheitoderdasLebeneinesAnderenherbeiführt,wird mit
Zuchthausbestraft.

Ist durch die HandlungeineschwereKörperverletzungverursachtworden,
so tritt Zuchthausstrafenicht unter fünf Jahren, und wenn der Tod eines
Menschenverursachtworden ist, Zuchthausstrafenicht unter zehn Jahren oder
lebenslänglicheZuchthausstrafeein.

Ist durchdieHandlungderTod einesMenschenherbeigeführtwordenund
hat der Thäter einen solchenErfolg voraussehenkönnen,so ist auf Todesstrafe
zu erkennen.

"*s6#f
HabenMehreredieAusführungeinerodermehrerernach§. 5 zuahndender

strafbarerHandlungen verabredetoder sich zur fortgesetztenBegehungderartiger,
wenn auch im einzelnennochnicht bestimmterHandlungenverbunden,so werden
dieselben,auch ohne daß der Entschluß der Verübung des Verbrechensdurch
Handlungen, welcheeinen Anfang der Ausführung enthalten,bethätigtworden
ist, mit Zuchthausnicht unter fünf Jahren bestraft.

S. 7.
Wer Sprengstoffeherstellt,anschafft,bestellt,oder in seinemBesitzehat,

in der Absicht,durchAnwendungderselbenGefahr für das Eigenthum,die
Gesundheit oder das Leben einesAnderen entwederselbst herbeizuführenoder
anderePersonenzur BegehungdiesesVerbrechensin den Stand zu setzen,wird
mit Zuchthausbis zu zehnJahren bestraft.

Der gleichenStrafe verfällt, wer Sprengstoffe,wissend,daß dieselbenzur
Begehungeinesin dem§. 5 vorgesehenenVerbrechensbestimmtsind, an andere
Personenüberläßt.

. S
WerSprengstoffeherstellt,anschafft,bestellt,wissentlichin seinemBesitzehat

oderan anderePersonenüberläßtunterUmständen,welchenichterweisen,daßdies
zu einemerlaubtenZweckgeschieht,wird mit Zuchthausstrafebis zu fünf Jahren
odermit GefängnißnichtuntereinemJahre bestraft.DieseBestimmungfindet
auf diegemäß§. 1 Absatz3 vomBundesrathbezeichnetenStoffenichtAnwendung.

——————
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s.9.
Wer derVorschriftin demerstenAbsatzdes F. 1 zuwideres unternimmt,

ohnepolizeilicheErmächtigungSprengstoffeherzustellen,vomAuslandeeinzuführen,
feilzuhalten,zu verkaufenoder sonstan Andere zu überlassen,oderwer im Besitze
derartigerStoffe betroffenwird, ohnepolizeilicheErlaubniß hierzunachweisenzu
können,ist mit Gefängnißvon drei Monatenbis zu zweiJahren zu bestrafen.

GleicherStrafe verfällt, wer die Vorschriftendes §. 1 Absatz2, die von
denZentralbehördenin Gemäßheit des F. 2 getroffenenAnordnungen oder die
bereitsbestehendenodernochzu erlassendensonstigenpolizeilichenBestimmungen
überdenVerkehrmitSprengstoffen,auf welche§. 1 Absatz1 Anwendungfindet,
übertritt.

S. 10.
Wer öffentlichvor einer Menschenmengeoderwer durchVerbreitung oder

öffentlichenAnschlagoder öffentlicheAusstellungvon Schriften oder anderen
Darstellungen,oderwer in SchriftenoderanderenDarstellungenzur Begehung
einer der in den 99. 5 und6 bezeichnetenstrafbarenHandlungen oder zur Theil=
nahmean denselbenauffordert, wird mit Juchthaus bestraft.

GleicheStrafe trifft denjenigen,welcherauf die vorbezeichneteWeise zur
Begehungder im Absatz1 gedachtenstrafbarenHandlungeninsbesonderedadurch
anreiztoderverleitet,daß er dieselbenanpreistoderals etwasRühmlichesdarstellt.

S.11.
In denFällen der §#§.5, 6, 7, 8 und 10 kann auf Zulässigkeitvon

Polizeiaufsichterkanntwerden. In denFällen der 99. 5, 6, 7, 8 und in dem
Falle einerAnwendungderStrafvorschriftendes F. 9 ist auf Einziehungder zur
JubereitungderSprengstoffegebrauchtenoderbestimmtenGegenstände,sowiep
im Besitzedes VerurtheiltenvorgefundenenVorräthe von Sprengstoffenzu er=
kennen,ohneUnterschied,ob dieselbendemVerurtheiltengehörenodernicht.

K.12.
Die Bestimmungenim §.4 Absatz2 Nr. 1 desStrafgesetzbuchsfür das

DeutscheReichfindenauchauf die in den 9§. 5, 6, 7, 8 und 10 diesesGe=
setzesvorgesehenenVerbrechenAnwendung.

K.13.
Der in dem§. 139 des Strafgesetzbuchsfür das DeutscheReich ange=

drohtenStrafe verfällt, wer von demVorhaben eines im F. 5 vorgesehenenVer=
brechensodervon einerim F. 6 vorgesehenenVerabredungodervon demThat=
bestandeeinesim F. 7 des gegenwärtigenGesetzesunter Strafe gestelltenVer=
brechensin glaubhafterWeiseKenntnißerhältund es unterläßt,der durchdas
VerbrechenbedrohtenPersonoderder BehörderechtzeitigAnzeigezu machen.
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§.14.
Dies§.1,2,3,4,9diesesGesetzestretendreiMonatenachdessen

Verkündigung,die übrigenBestimmungendesselbenmit dem Tage der Ver—
kündigungin Kraft.

G.15.
Auf Personen,welchebei demInkrafttretender §§. 1, 2, 3, 4,9dieses

Gesetzessichbereitsim BesitzevonSprengstoffenbefindenodersich bis zu diesem
Tage gewerbsmäßigmit der Herstellungodermit demVertriebevon Spreng=
stoffenbeschäftigthaben,findendieVorschriftendes§. 9 Absatz1erstzweiWochen
nachdemInkrafttretender gedachtenParagraphen,und wennseitensdieserPer=
soneninnerhalbdieserFrist ein Gesuchum Ertheilungder nachF. 1 Absatz1
erforderlichenpolizeilichenGenehmigungbei der zuständigenBehördeeingereicht
wordenist, ersteineWochenachBehändigungdes ablehnendenBescheidesletzter
Instanz (§. 3) Anwendung. ·

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den9. Juni 1884.

(d.S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

—

(Nr. 1548.) Bekanntmachung,betreffend dieEinfuhr vonMlanzenundsonstigenGegenständen
des Gartenbaues. Vom 4. Juni 1884. -

Auf Grund derVorschriftim F.4 Ziffer1 derVerordnungvom 4. Juli v. J.
(Reichs=Gesetzbl.S. 153) bestimmeich Folgendes:

Die Einfuhr aller zur KategoriederRebe nicht gehörigenPMlänzlinge,
Sträucherund sonstigenVegetabilien,welcheaus Pflanzschulen,Gärten oder
Gewächshäusernstammen,über die GrenzendesReichs darf fortanauchüber
die GroßherzoglichbadischeZollabfertigungsstelleam Bahnhof zu Waldshut
und das GroßherzoglichbadischeNebenzollamtI. zu Erzingen erfolgen.

Berlin, den4. Juni 1884.

Der StellvertreterdesReichskanzlers.
von Boetticher.

— —

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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AM I8.

Inhalt: Verordnung, betreffenddie Vergütung für Dienstreisender MarinebeamtenzwischenKiel und
Friedrichsort.S. 65. — Vertrag mit Luxemburg,betreffenddie HerstellungeinerEisenbahnvon
St. Vith nachUlflingen. S. 66. — Bekanntmachung, betreffenddenDebit von Stempelmarken
und gestempeltenBlankets zur Entrichtungder Wechselstempelsteuer.S. 68.

(Nr. 1549.) Verordnung,betreffend dieVergütung für DienstreisenderMarinebeamtenzwischen
Kiel und Friedrichsort. Vom 22. Juni 1884.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenimNamendesReichs,imEinvernehmenmit demBundesrath,wasfolgt:
K. 1.

Für jedeDienstreisevon Kiel nachFriedrichsortund zurück,beziehungsweise
von FriedrichsortnachKiel und zurück,wird, soferndie bestehendeDampferver=
bindung benutztwerdenkann und einUebernachtenaußerhalbdesWohnortesnicht
erforderlichist, den Beamten der KaiserlichenMarine an Stelle der durchVer=
ordnungvom 21. Juni 1875, betreffenddie Tagegelder,die Fuhrkostenund die
UnzugskostenderReichsbeamten,festgestelltenTagegelderundFuhrkosten,zusammen
für Hin=und RückwegeineAbfsindung,und zwar im Betragevon 5 Mark den
oberenBeamtenund im Betrage von 2 Mark denunterenBeamten, gewährt.

S. 2.
Ist bei derartigenReisen das Uebernachtenaußerhalbdes Wohnortes un=

vermeidlich,so sind außerdemfür die auf denTag derHinreisenachFriedrichsort
beziehungsweiseKiel folgendenTage des Aufenthalts am Bestimmungsortedie
verordnungsmäßigenTagegelderzahlbar.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBad Ems, den 22. Juni 1884.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

—

Reichs=Gesetzbtl.1884. 20

Ausgegebenzu Berlin den 4. Juli 1884.
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(Nr. 1550.) Vertrag zwischenDeutschlandund Luxemburg,betreffenddie Herstellungeiner
Eisenbahnvon St. Vith nachUlflingen. Vom 21. Juli 1883.

S# Majestätder DeutscheKaiser, König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, und Seine Majestät der König der Niederlande,Großherzog
von Luxemburg,von demWunschegeleitet,die Eisenbahnverbindungenzwischen
Deutschlandund demGroßherzogthumLuxemburgzu vermehren,habenbehufs
einerhierüberzu treffendenVereinbarungzu Bevollmächtigtenernannt:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenGeheimenLegationsrathPaul Reichardt,
AllerhöchstihrenGeheimenRegierungsrathDr. juris Paul Micke;

Seine Majestät der König der Niederlande, Großherzog
von Luxemburg:
AllerhöchstihrenGeschäftsträgerDr. juris Paul Eyschen,

welche,unterVorbehaltderRatifikation,folgendenVertrag abgeschlossenhaben:
Artikel I.

Die HohenvertragschließendenRegierungenerklärensichgegenseitigbereit,
die Herstellungeiner Eisenbahn von St. Vith in der Richtung auf Ulflingen
zum Anschluß an die Wilhelm=Luxemburg=Eisenbahnzuzulassenund zu fördern.

Artikel II.
Die Königlich preußischeRegierung beabsichtigt,die in ihrem Gebiete

belegeneStreckeder im Artikel 1 bezeichnetenEisenbahnfür eigeneRechnungaus=
zuführen, sobald sie die gesetzlicheErmächtigunghierzuerhalten habenwird, sie
wird alsdannderGroßherzoglichluxemburgischenRegierunghiervonMittheilung
machenund zugleichdenZeitpunktbezeichnen,bis zu welchemdie betriebsfähige
Herstellungder preußischenStreckebewirktsein wird. Die Großherzoglichluxem=
burgischeRegierungverpflichtetsich, den Bau des in ihrem Staatsgebiete
belegenenTheilesderSt. Vith-Ulflingener Bahn ihrerseitsderWilhelm=Luxem=
burg=Eisenbahngesellschaftzuübertragenund dafürzu sorgen,daßdieVollendung
des Baues und die Eröffnung des Betriebes zu demselbenZeitpunktestattfindet,
zu welchemdiepreußischeStreckeausgebautund in Betriebgesetztseinwird.

Artikel III.
Die spezielleFeststellungder Bahnlinie, wie des gesammtenBauplanes

und der einzelnenBauentwürfeder im Artikel1 genanntenBahn bleibtjederder
beidenRegierungenfür ihr Gebiet vorbehalten.

Der Punkt, wo die beiderseitigeLandesgrenzevon der in Rede stehenden
Bahn überschrittenwird, soll auf Grund der von den betreffendenEisenbahn=
verwaltungenauszuarbeitendenProjekte,nöthigenfallsdurchbeiderseitsdieserhalb
abzuordnendetechnischeKommissariennäher bestimmtwerden.

Für die Bahn ist zunächstnur ein durchgehendesGeleisevorgesehen.Bei
demEintritt desBedürfnisseswerdendie HohenRegierungen— jedefür den
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innerhalbihres GebietesbelegenenTheil der Bahn — die Herstellungdes
zweitenGeleisesanordnen.

Die SpurweitederGeleisesoll in Uebereinstimmungmit denanschließenden
Bahnen 1/135Meter im Lichtender Schienenbetragen.Auch im übrigensollen
dieKonstruktionsverhältnisseder nach diesemVertrage anzulegendenEisenbahnund
derenBetriebsmitteldergestaltnach gleichenGrundsätzenfestgestelltwerden, daß
die Lokomotiven,Personen=und Güterwagendie anschließendenBahnen ohne
Hindernißdurchlaufenkönnen.

Im Interesseder Sicherheitund Gleichförmigkeitdes Eisenbahnbetriebes
wird dieGroßherzoglichluxemburgischeRegierungfür denin ihremStaatsgebiete
liegendenTheil derBahn dasBetriebsreglement,das Bahn=Polizeireglementund
dieSignalordnung,welchefür die Verlängerungder Bahn nachSt. Vith An=
wendungfinden, in Kraft tretenlassen,soweitnicht die betreffendenVorschriften
denGesetzendesGroßherzogthumsetwaentgegenstehen.

Artikel IV.
Die Hohen vertragschließendenRegierungenwerdengemeinsamso viel als

möglichdarauf hinwirken,daß Ankunft und Abgang der Züge auf den End=
stationenderBahn mit Abgang und Ankunft derdirektestenZüge der anschließenden
EisenbahnlinienbeiderLänderin Zusammenhanggebrachtwerden.

Sie behaltensichdieBestimmung der geringstenJZahl der zur Beförderung
von PersonendienendenZüge vor, und sinddarüber einig, daß täglich in keinem
Falle wenigerals drei solcherZüge in jederRichtung verkehrensollen.

Artikel V.
Die AngehörigendeseinenLandes,welcheim GebietedesanderenLandes

etwa angestelltwerden, scheidendadurch aus dem Unterthanenverbandeihres
Heimathlandesnicht aus, sind aber den GesetzendesLandes, in welchemsie an=
gestelltsind, unterworfen.

Artikel VI. »
Die bezüglichder Handhabung der Paß- und Fremdenpolizeibei dem

Reiseverkehrauf EisenbahnenzwischenbeidenHohenRegierungenschonbestehenden
odernochzu treffendenAbkommensollenauch auf die in Rede stehendeEisenbahn=
verbindungAnwendungfinden.

Artikel VII.
Zu Zweckendes Postdienstessoll derBauunternehmerder im Großherzog=

thum LuxremburgbelegenenStrecke zu denselbenLeistungen verpflichtetwerden,
welchefür die Eisenbahnenim deutschenReichspostgebietedurch das Reichsgesetz
vom 20.Dezember1875 vorgeschriebensindoderkünftigetwaanderweitgesetzlich
angeordnetwerden.

Ueberdie Benutzungder Bahn zur Postbeförderungaus demGebieteder
einen in das Gebiet der anderenvertragschließendenHohenRegierung werdendie
beiderseitigenPostverwaltungensichverständigen.

Artikel VIII.
Die HohenvertragschließendenRegierungengenehmigendieAnlegungeines

für den EisenbahndienstbestimmtenelektromagnetischenTelegraphenlängs dieser
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Bahn;auchkanneinelektromagnetischerTelegraphfürdeninternationalenund
öffentlichenVerkehr längs dieserBahn durchdie Hohen vertragschließendenRegie=
rungenund zwar durcheinejedefür ihr Gebiethergestelltwerden.

Artikel K.
Der Betriebswechselauf der den GegenstanddiesesVertrages bildenden

Eisenbahnfindet für den Fall, daß der Betrieb auf derselbenvon der Königlich
preußischenEisenbahnverwaltunggeleitetwird, auf der Station Ulflingen, für
denFall dagegen,daß derBetriebvon derKaiserlichdeutschenEisenbahnverwal=
tung geführtwird, auf der Station St. Vith statt.

Ueberdie näherenBedingungender BetriebsüberlassungbleibteineVer=
ständigungder betreffendenEisenbahnverwaltungenvorbehalten.

Beim Mangel einesEinverständnisseshabensichdieselbendenzwischenden
beidenHohen vertragschließendenRegierungenzu vereinbarendenAnordnungen
zu fügen.

Artikel X. ·
GegenwärtigerVertragsollratifizirtund dieAuswechselungderdarüberaus=

zufertigendenRatifikations=Urkundensobaldals thunlichin Berlin bewirktwerden.
Dessenzu Urkundehabendie Bevollmächtigtendenselbenunterzeichnetund

besiegelt.
So geschehenzu Berlin, den 21. Juli 1883.

(L. S.) Paul Reichardt. (L. S.) Paul Eyschen.
(I. S.) Dr. juris Paul Micke.

VorstehenderVertrag ist ratifizirt worden und die Auswechselungder
Ratifikations=Urkundenhat stattgefunden.

.

(Nr. 1551.) Bekanntmachung, betreffendden Debit von Stempelmarken und gestempelten
Blankets zur Entrichtung der Wechselstempelsteuer.Vom 9. Juni 1884.

N# Aufräumung der gegenwärtigenBeständean Wechselstempelmarkenüber
Werthbeträgevon 3)50 4,0 und30,00Mark undan gestempeltenWechselblankets
überWerthbeträgevon 0),0; 0)10;0)50;1,00)1,,502/00 2,50und 300Mark
werdensolcheWechselstempelwerthzeichennichtmehr debitirt werden.

Berlin, den9. Juni 1884.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:
von Burchard.

u####1

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

——



Reichs-Gesetzblatt.
19.

Juhalt: Unfallversicherungsgesetz. S. 69. — Gesetz, betreffenddie Feststellungeines zweitenNachtrags
zum Reichshaushalts=Etatfür das Etatsjahr 1884/85. S. 112.

(Nr. 1552.) Unfallversicherungsgesetz.Vom 6. Juli 1884.

Wir Wilhelm„vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

I. AllgemeineBestimmungen.
Umfangder Versicherung.

’i= S. 1.
Allei werken,Salinen,Aufbereitungsanstalten,Steinbrüchen,Gräbereien

(Gruben), auf Werften und Bauhöfen, sowie in Fabriken und Hüttenwerken
beschäftigtenArbeiter undBetriebsbeamten letzteresofernihr Jahresarbeitsverdienst
an Lohn oderGehalt zweitausendMark nicht übersteigt,werdengegendieFolgen
derbei demBetriebesichereignendenUnfälle nachMaßgabe der Erineineen
diesesGesetzesversichert.

Dasselbegilt von Arbeiternund Betriebsbeamten,welchevon einemGe=
werbetreibenden,coes Gewerbebetriebsich auf die Ausführung von Maurer=
Zimmer=,Dachdecker=,Steinhauer=und Brunnenarbeitenerstreckt,in diesemBe=
gie beschäftigtwerden„sowie von den im Schornsteinfegergewetbebeschäftigten
rbeitern.

Den im Absatz1 aufgeführtengelten im Sinne diesesGesetzesdiejenigen
Betriebegleich,in welchenDampfkesseloderdurchelementareKraft (Wind, Wasser,
Dampf, Gas, heißeLuft u. s.w.) bewegteTriebwerkezurVerwendungkommen,
mit Ausnahme der land= und forstwirthschaftlichennicht unter den Absatz 1
fallendenNebenbetriebe,sowiederjenigenBetriebe,für welchenur vorübergehend
einenichtzur BetriebsanlagegehörendeKraftmaschinebenutztwird.
Reichs=Gesetzb.1884. 21

Ausgegebenzu Berlin den9. Juli 1884.
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Im übrigengeltenals Fabrikenim Sinne diesesGesetzesinsbesonderedie—
jenigenBetriebe,in welchendieBearbeitungoderVerarbeitungvonGegenständen
gewerbsmäßigausgeführtwird, und in welchenzu diesemZweckmindestenszehn
Arbeiterregelmäßigbeschäftigtwerden,sowieBetriebe, in welchenExplosivstoffe
oderexplodirendeGegenständegewerbsmäßigerzeugtwerden.

WelcheBetriebeaußerdemals Fabrikenim Sinne diesesGesetzesanzusehen
sind, entscheidetdas Reichs-⸗Versicherungsamt(Fh.87 ff.).

Auf gewerblicheAnlagen, Eisenbahn=undSchiffahrtsbetriebe,welchewesent=
licheBestandtheileeinesdervorbezeichnetenBetriebesind, findendieBestimmungen
diesesGesetzesebenfallsAnwendung. · «

Für solcheunter die Vorschrift des F. 1 fallendeBetriebe,welchemit
Unfallgefahrfür die darin beschäftigtenPersonennichtverknüpftsind, kanndurch
Beschlußdes Bundesraths die Versicherungspflichtausgeschlossenwerden.

Arbeiter und Betriebsbeamtein anderen,nicht unter Absatz2 fallenden,
auf die Ausführung von BauarbeitensicherstreckendenBetriebenkönnendurch
Beschlußdes Bundesrathsfür versicherungspflichtigerklärtwerden.

S. 2.
Durch statutarischeBestimmung (§9. 16 ff.) kann die Versicherungspflicht

auf Betriebsbeamtemit einem zweitausendMark übersteigendenJahresarbeits=
verdiensterstrecktwerden. In diesemFalle ist bei der Feststellungder Ent=
schädigungder volle Jahresarbeitsverdienstzu Grunde zu legen.

Durch Statut kannfernerbestimmtwerden,daß und unter welchenBe=
dingungenUnternehmerder nach F. 1 versicherungspflichtigenBetriebeberechtigt
sind, sichselbstoder anderenach F. 1 nicht versicherungspflichtigePersonengegen
die Folgen von Betriebsunfällen zu versichern.

ErmittelungdesJahresarbeitsverdienstes.

S. 3.

Als Gehalt oder Lohn im Sinne diesesGesetzesgelten auch Tantiemen
und Naturalbezüge.Der Werth der letzterenist nachOrtsdurchschnittspreisenin
Ansatzzu bringen.

Als Jahresarbeitsverdienstgilt, soweit sich derselbenicht aus mindestens
wochenweisefixirten Beträgen zusammensetzt,das Dreihundertfachedes durch—
schnittlichentäglichenArbeitsverdienstes.Für Arbeiter in Betrieben,in welchen
die üblicheBetriebsweisefür den das ganzeJahr regelmäßigbeschäftigtenArbeiter
einehöhereoderniedrigereZahl von Arbeitstagenergiebt,wird dieseZahl statt
derZahl dreihundertderBerechnungdesJahresarbeitsverdiensteszu Grundegelegt.

Bei jugendlichenArbeitern und solchenPersonen, welchewegennochnicht
beendigterAusbildungkeinenodereinengeringenLohn beziehen,gilt als Jahres—
arbeitsverdienstdas Dreihundertfachedes von der höherenVerwaltungsbehörde
nach Anhörung der Gemeindebehördefür Erwachsenefestgesetztenortsüblichen
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TagelohnesgewöhnlicherTagearbeiter(§.8dcsGesetzes,betreffenddieKranken-
versicherungder Arbeiter, vom 15. Juni 1883).

Reichs=,Staats- und Kommunalbeamte.

6. 4.
Auf Beamte, welchein Betriebsverwaltungendes Reichs, eines Bundes=

staatesodereinesKommunalverbandesmit festemGehalt und Pensionsberechtigung
angestelltsind, findet diesesGesetzkeineAnwendung.

Gegenstandder Versicherungund UmfangderEntschädigung.

KS.5.
Gegenstandder Versicherungist der nachMaßgabe der nachfolgendenBe=

stimmungenzu bemessendeErsatz des Schadens, welcherdurch Körperverletzung
oderTödtung entsteht.

Der Schadensersatzsoll im Falle der Verletzungbestehen:
1. in denKostendes Heilverfahrens,welchevom Beginn der vierzehnten
WochenachEintritt des Unfalls an entstehen;

2. in einerdemVerletztenvom Beginn dervierzehntenWochenachEin=
tritt des Unfalls an für die Dauer der Erwerbsunfähigkeitzu ge=
währendenRente.

Die Renteist nachMaßgabedesjenigenArbeitsverdiensteszu berechnen,
den derVerletztewährenddes letztenJahres seinerBeschäftigungin demBetriebe,
in welchemder Unfall sich ereignete,an Gehalt oder Lohn durchschnittlichfür
den Arbeitstagbezogenhat (§. 3), wobei dervier Mark übersteigendeBetrag nur
mit einemDrittel zur Anrechnungkommt.

War der Verletztein demBetriebenicht ein volles Jahr, von demUnfalle
zurückgerechnet,beschäftigt,so ist derBetragzuGrundezulegen,welchenwährend
diesesZeitraums Arbeiter derselbenArt in demselbenBetriebe oder in benachbarten
gleichartigenBetriebendurchschnittlichbezogenhaben.

Erreicht dieserArbeitsverdienst(Abs. 3 und 4) den von der höherenVer=
waltungsbehördenachAnhörung der Gemeindebehördefür Erwachsenefestgesetzten
ortsüblichenTagelohngewöhnlicherTagearbeiter(§.8 desGesetzes,betreffenddie
Krankenversicherungder Arbeiter, vom 15. Juni 1883) nicht, so ist der letztere
derBerechnungzu Grundezu legen.

Die Rentebeträgt:
a) im Falle völligerErwerbsunfähigkeitfür die Dauer derselbensechsund=
sechzigzweidrittelProzentdesArbeitsverdienstes;

b) im Falle theilweiserErwerbsunfähigkeitfür die Dauer derselbeneinen
BruchtheilderRente unter a, welchernachdemMaße derverbliebenen
Erwerbsfähigkeitzu bemessenist.

21“
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Dem Verletztenundseinen Hinterbliebenenstehtein Anspruchnichtzu,
wenner denBetriebsunfallvorsätzlichherbeigeführthat.

Die Berufsgenossenschaften(F. 9) sind befugt, der Krankenkasse,welcher
der Verletzteangehört,gegenErstattungder ihr dadurcherwachsendenKosten
die Fürsorgefür denVerletztenüber denBeginn der vierzehntenWochehinaus
bis zurBeendigungdesHeilverfahrenszu übertragen.In diesemFalle gilt als
Ersatzder im F. 6 Absatz1 Ziffer 1 desKrankenversicherungsgesetzesbezeichneten
LeistungendieHälfte desin jenemGesetzebestimmtenMindestbetragesdesKranken=
geldes, sofernnicht höhereAufwendungennachgewiesenwerden.Streitigkeiten,
welcheausAnlaß dieserBestimmungzwischendenBerufsgenossenschaftenundden
Krankenkassenentstehen,werdennachMaßgabedesF. 58 Absatz2 desKranken=
versicherungsgesetzesentschieden.

Von Beginn der fünftenWoche nachEintritt desUnfalls bis zum Ablauf
der dreizehntenWocheist dasKrankengeld,welchesdendurcheinenBetriebsunfall
verletztenPersonen auf Grund des Krankenversicherungsgesetzesgewährt wird,
auf mindestenszweiDrittel des bei derBerechnungdesselbenzuGrundegelegten
Arbeitslohneszu bemessen.Die DifferenzzwischendiesenzweiDritteln und dem
gesetzlichoderstatutengemäßzu gewährendenniedrigerenKrankengeldeist der be=
theiligtenKrankenkasse(Gemeinde=Krankenversicherung)von demUnternehmerdes=
jenigenBetriebeszu erstatten,in welchemderUnfall sichereignethat. Die zur
AusführungdieserBestimmungerforderlichenVorschriftenerläßtdas Reichs=Ver=
sicherungsamt.

Den nach§.1 versichertenPersonen,welchenichtnachdenBestimmungen
des Krankenversicherungsgesetzesversichertsind, hat der Betriebsunternehmerdie
in denN. 6 und 7 desKrankenversicherungsgesetzesvorgesehenenUnterstützungen
einschließlichdes aus dem vorhergehendenAbsatzesich ergebendenMehrbetrages
für die erstendreizehnWochenaus eigenenMitteln zu leisten.

Streitigkeiten,welcheaus Anlaß der in den beidenvorhergehendenAb=
sätzenenthaltenenBestimmungenunter denBetheiligtenentstehen,werdennach
Maßgabe des F. 58 Absatz1 des Krankenversicherungsgesetzesentschieden,und
zwar in den Fällen des letztvorhergehendenAbsatzesvon der für Ortskranken=
kassendes BeschäftigungsorteszuständigenAusfsichtsbehörde.

S. 6.
Im Falle der Tödtung ist als Schadensersatzaußerdemzu leisten:
1. als Ersatzder Beerdigungskostendas ZwanzigfachedesnachF. 5 Ab—
satz3 bis 5 für denArbeitstag ermitteltenVerdienstes,jedochmindestens
dreißigMark; «

2. eine den Hinterbliebenendes Getödtetenvom Todestagean zu gewäh—
rendeRente,welchenachdenVorschriftendes §. 5 Absatz3 bis 5 zu
berechnenist.
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Dieselbebeträgt:
a) für dieWittwe desGetödtetenbis zu derenTode oderWieder—
verheirathungzwanzigProzent, für jedes hinterbliebenevaterlose
Kind bis zu dessenzurückgelegtemfünfzehntenLebensjahrefünf—
zehnProzentund, wenndas Kind auchmutterlosist oderwird,
zwanzigProzentdesArbeitsverdienstes.

Die RentenderWittwenund derKinder dürfenzusammen
sechzigProzent des Arbeitsverdienstesnicht übersteigen;ergiebt
sichein höhererBetrag, so werdendieeinzelnenRentenin gleichem
Verhältnissegekürzt.

Im Falle der Wiederverheirathungerhält die Wittwe den
dreifachen Betrag ihrer Jahresrente als Abfindung.

Der AnspruchderWittwe ist ausgeschlossen,wenn dieEhe
erstnachdemUnfalle geschlossenwordenist

b) für Aszendentendes Verstorbenen,wenn dieserihr einzigerEr=
nährerwar, für dieZeit bis zu ihrem Tode oder bis zumWeg=
fall derBedürftigkeitzwanzigProzentdesArbeitsverdienstes.

Wennmehrerederunterb benanntenBerechtigtenvorhanden
sind, so wird die Rente den Eltern vor denGroßelterngewährt.
Wenn die unterb bezeichnetenmit den unter a bezeichneten

Berechtigtenkonkurriren,so habendie erstereneinenAnspruchnur, so=
weit für die letzterender Höchstbetragder Rentenicht in Anspruchge=
nommenwird.

Die Hinterbliebeneneines Ausländers, welchezur Zeit des
Unfalls nichtim Inlande wohnten,habenkeinenAnspruchauf dieRente.

S.7.
An Stelle der im F. 5 vorgeschriebenenLeistungenkannbis zum beendigten

HeilverfahrenfreieKur undVerpflegungin einemKrankenhausegewährtwerden,
und zwar: «

1. für Verunglückte,welcheverheirathetsindoderbeieinemMitgliede ihrer
Familie wohnen,mit ihrerZustimmungoderunabhängigvon derselben,
wenndie Art derVerletzungAnforderungenan die Behandlungoder
Verpflegungstellt, denenin der Familie nicht genügtwerdenkann;

2. für sonstigeVerunglücktein allenFällen.
Für dieZeit derVerpflegungdesVerunglücktenin demKrankenhausesteht

den im F. 6 Ziffer 2 bezeichnetenAngehörigendesselbendie daselbstangegebene
Renteinsoweitzu, als sieauf dieselbeim Falle desTodesdesVerletzteneinen
Anspruchhabenwürden.
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Verhältnißzu Krankenkassen,Armenverbänden2c.
S. 8.

Die Verpflichtungder eingeschriebenenHülfskassen,sowieder sonstigen
Kranken=,Sterbe=,Invaliden= und anderenUnterstützungskassen,den von Be=
triebsunfällenbetroffenenArbeiternund BetriebsbeamtensowiederenAngehörigen
und HinterbliebenenUnterstützungenzu gewähren,sowie die Verpflichtungvon .
Gemeinden oder Armenverbändenzur UnterstützunghülfsbedürftigerPersonen
wird durchdiesesGesetznicht berührt. Soweit auf Grund solcherVerpflichtung
Unterstützungenin Fällen gewährtsind, in welchendemUnterstütztennachMaß=
gabediesesGesetzesein Entschädigungsanspruchzusteht,gehtder letzterebis zum
Betrage der geleistetenUnterstützungauf die Kassen,die Gemeindenoder die
Armenverbändeüber, von welchendie Unterstützunggewährtwordenist.

Das Gleiche gilt von den Betriebsunternehmernund Kassen,welchedie
den bezeichnetenGemeindenund ArmenverbändenobliegendeVerpflichtungzur
Unterstützungauf Grund gesetzlicherVorschrift erfüllt haben.

Träger der Versicherung(Berufsgenossenschaften).

K. 9V.
Die Versicherungerfolgt auf Gegenseitigkeitdurch die Unternehmerder

unter &. 1 fallendenBetriebe, welchezu diesemIweck in Berufsgenossenschaften
vereinigtwerden. Die Berufsgenossenschaftensind für bestimmteBezirkezu bilden
und umfasseninnerhalb derselbenalle Betriebe derjenigenIndustriezweige,für
welchesie errichtetsind.

Als Unternehmergilt derjenige,für dessenRechnungder Betrieb erfolgt.
Betriebe, welchewesentlicheBestandtheileverschiedenartigerIndustriezweige

umfassen,sind derjenigenBerufsgenossenschaftzuzutheilen,welcherder Haupt=
betriebangehört.

Die BerufsgenossenschaftenkönnenunterihremNamenRechteerwerbenund
Verbindlichkeiteneingehen,vor Gericht klagenund verklagtwerden.

Für die Verbindlichkeitender Berufsgenossenschafthaftet den Gläubigern
derselbennur das Genossenschaftsvermögen.

AufbringungderMittel.
S. 10.

Die Mittel zur Deckungder von den Berufsgenossenschaftenzu leistenden
Entschädigungsbeträgeund der Verwaltungskostenwerden durch Beiträge auf=
gebracht,welchevon denMitgliedernnachMaßgabeder in ihrenBetriebenvon
den VersichertenverdientenLöhne undGehälter beziehungsweisedes Jahresarbeits=
verdienstesjugendlicherund nicht ausgebildeterArbeiter (I. 3 Abs. 3), sowieder
statutenmäßigenGefahrentarife(§. 28) jährlich umgelegtwerden.

Löhneund Gehälter,welchewährendder Beitragsperiodedurchschnittlich
den Satz von vier Mark täglichübersteigen,kommenmit dem vier Mark über=
steigendenBetragenur zu einemDrittel in Anrechnung.
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Zu anderenZweckenals zur Deckungder von derGenossenschaftzu leisten=
den Entschädigungsbeträgeund der Verwaltungskosten,zur Gewährungvon
Prämien für Rettung Verunglückterund für Abwendung von Unglücksfällen,
sowiezur AnsammlungdesReservefonds(F. 18) dürfenwederBeiträge von den
Mitgliedern der Genossenschafterhobenwerden, noch Verwendungenaus dem
Vermögender Genossenschafterfolgen.

Behufs Beschaffungder zur BestreitungderVerwaltungskostenerforderlichen
Mittel könnendie Berufsgenossenschaftenvon denMitgliedern für das ersteJahr
einenBeitrag im voraus erheben. Falls das Statut hierübernichtsAnderes
bestimmt,erfolgtdieAufbringungdieserMittel nachMaßgabederZahl dervon den
Mitgliedernin ihrenBetriebenbeschäftigtenversicherungspflichtigenPersonen(§.11).

II. Bildung und Veränderungder Berufsgenossenschaften.
ErmittelungderversicherungspflichtigenBetriebe.

. 11.
JederUnternehmereinesunterdenF. 1 fallendenBetriebeshatdenletzteren

binnen einer von dem Reichs=Versicherungsamtzu bestimmendenund öffentlich
bekanntzu machendenFrist unter Angabe des Gegenstandesund der Art des=
selben,sowiederZahl derdurchschnittlichdarin beschäftigtenversicherungspflichtigen
Personenbei der unterenVerwaltungsbehördeanzumelden.

Für die nicht angemeldetenBetriebehat die untereVerwaltungsbehördedie
Angabennachihrer Kenntniß der Verhältnissezu ergänzen.

Dieselbeist befugt,dieUnternehmernichtangemeldeterBetriebezu einer
Auskunft darüber innerhalb einer zu bestimmendenFrist durch Geldstrafenim
Betragebis zu einhundertMark anzuhalten.

Die untereVerwaltungsbehördehat ein nachdenGruppen,Klassenund
Ordnungender Reichs=BerufsstatistikgeordnetesVerzeichnißsämmtlicherBetriebe
ihresBezirksunterAngabedes Gegenstandesund derArt desBetriebes,sowie
der Zahl der darin beschäftigtenversicherungspflichtigenPersonen aufsfustellen.
Das Veczeichnißist der höherenVerwaltungsbehördeeinzureichenund von dieser
erforderlichenfallshinsichtlichderEinreihung derBetriebein dieGruppen, Klassen
undOrdnungenderReichs=Berufsstatistikzu berichtigen.

Die höhereVerwaltungsbehördehat ein gleichesVerzeichnißsämmtlicher
versicherungspflichtigenBetriebeihres BezirksdemReichs=Versicherungsamtein=
ureichen.
Win FreiwilligeBildungder Berufsgenossenschaften.

§S.12.
Die Bildung der Berufsgenossenschaftenerfolgt auf demWege der Ver=

einbarungder Betriebsunternehmerunter Zustimmungdes Bundesraths. Die
ZustimmungdesBundesraths kann versagtwerden:

1. wenn die Anzahl der Betriebe, für welchedie Berufsgenossenschaftge=
bildet werden soll, oder die Anzahl der in denselbenbeschäftigten
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Arbeiterzu geringist, um diedauerndeLeistungsfähigkeitderBerufs=
genossenschaftin Bezug auf die bei derUnfallversicherungihr obliegen=
den Mlichtenzu gewährleisten;

2. wenn Betriebe von der Aufnahme in die Berufsgenossenschaftaus=
geschlossenwerdensollen, welchewegenihrer geringenZahl oderwegen
der geringenZahl derin ihnenbeschäftigtenArbeitereineeigeneleistungs=
fähigeBerufsgenossenschaftzu bildenaußerStande sind, und aucheiner
anderenBerufsgenossenschaftzweckmäßignicht zugetheiltwerdenkönnen;

3. wenn eineMinderheit der Bildung derBerufsgenossenschaftwiderspricht
und für einzelneIndustriezweigeoderBezirkeeinebesondereBerufs=
genossenschaftzu bilden beantragt,welcheals dauerndleistungsfähigzu
erachtenist.

« §.13.
Die Beschlußfassungüber die Bildung der Berufsgenossenschaftenerfolgt

durch die zu diesemZweckzu einerGeneralversammlungzu berufendenBetriebs=
unternehmermit Stimmenmehrheit.

Anträge auf Einberufungder Generalversammlungsind an das Reichs=

Ziffer 1 für vorliegenderachtet,denAnträgen stattzugeben,wenn dieselbeninner=
halb vier Monaten nach dem Inkrafttreten diesesGesetzesund mindestensvon
dem zwanzigstenTheil der UnternehmerderjenigenBetriebe, für welchedie Be=
rufsgenossenschaftgebildetwerden soll, oder von solchenUnternehmern,welche
mindestensden zehntenTheil der in diesenBetriebenvorhandenenversicherungs=
pflichtigenPersonenbeschäftigen,gestelltwerden.

ErachtetdasReichs=VersicherungsamtdieVoraussetzungendes§. 12 Ziffer1
für vorliegend,so ist von demselbendieEntscheidungdesBundesrathseinzuholen.

Findet das Reichs=Versicherungsamtbei der Prüfung von Anträgen auf
EinberufungderGeneralversammlung,daß derunterF. 12 8iffer2 vorgesehene
Fall vorliegt, so hat dasselbedie Unternehmerder dabeiin Betracht kommenden
BetriebezumZweckderBeschlußfassungüberdieAbgrenzungderBerufsgenossen=
schaftzu derGeneralversammlungmit einzuladen.

C.14.
Auf Grund der unter §. 11 erwähntenVerzeichnissewerdendie Betriebs=

unternehmervon demReichs=VersicherungsamtunterAngabederihnenzustehenden
Stimmenzahlzur Generalversammlungeinzelneingeladen.

Jeder Unternehmeroder Vertreter einesBetriebes, in welchemnicht mehr
als 20 versicherungspflichtigePersonen beschäftigtwerden, hat eine, darüber
hinausbis zu 200 für je 20 und von 200 an für je 100 mehrversicherungs=
pflichtigePersoneneineweitereStimme.

AbwesendeBetriebsunternehmerkönnensichdurchstimmberechtigteBerufs=
genossenoderdurcheinenbevollmächtigtenLeiterihresBetriebesvertretenlassen.

N
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Die Generalversammlungfindet in Gegenwart einesVertreters desReichs=
Versicherungsamtsstatt, welcherdieselbezu eröffnen,die Wahl des aus einem
Vorsitzenden,zweiSchriftführernund mindestenszweiBeisitzernbestehendenVor=
standesherbeizuführenund,bis dieselbeerfolgtist, dieVerhandlungenzuleitenhat.

- Die Generalversammlunghat unter der Leitung ihres Vorstandesaußer
über den auf Bildung derBerufsgenossenschaftgerichtetenAntrag, welcherzu ihrer
EinberufungAnlaß gegebenhat, auchüber die aus ihrer Mitte dazuetwage=
stelltenAbänderungsanträgeBeschlußzu fassen.

Auf Verlangen desVertreters desReichs=Versicherungsamts,welcherjeder=
zeitgehörtwerdenmuß, erfolgtdieAbstimmungüberdie in Bezugauf dieAb=
grenzungderBerufsgenossenschaftgestelltenAnträgegetrenntnachIndustriezweigen
oderBezirken.

Ueberdie VerhandlungenderGeneralversammlungist ein Protokoll auf=
zunehmen,welchesdie gestelltenAnträge, sowiedie gefaßtenBeschlüsse—letztere
unterAngabedesStimmverhältnissessowieder Art der Abstimmung—ent=
haltenmuß. Das Protokoll ist innerhalbachtTagennachderGeneralversammlung
durchdenVorstanddemReichs=Versicherungsamteinzureichenund demnächstdem
Bundesrath(F. 12) vorzulegen.

Bildung derBerufsgenossenschaftendurchdenBundesrath.

S. 15.
Für diejenigenIndustriezweige,für welcheinnerhalb der im F. 13 fest=

gesetztenFrist genügendunterstützteAnträge auf Einberufungder General=
versammlungzur freiwilligen Bildung einer Berufsgenossenschaftnicht gestellt
wordensind, werdendie BerufsgenossenschaftendurchdenBundesrathnachAn=
hörungvon Vertreternder betheiligtenIndustriezweigegebildet. Dasselbege=
schieht,wenn den gestelltenAnträgen in Rücksichtauf §. 12 Ziffer 1 nicht statt=
gegeben,oderwenndenBeschlüssen,welchein einernachF. 14 berufenenGeneral==
versammlunggefaßtsind, die Genehmigungversagtwordenist, sofernnicht der
Bundesrathden BetheiligteneineweitereFrist für die FassunganderweiterBe=
schlüssegewährt.

Die BeschlüssedesBundesraths,durchwelcheBerufsgenossenschaftenerrichtet,
sowiedie beantragteBildung freiwilligerBerufsgenossenschaftengenehmigtwerden,
sind unter Bezeichnungder Bezirkeund Industriezweige,für welchedie einzelnen
Berufsgenossenschaftengebildetsind, durch den Reichsanzeigerzu veröffentlichen.

Statut der Berufsgenossenschaften.

S. 16.
Die BerufsgenossenschaftenregelnihreinnereVerwaltungsowieihreGeschäfts=

ordnungdurchein von derGeneralversammlungihrerMitglieder(Genossenschafts=
versammlung)zubeschließendesStatut. Bis zumZustandekommeneinesgültigenGe=
nossenschaftsstatuts(§.20) findendieim F. 14 enthaltenenBestimmungenüberdie
Reichs=Gesetzbl.1884. 22



—78—

EinladungzuderGeneralversammlung,dieAusübungdesStimmrechtsderGenossen=
schaftsmitgliederunddieBetheiligungeinesVertretersdesReichs=Versicherungsamts
an den Verhandlungen auch auf die GenossenschaftsversammlungenAnwendung.

Die Genossenschaftsversammlungwählt bei ihrem erstmaligenZusammen=
treteneinenaus einemVorsitzenden,einemSchriftführer und mindestensdreiBei=
sitzernbestehendenprovisorischenGenossenschaftsvorstand,welcherbis zur Ueber=
nahme der Geschäftedurch den auf Grund des Statuts gewähltenVorstand die
Genossenschaftsversammlungleitetund die GeschäftederGenossenschaftführt.

Die Mitglieder derBerufsgenossenschaftenkönnensichin derGenossenschafts=
versammlungdurch anderestimmberechtigteMitglieder oderdurcheinenbevoll=
mächtigtenLeiterihres Betriebesvertretenlassen.

. 11
Das Genossenschaftsstatutmuß Bestimmungtreffen:
1. über Namen und Sitz der Genossenschaft;
2. überdie Bildung desGenossenschaftsvorstandesund überdenUmfang
seinerBefugnisse;

3. über die Berufung der Genossenschaftsversammlung,sowie über die
Art ihrer Beschlußfassung; · -

4. überdasStimmrechtderMitgliederderGenossenschaftunddiePrüfung
ihrer Vollmachten; s

5. über das von denOrganen derGenossenschaftbei derEinschätzungder
Betriebe in die Klassen des Gefahrentarifs zu beobachtendeVerfahren
C.28)

6. überdas VerfahrenbeiBetriebsveränderungen,sowiebeiAenderungen
in der PersondesUnternehmers(§9.37 letzterAbs., 38, 39);
überdieFolgenderBetriebseinstellungen,insbesondereüberdieSicher=
stellungder Beiträge der Unternehmer,welchedenBetriebeinstellen;
über die denVertreternder versichertenArbeiterzu gewährendenVer=
gütungssätze(§§.44 Abs.4, 49 Abs.2, 55 Abs. 1)
über die Aufstellung,Prüfung und Abnahmeder Jahresrechnung)
überdie Ausübungder der GenossenschaftzustehendenBefugnissezum
Erlaß von Vorschriften behufs der Unfallverhütung und zur Ueber=
wachungder Betriebe(9§9.78 ff.)

11. überdie VoraussetzungeneinerAbänderungdesStatuts.

S.18.
Die BerufsgenossenschaftenhabeneinenReservefondsanzusammeln.An

Zuschlägenzur Bildung desselbensind bei der erstmaligenUmlegungder Ent=
schädigungsbeträgedreihundertProzent,beiderzweitenzweihundert,beiderdritten
einhundertundfünfzig,bei der vierteneinhundert,bei der fünften achtzig,bei der
sechstensechzigund von da an bis zur elftenUmlegungjedesmalzehnProzent
wenigerals Zuschlagzu denEntschädigungsbeträgenzu erheben.NachAblauf
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der erstenelf Jahre sind die Zinsen des Reservefondsdem letzterensolangeweiter
zuzuschlagen,bis dieserden doppeltenJahresbedarferreichthat. Ist das letztere
der Fall, so könnendie Jinsen insoweit, als der Bestand des Reservefondsden
laufendendoppeltenJahresbedarfübersteigt,zurDeckungderGenossenschaftslasten
verwendetwerden.

Auf Antrag desGenossenschaftsvorstandeskanndieGenossenschaftsversamm=
lung jederzeitweitereZuschlägezum Reservefondsbeschließen,sowiebestimmen,
daß derselbeüber den doppeltenJahresbedarf erhöhtwerde. Derartige Beschlüsse
bedürfender Genehmigungdes Reichs=Versicherungsamts.

In dringendenBedarfsfällen kann die Genossenschaftmit Genehmigung
des Reichs=Versicherungsamtsschonvorher dieZinsen und erforderlichenfallsauch
den Kapitalbestanddes Reservefondsangreifen. Die Wiederergänzungerfolgt
alsdannnachnähererAnordnungdesReichs=Versicherungsamts.

« Z.19.
Das Statut kann die Zusammensetzungder Genossenschaftsversammlung

aus Vertretern,die Eintheilungder Berufsgenossenschaftin örtlichabgegrenzte
Sektionen,sowiedie Einsetzungvon Vertrauensmännernals örtlicheGenossen=
schaftsorganevorschreiben.Enthält dasselbeVorschriftendieserArt, so ist darin
zugleichüberdieWahl der Vertreter,überSitz und BezirkderSektionen,über
die Bildung der Sektionsvorständeund über denUmfang ihrer Befugnisse,so=
wie überdieAbgrenzungderBezirkederVertrauensmänner,dieWahl derletzteren
und ihrerStellvertreterund denUmfangihrerBefugnisseBestimmungzutreffen.

Die Abgrenzungder BezirkederVertrauensmänner,sowiedieWahl der
letzterenund ihrer Stellvertreter kann von der Genossenschaftsversammlungdem
Genossenschaftsvorstandeübertragenwerden.

§. 20.
Das Genossenschaftsstatutbedarfzu seinerGültigkeitderGenehmigungdes

Reichs=Versicherungsamts.
Gegen die Entscheidungdesselben,durch welchedie Genehmigungversagt

wird, findetbinneneinerFrist von vier Wochen, vom Tage der Zustellungan
denprovisorischenGenossenschaftsvorstand(§.16), dieBeschwerdean denBundes=
rath statt.

Wird innerhalb dieserFrist Beschwerdenichteingelegtoderwird die Ver=
sagungderGenehmigungdesStatuts vomBundesrathaufrechterhalten,so hat
dasReichs=VersicherungsamtinnerhalbvierWochendieMitgliederderGenossen=
schaftzu einer neuen Genossenschaftsversammlungbehufs anderweiterBeschluß=
fassungüberdas Statut einzuladen.Wird auchdemvon dieserVersammlung
beschlossenenStatut dieGenehmigungendgültigversagt,so wird ein solchesvon
dem Reichs=Versicherungsamterlassen.

Abänderungendes Statuts bedürfender Genehmigungdes Reichs=Ver=
sicherungsamts,gegenderenVersagungbinneneinerFrist von vier Wochendie
Beschwerdean denBundesrathzulässigist.

22°
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VeröffentlichungdesNamensund SitzesderGenossenschaft2c.

K.21.
Nach endgültigerFeststellungdes Statuts hat der Genossenschaftsvorstand

durchdenReichsanzeigerbekanntzu machen:
1. den Namen und den Sitz der Genossenschaft,
2. die Bezirkeder Sektionenund derVertrauensmänner,
3. die Zusammensetzungdes Genossenschaftsvorstandesund der Sektions=
vorstände,sowiedie Namen #derVertrauensmännerund ihrer Stell=
vertreter.

EtwaigeAenderungensind in gleicherWeisezur öffentlichenKenntnißzu
bringen.

Genossenschaftsvorstände.

22.
DemGenossenschaftsvorstandeliegt die gesammteVerwaltungderGenosseu=

schaftob, soweitnicht einzelneAngelegenheitendurchGesetzoder Statut der Be=
schlußnahmeder Genossenschaftsversammlungvorbehaltenoder anderenOrganen
derGenossenschaftübertragensind.

Die Beschlußfassungder Vorständekann in eiligenFällen durchschriftliche
Abstimmungerfolgen. « «

Der Beschlußnahmeder Genossenschaftsversammlungmüssenvorbehalten
werden:

1. dieWahl derMitgliederdesGenossenschaftsvorstandes,
2. die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung,
3. Abänderungendes Statuts.

8.23
Die Genossenschaftwird durchihrenVorstandgerichtlichundaußergerichtlich

vertreten. Die Vertretung erstrecktsichauchauf diejenigenGeschäfteundRechts—
handlungen,für welchenach den Gesetzeneine Spezialvollmachterforderlichist.

Durch die Geschäfte,welcheder Vorstand der Genossenschaftund dieVor—
ständeder Sektionen, sowie die Vertrauensmännerinnerhalb der Grenzenihrer
gesetzlichenund statutarischenVollmacht im Namen derGenossenschaftabschließen,
wird die letztereberechtigtund verpflichtet.

Zur LegitimationderVorständebeiRechtsgeschäftengenügtdieBescheini—
gung der höherenVerwaltungsbehörde,daß die darin bezeichnetenPersonenden
Vorstandbilden.

8. 24.
Wählbar zu MitgliedernderVorständeund zu Vertrauensmännernsind

nur die stimmberechtigtenMitglieder der Genossenschaftbeziehungsweisederenge—
setzlicheVertreter. Nicht wählbar ist, wer durch gerichtlicheAnordnung in der
VerfügungüberseinVermögenbeschränktist.
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Die Ablehnungder Wahl ist nur aus denselbenGründenzulässig,aus
welchendas Amt einesVormundesabgelehntwerdenkann. Eine Wiederwahl
kann abgelehntwerden.

Genossenschaftsmitglieder,welcheeineWahl ohnesolchenGrund ablehnen,
könnenauf Beschlußder Genossenschaftsversammlungfür die Dauer der Wahl—
periodezu erhöhtenBeiträgenbis zumdoppeltenBetrageherangezogenwerden.

Das Statut kann bestimmen,daß die von den Unternehmernbevollmäch=
tigtenLeiter ihrer Betriebezu Mitgliedernder Vorständeund zu Vertrauens=
männerngewähltwerdenkönnen.

K.25.
Die Mitglieder der Vorständeund die Vertrauensmännerverwaltenihr

Amt als unentgeltlichesEhrenamt,sofernnichtdurchdas Statut eineEntschädi=
gung für dendurchWahrnehmungderGenossenschaftsgeschäfteihnenerwachsenden
Zeitverlustbestimmtwird. Baare Auslagenwerdenihnenvon derGenossenschaft
ersetzt,und zwar, soweitsie in Reisekostenbestehen,nach festen, von der Ge=
nossenschaftsversammlungzu bestimmendenSätzen.

§. 26.
Die MitgliederderVorstände,sowiedieVertrauensmännerhaftenderGe=

nossenschaftfür getreueGeschäftsverwaltung,wie Vormünder ihren Mündeln.
Mitglieder der Vorstände, sowieVertrauensmänner,welcheabsichtlichzum

NachtheilderGenossenschafthandeln, unterliegenderStrafbestimmungdes §F.266
des Sistetunn,

g.27.
e die Wahl der gesetzlichenOrgane einer Genossenschaftnicht zu

Stande koman, solangeferner dieseOrgane dieErfüllung ihrer gesetzlichenoder
statutarischenObliegenheitenverweigern, hat das Reichs=Versicherungsamtdie
letzterenauf KostenderGenossenschaftwahrzunehmenoderdurchBeauftragtewahr=
nehmenzu lassen.

Bildung derGefahrenklassen.

s. 28.
Durch die Genossenschaftsversammlungsind für die zur Genossenschaftge=

hörigenBetriebeje nachdemGrade dermit denselbenverbundenenUnfallgefahr
entsprechendeGefahrenklassenzu bilden und über die Höhe der in denselbenzu
leistendenBeiträge (Gefahrentarif)Bestimmungenzu treffen.

Durch BeschlußderGenossenschaftsversammlungkann die Aufstellung und
AenderungdesGefahrentarifseinemAusschusseoder demVorstandeübertragen
werden.

Die Aufstellungund Abänderungdes Gefahrentarifsbedarfder Genehmi=
gungdesReichs=Versicherungsamts.Wird ein Gefahrentarifvon der Genossen=
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schaftinnerhalbeinervom Reichs=Versicherungsamtzu bestimmendenFrist nicht
aufgestellt,oderdemaufgestelltendie Genehmigungversagt,so hat das Reichs=
Versicherungsamtnach Anhörung der mit der Aufstellung beauftragtenOrgane
der Genossenschaftden Tarif selbstfestzusetzen.

Die Veranlagungder Betriebezu deneinzelnenGefahrenklassenliegtnach
näherer Bestimmung des Statuts (§. 17) den Organender Genossenschaftob.
Gegendie VeranlagungstehtdemBetriebsunternehmerbinneneinerFrist von
zweiWochendie Beschwerdean das Reichs=Versicherungsamtzu.

Der Gefahrentarif ist nachAblauf von längstenszweiRechnungsjahrenund
sodannmindestensvon fünf zu fünf Jahren unterBerücksichtigungder in den
einzelnenBetriebenvorgekommenenUnfälle einerRevisionzu unterziehen.Die
Ergebnissederselbensindmit demVerzeichnisseder in deneinzelnenBetriebenvor=
gekommenen,auf Grund diesesGesetzeszu entschädigendenUnfälleder Genossen=
schaftsversammlungzur BeschlußfassungüberdieBeibehaltungoderAenderungder
bisherigenGefahrenklassenoderGefahrentarifevorzulegen.Die Genossenschafts=
versammlungkanndenUnternehmernnachMaßgabeder in ihrenBetriebenvor=
gekommenenUnfälle für die nächstePeriodeZuschlägeauflegenoderNachlässebe=
willigen. Die überdie Aenderungder bisherigenGefahrenklassenoderGefahren=
tarifegefaßtenBeschlüssebedürfenzu ihrerGültigkeitderGenehmigungdesReichs=
Versicherungsamts;demselbenist dasVerzeichnißdervorgekommenenUnfällevor=
zulegen.

TheilungdesNisikos.

g. 29.
Durch das Statut kann vorgeschriebenwerden,daß die Entschädigungs=

beträgebis zu fünfzig Prozent von den Sektionenzu tragen sind, in deren
Bezirkendie Unfälle eingetretensind.

Die hiernachden Sektionenzur Last fallendenBeträge sind auf die Mit=
gliederderselbennach Maßgabe der für die GenossenschaftfestgesetztenGefahren=
klassenund der in diesenzu leistendenBeiträge(§8.10, 28) umzulegen.

GemeinsameTragung desRisikos.

g.30.
Vereinbarungenvon Genossenschaften,die von ihnen zu leistendenEnt—

schädigungsbeträgeganz oderzum Theil gemeinsamzu tragen, sind zulässig.
Derartige Vereinbarungenbedürfenzu ihrer Gültigkeit der Zustimmungder
betheiligtenGenossenschaftsversammlungen,sowieder Genehmigungdes Reichs=
Versicherungsamts.Dieselbendürfennur mit demBeginn einesneuenRechnungs=
jahresin Wirksamkeittreten. «

Die Vereinbarung hat sich darauf zu erstrecken,in welcherWeise der
gemeinsamzu tragendeEntschädigungsbetragauf die betheiligtenGenossenschaften
zu vertheilenist.
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Ueber dieVertheilung des auf eine jedeGenossenschaftentfallendenAntheils
an der gemeinsamzu tragendenEntschädigungunterdieMitgliederderGenossen—
schaft entscheidetdie Genossenschaftsversammlung.Mangels einer anderweiten
BestimmungerfolgtdieUmlage diesesBetragesin gleicherWeise, wie die der
von derGenossenschaftnachMaßgabediesesGesetzeszu leistendenEntschädigungs=
beträge(§§#.10, 28).

AbänderungdesBestandesder Berufsgenossenschaften.

*ss
NacherfolgtemAbschlußderOrganisationder Berufsgenossenschaftensind

Aenderungenin demBestandeder letzterenmit demBeginn einesneuenRech=
nungsjahres unternachstehendenVoraussetzungenzulässig:

1. Die VereinigungmehrererGenossenschaftenerfolgtauf übereinstimmen=
denBeschlußderGenossenschaftsversammlungenmit Genehmigungdes
Bundesraths.

2. Das AusscheideneinzelnerIndustriezweigeoder örtlich abgegrenzter
Theileaus einerGenossenschaftund die Zutheilungderselbenzu einer
anderenGenossenschafterfolgt auf Beschluß der betheiligtenGenossen=
schaftsversammlungenmit Genehmigungdes Bundesraths. Die Ge=
nehmigung kann versagt werden, wenn durch das Ausscheidendie
Leistungsfähigkeiteiner der betheiligtenGenossenschaftenin Bezug auf
die ihr obliegendenPflichten gefährdetwird.

3. Wird die VereinigungmehrererGenossenschaftenoderdas Ausscheiden
einzelnerIndustriezweigeoderörtlichabgegrenzterTheile aus einerGe=
nossenschaftund dieZutheilung derselbenzu eineranderenGenossenschaft
auf Grund einesGenossenschaftsbeschlussesbeantragt,dagegenvon der
anderenbetheiligtenGenossenschaftabgelehnt,so entscheidetauf Anrufen
der Bundesrath.

4. Anträge auf AusscheidungeinzelnerIndustriezweigeoder örtlich ab=
gegrenzterTheile aus einerGenossenschaftund Bildung einerbesonderen
Genossenschaftfür dieselbensind zunächstder Beschlußfassungder Ge=
nossenschaftsversammlungzu unterbreitenund sodanndem Bundesrath
zur Entscheidungvorzulegen.Die Genehmigungzur Bildung der
neuen Genossenschaftkann versagtwerden, wenn einer der im FI.12
Ziffer 1 und 2 angegebenenGründevorliegt.

Wird die Genehmigungertheilt,so erfolgtdie Beschlußfassung
über das Statut für die neueGenossenschaftnachMaßgabe der Be=
stimmungenin den§#.#16 bis 20.

S.32.
WerdenmehrereGenossenschaftenzu einerGenossenschaftvereinigt, so gehen

mit demZeitpunkte,zu welchemdieVeränderungin Wirksamkeittritt, alleRechte
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und Pflichten der vereinigtenGenossenschaftenauf die neugebildeteGenossen—
schaftüber.

Wenn einzelneIndustriezweigeoder örtlich abgegrenzteTheile aus einer
Genossenschaftausscheidenund einer anderenGenossenschaftangeschlossenwerden,
so sind von dem Eintritt dieserVeränderungab die Entschädigungsansprüche,
welchegegendie erstereGenossenschaftaus den in Betriebender ausscheidenden
GenossenschaftstheileeingetretenenUnfällen erwachsensind, von der Genossenschaft
zu befriedigen,welcherdie Genossenschaftstheilenunmehrangeschlossensind.

ScheideneinzelneIndustriezweigeoder örtlichabgegrenzteTheile aus einer
Genossenschaftunter Bildung einerneuenGenossenschaftaus, so sind von dem
Zeitpunkteder Ausscheidungab die Entschädigungsansprüche,welchegegendie
erstereGenossenschaftaus den in Betriebender ausscheidendenGenossenschaftstheile
eingetretenenUnfällen erwachsensind, von der neugebildetenGenossenschaftzu
befriedigen.

Insoweit zufolgedes Ausscheidensvon Industriezweigenoder örtlich ab—
gegrenztenTheilenEntschädigungsansprücheauf andereGenossenschaftenübergehen,
habendie letzterenAnspruchauf einenentsprechendenTheil desReservefondsund
des sonstigenVermögensderjenigenGenossenschaft,aus welcherdieAusscheidung
stattfindet.

Die vorstehendenBestimmungenkönnendurchübereinstimmendenBeschluß
der betheiligtenGenossenschaftsversammlungenabgeändertoderergänztwerden.

Streitigkeiten,welchein Betreff der Vermögensauseinandersetzungzwischen
den betheiligtenGenossenschaftenentstehen,werdenmangels Verständigung der=
selbenüber eineschiedsgerichtlicheEntscheidungvon demReichs=Versicherungsamt
entschieden.

Auflösung von Berufsgenossenschaften.

« Z.zz
Berufsgenossenschaften,welchezur Erfüllung der ihnen durchdiesesGesetz

auferlegtenVerpflichtungenleistungsunfähigwerden, können auf Antrag des
Reichs=Versicherungsamtsvon dem Bundesrath aufgelöst werden. Diejenigen
Industriezweige,welchedie aufgelösteGenossenschaftgebildethaben, sind anderen
BerufsgenossenschaftennachderenAnhörung zuzutheilen.Mit der Auflösung der
GenossenschaftgehenderenRechtsansprücheund Verpflichtungen,vorbehaltlichder
Bestimmungim F. 92, auf das Reich über.

III. Mitgliedschaftdes einzelnenBetriebes. Betriebsveränderungen.

Mitgliedschaft.

S.34.
Mitglied derGenossenschaftist jederUnternehmereinesim Bezirkederselben

belegenenBetriebes derjenigenIndustriezweige,für welchedie Genossenschaft

444
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errichtetist. Die Mitgliedschaftbeginnt für die Unternehmerder zur Zeit des
Inkrafttretens des GesetzesversicherungspflichtigenBetriebemit diesemZeitpunkte,
für die Unternehmerspäterentstehenderoder versicherungspflichtigwerdenderBe=
triebemit demZeitpunkteder EröffnungbeziehungsweisedesBeginns derVer=
sicherungspflichtderselben.

Stimmberechtigtist jedesMitglied der Genossenschaft,sofern es sich im
Besitzeder bürgerlichenEhrenrechtebefindet.

Betriebsanmeldung.

E.35.
Der Betriebsunternehmer,welcherseinenBetrieb nicht bereits nachMaß=

gabedes §. 11 angemeldethat, ist verpflichtet,binneneinerWoche, nachdemer
Mitglied einer Genossenschaftgewordenist (§. 34), der unteren Verwaltungs=
behörde,in derenBezirkderBetriebbelegenist, eineAnzeigezu erstatten,welche

1. denGegenstandund dieArt desBetriebes,
2. dieZahl derversichertenPersonen,
3. die Berufsgenossenschaft,welcherder Betriebangehört,
4. falls es sich um einennach dem Inkrafttretendes Gesetzesneu be=
gonnenenoder versicherungspflichtiggewordenenBetrieb handelt, den
Tag derEröffnungbeziehungsweisedes Beginns der Versicherungspflicht

angiebt. Die Anzeigeist in zweiExemplareneinzureichen.Ueberdieselbeist eine
Empfangsbescheinigungzu ertheilen.

Wird dieAnzeigenicht rechtzeitigerstattet,so findetdieVorschriftdes §. 11
Absatz3 Anwendung.

g.36.
Die untereVerwaltungsbehördehat jedenin ihremBezirkebelegenenBe=

trieb, über welchendieAnzeige(F. 35) erstattetist, binneneinerWochenachdem
Eingange der letzterendurchEinsendungeinesExemplars derselbendemVorstande
der in der AnzeigebezeichnetenGenossenschaftzu überweisen.

Gehört der Betrieb nachAnsichtder unterenVerwaltungsbehördeeiner
anderenals der in derAnzeigebezeichnetenGenossenschaftan, so ist demVor=
standedieserGenossenschaft,unter gleichzeitigerBenachrichtigungdesVorstandes
der in der AnzeigebezeichnetenGenossenschaftund desBetriebsunternehmers,eine
AbschriftderAnzeigezuzustellen.

Für Betriebe,über welcheeineAnzeigenichterstattetist, hat die untere
VerwaltungsbehördedieUeberweisungbinneneinerWochenachAblauf dervon
ihr in Gemäßheitdes §. 35 Absatz2 bestimmtenFrist dadurchzu bewirken,daß
sie die im F. 35 Ziffer 1 bis 4 bezeichnetenAngaben selbstmacht.

Reichs-Gesetzbl.1884. 23
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Genossenschaftskataster.

. 37.
Die Genossenschaftsvorständehaben auf Grund der von dem Reichs=

Versicherungsamtihnen mitzutheilendenVerzeichnisseder versicherungspflichtigen
Betriebe(§. 11) undderspätererfolgendenUeberweisungen(§. 36) Genossenschafts=
katasterzu führen.

Die Aufnahmeder einzelnenGenossenin das Katastererfolgtnachvor=
gängigerPrüfung ihrer Zugehörigkeitzur Genossenschaft.

Den in dasKatasteraufgenommenenGenossenwerdenvomGenossenschafts=
vorstandedurch Vermittelung der unterenVerwaltungsbehördeMitgliedscheine
zugestellt.Ist die Genossenschaftin Sektioneneingetheilt,somuß derMitglied=
scheindieSektion, welcherderUnternehmerangehört,bezeichnen.Wird dieAuf=
nahmein das Katasterabgelehnt,so ist hierüberein mit Gründen versehener
BescheiddemBetriebsunternehmerdurchVermittelungder unterenVerwaltungs=
behördezuzustellen.

GegendieAufnahmein dasKataster,sowiegegendieAblehnungderselben
stehtdem Unternehmerbinnen einer Frist von zwei Wochennach erfolgterZu=
stellungdes Mitgliedscheinsbeziehungsweisedes ablehnendenBescheidesdie Be=
schwerdean das Reichs=Versicherungsamtzu. Dieselbeist bei der unterenVer=
waltungsbehördeeinzulegen.Stellt sich bei der Verhandlung der Beschwerde
heraus,daß der Betrieb keinerder vorhandenenGenossenschaftenzugehört,so ist
derselbedurchdas Reichs=VersicherungsamtderjenigenGenossenschaftzuzuweisen,
der er seinerNatur nacham nächstensteht.

Wird gegeneinen ablehnendenBescheidvon dem Betriebsunternehmer
innerhalbder angegebenenFrist Beschwerdenichterhoben,so hat die untereVer=
waltungsbehördedenFall demReichs=VersicherungsamtzurEntscheidungvorzulegen.

Wird in demFalle des F. 36 Absatz2 dieMitgliedschaftdesUnternehmers

liegt diesemdie Verpflichtungob, hiervondemVorstandeder anderenGenossen=
schaftMittheilung zu machen. Letztererist berechtigt,innerhalbzwei Wochen
nachdem Empfangeder Mittheilung gegendie AnerkennungderMitgliedschaft
beimReichs=Versicherungsamtdie Beschwerdezu erheben.

Den Sektionsvorständensind Auszügeaus dem Katasterin Betreff der
zu ihren SektionengehörendenUnternehmermitzutheilen.

Jeder Wechselin der Person desjenigen,für dessenRechnungderBetrieb
erfolgt,ist von demUnternehmerbinneneiner durchdas Statut festzusetzenden
Frist demGenossenschaftsvorstandebehufsBerichtigungdesKatastersanzuzeigen.
Ist dieAnzeigevondemWechselnichterfolgt,sowerdendieauf dieGenossenschafts=
mitgliederumzulegendenBeiträgevon demin das KatastereingetragenenUnter=
nehmerbis für dasjenigeRechnungsjahreinschließlichforterhoben,in welchemdie
Anzeigegeschieht,ohnedaß dadurchder neueUnternehmervon der auch ihm
gesetzlichobliegendenVerhaftungfür die Beiträgeentbundenist.
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Betriebsveränderungen.
g. 38.

Jeder Betriebsunternehmerist verpflichtet,AenderungenseinesBetriebes,
welchefür die Zugehörigkeitzu einer Genossenschaftvon Bedeutung sind, dem
Genossenschaftsvorstandebinneneinerdurchdas Statut festzusetzendenFrist anzu=
zeigen. Erachtetletztererin Folge dieserAnzeige,oderohnedenEmpfang einer
solchenvon AmtswegendieUeberweisungdesBetriebesan eineandereGenossen=
schaftfür geboten,so theilt er diesunterAngabederGründedemBetriebsunter=
nehmerdurchVermittelungder unterenVerwaltungsbehördeund dembetheiligten
Genossenschaftsvorstandemit. Sowohl der letztere,als auchder Betriebsunter=
nehmerkönneninnerhalbzweiWochengegendie Ueberweisungbei dem über=
weisendenGenossenschaftsvorstandeWidersprucherheben. «

Wird innerhalbdieserFrist keinWidersprucherhoben,so erfolgt die Ab—
beziehungsweiseZuschreibungdes Betriebesin denGenossenschaftskatastern,sowie
die AusstellungeinesanderweitenMitgliedscheinsfür denBetriebsunternehmer.

Wird gegendie UeberweisungWidersprucherhoben,oder beanspruchtder
VorstandeinerdrittenGenossenschaftunter demWiderspruchdesBetriebsunter=
nehmersoderdesVorstandesder Genossenschaft,welcherder Betrieb bisheran=
gehörte,dieUeberweisungdes letzteren,so hat der Vorstand der Genossenschaft,
welcherderBetriebbisherangehörthat, dieEntscheidungdesReichs=Versicherungs=
amts zubeantragen.DasselbeentscheidetnachAnhörungdesbetheiligtenBetriebs=
unternehmers,sowieder Vorständeder betheiligtenGenossenschaften.

Wird demUeberweisungsantragestattgegeben,so tritt die Aenderungin
derZugehörigkeitzurGenossenschaftvondemTageab in Wirksamkeit,an welchem
derAntrag dembetheiligtenGenossenschaftsvorstandezugestelltist.

g.39.
In BetreffderAnmeldungvon Aenderungenin demBetriebe,welchefür

dessenEinschätzungin denGefahrentarif(F. 28) von Bedeutungsind, sowiein
Betreff des weiterenVerfahrens hat das GenossenschaftsstatutBestimmung zu
treffen. Gegenden auf die Anmeldungder Aenderungoder von Amtswegen
erfolgendenBescheiddes Genossenschaftsvorstandesoder des Ausschusses(§. 28)
stehtdemBetriebsunternehmerbinneneinerFrist von zweiWochendieBeschwerde
an das Reichs=Versicherungsamtzu. «

§.40.
Binnen vier WochennachAblauf desRechnungsjahreshat der Genossen=

schaftsvorstandein Verzeichnißder beim SchlussedesRechnungsjahreszur Ge=
nossenschaftgehörendenMitglieder demReichs=Versicherungsamtnacheinemvon
diesemvorzuschreibendenFormular einzureichen.Ein gleichesVerzeichnißistbinnen
derselbenFrist der höherenVerwaltungsbehörde,sowie jedemMitgliede der
Genossenschaftmitzutheilen.

Das Reichs=VersicherungsamtkanndenVorstandvondiesenVerpflichtungen
ganzodertheilweiseentbinden.

23°
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IV. Vertretungder Arbeiter.
Vertretung der Arbeiter.

KC.41.
Zum Zweckder Wahl von Beisitzernzum Schiedsgericht(§. 46), derBe=

gutachtungderzurVerhütungvonUnfällenzuerlassendenVorschriften(§9.78, 81)
und der Theilnahmean der Wahl zweiernichtständigerMitgliederdesReichss
Versicherungsamts(F. 87) werdenfür jede Genossenschaftssektionund, soferndie
Genossenschaftnichtin Sektionengetheiltist, für dieGenossenschaftVertreterder
Arbeitergewählt.

Die Zahl derVertretermuß derZahl dervon denBetriebsunternehmern
in den Vorstand der Sektion beziehungsweiseder GenossenschaftgewähltenMit=
gliedergleichsein.

*'
Die Wahl erfolgtdurchdieVorständederjenigenOrts=,Betriebs=(Fabrik.)

und Innungs=Krankenkassen,sowie derjenigenKnappschaftskassen,welcheim
Bezirkeder Sektion beziehungsweiseder Genossenschaftihren Sitz habenund
welchenmindestenszehnin denBetriebenderGenossenschaftsmitgliederbeschäftigte
versichertePersonen angehören,unterAusschluß der Vertreter der Arbeitgeber.
Wählbar sindnur männliche,großjährige,auf Grund diesesGesetzesversicherungs=
pflichtigeKassenmitglieder,welchein Betrieben der Genossenschaftsmitgliederund
im BezirkederSektion beziehungsweisederGenossenschaftbeschäftigtsind, sichim
Besitzeder bürgerlichenEhrenrechtebefindenund nichtdurchrichterlicheAnordnung
in der Verfügung über ihr Vermögen beschränktsind.

F.43.
Die Vertheilung derVertreterderArbeiter auf örtlich abzugrenzendeTheile

der Genossenschaftwird mittelst einesRegulativs bestimmt,welchesdurch das
Reichs=Versicherungsamtoder, sofernes sichum eineGenossenschaftoderSektion
handelt, welcheüber dieGrenzeneinesLandesnichthinausgeht,durchdieLandes=
Zentralbehördeoderdie von derselbenzu bestimmendehöhereVerwaltungsbehörde
zu erlassenist.

S. 44.
Die Wahl derVertreterderArbeiter erfolgtnachnähererBestimmungdes

RegulativsunterderLeitungeinesBeauftragtenderjenigenBehörde,von welcher
das Regulativ erlassenwordenist.

Für jedenVertretersind ein ersterund ein zweiterErsatzmannzu wählen,
welchedenselbenin Behinderungsfällenzu ersetzenund im Falle desAusscheidens
für denRest derWahlperiodein derReihenfolgeihrerWahl einzutretenhaben.

Die Wahl erfolgtauf vier Jahre. Alle zweiJahre scheidetdie Hälfte
der VertreterundErsatzmänneraus. Die erstmaligAusscheidendenwerdendurch
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das Loos bestimmt,demnächstentscheidetdas Dienstalter. Die Ausscheidenden
könnenwiedergewähltwerden.

Die Vertreter erhalten aus der Genossenschaftskasseauf Anweisung des
Genossenschaftsvorstandesnach dendurchdas Genossenschaftsstatutzu bestimmenden
Sätzen Ersatzfür nothwendigebaareAuslagen und entgangenenArbeitsverdienst.
Gegen die Anweisung ist die Beschwerdean diejenigeBehörde, welche das
Regulativ erlassenhat (§. 43), zulässig. Dieselbeentscheidetendgültig.

K.45.
Die Vorstände der Krankenkassenund der Knappschaftskassen,welchen

mindestenszehn in den Betriebender Genossenschaftsmitgliederbeschäftigtever=
sichertePersonen angehören,wählen alle zwei Jahre aus der Zahl der Kassen=
mitgliederzum Zweckder Theilnahmean den Unfalluntersuchungen(I. 54) für
den Bezirk einer odermehrererOrtspolizeibehördenje einenBevollmächtigtenund
zweiErsatzmänner,derenNameundWohnortdenbetheiligtenOrtspolizeibehörden
mitzutheilenist.

Die dem Vorstandeder KasseangehörendenVertreterder Arbeitgeber
nehmenan derWahl nicht theil.

V. Schiedsgerichte.
Schiedsgerichte. «

§.46.
Für jedenBezirkeinerBerufsgenossenschaftoder, soferndieselbein Sektionen

getheiltist, einerSektion,wird ein Schiedsgerichterrichtet.
Der Bundesrathkann anordnen,daß statt einesSchiedsgerichtsderen

mehrerenachBezirkengebildetwerden.
Der Sitz desSchiedsgerichtswirdvonderZentralbehördedesBundesstaates,

zu welchemderBezirkdesselbengehört,oder,sofernderBezirküberdieGrenzen
einesBundesstaateshinausgeht, im Einvernehmenmit den betheiligtenZentral=
behördenvon demReichs=Versicherungsamtbestimmt.

S.47.
JedesSchiedsgerichtbestehtaus einemständigenVorsitzendenund ausvier

Beisitzern.
Der Vorsitzendewird ausderZahl deröffentlichenBeamten,mit Ausschluß

der BeamtenderjenigenBetriebe,welcheunter diesesGesetzfallen, von der
ZentralbehördedesLandes, in welchemderSitz desSchiedsgerichtsbelegenist,
ernannt. Für denVorsitzendenist in gleicherWeiseein Stellvertreterzu ernennen,
welcherihn in Behinderungsfällenvertritt.

Zwei Beisitzerwerdenvon derGenossenschaftoder, soferndieGenossenschaft
in Sektionengetheiltist, von der betheiligtenSektion gewählt. Wählbar sind
die stimmberechtigtenGenossenschaftsmitgliedersowie die von denselbenbevoll=
mächtigtenLeiterihrerBetriebe,sofernsiewederdemVorstandederGenossen=
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schaft,nochdemVorstandederSektion, nochdenVertrauensmännernangehören
und nicht durch richterlicheAnordnung in der Verfügung über ihr Vermögen
beschränktsind.

Die beidenanderenBeisitzerwerdennachnähererBestimmungdesRegulativs
(X.43) von denim H.41 bezeichnetenVertreternderArbeiteraus derZahl der
in denBetriebenderGenossenschaftbeschäftigten,demArbeiterstandeangehörenden
versichertenPersonen,welcheden im §. 42 genanntenKassenangehören,gewählt.

Für jedenBeisitzersindein ersterund ein zweiterStellvertreterzu wählen,
welcheihn in Behinderungsfällenzu vertretenhaben.

Die BeisitzerundStellvertreterwerdenauf vierJahre gewählt.Alle zwei
Jahre scheidetdieHälfte derBeisitzerund ihrer Stellvertreteraus. Die erstmalig
AusscheidendenwerdendurchdasLoosbestimmt,demnächstentscheidetdasDienst=
alter. Scheidet ein Beisitzerwährend der Wahlperiode aus, so tretenfür den
Rest derselbendie Stellvertreter in der Reihenfolgeihrer Wahl für ihn ein.
AusscheidendeBeisitzerund Stellvertretersind wiederwählbar.

S. 48.
Der Name und Wohnort des Vorsitzenden,sowieder Mitglieder des

Schiedsgerichtsund derStellvertreterderselbenist von derLandes=Zentralbehörde
(§.47 Abs.2) in demzu derenamtlichenVeröffentlichungenbestimmtenBlatte
öffentlichbekanntzumachen. 9

7 . 49.
Der Vorsitzendeund dessenStellvertreter,die Beisitzerund derenStell=

vertretersind mit Beziehungauf ihr Amt zu beeidigen.
Auf das Amt der Beisitzerdes Schiedsgerichtsfinden die Bestimmungen

der §§. 24 Absatz2 und 25 Anwendung. Die von den Versichertengewählten
Beisitzererhaltennach den durchdas Genossenschaftsstatutzu bestimmendenSätzen
Ersatz für den ihnen in Folge ihrer Theilnahme an den Verhandlungenent=
gangenenArbeitsverdienst.Die FestsetzungdesErsatzes,sowiederbaarenAus=
lagenerfolgtdurchdenVorsitzenden -

Die Behörde, welchedas im F. 43 vorgeseheneRegulativ erlassenhat, ist
berechtigt,die Uebernahmeund die Wahrnehmungder Obliegenheitendes Amts
eines Beisitzersoder Stellvertretersdurch Geldstrafenbis zu fünfhundertMark
gegendie ohnegesetzlichenGrund sichWeigerndenzu erzwingen.Die Geldstrafen
fließenzur Genossenschaftskasse.

Verweigerndie GewähltengleichwohlihreDienstleistung,oder kommteine
Wahl nichtzu Stande, so hat, solangeund soweitdiesderFall ist, die untere
Verwaltungsbehörde,in derenBezirkderSitz desSchiedsgerichtsbelegenist, die
Beisitzeraus derZahl derArbeitgeberund Arbeitnehmerzu ernennen.

Verfahrenvor demSchiedsgericht.
· Z.50.

Der Vorsitzendeberuft das Schiedsgerichtund leitetdieVerhandlungendes=
selben. Das Schiedsgerichtist befugt,denjenigenTheil desBetriebes, in welchem
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derUnfall vorgekommenist, in Augenscheinzu nehmen,sowieZeugenundSach=
verständige— aucheidlich— zu vernehmen.

Das Schiedsgerichtist nur beschlußfähig,wenn außer dem Vorsitzenden
einegleicheAnzahlvon Arbeitgebernund Arbeitnehmernund zwarmindestensje
einerals Beisitzermitwirken.

Die EntscheidungendesSchiedsgerichtserfolgennachStimmenmehrheit.
Im übrigenwird das Verfahrenvor demSchiedsgerichtdurchKaiserliche

Verordnungmit ZustimmungdesBundesrathsgeregelt.
Die KostendesSchiedsgerichts,sowiedieKostendesVerfahrensvor dem=

selbenträgt die Genossenschaft.
Dem Vorsitzendendes Schiedsgerichtsund dessenStellvertreterdarf eine

Vergütungvon der Genossenschaftnichtgewährtwerden.

VI. Feststellungund Auszahlungder Entschädigungen.

Anzeigeund UntersuchungderUnfälle.

g.51.
Von jedem in einem versichertenBetriebe vorkommendenUnfall, durch

welcheneine in demselbenbeschäftigtePerson getödtetwird oder eine Körper—
verletzungerleidet,welcheeineArbeitsunfähigkeitvon mehrals drei Tagen oder
denTod zur Folge hat, ist von demBetriebsunternehmerbei der Ortspolizei=
behördeschriftlicheAnzeigezu erstatten.

Dieselbemuß binnenzwei Tagen nachdemTage erfolgen,an welchem
derBetriebsunternehmervon demUnfall Kenntnißerlangthat. ·

Für denBetriebsunternehmerkannderjenige,welcherzur Zeit desUnfalls
denBetrieboderdenBetriebstheil,in welchemsichderUnfall ereignete,zu leiten
hatte, die Anzeigeerstatten;im Falle der Abwesenheitoder Behinderungdes
Betriebsunternehmersist er dazuverpflichtet.

Das Formularfür dieAnzeigewird vomReichs-Versicherungsamtfestgestellt.
« Die VorständederunterReichs=oderStaatsverwaltungstehendenBetriebe
habendie im Absatz1 vorgeschriebeneAnzeigeder vorgesetztenDienstbehördenach
nähererAnweisungderselbenzu erstatten.

g.52.
Die Ortspolizeibehörden,im Falle des F. 51 Absatz5 dieBetriebsvorstände,

habenüberdie zur AnzeigegelangendenUnfälle ein Unfallverzeichnißzu führen.

S. 53.
Jeder zur AnzeigegelangteUnfall, durchwelcheneineversichertePerson

getödtetist oder eineKörperverletzungerlittenhat, die voraussichtlichden Tod
odereineErwerbsunfähigkeitvon mehr als dreizehnWochenzur Folge haben
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wird, ist von der Ortspolizeibehördesobaldwiemöglich einerUntersuchungzu
unterziehenp durchwelchefestzustellensind:

. die Veranlassungund Art desUnfalls,
die getödtetenoderverletztenPersonen,
die Art dervorgekommenenVerletzungen,

. der Verbleib der verletztenPersonen,
die Hinterbliebenender durch denUnfall getödtetenPersonen, welche
nach F. 6 diesesGesetzeseinenEntschädigungsansprucherhebenkönnen.

S. 54.
An den Untersuchungsverhandlungenkönnentheilnehmen:Vertreterder

Genossenschaft,der von dem Vorstande der Krankenkasse,welcherder Getödtete
oderVerletztezurZeitdesUnfallsangehörthat, gewählteBevollmächtigte(§.45),
sowie der Betriebsunternehmer,letztererentwederin Person oder durch einen
Vertreter. Zu diesemZweckist dem Genossenschaftsvorstande,dem Bevollmäch=
tigten der Krankenkasseund dem Betriebsunternehmervon der Einleitung der
UntersuchungrechtzeitigKenntniß zu geben. Ist die Genossenschaftin Sektionen
getheilt, oder sind von der GenossenschaftVertrauensmännerbestellt,so ist die
Mittheilungvon der Einleitungder Untersuchungan denSektionsvorstandbe=
ziehungsweisean den Vertrauensmannzu richten.

Außerdemsind, soweitthunlich, die sonstigenBetheiligtenund auf Antrag
und KostenderGenossenschaftSachverständigezuzuziehen.

G.55.
Dem Bevollmächtigtender Krankenkasse,welcheran der Untersuchungdes

Unfalls theilgenommenhat, wird nachdenburchdas Genossenschaftsstatutzu
bestimmendenSätzen für den entgangenenArbeitsverdienstErsatz geleistet. Die
Festsetzungerfolgt durchdie Ortspolizeibehörde.

Von demüber die UntersuchungaufgenommenenProtokolle, sowievon
den sonstigenUntersuchungsverhandlungenist den Betheiligtenauf ihren Antrag
Einsichtund gegenErstattungder SchreibgebührenAbschriftzu ertheilen.

. 56.
Bei den im §. 51 Absatz5 bezeichnetenBetrieben bestimmtdie vorgesetzte

DienstbehördediejenigeBehörde, welchedieUntersuchungnach denBestimmungen
der §§. 53 bis 55 vorzunehmenund die Vergütung für den Bevollmächtigten
der Krankenkasse(F. 45) festzusetzenhat.

EntscheidungderVorstände.
S.57.

Die Feststellungder Entschädigungenfür die durchUnfall verletztenVer=
sichertenund für dieHinterbliebenender durchUnfall getödtetenVersichertenerfolgt

1. sofern die Genossenschaftin Sektionen eingetheiltist, durchden Vor=
standder Sektion, wenn es sichhandelt

—=„
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a) um den Ersatzder Kostendes Heilverfahrens,
b) um die für dieDauer einervoraussichtlichvorübergehendenEr—
werbsunfähigkeitzu gewährendeRente,

Jc)um den Ersatzder Beerdigungskosten;
2. in allen übrigenFällen durchden Vorstand der Genossenschaft.
Das Genossenschaftsstatutkann bestimmen,daß die Feststellungder Ent=

schädigungenin denFällen derZiffer 1 und 2 durcheinenAusschußdesSektions=
vorstandesoder durcheinebesondereKommissionoder durch örtlicheBeauftragte
(Vertrauensmänner)und in den Fällen der Ziffer 2 auch durch den Sektions=
vorstandoderdurcheinenAusschußdesGenossenschaftsvorstandeszu bewirkenist.

Vor der Feststellungder Entschädigungist dem Entschädigungsberechtigten
durchMittheilungderUnterlagen,aufGrund derendieselbezu bemessenist, Ge=
legenheitzu geben,sichbinneneinerFrist von einerWochezu äußern.

. 58.
Sind versichertePersonenin Folge des Unfalls getödtet,so habendie im

§. 57 bezeichnetenGenossenschaftsorganesofort nach Abschluß der Untersuchung
(. 53 bis 56) oder, falls der Tod erstspätereintritt, sobaldsie von demselben
Kenntnißerlangthaben, die Feststellungder Entschädigungvorzunehmen.

Sind versichertePersonen in Folge des Unfalls körperlichverletzt,so ist
sobaldals möglichdie ihnen zu gewährendeEntschädigungfestzustellen.

Für diejenigenverletztenPersonen, für welchenochnachAblauf von drei=
zehnWocheneineweitereärztlicheBehandlung behufsHeilung der erlittenenVer=
letzungennothwendigist, hat sichdie Feststellungzunächstmindestensauf diebis
zur BeendigungdesHeilverfahrenszu leistendenEntschädigungenzu erstrecken.
Die weitereEntschädigungist, sofernderenFeststellungfrühernichtmöglichist,
nachBeendigungdesHeilverfahrensunverzüglichzu bewirken.

In denFällen desAbsatzes2 und3ist bis zur definitivenFeststellungder
EntschädigungnochvorBeendigungdesHeilverfahrensvorläufigeineEntschädigung
zuzubilligen.

b55.
Entschädigungsberechtigte,für welchedie Entschädigungnicht von Amts=

wegenfestgestelltist, haben ihren Entschädigungsanspruchbei Vermeidung des
Ausschlussesvor Ablauf von zwei Jahren nachdemEintritt desUnfalls beidem
zuständigenVorstandeanzumelden.

NachAblauf dieserFrist ist der Anmeldungnur dannFolge zu geben,
wennzugleichglaubhaftbescheinigtwird, daß die Folgen des Unfalls erst später
bemerkbargewordensind oderdaß der Entschädigungsberechtigtevon der Ver=
folgung seinesAnspruchsdurch außerhalb seinesWillens liegendeVerhältnisse
abgehaltenwordenist.

Wird derangemeldeteEntschädigungsanspruchanerkannt,so ist dieHöhe
der Entschädigungsofort festzustellen;anderenfallsist der Entschädigungsanspruch
durchschriftlichenBescheidabzulehnen.
Reichs=Gesetzbl.1884. 24
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Ereignetesich der Unfall, in Folge dessender Entschädigungsanspruch
erhobenwird, in einemBetriebe, für welchenein Mitgliedscheinvon einerGe=
nossenschaftnichtertheiltwar, so hatdieAnmeldungdesEntschädigungsanspruchs
bei der unterenVerwaltungsbehördezu erfolgen,in derenBezirk der Betrieb
belegenist. Dieselbehat denEntschädigungsanspruchmittelstBescheideszurück=
zuweisen,wennsiedenBetrieb, in welchemderUnfall sichereignethat, für nicht
unter den F. 1 fallend erachtet;anderenfalls hat sie die Feststellungder Ge=
nossenschaft,welcherder Betrieb angehört,nach Maßgabe der . 34 bis 37
herbeizuführen,und, nachdemdieseFeststellungerfolgtist, denangemeldetenEnt=
schädigungsanspruchdemzuständigenVorstandezurweiterenVeranlassungzuüber=
weisen,auchdemEntschädigungsberechtigtenhiervonschriftlichNachrichtzugeben.

g.60.
Die MitgliederderGenossenschaftensindverpflichtet,aufErfordernderBe=

hördenund Vorstände(Vertrauensmänner)(F. 57) binnen einerWochediejenigen
Lohn=und Gehaltsnachweisungenzu liefern, welchezur Feststellungder Ent=
schädigungerforderlichsind.

. 61.
Ueber die Feststellungder Entschädigunghat der Vorstand (Ausschuß,

Vertrauensmann),welcherdieselbevorgenommenhat,demEntschädigungsberechtigten
einenschriftlichenBescheidzu ertheilen,aus welchemdieHöhederEntschädigung
und die Art ihrer Berechnungzu ersehenist. Bei Entschädigungenfür erwerbs=
unfähiggewordeneVerletzteist namentlichanzugeben,in welchemMaße die Er=
werbsunfähigkeitangenommenwordenist.

Berufung gegendie Entscheidungder Behördenund Genossenschaftsorgane.

g.62.
Gegenden Bescheidder unterenVerwaltungsbehörde,durchwelchender

Entschädigungsanspruchaus demGrunde abgelehntwird, weil derBetrieb, in
welchemder Unfall sich ereignethat, für nicht unter den H. 1 fallend erachtet
wird (§. 59 Abs. 4), stehtdemVerletztenund seinenHinterbliebenendie Be=
schwerdean das Reichs=Versicherungsamtzu. Dieselbeist binnenvier Wochen
nachder Zustellungdes ablehnendenBescheidesbei der unterenVerwaltungs=
behördeeinzulegen.

GegendenBescheid,durchwelchender Entschädigungsanspruchaus einem
anderenals dem vorbezeichnetenGrunde abgelehntwird (§. 59 Abs. 3), sowie
gegenden Bescheid,durchwelchendie Entschädigungfestgestelltwird (F. 61),
findetdie Berufung auf schiedsrichterlicheEntscheidungstatt.

Die Berufung ist bei Vermeidung des Ausschlussesbinnen vier Wochen
nachderZustellungdesBescheidesbei demVorsitzendendesjenigenSchiedsgerichts
(F. 47) zu erheben,in dessenBezirk der Betrieb, in welchemder Unfall sich
ereignethat, belegenist.
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Der Bescheidmuß die Bezeichnungder für die Berufung zuständigen
Stelle beziehungsweisedesVorsitzendendesSchiedsgerichts,sowiedie Belehrung
über die — Fristen enthalten.

Die Berufunghat keineaufschiebendeWirkung.

Entscheidungdes Schiedsgerichts. Rekurs an dasReichs=Versicherungsamt.

g. 63.
Die Entscheidungdes Schiedsgerichtsist dem Berufendenund demjenigen

Genossenschaftsorgane,welchesden angefochtenenBescheiderlassenhat, zuzustellen.
Gegendie Entscheidungsteht in den Fällen des F. 57 Ziffer 2 dem Verletzten
oderdessenHinterbliebenen,sowiedemGenossenschaftsvorstandebinneneinerFrist
von vier Wochen nach der Zustellung der Entscheidungder Rekurs an das
Reichs=Versicherungsamtzu. Derselbehat keineaufschiebendeWirkung.

Bildet in demFalledesF.6 Ziffer2 dieAnerkennungoderNichtanerkennung
des Rechtsverhältnisseszwischendem Getödtetenund demdie EntschädigungBe=
anspruchendendie Voraussetzungdes Entschädigungsanspruchs,so kann das
SchiedsgerichtdenBetheiligtenaufgeben,zuvörderstdieFeststellungdesbetreffenden
Rechtsverhältnissesim ordentlichenRechtswegeherbeizuführen.In diesemFalle
ist dieKlage beiVermeidungdesAusschlussesdesEntschädigungsanspruchsbinnen
einer vom Schiedsgerichtzu bestimmenden,mindestensauf vier Wochenzu
bemessendenFrist nach der Zustellung des hierüber ertheiltenBescheidesdes
Schiedsgerichtszu erheben.

Nach erfolgterrechtskräftigerEntscheidungdes Gerichts hat das Schieds=
gerichtauf erneutenAntrag über den Entschädigungsanspruchzu entscheiden.

Berechtigungsausweis.

S. 64.
Nach erfolgterFeststellungderEntschädigung(§. 57) ist demBerechtigten

von Seiten des Genossenschaftsvorstandeseine Bescheinigungüber die ihm zu=
stehendenBezügeunterAngabeder mit der Zahlung beauftragtenPostanstalt
(§. 69) und der Zahlungstermineauszufertigen. -

Wird in Folge des schiedsgerichtlichenVerfahrens der Betrag der Ent=
schädigunggeändert,so ist dem Entschädigungsberechtigtenein anderweiterBe=
rechtigungsausweiszu ertheilen.

VeränderungderVerhältnisse.

g.66.
Tritt in den Verhältnissen,welchefür die Feststellungder Entschädigung

maßgebendgewesensind, einewesentlicheVeränderungein, so kanneineander=
weitigeFeststellungderselbenauf Antrag odervon Amtswegenerfolgen.

Ist derVerletzte,für welcheneineEntschädigungauf Grund des §.5 fest=
gestelltwar, in Folge der Verletzunggestorben,somuß der Antrag auf Ge=

24"
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von Amtswegenerfolgtist, bei VermeidungdesAusschlusses,vor Ablauf von
zweiJahren nachdemTode desVerletztenbei demzuständigenVorstandean—
gemeldetwerden. Nach Ablauf dieserFrist ist derAnmeldungnur dannFolgezu
geben,wennzugleichglaubhaftbescheinigtwird, daßderEntschädigungsberechtigte
von der Verfolgung seinesAnspruchs durch außerhalbseinesWillens liegende
Verhältnisseabgehaltenworden ist. Im übrigen finden auf das Verfahren die
Vorschriftender §§. 57 bis 64 entsprechendeAnwendung.

Eine Erhöhung der im F. 5 bestimmtenRente kannnur für dieZeit nach
AnmeldungdeshöherenAnspruchsgefordertwerden.

Eine MinderungoderAufhebungder Rente tritt von demTage ab in
Wirksamkeit,an welchemder dieselbeaussprechendeBescheid(§.61) den Ent=
schädigungsberechtigtenzugestelltist.

Fälligkeitstermine.

C.66.
Die KostendesHeilverfahrens(§.5 Ziffer1) unddieKostenderBeerdigung

(§. 6 Ziffer 1) sind binnenachtTagen nach ihrer Feststellung(§. 57) zu zahlen.
Die Entschädigungsrentender Verletztenund der Hinterbliebenender Ge=

tödtetensind in monatlichenRaten im voraus zu zahlen.Dieselben werdenauf
volle fünf Pfennig für den Monat nach obenabgerundet.

AusländischeEntschädigungsberechtigte.

. 67.
Die Genossenschaftkann Ausländer, welchedauernddas Reichsgebietver=

lassen,durcheineKapitalzahlungfür ihren Entschädigungsanspruchabfinden.

Unpfändbarkeitder Entschädigungsforderungen.

g.68.
Die den Entschädigungsberechtigtenauf Grund diesesGesetzeszustehenden

Forderungenkönnenmit rechtlicherWirkung wederverpfändet,nochauf Dritte
übertragen,nochfür andereals die im 9. 749 Absatz4 derCivilprozeßordnung
bezeichnetenForderungender Ehefrau und ehelichenKinder und die des ersatz=
berechtigtenArmenverbandesgepfändetwerden.

Auszahlungendurchdie Post.

g.69.
Die AuszahlungderaufGrund diesesGesetzeszuleistendenEntschädigungen

wird auf Anweisung des Genossenschaftsvorstandesvorschußweisedurchdie Post—
verwaltungen,und zwar in der Regel durchdasjenigePostamt, in dessenBezirk
der Entschädigungsberechtigtezur Zeit des Unfalls seinenWohnsitzhatte, bewirkt.
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VerlegtderEntschädigungsberechtigteseinenWohnsitz,so hat er dieUeber—
weisungder Auszahlung der ihm zustehendenEntschädigungan das Postamt
seinesneuenWohnortesbei demVorstande, von welchemdieZahlungsanweisung
erlassenwordenist, zu beantragen.

Liquidationen der Post.

S. 70.
Binnen achtWochennachAblauf jedesRechnungsjahreshabendieZentral=

Postbehördenden einzelnenGenossenschaftsvorständenNachweisungender auf An=
weisungder VorständegeleistetenZahlungenzuzustellenund gleichzeitigdie Post=
kassenzu bezeichnen,an welchedie zu erstattendenBeträge einzuzahlensind.

Umlage- und Erhebungsverfahren.

S. 71.
Die von denZentral=Postverwaltungenzur Erstattung liquidirtenBeträge

sind von den Genossenschaftsvorständengleichzeitigmit den Verwaltungskosten
unterBerücksichtigungder auf Grund der §9. 29 und 30 etwavorliegendenVer=
pflichtungenoderBerechtigungennach dem festgestelltenVertheilungsmaßstabauf
dieGenossenschaftsmitgliederumzulegenund von denselbeneinzuziehen.

Zu diesemZweckhat jedesMitglied derGenossenschaftbinnensechsWochen
nachAblauf des RechnungsjahresdemGenossenschaftsvorstandeeineNachweisung
einzureichen,welcheenthält:

1. die währenddes abgelaufenenRechnungsjahresim Betriebebeschäftigten
versichertenPersonen und die von denselbenverdientenLöhne und
Gehälter,

2. eineBerechnung der bei der UmlegungderBeiträge in Anrechnungzu
bringendenBeträgederLöhneund Gehälter,

3. dieGefahrenklasse,in welchederBetriebeingeschätztwordenist (F.28).
Für Genossenschaftsmitglieder,welchemit der rechtzeitigenEinsendungder

Nachweisungim Rückstandesind, erfolgt die Feststellungder letzterendurchden
Genossenschafts=beziehungsweiseSektionsvorstandauf Vorschlagdesetwabestellten
Vertrauensmannes.

5. 72.
Von demGenossenschaftsvorstandewird auf Grund der ihm vorliegenden

Nachweisungen(F. 71) einesummarischeGesammtnachweisungderim abgelaufenen
Rechnungsjahrevon den Mitgliedern der Genossenschaftbeschäftigtenversicherten
Personenund dervon denselbenverdientenanrechnungsfähigenGehälterund Löhne
aufgestelltund demnächstfür jedesGenossenschaftsmitgliedder Beitrag berechnet,
welcherauf dasselbezur DeckungdesGesammtbedarfs(F. 71 Abs. 1) entfällt.

Jedem Genossenschaftsmitgliedeist ein Auszug aus der zu diesemZweck
aufßzustellendenHeberollemit derAufforderungzuzustellen,denfestgesetztenBeitrag
zur Vermeidungder zwangsweisenBeitreibungbinnenzweiWocheneinzuzahlen.
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Der Auszugmuß diejenigenAngabenenthalten,welchedenZahlungspflichtigen
in denStand setzen,dieRichtigkeitderangestelltenBeitragsberechnungzuprüfen.

8. 73.
Die Mitgliederder Genossenschaftenkönnengegendie Feststellungihrer

BeiträgebinnenzweiWochennachZustellungdesAuszugesaus derHeberolle
unbeschadetderVerpflichtungzur vorläufigenZahlungWiderspruchbei demGe—
nossenschaftsvorstandeerheben. Wird demselbenentwederüberhauptnicht, oder
nicht in dembeantragtenUmfangeFolge gegeben,so stehtihneninnerhalbzwei
Wochen nach der Zustellung der Entscheidungdes Genossenschaftsvorstandesdie
Beschwerdean das Reichs=Versicherungsamtzu. .

Die Beschwerdeist nur zulässig,wenn dieselbesich entwederauf Rechen=
fehler,oderauf die unrichtigeFeststellungdesanrechnungsfähigenBetragesder
Löhne und Gehälter, oder auf den irrthümlichenAnsatzeineranderenGefahren=
klasse,als wozu der Betrieb eingeschätztist, gründet.

Aus den letzterenbeidenGründen ist die Beschwerdejedochnichtzulässig,
wenn die Feststellungin demFalle der von demGenossenschaftsmitgliedeunter=
lassenenEinsendungder Nachweisungdurch den Vorstand bewirktwordenwar
(§.71 Abs.3).

Tritt in Folge des erhobenenWiderspruchsoderder erhobenenBeschwerde
eine Herabminderungdes Beitrages ein, so ist der Ausfall bei dem Umlage=
verfahrendesnächstenRechnungsjahreszu decken.

S. 74.
RückständigeBeiträge,sowiedie im Falle einerBetriebseinstellungetwa

zu leistendenKautionsbeträge(§. 17 Ziffer 7) werden in derselbenWeise bei=
getrieben,wie Gemeindeabgaben.Dasselbegilt von denStraßzuschlägenin dem
Falle der Ablehnungvon Wahlen (§F.24 Abf. 3).

UneinziehbareBeiträgefallenderGesammtheitderBerufsgenossenzurLast.
Sie sind vorschußweiseaus dem Betriebsfondsoder erforderlichenfallsaus dem
ReservefondsderBerufsgenossenschaftzu deckenund bei demUmlageverfahrendes
nächstenRechnungsjahreszu berücksichtigen.

Abführungder Beträgean die Postkassen.
§S.75.

Die Genossenschaftsvorständehaben die von den Zentral=Postbehörden
liquidirtenBeträgeinnerhalbdreiMonatennachEmpfangderLiquidationenan
die ihnenbezeichnetenPostkassenabzuführen.

GegenGenossenschaften,welchemit derErstattungderBeträgeim Rück=
standebleiben, ist auf Antrag der Zentral=Postbehördenvon dem Reichs=Ver=
sicherungsamt,vorbehaltlichderBestimmungendesF. 33, dasJwangsbeitreibungs=
verfahreneinzuleiten.

Das Reichs=Versicherungsamtist befugt, zur Deckungder Ansprücheder
Postverwaltungenzunächstüber bereiteBeständeder Genossenschaftskassenzu ver=
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fügen. Soweit diesenicht ausreichen,hat dasselbedas Beitreibungsverfahren
gegendie Mitgliederder Genossenschafteinzuleitenund bis zur Deckungder
Rückständedurchzuführen.

Rechnungsführung.

S.76.
Die Einnahmen und Ausgaben der Genossenschaftensind von allen den

Zweckender letzterenfremdenVereinnahmungenund Verausgabungengesondert
festzustellenund zu verrechnen;ebensosind die Beständegesondertzu verwahren.
VerfügbareGelder dürfennur in öffentlichenSparkassenoderwie Gelder bevor=
mundeterPersonenangelegtwerden.

Sofern besonderegesetzlicheVorschriftenüber die Anlegung derGelderBe=
vormundeternichtbestehen,kanndieAnlegungderverfügbarenGelderin Schuld=
verschreibungen,welchevon demDeutschenReich, von einemdeutschenBundes=
staateoder demReichslandeElsaß=Lothringenmit gesetzlicherErmächtigungaus=
gestelltsind, oderin Schuldverschreibungen,derenVerzinsungvon demDeutschen
Reich,von einemdeutschenBundesstaateoderdemReichslandeElsaß=Lothringen
gesetzlichgarantirt ist, oder in Schuldverschreibungen,welchevon deutschenkom=
munalen Korporationen(Provinzen, Kreisen, Gemeinden2c.) oder von deren
Kreditanstaltenausgestelltund entwederseitensder Inhaber kündbarsind, oder
einerregelmäßigenAmortisationunterliegen,erfolgen. Auch könnendie Gelder
beiderReichsbankverzinslichangelegtwerden.

K.77.
Ueber die gesammtenRechnungsergebnisseeinesRechnungsjahresist nach

Abschlußdesselbenalljährlich dem Reichstag eine vom Reichs=Versicherungsamt
aufzustellendeNachweisungvorzulegen.

Beginn und Ende des Rechnungsjahreswird für alle Genossenschaften
übereinstimmenddurchBeschlußdes Bundesraths festgestellt.

VII. Unfallverhütung.UeberwachungderBetriebedurchdie
Genossenschaften.

Unfallverhütungsvorschriften.
S.78.

Die Genossenschaftensind befugt, für den Umfang des Genossenschafts=
bezirkesoderfür bestimmteIndustriezweigeoderBetriebsartenoderbestimmtab=
zugrenzendeBezirkeVorschriftenzu erlassen:

1. überdie von denMitgliedernzur Verhütungvon Unfällen in ihren
Betriebenzu treffendenEinrichtungenunter Bedrohung der Zuwider=
handelndenmit derEinschätzungihrerBetriebein einehöhereGefahren=
klasse,oderfalls sichdie letzterenbereitsin der höchstenGefahrenklasse
befinden,mit Zuschlägenbis zumdoppeltenBetrageihrer Beiträge.
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Für die Herstellungder vorgeschriebenenEinrichtungenist den
Mitgliedern eineangemesseneFrist zu bewilligen;

2. über das in den Betriebenvon den Versichertenzur Verhütung von
Unfällen zu beobachtendeVerhaltenunterBedrohungder Zuwider=
handelndenmit Geldstrafenbis zu sechsMark.

DieseVorschriftenbedürfenderGenehmigungdesReichs=Versicherungsamts.
Dem Antrageauf ErtheilungderGenehmigungist die gutachtlicheAeuße=

rung der Vorstände derjenigenSektionen, für welchedie VorschriftenGültigkeit
habensollen, oder, soferndieGenossenschaftin Sektionennichteingetheiltist, des
Genossenschaftsvorstandesbeizufügen.

G.79.
Die im F. 41 bezeichnetenVertreter der Arbeiter sind zu der Berathung

und BeschlußfassungderGenossenschafts=oderSektionsvorständeüberdieseVor=
schriftenzuzuziehen.Dieselbenhabendabeivolles Stimmrecht. Das überdie
VerhandlungenaufzunehmendeProtokoll, aus welchemdie AbstimmungderVer=
treterderArbeiterersichtlichseinmuß, ist demReichs=Versicherungsamtvorzulegen.

Die genehmigtenVorschriftensind den höherenVerwaltungsbehörden,auf
derenBezirkedieselbensicherstrecken,durchdenGenossenschaftsvorstandmitzutheilen.

S. 80.
Die im F§.78 Ziffer 1 vorgesehenehöhereEinschätzungdesBetriebes, sowie

die Festsetzungvon Zuschlägenerfolgt durchdenVorstand derGenossenschaft,die
Festsetzungder im F. 78 Ziffer 2 vorgesehenenGeldstrafendurch denVorstand
der Betriebs=(Fabrik=)Krankenkasse,oderwenn einesolchefür denBetrieb nicht
errichtetist, durchdieOrtspolizeibehörde.In beidenFällen findetbinnenzwei
Wochennach der Zustellungder bezüglichenVerfügungdie Beschwerdestatt.
Ueberdieselbeentscheidetim erstenFalle das Reichs=Versicherungsamt,im zweiten
Falle die derOrtspolizeibehördeunmittelbarvorgesetzteAufsichtsbehörde.

Die Geldstrafen(§. 78 Ziffer 2) fließen in die Krankenkasse,welcherder
zu ihrer JZahlungVerpflichtetezur Zeit der Zuwiderhandlungangehört. "

Z.81.
Die von den Landesbehördenfür bestimmteIndustriezweigeoderBetriebs—
arten Verhütungvon Unfällen zu erlassendenAnordnungensollen,sofern
nicht Gefahrim Verzuge ist, den betheiligtenGenossenschaftsvorständenoder
SektionsvorständenzurBegutachtungnachMaßgabedes§. 78 vorhermitgetheilt
werden. Dabei findetder §. 79 entsprechendeAnwendung.

UeberwachungderBetriebe.
g. 82.

Die Genossenschaftensindbefugt,durchBeauftragtedieBefolgungderzur
Verhütung von Unfällen erlassenenVorschriftenzu überwachen,von den Ein—
richtungenderBetriebe,soweitsie für dieZugehörigkeitzur Genossenschaftoder
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für die Einschätzungin den Gefahrentarif von Bedeutung sind, Kenntniß zu
nehmenund behufs Prüfung der von den Betriebsunternehmernauf Grund
gesetzlicheroder statutarischerBestimmungeneingereichtenArbeiter=und Lohn=
nachweisungendiejenigenGeschäftsbücherund Listen einzusehen,aus welchendie
Zahl der beschäftigtenArbeiter und Beamten und die Beträge der verdienten
Löhneund Gehälterersichtlichwerden.

Die einerGenossenschaftangehörendenBetriebsunternehmersind verpflichtet,
den als solchenlegitimirtenBeauftragten der betheiligtenGenossenschaftauf Er=
forderndenZutritt zu ihren BetriebsstättenwährendderBetriebszeitzu gestatten
und die bezeichnetenBücher und Listen an Ort und Stelle zur Einsichtvorzulegen.
Sie könnenhierzu, vorbehaltlichder Bestimmungendes F. 83, auf Antrag der
Beauftragtenvon der unterenVerwaltungsbehördedurchGeldstrafenim Betrage
bis zu dreihundertMark angehaltenwerden.

K 83
Befürchtetder Betriebsunternehmerdie VerletzungeinesFabrikgeheimnisses

oderdie SchädigungseinerGeschäftsinteressenin Folge derBesichtigungdesBe=
triebesdurchdenBeauftragtenderGenossenschaft,so kannderselbedieBesichtigung
durchandereSachverständigebeanspruchen.In diesemFalle hat er demGe=
nossenschaftsvorstande,sobalder den Namen des Beauftragtenerfährt, eine ent=
sprechendeMittheilung zu machenund einige geeignetePersonen zu bezeichnen,
welcheauf seineKostendie erforderlicheEinsicht in den Betrieb zu nehmenund
demVorstandedie für die Zweckeder GenossenschaftnothwendigeAuskunft über
die Betriebseinrichtungenzu gebenbereitsind. In Ermangelung einerVerstän=
digung zwischendemBetriebsunternehmerund demVorstandeentscheidetauf An=
rufen des letzterendas Reichs=Versicherungsamt.

K.84..
Die Mitglieder derVorständederGenossenschaften,sowiederenBeauftragte

(9#.82, 83) und die nach F. 83 ernanntenSachverständigenhaben über die
Thatsachen,welchedurch die Ueberwachungund Kontrole der Betriebezu ihrer
Kenntniß kommen, Verschwiegenheitzu beobachtenund sich der Nachahmung
der von denBetriebsunternehmerngeheimgehaltenen,zu ihrerKenntnißgelangten
Betriebseinrichtungenund Betriebsweisen,solangeals dieseBetriebsgeheimnisse
sind,zu enthalten.Die BeauftragtenderGenossenschaftenund Sachverständigen
sind hierauf von der unterenVerwaltungsbehördeihres Wohnortes zu beeidigen.

g. 85.
Namenund WohnsitzderBeauftragtensind von demGenossenschaftsvor=

standeden höherenVerwaltungsbehörden,auf derenBezirke sich ihre Thätigkeit
erstreckt,anzuzeigen.

Die Beauftragtensind verpflichtet,dennachMaßgabedes §. 1395 der
GewerbeordnungbestelltenstaatlichenAufsichtsbeamtenauf Erfordernüber ihre
Ueberwachungsthätigkeitund derenErgebnisseMittheilungzu machen,undkönnen
Reichs-=Gesetzbl.1884. 25
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dazu von demReichs=VersicherungsamtdurchGeldstrafenbis zu einhundertMark
angehaltenwerden.

d. 86.
Die durchdieUeberwachungundKontrole derBetriebeentstehendenKosten

gehörenzu denVerwaltungskostenderGenossenschaft.Soweit dieselbenin baaren
Auslagen bestehen,könnensie durch den Vorstand der GenossenschaftdemBe=
triebsunternehmerauferlegtwerden,wenn derselbedurchNichterfüllungder ihm
obliegendenVerpflichtungenzu ihrer AufwendungAnlaß gegebenhat. Gegen
dieAuferlegungderKostenfindetbinnenzweiWochennachZustellungdesBe=
schlussesdie Beschwerdean das Reichs=Versicherungsamtstatt. Die Beitreibung
derselbenerfolgt in derselbenWeise, wie die der Gemeindeabgaben.

VIII. Das Reichs=Versicherungsamt.
Organisation.

S. S7.
Die Genossenschaftenunterliegenin BezugaufdieBefolgungdiesesGesetzes

derBeaufsichtigungdesReichs=Versicherungsamts.
Das Reichs=Versicherungsamthat seinenSitz in Berlin. Es bestehtaus

mindestensdrei ständigenMitgliedern, einschließlichdes Vorsitzenden,und aus
achtnichtständigenMitgliedern.

Der Vorsitzendeund dieübrigenständigenMitglieder werdenauf Vorschlag
des Bundesraths vom Kaiser auf Lebenszeiternannt. Von den nichtständigen
Mitgliedern werdenvier vom Bundesrath aus seinerMitte, und je zweimittelst
schriftlicherAbstimmung von den Genossenschaftsvorstindenund von den Ver=
tretern der versichertenArbeiter (§J.41) aus ihrer Mitte in getrennterWahl=
handlung unter Leitung des Reichs=Versicherungsamtsgewählt. Die Wahl er=
folgt nachrelativerStimmenmehrheit;beiStimmengleichheitentscheidetdas Loos.
Die Amtsdauer der nichtständigenMitglieder währt vier Jahre. Das Stimmen=
verhältnißder einzelnenWahlkörperbei derWahl dernichtständigenMitglieder
bestimmtderBundesrathunterBerücksichtigungderZahl derversichertenPersonen.

Für jedesdurchdie Genossenschaftsvorständesowiedurchdie Vertreterder
Arbeiter gewählteMitglied sind ein ersterund einzweiterStellvertreterzuwählen,
welchedasselbein Behinderungsfällenzu vertretenhaben. Scheidetein solches
Mitglied währendderWahlperiodeaus, sohabenfür denRestderselbendieStell=
vertreterin der Reihenfolgeihrer Wahl als Mitglied einzutreten.

Die übrigenBeamtendesReichs=Versicherungsamtswerdenvom Reichs=
kanzlerernannt.

Zuständigkeit.

S. 88.
Die Aufsicht des Reichs=Versicherungsamtsüber den Geschäftsbetriebder

Genossenschaftenhat sichauf die Beobachtungder gesetzlichenund statutarischen
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Vorschriftenzu erstrecken.Alle Entscheidungendesselbensind endgültig, soweit
in diesemGesetzenichtein Anderesbestimmtist.

Das Reichs-Versicherungsamtist befugt,jederzeiteinePrüfung der Ge—
schäftsführungder Genossenschaftenvorzunehnien.

Die Vorstandsmitglieder,Vertrauensmännerund Beamten derGenossen=
schaftensind auf Erfordern des Reichs=Versicherungsamtszur Vorlegung ihrer
Bücher, Beläge und ihrer auf denInhalt derBücherbezüglichenKorrespondenzen,
sowiederauf dieFestsetzungder Entschädigungenund Jahresbeiträgebezüglichen
SchriftstückeandieBeauftragtendesReichs=Versicherungsamtsoderan dasletztere
selbstverpflichtet. Dieselbenkönnenhierzu durch Geldstrafenbis zu eintausend
Mark angehaltenwerden.

g. 89.
Das Reichs=Versicherungsamtentscheidet,unbeschadetder RechteDritter,

über Streitigkeiten, welchesich auf die Rechteund Pflichten der Inhaber der
Genossenschaftsämter,auf die Auslegungder Statuten und die Gültigkeitder
vollzogenenWahlen beziehen.Dasselbekann dieInhaber derGenossenschaftsämter
zur Befolgung der gesetzlichenund statutarischenVorschriftendurch Geldstrafen
bis zu eintausendMark anhalten.

Geschäftsgang.

S. 90.
Die BeschlußfassungdesReichs=Versicherungsamtsist durchdieAnwesenheit

von mindestensfünf Mitgliedern (einschließlichdesVorsitzenden),unter denensich
je ein Vertreter der Genossenschaftsvorständeund der Arbeiter befindenmüssen,
bedingt,wennes sichhandelt

a) um die Vorbereitungder Beschlußfassungdes Bundesrathsbei der
Bestimmung,welcheBetriebemit einerUnfallgefahrnicht verbunden
und deshalbnichtversicherungspflichtigsind (F. 1), beiderGenehmigung
von VeränderungendesBestandesderGenossenschaften(F. 31), bei der
Auflösung einer leistungsunfähigenGenossenschaft(§. 33), bei der Bil=
dung von Schiedsgerichten(§. 46);

b) um die EntscheidungvermögensrechtlicherStreitigkeitenbei Verände=
rungen des Bestandesder Genossenschaften(§. 32);

ec)um dieEntscheidungauf RekursegegendieEntscheidungenderSchieds=
gerichte(§. 63),

4) um die Genehmigungvon Vorschriftenzur Verhütung von Unfällen
G.78)F

e()um die Entscheidungauf BeschwerdengegenStrafverfügungenderGe=
nossenschaftsvorstände(§. 106).

Solange die Wahl der Vertreter der Genossenschaftsvorständeund der
ArbeiternichtzuStandegekommenist, genügtdieAnwesenheitvonfünf anderen
Mitgliedern(einschließlichdesVorsitzenden).

25-
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In den Fällen zu b und c erfolgt die Beschlußfassungunter Zuziehung
von zwei richterlichenBeamten.

Im übrigen werdendie Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang
des Reichs=Versicherungsamtsdurch KaiserlicheVerordnung unter Zustimmung
des Bundesraths geregelt.

Kosten.

G.91.
Die Kosten des Reichs=Versicherungsamtsund seinerVerwaltung trägt

das Reich.
Die nichtständigenMitglieder erhalten für die Theilnahmean den Ar=

beitenund Sitzungen desReichs=VersicherungsamtseinenachdemJahresbetrage
festzusetzendeVergütung, und diejenigen,welcheaußerhalbBerlin wohnen,außer=
dem Ersatz der Kosten der Hin= und Rückreisenach den für die vortragenden
Räthe der oberstenReichsbehördengeltendenSätzen (Verordnungvom 21. Juni
1875, Reichs=Gesetzbdl.S. 249). Die Bestimmungenim §. 16 desGesetzes,
betreffenddieRechtsverhältnisseder Reichsbeamten,vom 31. März 1873 (Reichs=
Gesetzbl.S. 61) findenauf siekeineAnwendung.

Landes=Versicherungsämter.

K.92.
In den einzelnenBundesstaatenkönnenfür das Gebietund auf Kosten

derselbenLandes=Versicherungsämtervon den Landesregierungenerrichtetwerden.
Der Beaufsichtigungdes Landes=Versicherungsamtsunterstehendiejenigen

Berufsgenossenschaften,welchesichnicht über das Gebietdes betreffendenBundes=
staates hinaus erstrecken.In den AngelegenheitendieserBerufsgenossenschaften
gehendie in denI§. 16, 18, 20, 27, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 62,
63, 73, 75, 78, 80, 83, 85, 86, 88, 89, 106 demReichs=Versicherungsamt
übertragenenZuständigkeitenauf das Landes=Versicherungsamtüber.

Soweit jedochin den Fällen der §§. 30, 32, 37 und 38 eineder Auf=
sichtdesReichs=VersicherungsamtsunterstellteBerufsgenossenschaftmitbetheiligtist,
entscheidetdas Reichs=Versicherungsamt.

Treten für eine der im Absatz2 genannten,der Aufsicht eines Landes=
VersicherungsamtsunterstelltenBerufsgenossenschaftendieVoraussetzungendes9.33
ein, so gehendieRechtsansprücheund Verpflichtungenauf den betreffendenBun=
desstaatüber.

§. 93.
Das Landes=Versicherungsamtbestehtaus mindestensdrei ständigenMit=

gliedern, einschließlichdes Vorsitzenden,und aus vier nichtständigenMitgliedern.
Die ständigenMitglieder werdenvon dem Landesherrndes betreffenden

Bundesstaatesauf Lebenszeiternanntfdie nichtständigenMitgliederwerdenvon
den GenossenschaftsvorständenderjenigenGenossenschaften,welchesichnicht über
das Gebietdes betreffendenBundesstaateshinaus erstrecken,und von denVer=
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treternder versichertenArbeiter (F. 41) aus ihrer Mitte mittelstschriftlicherAb=
stimmungunterLeitungdesLandes=Versicherungsamtsgewählt.Das Stimmen=
verhältnißder einzelnenWahlkörperbestimmtdie LandesregierungunterBerück=
sichtigungder Zahl der in den betreffendenGenossenschaftenversichertenPersonen.
Im übrigenfindendieBestimmungendesF. 87 überdieWahl, dieAmtsdauer
und die StellvertretungdiesernichtständigenMitglieder gleichmäßigAnwendung.
Solange eineWahl der Vertreterder Genossenschaftsvorständeund der Arbeiter
nichtzu Stande kommt,werdenVertreterder Betriebsunternehmerund derVer=
sichertenvon derLandes=Zentralbehördeernannt.

Die BeschlußfassungdesLandes=Versicherungsamtsin den im §9.90 unter
b bis e bezeichnetenAngelegenheitenist durch die Anwesenheitvon drei ständigen
undzweinichtständigenMitgliedernbedingt,zuwelchenin denFällen zu b unde
außerdemzwei richterlicheBeamte zuzuziehensind.

Die Formen des Verfahrensund derGeschäftsgangbei dem Landes=Ver=
sicherungsamt,sowiediedennichtständigenMitgliedernzu gewährendeVergütung
werdendurchdie Landesregierunggeregelt.

IX. Schluß=und Strafbestimmungen.
Knappschafts-Berufsgenossenschaften.

S. 94.
Unternehmervon Betrieben,welchelandesgesetzlichbestehendenKnappschafts=

verbändenangehören,könnenauf Antrag der Vorständeder letzterennachMaß=
gabeder 9#.12 ff. vom Bundesrath zu Knappschafts=Berufsgenossenschaftenver=
einigtwerden.

Die Knappschafts=BerufsgenossenschaftenkönnendurchStatut bestimmen:
a) daß dieEntschädigungsbeträgeauchüberfünfzigProzenthinaus (§.29)
von denjenigenSektionenzu tragensind, in derenBezirkendieUnfälle
eingetretensind;

b) daß denKnappschaftsältestendie Funktionender im 2 41 bezeichneten
Vertreterder Arbeiter übertragenwerden;

J) daß KnappschaftsältestestimmberechtigteMitglieder des Genossenschafts=
vorstandesoder,soferndieKnappschafts=Berufsgenossenschaftin Sektionen
getheiltist, derSektionsvorständesind;

4) daß die AuszahlungderEntschädigungendurchdieKnappschaftskassen
bewirktwird (F. 69).

Haftpflicht der Betriebsunternehmerund Betriebsbeamten.

C.95.
Die nachMaßgabe diesesGesetzesversichertenPersonenund derenHinter=

bliebenekönneneinenAnspruchauf Ersatzdes in Folge einesUnfalls erlittenen
Schadensnur gegendiejenigenBetriebsunternehmer,BevollmächtigtenoderRe=
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präsentanten,Betriebs=oderArbeiteraufsehergeltendmachen,gegenwelchedurch
strafgerichtlichesUrtheil festgestelltworden ist, daß siedenUnfall vorsätzlichherbei=
geführthaben.

In diesemFalle beschränktsichderAnspruchauf denBetrag, um welchen
die denBerechtigtennachdenbestehendengesetzlichenVorschriftengebührendeEnt=
schädigungdiejenigeübersteigt,auf welchesienachdiesemGesetzeAnspruchhaben.

S. 96.
DiejenigenBetriebsunternehmer,BevollmächtigtenoderRepräsentanten,Be=

triebs=oderArbeiteraufseher,gegenwelchedurchstrafgerichtlichesUrtheil festgestellt
wordenist, daß sie den Unfall vorsätzlichoderdurchFahrlässigkeitmit Außer=
achtlassungderjenigenAufmerksamkeit,zu der sievermögeihresAmtes, Berufes
oderGewerbesbesondersverpflichtetsind, herbeigeführthaben,haftenfür alle
Aufwendungen,welchein Folge desUnfalls auf Grund diesesGesetzesoderdes
Gesetzes,betreffenddieKrankenversicherungderArbeiter,vom15.Juni 1883(Reichs=
Gesetzbl.S. 73) von denGenossenschaftenoderKrankenkassengemachtwordensind.

In gleicherWeise haftetals Betriebsunternehmereine Aktiengesellschaft,
eine Innung oder eingetrageneGenossenschaftfür die durch ein Mitglied ihres
Vorstandes,sowieeineHandelsgesellschaft,eineInnung oder eingetrageneGe=
nossenschaftfür die durcheinender LiquidatorenherbeigeführtenUnfälle.

Als Ersatzfür dieRentekannin diesenFällen derenKapitalwerthgefor=
dertwerden.

Der Anspruchverjährtin achtzehnMonatenvon demTage, an welchem
das strafrechtlicheUrtheil rechtskräftiggewordenist.

==
Die in den §§..95, 96 bezeichnetenAnsprüchekönnen,auch ohnedaß die

daselbstvorgeseheneFeststellungdurchstrafgerichtlichesUrtheil stattgefundenhat,
geltendgemachtwerden,falls dieseFeststellungwegendes Todes oderderAb=
wesenheitdes Betreffendenoder aus einem anderenin der Person desselbenlie=
gendenGrunde nicht erfolgenkann.

Haftung Dritter.

. 98.
Die Haftungdritter, in den §#.95 und 96 nicht bezeichneterPersonen,

welchedenUnfall vorsätzlichherbeigeführtoderdurchVerschuldenverursachthaben,
bestimmtsich nach den bestehendengesetzlichenVorschriften. Jedoch geht die
Forderung der Entschädigungsberechtigtenan den Dritten auf die Genossenschaft
insoweitüber, als die Verpflichtungder letzterenzur Entschädigungdurch dieses
Gesetzbegründetist.

VerbotvertragsmäßigerBeschränkungen.
g.99.

Den Berufsgenossenschaftensowie den Betriebsunternehmernist untersagt,
die Anwendungder BestimmungendiesesGesetzeszumNachtheilderVersicherten
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durchVerträge (mittelstReglementsoder besondererUebereinkunft)auszuschließen
oderzu beschränken.Vertragsbestimmungen,welchediesemVerbotezuwiderlaufen,
habenkeinerechtlicheWirkung.

AeltereVersicherungsverträge.

g. 100.
Die Rechteund Pflichten aus Versicherungsverträgen,welchevon Unter=

nehmernder unter F.1 fallendenBetriebeodervon denin denselbenbeschäftigten
versichertenPersonengegendie Folgen der in diesemGesetzebezeichnetenUnfälle
mit Versicherungsanstaltenabgeschlossensind, gehennachdemInkrafttretendieses
Gesetzesauf die Berufsgenossenschaft,welcherder Betrieb angehört,über, wenn
die Versicherungsnehmerdiesesbei demVorstandeder Genossenschaftbeantragen.
Die der Genossenschafthieraus erwachsendenZahlungsverbindlichkeitenwerden
durchUmlage auf die Mitglieder derselben(§9. 10, 28) gedeckt.

Rechtshülfe.

. 101.
Die öffentlichenBehördensind verpflichtet,den im Vollzuge diesesGesetzes

an sie ergehendenErsuchendes Reichs=Versicherungsamts,anderer öffentlicher
Behörden, sowie der Genossenschafts=und Sektionsvorständeund der Schieds=
gerichtezu entsprechenund den bezeichnetenVorständenauchunaufsgefordertalle
Mittheilungenzukommenzu lassen,welchefür den Geschäftsbetriebder Genossen=
schaftenvon Wichtigkeitsind. Die gleicheVerpflichtung liegt denOrganen der
Genossenschaftenuntereinanderob.

Die durchdieErfüllung dieserVerpflichtungenentstehendenKostensindvon
den Genossenschaftenals eigeneVerwaltungskosten(§. 10) insoweitzu erstatten,
als sie in TagegeldernundReisekostenvon Beamten oderGenossenschaftsorganen,
sowiein Gebührenfür Zeugenund Sachvperständigeoder in sonstigenbaaren
Auslagen bestehen.

Gebühren- und Stempelfreiheit.

» §.102.
Alle zur Begründungund AbwickelungderRechtsverhältnissezwischenden

Berufsgenossenschafteneinerseitsund den Versichertenandererseitserforderlichen
schiedsgerichtlichenund außergerichtlichenVerhandlungenund Urkundensind ge=
bühren=und stempelfrei. Dasselbegilt für die behufs Vertretung von Berufs=
genossenausgestelltenprivatschriftlichenVollmachten. «

Strafbestimmungen.
S. 103.

Die Genossenschaftsvorständesindbefugt,gegenBetriebsunternehmerOrd=
nungsstrafenbis zu fünfhundertMark zu verhängen:

1. wenndie von denselbenauf Grund gesetzlicheroder statutarischerBe=
stimmungeingereichtenArbeiter=und “ unrichtigethat=
sächlicheAngabenenthalten;
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2. wenn in der von ihnen gemäßH.35 erstattetenAnzeige als Zeitpunkt
derEröffnungoderdesBeginnesderVersicherungspflichtdesBetriebes
ein spätererTag angegebenist als der, an welchemdieselbestatt—
gefundenhat.

S.104.
Betriebsunternehmer,welchedenihnenobliegendenVerpflichtungenin Betreff

derAnmeldungder Betriebeund Betriebsänderungen(§9.11, 35, 38 und 39),
in BetreffderEinreichungderArbeiter=undLohnnachweisungen(§§#.60 und 71)
oderin BetreffderErfüllungderfür Betriebseinstellungengegebenenstatutarischen
Vorschriften(§F.17 Ziffer7) nicht rechtzeitignachkommen,könnenvon demGe=
ertsrarn mit einerOrdnungsstrafebis zu dreihundertMark belegt
werden.

Die gleicheStrafe kann, wenn die AnzeigeeinesUnfalls in Gemäßheit
des F. 51 nichtrechtzeitigerfolgtist, gegendenjenigenverhängtwerden,welcher
zu der Anzeigeverpflichtetwar.

105.
Die Strafvorschriftender §9. 103 und 104 finden auch gegendie gesetz=

lichenVertreterhandlungsunfähigerBetriebsunternehmer,desgleichengegendie
Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesellschaft,Innung oder eingetragenen
Genossenschaft,sowiegegendie LiquidatoreneinerHandelsgesellschaft,Innung
oder eingetragenenGenossenschaftAnwendung.

g. 106.
Zum Erlaß der in den §#9.103 bis 105 bezeichnetenStrafverfügungen

ist derVorstandderjenigenGenossenschaftzuständig,zu welcherderBetriebsunter=
nehmergemäß F. 34 gehört.

Gegen die Strafverfügung des Genossenschaftsvorstandessteht den Bethei=
ligten binnenzweiWochen, von derenZustellungan, die Beschwerdean das
Reichs=Versicherungsamtzu.

Die Strafen fließenin die Genossenschaftskasse.
F.107.

Die Mitglieder der Vorständeder Genossenschaften,derenBeauftragte
(§§.82 und 83) und die nachF. 83 ernanntenSachverständigenwerden,wenn
sieunbefugtBetriebsgeheimnisseoffenbaren,welchekraft ihresAmtes oderAuf=
trageszu ihrerKenntnißgelangtsind,mit Geldstrafebis zueintausendfünfhundert
Mark odermit Gefängnißbis zu drei Monatenbestraft.

Die Verfolgungtritt nur auf Antrag desBetriebsunternehmersein.
. 108.

Die Mitgliederder Vorständeder Genossenschaften,die Beauftragtender=
selben(§§.82 und 83) und die nachF. 83 ernanntenSachperständigenwerden
mit Gefängniß, nebenwelchemauf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkannt
werdenkann,bestraft, wennsieabsichtlichzumNachtheilederBetriebsunternehmer
Betriebsgeheimnisse,welchekraft ihresAmtes oderAuftrageszu ihrerKenntniß
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gelangtsind, offenbaren,odergeheimgehalteneBetriebseinrichtungenoder Be—
triebsweisen,welchekraftihres Amtes oderAuftrageszu ihrer Kenntnißgelangt
sind, solangeals dieseBetriebsgeheimnissesind, nachahmen.

Thun sie dies, um sichodereinemAndereneinenVermögensvortheilzu
verschaffen,so kannnebender Gefängnißstrafeauf Geldstrafebis zu dreitausend
Mark erkanntwerden.

ZuständigeLandesbehörden.Verwaltungsexekution.
§. 109.

Die Zentralbehördender Bundesstaatenbestimmen,von welchenStaats=
oderGemeindebehördendie in diesemGesetzeden höherenVerwaltungsbehörden,
denunterenVerwaltungsbehördenund denOrtspolizeibehördenzugewiesenenVer=
richtungenwahrzunehmensind und zu Kassen die in I#. 11 Absatz3,
35 Absatz2, 82 Absatz2 und 85 Wt2 bezeichnetenStrafen fließen.Diese,
sowiedie auf Grund der I#§.49 Absatz3, 103 bis 105 erkanntenStrafen, des=
gleichendie von denVorständenderBetriebs=(Fabrik=)Krankenkassenverhängten
Strafen (§.80 Abs.1) werdenin derselbenWeisebeigetrieben,wie Gemeinde=
abgaben.

Die von denZentralbehördenderBundesstaatenin Gemäßheitvorstehender
Vorschrifterlassenen— — sinddurchdenDeutschenReichsanzeigerbekannt
zu machen.

Zustellungen.

S. 110.
Zustellungen,welchedenLauf von Fristen bedingen,erfolgendurchdiePost

a eingeschriebenenBriefes gLegenEmpfangsschein.
Gesetzeskraft.

1 111.
Die Bestimmmen derAbschnitteII, III, IV, V und VIII, die auf diese

AbschnittebezüglichenStrafbestimmungen,, sowie diejenigenVorschriften, welche
zur Durchführungder in diesenAbschnittengetroffenenAnordnungendienen,
tretenmit demTagederVerkündungdiesesGesetzesin Kraft.

Im übrigenwird der Zeitpunkt,mit welchemdas Gesetzin Kraft tritt,
mit ZustimmungdesBundesrathsdurchKaiserlicheVerordnungbestimmt.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenCoblenz,den6.Juli 1884.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Reichs=Gesetzbl.1884. . 26
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(Nr. 1553.) Gesetz,betreffenddie Feststellungeines zweitenNachtrags zum Reichshaushalts=
Etat für das Etatsjahr1884/85. Vom 7. Juli 1884.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
—— u

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt: —

S. 1.
Der diesemGesetzeals Anlage beigefügteNachtragzumReichshaushalts=

Etat für das Etatsjahr1884/85wird
in Ausgabe
auf 153.965Mark, nämlich
auf 118965 Mark an fortdauernden,und
auf 35000 Mark an einmaligenAusgaben,

und

in Einnahme
auf 153965 Mark

festgestelltund tritt dem durchdas Gesetzvom 2. Juli 1883 (Reichs=Gesetzbl.
S. 125) festgestelltenReichshaushalts=Etatfür das Etatsjahr1884/85als zweiter
Nachtraghinzu.

G.2.
Die Mittel zur Bestreitungdes auf 152625 Mark sichbezifferndenMehr=

bedarfssind, soweitdieselbennicht durchMehrerträgebei den außerdenMa=
trikularbeiträgenzur ReichskassefließendenregelmäßigenEinnahmenihre Deckung
finden, durch Beiträge der einzelnenBundesstaatennach Maßgabe ihrer Be=
völkerungaufzubringen.

. UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenCoblenz,den7. Juli 1884.

(. S.) Wilbelm.
Fürst von Bismarck.





W

« Für
S dasEtatsjahr
21* Ausgabe. 188485

i)p)ç5 tretenhinzu.
. Mark.

FortdauerndeAusgaben.

V. Reichsamtdes Innern.
13a. 1½8. Reichs=Versicherungsnt 118965

Summe derfortdauerndenAusgabenfür sich.

EinmaligeAusgaben.

37|5 III. ReichsamtdesInnen ... 35000
SummedereinmaligenAusgabenfür sich.

Summe derAusgabe. 153965

Einnahme.
VII. DerschiedeneVerwaltungs-Einnahmen.

8. 11/12.ReichsamtdesInnernrn . ... 1340

XII. Matrikularbeiträge.
24. 1—26.|NachMaßgabedes§F.2 desGesetzetete .. 152625

Summe der Einnahme.3 965

Die Ausgabebeträüüt.,t63 965
Balanzirt.

Coblenz,den7. Juli 1884.

— Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

—— —

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Inhalt: Gesetz, betreffenddieAbänderungderMaaß- undGewichtsordnungvom17. August1868. S. 115.—
Schlußprotokoll zu demVertrage zwischenDeutschlandund Luxemburg,betreffenddie Herstellung
einerEisenbahnvon St. Vith nachUlflingen. S. 117. — Bekanntmachung, betreffend eineAb.
änderungdes Verzeichnissesder gewerblichenAnlagen, welcheeiner besonderenGenehmigungbedürfen.
S. 118.

(Nr. 1554.) Gesetz,betreffenddieAbänderungderMaaß undGewichtsordnungvom 17.August
1868. Vom 11.Juli 1884.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenim NamendesReichs, nacherfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

KC.1.
Die Artikel 1, 3, 6 und 14 der Maaß= und Gewichtsordnungvom

17. August 1868 werdendurchdie nachstehendenersetzt:

Artikel 1.

Die GrundlagedesMaaßesund Gewichtesist das Meter.
Das Meter ist dieEinheit desLängenmaaßes. Aus demselbenwerdendie

EinheitendesFlächenmaaßesund desKörpermaaßes— QuadratmeterundKubik=
meter—gebildet.

Das Gewichtdes in einemWürfel von einemZehnteldesMeterSeitenlänge
enthaltenendestillirtenWassersim luftleerenRaumeund bei derTemperaturvon
+ 4 Grad des hunderttheiligenThermometersbildetdie Einheit des Gewichtes
und heißtdas Kilogramm.

Artikel 3.
Es geltenaußerden im Artikel 1 aufgeführtenNamen der Maaßeinheiten

zur Bezeichnungvon Theilenund VielfachenderselbenfolgendeNamen:
Reichs=Gesetzbl.1884. 28

AusgegebenzuBerlinden16.Juli1884.
1
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A. Längenmaaße.
Der tausendsteTheil desMeter heißtdas Millimeter.
Der hundertsteTheil des Meter heißtdas Centimeter.
TausendMeter heißendas Kilometer.

B. Flächenmaaße.
HundertQuadratmeterheißendas Ar. P
ZehntausendQuadratmeteroderhundertAr heißendas Hektar.

C. Körpermaaße.
Der tausendsteTheil des Kubikmeterheißt das Liter.
Der zehnteTheil des KubikmeteroderhundertLiterheißendas Hektoliter.
Zulässig ist auch die Bezeichnungvon Flächen oderRäumen durch die

QuadrateoderWürfel des Centimeterund des Millimeter.

Artikel 6.
Es geltenfür Theile und Vielfacheder im Artikel1 genanntenGewichts=

einheitfolgendeNamen:
Der tausendsteTheil des Kilogramm heißtdasGramm.
Der tausendsteTheil des Gramm heißtdas Milligramm.
TausendKilogramm heißendie Tonne. ·

Artikel 14.
Zur Aichungund Stempelungsind zuzulassen:

diejenigenLängenmaaße,welchedemMeter oder seinenganzen
Vielfachen, oder seinerHälfte, seinemfünften oder seinemzehnten
Theile entsprechen;

diefenigenKörpermaaße,welchedemKubikmeter,demHektoliter,
dem halbenHektoliteroderden ganzenVielfachendieserMaaßgrößen,
oderdemLiter, seinemSwei=,Fünf=,Zehn=oderZwanzigfachen,oder
seinerHälfte, seinemfünften, zehnten,zwanzigsten,fünfzigstenoder
hundertstenTheile entsprechen;

diejenigenGewichte,welchedemKilogramm,demGramm oder
demMilligramm oder demZwei=,Fünf=, Zehn=,Zwanzig=oder
FünpzigfachendieserGrößen, oderder Hälfte, demfünftenoderdem
zehntenTheile des Kilogramm oderdes Gramm entsprechen.

Zulässig ist ferner die Aichung und Stempelung desViertel=Hektoliter,
sowiedes Viertel=Liter.
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g.2.
Der Bundesrath wird bestimmen,bis zu welchenTerminenMaaße, Meß—

werkzeugeund Gewichte,welchein GemäßheitderbisherigenVorschriftenhergestellt
sind, den vorstehendenBestimmungenaber nicht entsprechen,auch ferner

a)zur Aichungund Stempelungzuzulassen,
b) zur WiederholungderAichungund Stempelungzuzulassen,
J) im öffentlichenVerkehrzu duldensind.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.
GegebenInsel Mainau, den 11. Juli 1884.

(I. S.) Wilhelm.
von Boetticher.

— —

(Nr. 1555.) Schlußprotokollzu demVertrage zwischenDeutschlandund Luxemburg, betreffend
die Herstellungeiner Eisenbahnvon St. Vith nachUlflingen, d. d. Berlin,
den21. Juli 1883(Reichs=Gesetzbl.von1884 S. 66). Vom 21. Juli 1883.

Ba der am heutigenTage stattfindendenUnterzeichnungdesVertrageszwischen
Deutschlandund LuxemburgwegenHerstellungeinerEisenbahnvon St. Vith
nachUlflingen") habendie beiderseitigenBevollmächtigtennachstehendeVerab=
redungengetroffen,welchezugleichmit demVertragedenHohenvertragschließenden
Theilenvorgelegtund im Falle derRatifikationdesletzterenohneweitereförmliche
Ratifikation als genehmigtund verbindlichangesehenwerdensollen.

Zu Artikel IX des Vertrages.
Die Kommissariensind im Interesseeiner einheitlichenBetriebsführung

dahinübereingekommen,daß der Bauunternehmerfür die in Preußen belegene
Streckeauch den Betrieb auf der luxemburgischenStrecke zwischender beider=
seitigenLandesgrenzeund derStationUlflingenmit derBerechtigungübernehmen
soll, denselbenan die Kaiserlich deutscheEisenbahnverwaltungabzutreten. Die
GroßherzoglichluremburgischeRegierungwird demgemäßdemBauunternehmer
der luxemburgischenGrenzstreckeund seinemetwaigenRechtsnachfolgerdie Ver=
pflichtungauferlegen,denBetrieb auf dieserStreckederjenigenBetriebsverwaltung
zu Überlassen,welchedenBetriebauf derpreußischenGrenzstreckeführt.

Bei denVereinbarungender beiderseitigenEisenbahnverwaltungenüberdie
näherenBedingungender Ueberlassungdes Betriebes auf der luxemburgischen

) Reichs=Gesetzbl.von1884S.66.
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Grenzstreckeist davonauszugehen,daß letztereseitensdes Betriebsunternehmers
der preußischenGrenzstreckein Pacht genommenund hierfür an die Verpächterin
eine jährlichePachtsummevon 43 Prozent des für dieseStreckeaufgewendeten
Anlagekapitalsgezahltwird.

Die Feststellungdes aufgewendetenund zu verzinsendenAnlagekapitals,
sowie die Festsetzungder auszuführendenProjekte sollen unter Mitwirkung der
Pächterin nachMaßgabe der bezüglichenBestimmungendes zwischender Kaiser=
lichen Generaldirektionder Eisenbahnenin Elsaß=Lothringenund der Wilhelm=
Luxemburg=EisenbahngesellschaftwegenAnpachtungmehrererzu demUnternehmen
der letzterengehörenderZweigbahnenabgeschlossenenVertragesvom 22./24.Ok=
tober1882 erfolgen.

So geschehenzu Berlin, den 21. Juli 1883.

Paul Reichardt.
Dr. juris Paul Micke.
Paul Eyschen.

Ji

(Nr. 1556.) Bekanntmachung,betreffendeineAbänderungdesVerzeichnissesdergewerblichen
Anlagen,welcheeinerbesonderenGenehmigungbedürfen.Vom12. Juli 1884.

Aw# Grund des§F.16 der Gewerbeordnungfür das DeutscheReich (Reichs=
Gesetzbl.1883 S. 177) hat der Bundesrath, vorbehaltlichderGenehmigungdes
Reichstags,beschlossen,in dasVerzeichnißder einerbesonderenGenehmigungbe=
dürfendenAnlagen (F. 16 cit.)

die Fabriken,in welchenRöhrenaus BlechdurchVernietenhergestellt
werden,sowiedie Anlagenzur ErbauungeisernerSchiffe, zur Her=
stellungeisernerBrückenodersonstigereisernerBaukonstruktionen

aufzunehmen.
Berlin, den12. Juli 1884.

Der Reichskanzler.
Im Auftrage:

Bosse.
— —

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Inhalt: Gesetz, betreffenddenReingewinnaus demvon demgroßenGeneralstabeverfaßtenWerke:„Der
deutschfranzösischeKrieg 1870/71. S. 119.— GesetzüberdenFeingehaltderGold=und Silber=
waaren.S. 120.

(Nr. 1557.) Gesetz,betreffenddenReingewinnausdemvondemgroßenGeneralstabeverfaßten
Werke:„DerdeutschfranzösischeKrieg 1870/71“. Vom 12.Juli 1884.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
vonPreußen2c.

verordnenim NamendesReichs, nacherfolgterZustimmungdesBundesraths
und desReichstags,was folgt:

Der aufGrund desGesetzesvom31. Mai 1877 (Reichs=Gesetzbl.S. 523),
betreffenddie VerwendungeinesTheiles des Reingewinnesaus demvon dem
großenGeneralstaberedigirtenWerke: „Der deutsch=französischeKrieg 1870/71/,
durchAllerhöchstenErlaß vom21.März 1878 (Reichs=Gesetzbl.S. 13) errichteten
Generalstabsstiftungwird derReingewinnüberwiesen,welcherüber die Summe
von 300000Mark hinausaus demVerkaufedesWerkeserzieltwordenist und
nocherzieltwerdenwird.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenMainau, den 12. Juli 1884.

(#.S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Reichs-=Gesetzbl.1884. 29

Ausgegebenzu Berlin den24. Juli 1884.
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(Nr. 1558.) GesetzüberdenFeingehaltderGold=und Silberwaaren. Vom 16.Juli 1884.

Wi Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

—
Gold= und Silberwaaren dürfenzu jedemFeingehalteangefertigtund feil=

gehaltenwerden. Die AngabedesFeingehaltsauf denselbenist nur nachMaß=
gabeder folgendenBestimmungengestattet.

C.2.
Auf goldenenGeräthendarf derFeingehaltnur in 585 odermehrTausend=

theilen, auf silbernenGeräthennur in 800 odermehr Tausendtheilenangegeben
werden.

Der wirklicheFeingehaltdarf wederim GanzenderWaare nochauchin
dereneinzelnenBestandtheilenbei goldenenGeräthenmehrals fünf, beisilbernen
Geräthenmehr als achtTausendtheileunter dem angegebenenFeingehaltebleiben.
VorbehaltlichdieserAbweichungmuß derGegenstandim Ganzenund mit der
LöthungeingeschmolzendenangegebenenFeingehalthaben.

K.3.
Die AngabedesFeingehaltsauf goldenenund silbernenGeräthengeschieht

durchein Stempelzeichen,welchesdie Zahl der Tausendtheileund die Firma des
Geschäfts, für welchesdie Stempelungbewirktist, kenntlichmacht. Die Form
desStempelzeichenswird durchdenBundesrathbestimmt.

. 4.
Goldene und silberneUhrgehäuseunterliegenden Bestimmungender

S#.2 und 3.
K. 5.

Schmucksachenvon Gold und Silber dürfen in jedemFeingehaltegestempelt
werdenund ist in diesemFalle der letzterein Tausendtheilenanzugeben.

Die Fehlergrenzedarf zehnTausendtheilenicht überschreiten,wenn der
Gegenstandim Ganzen eingeschmolzenwird.

Das vom BundesrathgemäßF. 3 bestimmteStempelzeichendarf auf
Schmucksachenvon Gold und Silber nicht angebrachtwerden.
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g.6.
Aus demAuslandeeingeführteGold=und Silberwaaren,derenFeingehalt

durch eine diesemGesetzenicht entsprechendeBezeichnungangegebenist, dürfen
nur dann feilgehaltenwerden,wenn sie außerdemmit einemStempelzeichennach
MaßgabediesesGesetzesversehensind.

*pZr.
Für dieRichtigkeitdes angegebenenFeingehaltshaftetderVerkäuferder

Waare. Ist derenStempelung im Inlande erfolgt, so haftetgleichdemVer=
käuferderInhaber desGeschäfts,für welchesdie Stempelungerfolgtist.

KS.S.
Auf Gold=und Silberwaaren,welchemit anderenmetallischenStoffen

ausgefülltsind, darf derFeingehaltnichtangegebenwerden.
Dasselbegilt von Gold=und Silberwaaren,mit welchenaus anderen

Metallen bestehendeVerstärkungsvorrichtungenmetallischverbundensind.
Bei ErmittelungdesFeingehaltsbleibenallevondemzustempelndenMetalle

verschiedenen,äußerlichals solcheerkennbarenMetalle außer Betracht, welche:
1. zur VerzierungderWaare dienen; 1—
2. zurHerstellungmechanischerVorrichtungenerforderlichsind;
3. als VerstärkungsvorrichtungenohnemetallischeVerbindungsichdarstellen.

. 9.
Mit Geldstrafebis zu eintausendMark odermit Gefängnißbis zu sechs

Monatenwird bestraft:
1. wer Gold= oder Silberwaaren, welchenach diesemGesetzemit einer
Angabe des Feingehaltsnicht versehensein dürfen, mit einer solchen
Angabeversieht;

2. wer Gold= oderSilberwaaren, welchenach diesemGesetzemit einer
Angabe des Feingehaltsversehensein dürfen, mit einer anderen, als
dernachdiesemGesetzezulässigenFeingehaltsangabeversieht;

3. wer gold=oder silberähnlicheWaaren mit einemdurchdiesesGesetzvor=
gesehenenStempelzeichenodermit einemStempelzeichenversieht,welches
nach diesemGesetzeals Feingehaltsbezeichnungfür Gold= und Silber=
waarennichtzulässigist;

4. werWaarenfeilhält,welchemit einergegendieBestimmungendieses
GesetzesverstoßendenBezeichnungversehensind.





Reichs-Gesehblatt.
22.

Inhalt: Gesetz, betreffenddie Kommanditgesellschaftenauf Aktien und die Aktiengesellschaften.S. 123.

(Nr. 1559.) Gesetz,betreffenddieKommanditgesellschaftenauf Aktien unddieAktiengesellschaften.
Vom 18. Juli 1884.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
vonPreußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmung des Bundesraths
und des Reichstags,was folgt:

K.1.
Die Bestimmungenim zweitenAbschnittedeszweitenTitels und im dritten

Titel vom zweitenBuchedesHandelsgesetzbuchs,Artikel173 bis 249a, werden
durchnachstehendeBestimmungenersetzt.

Sweiter Abschnitt.
Von der Kommanditgesellschaft auf Aktien insbesondere.

Artikel 173.
Das GesammtkapitalderKommanditistenkann in Aktienzerlegtwerden.
Die Aktiensinduntheilbar.
Dieselbenkönnenauf Inhaber oder auf Namen lauten.
Antheilscheine,in welchenderBezugvonAktienzugesichertwird, oderwelche

sonstüber das AntheilsrechtderKommanditistenvor AusgabederAktienausgestellt
werden(Interimsscheine),dürfennichtauf Inhaber lauten.

Artikel 173a.
Die Aktienmüssenauf einenBetrag von mindestenseintausendMark

gestelltwerden.
Für ein gemeinnützigesUnternehmenkann im Falle eines besonderen

örtlichenBedürfnissesderBundesrath dieAusgabe von Aktien, welcheauf Namen
Reichs=Gesetzbl.1884. 30

Ausgegebenzu Berlin den31. Juli 1884.
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lauten, zu einem geringeren,jedochmindestenszweihundertMark erreichenden
Betrage zulassen. Die gleicheGenehmigungkann in demFalle ertheiltwerden,
daß für ein Unternehmendas Reich oder ein Bundesstaat, ein Provinzial=
Kreis=oderAmtsverbandodereinesonstigeöffentlicheKorporationauf dieAktien
einenbestimmtenErtrag bedingungslosund ohneZeitbeschränkunggewährleistethat.

Auf NamenlautendeAktien,derenUebertragungan dieEinwilligungder
Gesellschaftgebundenist, dürfen auf einenBetrag von wenigerals eintausend,
jedochnicht von wenigerals zweihundertMark gestelltwerden.

Die vorstehendenBestimmungengeltenauchvon Interimsscheinen.

Artikel 174.
Eine Kommanditgesellschaftauf Aktien gilt als Handelsgesellschaft,auch

wenn der Gegenstanddes Unternehmensnicht in Handelsgeschäftenbesteht.

Artikel 174a.
Die persönlich haftendenGesellschafterhaben sich bei Errichtung der Ge=

sellschaftmit Einlagen zu betheiligen,welchezusammenmindestensdenzehnten
Theil des Gesammtkapitalsder Kommanditistenund, wenn diesesdrei Millionen
Mark übersteigt,für den übersteigendenBetrag den fünfzigstenTheil desselben
darstellen.

Artikel 175.
Der Inhalt des Gesellschaftsvertrages(Statut) muß durch die persönlich

haftendenGesellschafterin gerichtlicheroder notariellerVerhandlung festgestellt
werden.

Der Gesellschaftsvertragmuß enthalten:
1. den Namen, Vornamen, Stand und Wohnort, sowiedie Höhe und
Art der Einlage jedespersönlichhaftendenGesellschafters
die Firma der Gesellschaftund denOrt, wo sie ihren Sitz hat;
den Gegenstanddes Unternehmens;
dieZahl und denBetrag derAktien;
die Art der Aktien, ob sie auf Inhaber oderauf Namen lauten,und
im Falle derAusgabe beiderArten dieZahl derAktieneinerjedenArt;

6. die Form, in welcherdie Zusammenberufungder Generalversammlung
der Kommanditistengeschieht;

7. die Form, in welcherdie von der GesellschaftausgehendenBekannt=
machungenerfolgen.

Bekanntmachungen, welche durch öffentlicheBlätter erfolgen sollen, sind
in den DeutschenReichsanzeigereinzurücken.Andere Blätter außer diesemhat
derGesellschaftsvertragzu bestimmen.

5
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Artikell75a« ·

Der Aufnahmein den GesellschaftsvertragbedürfenBestimmungen,nach
welchen

.das Unternehmenauf einegewisseZeit beschränktwird;
Aktien für einen höherenals denNominalbetragausgegebenwerden;
eineUmwandlungder Aktien rücksichtlichihrer Art statthaftistt
für einzelneGattungenvon Aktien verschiedeneRechte, insbesondere
betreffsder Zinfen oderDividendenoderdesAntheils am Gesellschafts=
vermögen,gewährtwerden;

5. über gewisseGegenständedie GeneralversammlungderKommanditisten
nicht schondurcheinfacheStimmenmehrheit,sondernnur durch eine
größereStimmenmehrheitoder nach anderenErfordernissenBeschluß
fassenkann;

6. ein AustreteneinzelnerpersönlichhaftenderGesellschafterdieAuflösung
der Gesellschaftnicht zur Folge hat.

Für einengeringerenals denNominalbetragdarf dieAusgabederAktien
nicht festgesetztwerden.

—

Artikel 175b.

Jeder zu Gunsten einzelnerGesellschafterbedungenebesondereVortheil
muß in demGesellschaftsvertrageunter Bezeichnungdes Berechtigtenfestgesetzt
werden.

Werdenvon persönlichhaftendenGesellschafternoder von Kommanditisten
Einlagen, welchenicht durchBaarzahlung zu leistensind, gemacht,so müssen
die Person des Gesellschafters,der GegenstandderEinlage und der für sie zu
gewährendeAntheilan demGesammtkapitalderKommanditistenoderdemsonstigen
Gesellschaftsvermögenin demGesellschaftsvertragefestgesetztwerden. Imgleichen
sind, falls seitensder zu errichtendenGesellschaftvorhandeneoder herzustellende
Anlagen oder sonstigeVermögensstückeübernommenwerden,diePerson desKon=
trahenten,der Gegenstandder Uebernahmeund die für ihn zu gewährendeVer=
gütungfestzusetzen.

Von diesenFestsetzungengesondertist der Gesammtaufwand,welcherzu
Lastender Gesellschaftan GesellschafteroderAndereals EntschädigungoderBe=
lohnungfür die Gründung oderderenVorbereitunggewährtwird, in demGe=
sellschaftsvertragefestzusetzen.

Jedes Abkommender persönlichhaftendenGesellschafterüber dievorbezeich=
netenGegenstände,welchesnichtdievorgeschriebeneFestsetzungin demGesellschafts=
vertragegefundenhat, ist der Gesellschaftgegenüberunwirksam.

30“
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Artikel 175e.
Die Zeichnungder Aktien erfolgtdurchschriftlicheErklärung, aus welcher

die BetheiligungnachAnzahl und, im Falle einer Verschiedenheitder Aktien,
nachBetrag, Art oderGattung derselbenhervorgehenmuß.

Die Erklärung (Zeichnungsschein),welchein zweiExemplarenunterzeichnet
werdensoll, hat zu enthalten:

1. das Datum des Statuts, die im Artikel 175 Absatz2, 175b vor=
gesehenenFestsetzungenund im Falle verschiedenerGattungenvon Aktien
den Gesammtbetrageinerjeden;

2. denBetrag, für welchendie Ausgabe der Aktie stattfindet,und den
Betrag der festgesetztenEinzahlungen;

3. den Zeitpunkt,mit dessenEintritt die Zeichnungunwerbindlichwird,
sofernnicht bis dahin die Errichtungder Gesellschaftbeschlossenist.

Zeichnungsscheine,welchediesenInhalt nichtvollständighabenoderaußer
demunter Ziffer 3 bezeichnetenVorbehalteBeschränkungenin der Verpflichtung
des Zeichnersenthalten, sind ungültig. Ist ungeachteteines hiernachungültigen
ZeichnungsscheinesdieEintragung desGesellschaftsvertragesin dasHandelsregister
erfolgt, so ist der Zeichner,wenn er auf Grund einer dem erstenAbsatzeent=
sprechendenErklärung in der zur Beschlußfassungüber die Errichtungder Ge=
sellschaftberufenenGeneralversammlung gestimmt oder später als Kommanditist
RechteausgeübtoderVerpflichtungenerfüllt hat, derGesellschaftwie aus einem
gültigenZeichnungsscheineverpflichtet.

Jede nicht in demZeichnungsscheineenthalteneBeschränkungist der Ge=
sellschaftgegenüberunwirksam.

Artikel 1754.
Die persönlichhaftendenGesellschafterhabenin demFalle desArtikels1750b

Absatz2 in einervon ihnenzu unterzeichnendenErklärungdie Umständedar=
zulegen,mit Rücksichtauf welcheihnen die Höhe der für die eingelegtenoder
übernommenenGegenständegewährtenBeträge gerechtfertigterscheint.Hierbei
habensie insbesonderedie demErwerbederGesellschaftvorausgegangenenRechts=
geschäfte,welcheauf denselbenhingezielthaben,sowiedie früherenErwerbs=und
Herstellungspreiseaus den letztenzweiJahren anzugeben.

Artikel 175e.
Jede Kommanditgesellschaftauf Aktienmuß einenAusfsichtsrathhaben.
Zur Wahl des erstenAufsichtsrathsist die GeneralversammlungderKom=

manditistensofort nach der Jeichnungdes Gesammtkapitalsvon den persönlich
haftendenGesellschafternzu berufen.

Die Mitglieder des AufsichtsrathshabendenHergang der Gründung zu
prüfen. Die Prüfung hat sichauf die im Artikel174a bestimmteBetheiligung
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sowieauf die Richtigkeitund Vollständigkeitder Angaben zu erstrecken,welche
rücksichtlichder Zeichnungund Einzahlung des Gesammtkapitalsder Kommandi=
tistenund rücksichtlichder im Artikel 175b vorgesehenenFestsetzungenvon den
persönlichhaftendenGesellschaftern,insbesonderein der im Artikel 175d vor=
geschriebenenErklärung, gemachtsind.

Ueberdie Prüfung ist unter Darlegung der im vorstehendenAbsatzebe=
zeichnetenUmständeschriftlichBericht zu erstatten. «

Artikell75f.
Ueber die Errichtung der Gesellschaftmuß in einer durch die persönlich

haftendenGesellschafterzu berufendenGeneralversammlungder Kommanditisten
Beschlußgefaßtwerden.

Vor der Beschlußfassunghat sichderAufsichtsrathüber dieErgebnisseder
ihm rücksichtlichder Gründung obliegendenPrüfung auf Grund seinesBerichts
und dessenurkundlichenGrundlagenzu erklären.

Die der ErrichtungderGesellschaftzustimmendeMehrheitmuß mindestens
einViertheil der sämmtlichenberufenenoderals Rechtsnachfolgerderselbenin der
GeneralversammlungzugelassenenKommanditistenbegreifen,und derBetrag ihrer
Antheilemuß mindestenseinViertheil desGesammtkapitalsdarstellen. Die Zu=
stimmungaller erschienenenKommanditistenist erforderlich,wenn die in den
Artikeln175 Ziffer 1 bis 5 und 175a bezeichnetenBestimmungendesGesellschafts=
vertragesabgeändertoderdieim Artikel 175b vorgesehenenFestsetzungenzu Lasten
der Gesellschafterweitertwerdensollen.

Artikel 175g.
Auf die Berufung und Beschlußfassungder im Artikel 175e und 1751

bezeichnetenGeneralversammlungenfinden, soweit nicht in letzteremArtikel ein
Anderesbestimmtist, die Regeln entsprechendeAnwendung,welchefür die Ge=
sellschaftnachder Eintragungmaßgebendsind.

Artikel 176.
Der Gesellschaftsvertragmuß bei dem Handelsgerichte,in dessenBezirke

die Gesellschaftihren Sitz hat, in das Handelsregistereingetragenwerden.
Der AnmeldungbehufsderEintragung in dasHandelsregistermüssenbei=

gefügtsein:
1. in demFalle desArtikels175 die den bezeichnetenFestsetzungenzum
Grunde liegendenoderzu ihrerAusführung geschlossenenVerträge, die
im Artikel1754 vorgeseheneErklärung undeineBerechnungdesGrün=
dungsaufwandes,in welcherdie Vergütungen nach Art und Höhe
und die Empfängereinzelnaufzuführensind;

2. zumNachweisederZeichnungdesGesammtkapitalsderKommanditisten
dieDuplikatederJeichnungsscheineundeinvon denpersönlichhaftenden
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Gesellschafternin beglaubigterForm unterschriebenesVerzeichnißder
sämmtlichenKommanditisten,welchesdie auf jedenentfallenenAktien,
sowiedie auf letzteregeschehenenEinzahlungenangiebt;

3. die Urkundenüber die Bestellungdes Aufsichtsrathsund der in Ge=
mäßheitdes Artikels 175e erstatteteBericht nebstdessenurkundlichen
Grundlagen; «

4. in dem Falle, daß der Gegenstanddes Unternehmensder staatlichen
Genehmigungbedarf,sowiein denFällen desArtikels173a Absatz2
dieGenehmigungsurkunde.

In derAnmeldungist dieErklärung abzugeben,daßauf jedeAktie, soweit
nicht andereals durchBaarzahlungzu leistendeEinlagen gemachtsind, der ein=
geforderteBetrag baar eingezahltund im Besitzeder persönlichhaftendenGesell=
schaftersei. Die EinforderungmußmindestenseinViertheil desNominalbetrages
und im Falle einerAusgabe der Aktien für einen höherenals denNominalbetrag
auchdenMehrbetragumfassen.Als Baarzahlunggilt dieZahlung in deutschem
Gelde, in Reichskassenscheinen,sowiein gesetzlichzugelassenenNotendeutscherBanken.

Die Anmeldungmuß von sämmtlichenpersönlichhaftendenGesellschaftern
und sämmtlichenMitgliedern des Aufsichtsrathsvor dem Handelsgerichteunter=
zeichnetoderin beglaubigterForm eingereichtwerden.

Die der Anmeldung beigefügtenSchriftstückewerdenbei dem Handels=
gerichtein Urschriftoder in beglaubigterAbschriftaufbewahrt.

Artikel 177.
Der eingetrageneGesellschaftsvertragist im Auszuge von dem Handels=

gerichtezu veröffentlichen.
Die Veröffentlichungmuß enthalten:
1. dasDatum desGesellschaftsvertragesund die im Artikel 175 Absatz2
und 3, 175a Ziffer1, 4 und 6 und 175b bezeichnetenFestsetzungen;

2. denNamen, Stand undWohnort der Mitglieder desAussichtsraths.

Artikel 178.
Vor erfolgterEintragung in das Handelsregisterbestehtdie Kommandit=

gesellschaftals solchenicht.
Ist vor der Eintragung im Namen der Gesellschaftgehandeltworden, so

haftendie Handelndenpersönlichund solidarisch.

Artikel 179.
Die Vorschriftender Artikel 152 und 153 sind auch bei der Kommandit=

gesellschaftauf Aktien zu befolgen.
Die Anmeldung der Zweigniederlassungmuß die im Artikel177 Absatz2

bezeichnetenAngabenund denNachweisderEintragungdes Gesellschaftsvertrages
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bei dem Handelsgerichteder Hauptniederlassungenthalten. Eines Nachweises,
daß die für dieseim Artikel 176 vorgeschriebenenErfordernissebeobachtetsind,
bedarfes nicht.

Befindetsichdie Hauptniederlassungim Auslande, so hat die Anmeldung
der Zweigniederlassungaußer dem Nachweisedes Bestehensder Kommandit=
gesellschaftauf Aktien als solcherdieim Artikel177 Absatz2 bezeichnetenAngaben
und in demFalle, daß der Gegenstanddes Unternehmensoder die Zulassung
zum Gewerbebetriebeim Inlande der staatlichenGenehmigungbedarf,den Nach=
weis der ertheiltenGenehmigungzu enthalten.

Artikel 180.

Der Gesellschaftsinddie persönlichhaftendenGesellschafterfür dieRichtigkeit
und Vollständigkeitder Angaben, welchesie rücksichtlichder Zeichnungund Ein=
zahlungdesKapitals der Kommanditistensowierücksichtlichder im Artikel 175b
vorgesehenenFestsetzungenbehufs Eintragung des Gesellschaftsvertragesin das
Handelsregistermachen,solidarischverhaftet;sie habenunbeschadetder Verpflich=
tung zum Ersatzedes sonstetwa entstandenenSchadens insbesondereeinen an
der Zeichnungdes Gesammtkapitalsder KommanditistenfehlendenBetrag zu
übernehmen,fehlendeEinzahlungenzu leistenund eineVergütung, welchenicht
unter den zu bezeichnendenGründungsaufwandaufgenommenist, zu ersetzen.
Imgleichensind der Gesellschaftin demFalle, daß sie von persönlichhaftenden
GesellschafterndurchEinlagen oderUebernahmender im Artikel 175b bezeichneten
Art böslicherweisegeschädigtist, die sämmtlichenpersönlichhaftendenGesellschafter
zum Ersatzedes entstandenenSchadenssolidarischverpflichtet.

Von dieserVerbindlichkeitist ein persönlichhaftenderGesellschafterbefreit,
wenner beweist,daß er die UnrichtigkeitoderUnvollständigkeitder Angabe oder
dieböslicheSchädigungwedergekannthabe,nochbeiAnwendungder Sorgfalt
einesordentlichenKaufmannshabekennenmüssen.

EntstehtdurchJZahlungsunfähigkeiteinesKommanditistender Gesellschaft
ein Ausfall, so sind ihr die persönlichhaftendenGesellschafter,welchebei der
AnmeldungdesGesellschaftsvertragesdieZahlungsunfähigkeitkannten,zumErsatze
solidarischverpflichtet.

Außer den persönlichhaftendenGesellschafternsind der Gesellschaftzum
Schadensersatzesolidarischverpflichtet:

1. in dem Falle, daß eineVergütung nicht unter den zu bezeichnenden
Gründungsaufwandaufgenommenist, der Empfänger, wenn er zur
Zeit desEmpfangeswußteodernachdenUmständenannehmenmußte,
daß dieVerheimlichungbeabsichtigtodererfolgtwar, und jederDritte,
welcherzur Verheimlichungwissentlichmitgewirkthat;

2. in demFalle einer böslichenSchädigung durchEinlagen oderUeber=
nahmenjederDritte, welcherzu derselbenwissentlichmitgewirkthat.
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Artikel 180a.
Wer vor der Eintragung des Gesellschaftsvertragesin das Handelsregister

oder in den erstenzwei Jahren nachderEintragung, um Aktien in denVerkehr
einzuführen,eineöffentlicheAnkündigungderselbenerläßt, ist der Gesellschaftim
Falle der UnrichtigkeitoderUnvollständigkeitvon Angaben, welchedie persönlich
haftendenGesellschafterrücksichtlichder ZeichnungoderEinzahlungdesGesammt=
kapitalsder Kommanditistenoderder im Artikel 175b vorgesehenenFestsetzungen
behufsEintragung desGesellschaftsvertragesin dasHandelsregistergemachthaben,
sowie in demFalle einer böslichenSchädigungder GesellschaftdurchEinlagen
oderUebernahmenfür den Ersatzdes ihr daraus entstandenenSchadensneben
den im Artikel 180 bezeichnetenPersonensolidarischverhaftet,sofernihm nach=
gewiesenwird, daß er die UnrichtigkeitoderUnvollständigkeitder Angabenoder
die böslicheSchädigung gekannthat oder bei Anwendungder Sorgfalt eines
ordentlichenGeschäftsmannshat kennenmüssen.

Artikel 180b.
Mitglieder des Aufsichtsraths,welchennachgewiesenwird, daß sie bei der

ihnen durch Artikel 175e Absatz3 auferlegtenPrüfung die Sorgfalt eines
ordentlichenGeschäftsmannsverletzthaben, haftender Gesellschaftsolidarischfür
den ihr daraus entstandenenSchaden, soweitder Ersatz desselbenvon den in
Gemäßheitder Artikel 180, 180a verpflichtetenPersonennicht zu erlangenist.

Artikel 180c.
Vergleicheoder Verzichtleistungen,welchedie der Gesellschaftaus der

Gründung zustehendenAnsprüchegegendie in Gemäßheitder Artikel 180 bis
180b verpflichtetenPersonenbetreffen,sind erst nach Ablauf von drei Jahren
seit Eintragung des Gesellschaftsvertragesin das Handelsregisterund nur mit
Zustimmung der Generalversammlungder Kommanditistenzulässig. Die Zeit=
beschränkungfindet nicht Anwendung, sofern der Verpflichteteim Falle der
Zahlungsunfähigkeitzur AbwendungoderBeseitigungdesKonkursverfahrensmit
seinenGläubigern sichvergleicht. «

Aktike1180d..
Die Ansprücheder Gesellschaftgegendie in Gemäßheitder Artikel 180

bis 180b verpflichtetenPersonenverjährenin fünf Jahren seitEintragung des
Gesellschaftsvertragesin das Handelsregister.

Artikel 180e.
Werdenvor Ablauf von zweiJahren seit EintragungdesGesellschaftsver=

tragesin das Handelsregisterseitensder GesellschaftVerträge geschlossen,durch
welchesie vorhandeneoderherzustellendeAnlagen oder unbeweglicheGegenstände
für eineden zehntenTheil desGesammtkapitalsderKommanditistenübersteigende
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Vergütung erwerbensoll, so bedürfendieselbenzu ihrerGültigkeitderZustimmung
der Generalversammlungder Kommanditisten.

Vor der Beschlußfassunghat derAufsichtsrathdenVertrag zu prüfen und
über die ErgebnisseseinerPrüfung schriftlichBericht zu erstatten.

Die Antheile der zustimmendenMehrheit der Kommanditistenmüssenin
demFalle, daß derVertrag im erstenJahre geschlossenwird, mindestenseinVier—
theil des Gesammtkapitals,anderenfallsmindestensdrei Viertheile des in der
GeneralversammlungvertretenenGesammtkapitalsdarstellen.

Der genehmigteVertrag ist in Urschriftoderin beglaubigterAbschriftmit
demBerichtedesAufsichtsrathsnebstdessenurkundlichenGrundlagenundmit dem
Nachweiseüber die BeschlußfassungzumHandelsregistereinzureichen.

Hat der Erwerb in Ausführung einer vor der Errichtungder Gesellschaft
von denpersönlichhaftendenGesellschafterngetroffenenVereinbarungstattgefunden,
so kommenin Betreff derRechtederGesellschaftauf Entschädigungund in Betreff
der ersatzpflichtigenPersonendie Vorschriftender Artikel 180 und 180c zur An=
v

ie vorstehendenBestimmungenfinden auf den Erwerb unbeweglicher
GegenständenichtAnwendung,sofernauf ihn der GegenstanddesUnternehmens
gerichtetist oderder Erwerb im Wege der Zwangsvollstreckunggeschieht.

Artikel 180.
Jede Bestimmung, welchedie Fortsetzungder Gesellschaftoder eineAb=

änderungdes Inhalts des Gesellschaftsvertrageszum Gegenstandehat, bedarfzu
ihrerGültigkeitdernotariellenodergerichtlichenAbfassung.

Die Bestimmungmuß in das Handelsregistereingetragenund in gleicher
Weisewie derursprünglicheVertragveröffentlichtwerden(Art. 177, 179). Die=
selbehat keinerechtlicheWirkung, bevorsiebeidemHandelsgerichte,in dessenBe=
zirkedieGesellschaftihrenSitz hat, in das Handelsregistereingetragenist.

Artikel 180g.
Die Abänderungdes Inhalts des Gesellschaftsvertrageskann nicht ohne

Beschluß der Generalversammlungder Kommanditistenerfolgen. Sofern der
Gesellschaftsvertragfür eineAbänderungderjenigenBestimmung,welchedenGegen=
standder Beschlußfassungbildet, nicht andereErfordernisseaufstellt, bedarfder
BeschlußeinerMehrheit von dreiViertheilendes in derGeneralversammlungver=
tretenenGesammtkapitals.

DieseVorschriftfindetauchdannAnwendung,wennmehrereGattungenvon
Aktienmit verschiedenerBerechtigungausgegebensind.

Soll durchdie Beschlußfassungdas bisherigeRechtsverhältnißunter den
verschiedenenGattungenzumNachtheileeinerderselbenabgeändertwerden,sobedarf
es zu demvon der gemeinschaftlichenGeneralversammlunggefaßtenBeschlusseder
ZustimmungeinerbesonderenGeneralversammlungder benachtheiligtenKomman=
ditisten,derenBeschlußfassunggleichfallsnach der Vorschrift des erstenAbsatzes
sichrichtet.
Reichs=Gesetzbl.1884. 31
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Die BestimmungdesGesellschaftsvertrages,Inhalts derendieUebertragung
von Aktien,welchein GemäßheitdesArtikels 173a Absatz3 auf einengeringeren
Betrag als eintausendMark gestelltsind, an die Einwilligung der Gesellschaft
gebundenist, kann nicht abgeändertwerden.

Artikel 180h.
Eine Erhöhung des Gesammtkapitalsder Kommanditistendarf nicht vor

dervollenEinzahlungdesselbenerfolgen. Für Versicherungsgesellschaftenkannder
Gesellschaftsvertragein Anderesbestimmen.

Die Erhöhungkann nicht ohneBeschlußderGeneralversammlungderKom=
manditistenstattfinden. Für dieneu auszugebendenAktienkanndieLeistungeines
höherenals desNominalbetragesfestgesetztwerden;derBeschlußhatdenMindest=
betragzu bezeichnen,für welchendieAktienauszugebensind. Ein geringererals
der Nominalbetragdarf nicht festgesetztwerden.

Auf eineErhöhung,welchein den erstenzweiJahren seitEintragungdes
Gesellschaftsvertragesin das Handelsregisterbeschlossenwird, findetdieVorschrift
im Artikel 174a über die Betheiligungder persönlichhaftendenGesellschaftermit
derMaßgabeAnwendung,daß dieBetheiligungnachdemGesammtkapitalein=
schließlichdessenErhöhung zu bemessenist und aus demBeschlussehervorgehen
muß, welcheEinlagen demzufolgenochgemachtwerden.

Die BeschlußfassungunterliegtdenVorschriftenim Artikel 180g Absatz1
und 3. Die Bestimmungüber die Erhöhung ist in das Handelsregistereinzu=
tragen. Die AnmeldunghatdieAngabezuenthalten,daßdasbisherigeGesammt=
kapital eingezahltsei, für Versicherungsgesellschaften,inwieweitdieEinzahlungdes=
selbenstattgefundenhabe. Auf dieAbfassungund dieEintragung findendieVor=
schriftenim Artikel 180f Anwendung.

EineZusicherungvonRechtenauf denBezugneuauszugebenderAktien,welche
vor demBeschlusseauf Erhöhung desGesammtkapitalserfolgt,ist derGesellschaft
gegenüberunwirksam.

Artikel 180.
Die Zeichnungder neu auszugebendenAktien erfolgt durchschriftlicheEr=

klärung,welchein zweiExemplarenunterzeichnetwerdensoll.
Die stattgefundeneErhöhung des Kapitals der Kommanditistenist behufs

derEintragungin dasHandelsregisteranzumelden.Die VorschriftenimArtikel176
und 179 findenentsprechendeAnwendung.

Vor der Eintragung der stattgefundenenErhöhung in das Handelsregister
desjenigenGerichts,in dessenBezirkedieGesellschaftihrenSitz hat, sollenAktien
oderInterimsscheinenichtausgegebenwerden.

Artikel 181.
Die Einlagen, mit welchenein persönlichhaftenderGesellschaftersich in

Gemäßheitder Artikel 174a, 180h Absatz3 betheiligthat, dürfenihm weder
ganz nochtheilweisezurückgegebenodererlassenwerden.
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Er darfdenAntheil,welcherihm amGesellschaftsvermögeneinschließlichdes
GesammtkapitalsderKommanditistenauf solcheEinlagenzugewiesenist, nur an
anderepersönlichhaftendeGesellschafterveräußern. In gleicherWeise ist, wenn
er als persönlichhaftenderGesellschafterausscheidet,die Veräußerungdesjenigen,
was ihm auf solcheEinlagen bei der Auseinandersetzungzugewiesenist, bis zum
Ablauf von drei Jahren seitdemAusscheiden,jedochnicht länger als bis zum
Ablauf von zehnJahren seitEintragungdesGesellschaftsvertragesin dasHandels=
registerbeschränkt.Während derDauer dieserBeschränkungdarf derAntheildes
Gesellschaftersoderdasjenige,was ihm bei derAuseinandersetzungzugewiesenist,
nichtausgeliefertund für Privatgläubigerdesselbennur insoweitgepfändetwerden,
als dieseGegenständenicht bis zum Ablauf der ZeitbeschränkungwegenForde=
rungender Gesellschaftoder solcherGesellschaftsgläubiger,derenAnsprüchevor
demAusscheidendes persönlichhaftendenGesellschaftersentstandenwaren, ver=
wendetodergepfändetsind.

Soweit die Einlagenauf dasGesammtkapitalderKommanditistengemacht
sind, hat derAufsichtsrathdie hierfür auszustellendenAktienoderInterimsscheine
in Verwahrungzu nehmenund mit demVermerk„unveräußerlich““zu versehen.
Die LöschungdesVermerkesfindetdurch denAufsichtsrathnach demWegfalle
der bezeichnetenBeschränkungstatt.

Artikel 181à.
Interimsscheine,welcheauf Inhaber lauten, sind nichtig. Die Ausgeber

haftendenBesitzernsolidarischfür allen durchdieAusgabeverursachtenSchaden.
Das Gleichegilt, wennAktien oderInterimsscheineauf einengeringeren

als dennachArtikel173a zugelassenenBetrag gestelltsindoderausgegebenwerden,
bevorder Gesellschaftsvertragbei demHandesgerichte,in dessenBezirkedie Ge=
sellschaftihren Sitz hat, in das Handelsregistereingetragenist.

Aus AktienundInterimsscheinen,welchein Gemäßheitdes Artikels173a
auf einenBetrag von wenigerals eintausendMark gestelltsind, sollenim Falle
des zweitenAbsatzesdesbezeichnetenArtikels die ertheilteGenehmigung,im Falle
des drittenAbsatzesdie Beschränkungenhervorgehen,welchendieKommanditisten
in Bezug auf die Form einerUebertragungihrer Rechteund die Einwilligung
der Gesellschaftin dieselbeunterworfensind.

Artikel 182.
Aktien, welcheauf Namen lauten, müssenmit genauerBezeichnungdes

Inhabers nachNamen, Wohnort und Stand in das Aktienbuchder Gesellschaft
eingetragenwerden.

Sie können,soweitnichtder Artikel181 oderder Gesellschaftsvertragein
Anderesbestimmt,ohneEinwilligung der Gesellschaftauf anderePersonenüber=
tragenwerden. Zu der im GesellschaftsvertragevorbehaltenenEinwilligung der
Gesellschaftin dieUebertragungvonAktien, welcheauf einenBetrag vonweniger
als eintausendMark gestelltsind, ist die ZustimmungdesAufsichtsrathsund der

31“
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Generalversammlungerforderlich.Die UebertragungdieserAktienbedarfzu ihrer
Gültigkeit einer die Person des Erwerbersbezeichnendengerichtlichoder notariell
beglaubigtenErklärung.

Die UebertragungandererAktien, welcheauf Namen lauten, kanndurch
Indossamentgeschehen.In BetreffderForm desselbenkommendieBestimmungen
der Artikel 11 bis 13 der DeutschenWechselordnungzur Anwendung.

Artikel 183.
Wenn das Eigenthumderauf NamenlautendenAktieauf einenAnderen

übergeht,so ist dies, unter Vorlegung der Aktie und des Nachweisesdes Ueber=
ganges,bei derGesellschaftanzumeldenund im Aktienbuchezu bemerken.

Im Verhältnissezu der Gesellschaftwerdennur diejenigenals die Eigen=
thümerangesehen,welcheals solcheim Aktienbucheverzeichnetsind.

Zur Prüfung der Legitimation ist die Gesellschaftberechtigt,aber nicht
verpflichtet.

Artikel 183a.
Die im Artikel 182 und 183 enthaltenenBestimmungenfinden auf die

Eintragungder Interimsscheineund die Uebertragungderselbenauf andere
PersonenAnwendung.

Vor der vollen Leistungdes Nominalbetragesoderdes in den Fällen der
Artikel 175a Ziffer2, 180h Absatz2 festgesetztenBetragessoll dieAktienicht
ausgegebenwerden. »

Artikel 183b.
Die Verpflichtungdes Kommanditisten,zu denZweckender Gesellschaft

und zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeitenbeizutragen,wird durchdenNominal=
betragderAktie, in denFällen derArtikel175a Ziffer2, 180h Absatz2 durch
den Betrag,für welchendie Aktieausgegebenist, begrenzt.

Artikel 184.
Ein Gesellschafter,welcherden auf dieAktie eingefordertenBetrag nichtzur

rechtenJeit einzahlt,ist zurZahlungvonVerzugszinsenvonRechtswegenverpflichtet.
Im Gesellschaftsvertragekönnenfür denFall der verzögertenEinzahlung

KonventionalstrafenohneRücksichtauf die sonst stattfindendengesetzlichenEin=
schränkungenfestgesetztwerden.

Ist im GesellschaftsvertragekeinebesondereForm, wie dieAufforderungzur
Einzahlung geschehensoll, bestimmt,so geschiehtdieselbein derForm,in welcher
die Bekanntmachungender Gesellschaftnach dem Gesellschaftsvertrageüberhaupt
erfolgenmüssen.

Artikel 184a.
In Falle verzögerterEinzahlungkann an die säumigenGesellschaftereine

erneuteAufforderungzur Zahlung unter Androhung ihres Ausschlussesmit dem
Antheilsrechteerlassenwerden. Die Aufforderunghat mindestensdreimaldurch
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Bekanntmachungin den hierzubestimmtenöffentlichenBlättern, dieersteBekannt⸗
machungmindestensdrei Monate und die letzteBekanntmachungmindestensvier
Wochenvor Ablauf der für dieEinzahlung gesetztenNachfristzu erfolgen. Statt
der Bekanntmachungenin den öffentlichenBlättern genügt, falls das Antheils=
rechtnicht ohneEinwilligung derGesellschaftübertragbarist, dieBekanntmachung
derAufforderungmit einervierWochenübersteigendenNachfristdurchbesonderen
Erlaß an diesäumigenGesellschafter.

Ein Gesellschafter,welcherden auf die Aktie zuleistendenBetrag nicht
einzahlt,obwohldie im vorstehendenAbsatzebezeichneteAufforderungstattgefunden
hat, ist seinerAnrechteaus der Zeichnungder Aktie und der geleistetenTheil=
zahlungenzu Gunstender Gesellschaftverlustigzu erklären. Die den Ausschluß
bewirkendeErklärungerfolgtmittelstBekanntmachungdurchdie hierzubestimmten
öffentlichenBlätter. An Stelle der bisherigenUrkundeist eineneueauszugeben,
welcheaußerden frühergeleistetenTheilzahlungenden eingefordertenBetrag zu
umfassenhat. Wegendes Ausfalls, welchendie Gesellschaftan diesemBetrage
oder den später eingefordertenBeträgen erleidet, bleibt ihr der ausgeschlossene
Gesellschafterverhaftet.

Von denvorstehendenRechtsfolgenkannderGesellschafternichtbefreitwerden.

Artikel 184b.
Soweit der ausgeschlosseneGesellschafterden eingefordertenBetrag nicht

gezahlthat, ist für denselbenderGesellschaftder letzteund jederfrühere,in dem
AktienbucheverzeichneteRechtsvorgängerverhaftet,ein frühererRechtsvorgänger,
soweitdie Zahlung von dessenRechtsnachfolgernicht zu erlangenist. Dies ist
bis zumNachweisedesGegentheilsanzunehmen,soweitvon letzteremdieZahlung
nicht bis zumAblauf von vier Wochen geleistetwird, nachdeman ihn die
Zahlungsaufforderungund an den Rechtsvorgängerdie Benachrichtigungvon
derselbenerfolgtist. Der RechtsvorgängererhältgegenZahlungdesrückständigen
BetragesdieneuauszugebendeUrkunde.

Die HaftpflichtdesRechtsvorgängersist auf die innerhalbderFrist von
zweiJahren auf dieAktieneingefordertenBeträge beschränkt.Die Frist beginnt
mit demTage, an welchemdieUebertragungdesAntheilsrechtszumAktienbuche
der Gesellschaftangemeldetist.

Von der vorstehendenVerbindlichkeitkönnendie Rechtsvorgängernicht
befreitwerden.

Ist dieZahlung des rückständigenBetragesvon Rechtsvorgängernnicht
zu erlangen,so kann die Gesellschaftdas Antheilsrechtzum Börsenpreiseund in
ErmangelungeinessolchendurchöffentlicheVersteigerungverkaufen.

Artikel 184c.

Die Gesellschafterkönnengegendie ihnenin GemäßheitderArtikel184
bis 184b obliegendenZahlungeneineAufrechnungnichtgeltendmachen. Ebenso=
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wenig findetan demGegenstandeeinerzu leistendenEinlage wegenForderungen,
welchesichnichtauf dieselbebeziehen,ein Zurückbehaltungsrechtstatt.

Artikel 184d.
Die Gesellschaftsoll eigeneAktien im geschäftlichenBetriebe, sofernnicht

eineKommissionzumEinkauf ausgeführtwird, wedererwerbennochzumPfande
nehmen. Sie darf eigeneInterimsscheineim geschäftlichenBetriebe auch in
Ausführung einerEinkaufskommissionwedererwerbennochzumPfande nehmen.

Artikel 185.
« Die persönlichhaftendenGesellschaftersind verpflichtet,spätestensin den
erstensechsMonaten jedesGeschäftsjahresfür das verflosseneGeschäftsjahreine
Bilanz, eine Gewinn=und Verlustrechnung,sowie einen den Vermögensstand
und die Verhältnisseder GesellschaftentwickelndenBericht demAufsichtsratheund
mit dessenBemerkungenderGeneralversammlungderKommanditistenvorzulegen.

Artikel 185a.
Für die Aufstellungder Bilanz kommendie allgemeinenVorschriftendes

Artikels 31 mit folgendenMaßgabenzur Anwendung:
1. WerthpapiereundWaaren,welcheeinenBörsen=oderMarktpreishaben,
dürfenhöchstenszu demBörsen=oderMarktpreisezurZeit derBilanz=
aufstellung,soferndieserjedochden Anschaffungs=oderHerstellungs=
preis übersteigt,höchstenszu letzteremangesetztwerden;

2. andereVermögensgegenständesindhöchstenszu demAnschaffungs=oder
Herstellungspreiseanzusetzen;

3. Anlagen und sonstigeGegenstände,welchenichtzurWeiterveräußerung,
vielmehrdauerndzum Geschäftsbetriebeder Gesellschaftbestimmtsind,
dürfenohneRücksichtauf einengeringerenWerth zu demAnschaffungs=
oderHerstellungspreiseangesetztwerden,soferneinderAbnutzunggleich=
kommenderBetrag in Abzug gebrachtoderein derselbenentsprechender
Erneuerungsfondsin Ansatzgebrachtwird;

4. die Kostender Organisationund Verwaltung dürfennichtals Aktiva,
müssenvielmehrihremvollenBetragenachin derJahresrechnungals
Ausgabeerscheinen;

5. der Betrag des GesammtkapitalsderKommanditisten,derAntheil der
persönlichhaftendenGesellschafteram sonstigenGesellschaftsvermögen
und derBetrag einesjedenReserve=undErneuerungsfondssindunter
die Passiva aufzunehmen;

6. der aus der VergleichungsämmtlicherAktiva und sämmtlicherPassiva
sichergebendeGewinn oderVerlust muß am Schlusseder Bilanz be=
sondersangegebenwerden.
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Artikel 185b.
Zur Deckung eines aus der Bilanz sichergebendenVerlustes ist ein Reserve=

fonds zu bilden; in denselbenist einzustellen:
1. von dem jährlichenReingewinnemindestensder zwanzigsteTheil so=
lange, als der Reservefondsden zehntenoder den im Gesellschafts=
vertragebestimmtenhöherenTheil des Gesammtkapitalsnicht über=
schreitet;

2. derGewinn, welcherbeiErrichtungderGesellschaftodereinerErhöhung
desGesammtkapitalsdurchAusgabeder Aktienfür einenhöherenals
denNominalbetragerzieltwird.

Artikel 185ec.
Nach erfolgterGenehmigungdurchdieGeneralversammlungsinddieBilanz,

sowiedieGewinn=undVerlustrechnungohneVerzug von denpersönlichhaftenden
Gesellschafternin den hierzubestimmtenöffentlichenBlättern bekanntzu machen
und zu demHandelsregistereinzureichen.

Im UebrigenwerdendieGrundsätze,nachwelchendieBilanz aufzunehmen,
Reservefondszu bilden und anzulegensind und die Prüfung der Bilanz zu er=
folgenhat, durchdenGesellschaftsvertragbestimmt.

Artikel 186.
Die Rechte,welchedenKommanditistengegenüberdenpersönlichhaftenden

Gesellschafternnachdem Gesellschaftsvertrageoder nach den Bestimmungendes
vorigenAbschnittsin Beziehungauf die Führung derGeschäfte,dieEinsichtund
Prüfung der Bilanz, die Bestimmungder Gewinnvertheilung,die Auflösung
oderKündigungderGesellschaftunddieBefugniß, dasAusscheideneinespersönlich
haftendenGesellschafterszuverlangen,zustehen,werdenin derGeneralversammlung
durchBeschlußfassungder erschienenenKommanditistenausgeübt.

Die Beschlüsseder Generalversammlungwerdendurch den Ausfsichtsrath
ausgeführt,wennnichtim Gesellschaftsvertrageein Anderesbestimmtist.

Artikel 187.
Die Generalversammlungder Kommanditistenwird durch die persönlich

haftendenGesellschafteroder durchden Aufsichtsrathberufen,sofernnicht nach
demGesetzeoderdemGesellschaftsvertrageauchanderePersonendazubefugtsind.

Die Generalversammlungist außer den im Gesetzeoder im Gesellschafts=
vertrageausdrücklichbestimmtenFällen zu berufen,wenndies im Interesseder
Gesellschafterforderlicherscheint.

Artikel 188.
Die Generalversammlungmußberufenwerden,wenndiesvon Komman=

ditisten,derenAntheilezusammenden zehntenTheil des Gesammtkapitalsdar=
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stellen,in einervon ihnenunterzeichnetenEingabeunterAngabedesZwecksund
derGründe verlangtwird. Ist im Gesellschaftsvertragedas Recht, dieBerufung
derGeneralversammlungzuverlangen,an denBesitzeinesgeringerenAntheilsam
Gesammtkapitalgeknüpft,so hat es hierbeisein Bewenden.

Wird dem Verlangen nicht entsprochen,so kann das Handelsgerichtdie
Kommanditisten,welchedas Verlangen gestellthaben,zur Berufung derGeneral=
versammlungermächtigen.Mit derBerufung ist die gerichtlicheErmächtigung
zu veröffentlichen.

Artikel 189.

Die BerufungderGeneralversammlunghat in derdurchdas Gesetzund
den GesellschaftsvertragbestimmtenWeisezu erfolgen.

Der ZweckderGeneralversammlungmuß jederzeitbeiderBerufungbekannt
gemachtwerden. UeberGegenstände,derenVerhandlungnichtin dieserWeise
angekündigtist, könnenBeschlüssenicht gefaßt werden; hiervon ist jedochder
Beschlußüber den in derGeneralversammlunggestelltenAntrag auf Berufung
eineraußerordentlichenGeneralversammlungausgenommen.

Zur Stellung von Anträgenund zu VerhandlungenohneBeschlußfassung
bedarfes derAnkündigungnicht.

Artikel 190.

Jede Aktie gewährtdas Stimmrecht. Dasselbewird nachden Aktien=
beträgenausgeübt.Der Gesellschaftsvertragkannfür denFall, daß einKomman=
ditist mehrereAktien besitzt,die Ausübung des Stimmrechts für dieselbendurch
einenHöchstbetragoder in AbstufungenodernachGattungenbeschränken.

Vollmachtenerfordernzu ihrer Gültigkeit die schriftlicheForm, sie bleiben
in der Verwahrung der Gesellschaft.

Wer durchdieBeschlußfassungentlastetodervon einerVerpflichtungbefreit
werden soll, hat hierbei kein Stimmrecht und darf ein solchesauch nichtfür
Andere ausüben. Dasselbegilt von einerBeschlußfassung,welchedieEingehung
einesRechtsgeschäftsmit ihm betrifft.

ersönlichhaftendeGesellschafter,welchenin Gemäßheitder Artikel 174a,
180h Absatz3 Antheile am Gesammtkapitalder Kommanditistenzustehenoder
welchesonstAktienerwerben,habenkeinStimmrecht.

Im Uebrigenist für dieBedingungendesStimmrechtsund dieForm, in
welcherdasselbeauszuübenist, der Gesellschaftsvertragmaßgebend.

Artikel 190a.

Ein Beschlußder Generalversammlungkann wegenVerletzungdesGesetzes
oder des Gesellschaftsvertragesals ungültig im Wege der Klage angefochten
werden. Dieselbe findet nur binnen der Frist von einemMonate statt. Zur
Anfechtungbefugt ist außer persönlichhaftendenGesellschafternjeder in der
GeneralversammlungerschieneneKommanditist, sofern er gegen den Beschluß
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Widerspruchzum Protokoll erklärthat, und jedernicht erschieneneKommanditist,
soferner die Anfechtungdarauf gründet,daß dieBerufung derGeneralversamm=
lung oderdie AnkündigungdesGegenstandesderBeschlußfassungnichtgehörig
erfolgtwar.

Die Klage ist gegendie persönlichhaftendenGesellschafter,soweitsie nicht
selbstkllagen,und gegenden Aufsichtsrathzu richten. Zuständig für die Klage
ist ausschließlichdas Landgericht,in dessenBezirkedieGesellschaftihrenSitz hat.
Die mündlicheVerhandlung erfolgt nicht vor Ablauf der im erstenAbsatzebe=
zeichnetenFrist. MehrereAnfechtungsprozessesindzur gleichzeitigenVerhandlung
undEntscheidungzu verbinden.

Ein klagenderKommanditisthat seineAktien gerichtlichzu hinterlegenund
auf Verlangen der Gesellschaftwegender ihr drohendenNachtheileeine nach
freiemErmessendes Gerichts zu bestimmendeSicherheitzu leisten. Das Ver=
langenist als prozeßhinderndeEinrede geltendzu machen. Wird die Sicherheit
binnender vomGerichtegestelltenFrist nicht geleistet,so ist dieKlage auf Antrag
für zurückgenommenzu erklären.

Die persönlichhaftendenGesellschafterhabendieErhebungeinerjedenKlage
sowie den Termin zur mündlichenVerhandlung ohne Verzug in den für die
Bekanntmachungender GesellschaftbestimmtenBlättern zu veröffentlichen.
Sooeit durchein Urtheil rechtskräftigder Beschlußfür ungültig erklärt
ist, wirkt es auchgegenüberdenKommanditisten,welchenichtPartei sind. Das=
selbeist von denpersönlichhaftendenGesellschafternohneVerzugzudemHandels=
registereinzureichen.War der Beschlußin dasselbeeingetragen,so ist auchdas
Urtheil einzutragenund in gleicherWeise wie der Beschluß zu veröffentlichen
(r#t.177,179).

Artikel 190b.
Für einendurchunbegründeteAnfechtungdesBeschlusses(Art. 190a) der

GesellschaftentstandenenSchadenhaftenihr solidarischdie Kläger, welchenbei
ErhebungderKlageeineböslicheHandlungsweisezur Last fällt.

Artikel 191.
Der Aufsichtsrathbesteht,sofernnicht der Gesellschaftsvertrageinehöhere

Zahl festsetzt,aus drei von der Generalversammlungder Kommanditistenzu
wählendenMitgliedern. PersönlichhaftendeGesellschafterkönnennicht Mitglieder
des Aufsichtsrathssein.

Die Wahl des erstenAufsichtsrathsgilt für dieDauer deserstenGeschäfts=
jahres und, wenn dasselbeauf einenkürzerenZeitraum als ein Jahr seit Ein=
tragung des Gesellschaftsvertragesin das Handelsregisterbemessenist, bis zum
Ablauf des am Ende diesesJahres laufendenGeschäftsjahres.

Später kann der Aufsichtsrathnicht auf länger als fünf Geschäftsjahre
gewähltwerden. Insoweit die Wahl auf einenlängerenZeitraum geschieht,ist
dieselbeohnerechtlicheWirkung.
Meichs=Gesezbl.1884. 32
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Die BestellungzumMitgliededesAufsichtsrathskannauchvor Ablauf
des Zeitraums, für welchendasselbegewähltist, durch die Generalversammlung
widerrufenwerden. Der Beschlußbedarf einer Mehrheit von drei Viertheilen
des in der GeneralversammlungvertretenenGesammtkapitals.

Artikel 192.

Den Mitgliedern des erstenAufsichtsrathsdarf eineVergütung für die
AusübungihrerThätigkeitnur durchdieGeneralversammlungnachAblauf des
Zeitraums,für welchener gewähltist, bewilligtwerden.

Artikel 193.

Der Aufsichtsrathhat dieGeschäftsführungderGesellschaftin allenZweigen
der Verwaltungzu überwachenund zu demZwecksichvon demGangeder
AngelegenheitenderGesellschaftzu unterrichten.Er kannjederzeitüberdieselben
Berichterstattungvon den persönlichhaftendenGesellschafternverlangenund selbst
oderdurcheinzelnevon ihm zu bestimmendeMitglieder die Bücher undSchriften
derGesellschafteinsehen,sowiedenBestandderGesellschaftskasseunddieBestände
an Effekten,Handelspapierenund Waaren untersuchen.

Er hat dieJahresrechnungen,dieBilanzenunddieVorschlägezurGewinn=
vertheilungzu prüfen und darüberder GeneralversammlungBericht zuerstatten.

WeitereObliegenheitendes Aufsichtsrathswerdendurch den Gesellschafts=
vertragbestimmt.

Die Mitglieder des Aufsichtsrathskönnendie Ausübung ihrer Obliegen=
heitennichtanderenPersonenübertragen.

Artikel 194.
Der Ausfsichtsrathist ermächtigt,gegendiepersönlichhaftendenGesellschafter

die Prozessezu führen, welchedie Generalversammlungbeschließt.
Handelt es sichum dieVerantwortlichkeitderMitgliederdesAufsichtsraths,

so kann letztererohne und selbstgegenden Beschlußder Generalversammlung
gegendie persönlichhaftendenGesellschafterklagen.

Artikel 195.

Wenn die Kommanditistenselbstin Gesammtheitund im gemeinsamen
InteressegegendiepersönlichhaftendenGesellschafterauftretenwollenodergegen
die Mitglieder des Aufsichtsraths einen Prozeß zu führen haben, so werden sie
durchBevollmächtigtevertreten,welchein derGeneralversammlunggewähltwerden.

Falls aus irgendeinemGrundedieBestellungvonBevollmächtigtendurch
Wahl in der Generalversammlunggehindertwird, kann das Handelsgerichtauf
Antrag die Bevollmächtigtenernennen.
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Artikel 196.
Die Gesellschaftwird durchdie persönlichhaftendenGesellschafterberechtigt

und verpflichtet;siewird durchdieselbenvor Gerichtvertreten.
Zur Behändigungvon Vorladungenund anderenZustellungenan die

Gesellschaftgenügtes, wenndieselbean einenderzurVertretungbefugtenGesell=
schaftergeschieht.

Die BestimmungdesArtikels167 in Betreff desKommanditisten,welcher
für die GesellschaftGeschäfteschließt,findet bei der Kommanditgesellschaftauf
AktienkeineAnwendung.

Artikel 196a.
Die BestimmungenderArtikel96 und 97 überdenBetriebvonGeschäften

in dem Handelszweigeder Gesellschaftsowie über die Theilnahmean einer
anderengleichartigenGesellschaftfindenauf die persönlichhaftendenGesellschafter
mit der MaßgabeAnwendung,daß ·

1. dieGenehmigungseitensderKommanditistendurchdieGeneralversamm=
lung erfolgt, sofern nicht die Befugniß zur Ertheilung durch den
Gesellschaftsvertragoder durchBeschlußder Generalversammlungdem
Aufsichtsrathübertragenwordenist;

2. das Recht derGesellschaft,in ein von einempersönlichhaftendenGesell=
schafterfür eigeneRechnung gemachtesGeschäft einzutretenoder
Schadensersatzzu fordern,nachdrei Monaten von demZeitpunktean
erlischt,in welchemdieübrigenpersönlichhaftendenGesellschafterundder
Aufssichtsrathvon demAbschlussedesGeschäftsKenntnißerhaltenhaben.

Artikel 197.
Die EinlagenkönnendenKommanditisten,solangedieGesellschaftbesteht,

nichtzurückgezahltwerden.
Zinsen von bestimmterHöhe können für die Aktien nicht bedungennoch

ausbezahltwerden;es darf nur dasjenigeauf sievertheiltwerden,was sichnach
der jährlichenBilanz als reiner Gewinn ergiebt.

Artikel 198.
Die Kommanditistenhaftenfür dieVerbindlichkeitenderGesellschaft,wenn

und insoweit sie den gesetzlichenBestimmungenentgegenZahlungen von der
Gesellschaftempfangenhaben;sie sind jedochnicht verpflichtet,die in gutem
GlaubenbezogenenDividendenzurückzuzahlen.

Artikel 199.
Eine Uebereinkunft,durchwelchedas Austreteneinesoder mehrererper=

sönlich haftenderGesellschafterbestimmtwird, stehtderAuflösung derGesellschaft
gleich. Zu derselbenbedarf es der Zustimmungder Generalversammlungder
Kommanditisten.

32“
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Es kann jedochdurchdenGesellschaftsvertragbestimmtwerden,daß das
AustreteneinesodermehrererpersönlichhaftenderGesellschafterdieAuflösungder
Gesellschaftdann nicht zur Folge habe, wenn mindestensnoch ein persönlich
haftenderGesellschafterbleibt. ·

Artikel 200.

Wenn ein Kommanditiststirbtoderin Konkursverfällt, oderzur Ver—
waltung seinesVermögens rechtlichunfähig wird, so hat dies die Auflösung der
Gesellschaftnicht zur Folge. Der Artikel 126 findet in Bezug auf die Privat=
gläubiger eines KommanditistenkeineAnwendung. Im Uebrigengeltendie
Artikel 123 bis 129 auch für die Kommanditgesellschaftauf Aktien. Die im
Artikel129 vorgeseheneEintragung ist auchbei demHandelsgerichteeinerjeden
Zweigniederlassungzu bewirken)Dritten gegenüberentscheidetdie Eintragungbei
demHandelsgerichte,in dessenBezirkedie Gesellschaftihren Sitz hat.

Artikel 201.
Bei der Auflösung einerKommanditgesellschaftauf Aktien, welcheaußer

demFalle der Eröffnung desKonkurseserfolgt, darf die VertheilungdesVer=
mögensunter die Gesellschafternicht ehervollzogenwerden,als nachVerlauf
einesJahres von demTage an gerechnet,an welchemdieAuflösungderGesell=
schaftin das Handelsregistereingetragenist.

1 Artikel202.
Die aus denHandelsbüchernder Gesellschaftersichtlichenoderin anderer

Weise bekanntenGläubiger sind durch besondereErlasse aufzufordern, sich zu
melden;unterlassensie dies, so ist der Betrag ihrer Forderungengerichtlichzu
hinterlegen.

Das letzteremuß auchin Ansehungder nochschwebendenVerbindlichkeiten
und streitigenForderungen geschehen,sofernnichtdieVertheilung desGesellschafts=
vermögensbis zu derenErledigung ausgesetztbleibt, oder denGläubigerneine
angemesseneSicherheitbestelltwird.

Artikel 203.
Eine theilweiseZurückzahlungdes Kapitals der Kommanditistenoder eine

Herabsetzungdesselbenkann nicht ohne Beschlußder Generalversammlungder
Kommanditistenund nur unter BeobachtungderselbenVorschriftenerfolgen,
welchefür die Vertheilungdes Gesellschaftsvermögensim Falle der Auflösung
maßgebendsind. Die Bestimmungüber dieZurückzahlungoderHerabsetzunghat
zugleichdieArt, in welcherdieselbeerfolgensoll, und die zu ihrerDurchführung
erforderlichenMaßregeln festzusetzen.Die Bestimmung ist in das Handelsregister
einzutragen. Auf die Eintragung und dieBeschlußfassungfinden dieVorschriften
im Artikel180f und im Artikel180g Absatz1 und 3 entsprechendeAnwendung.
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Die gleichenErfordernissegeltenfür eineAmortisationder Aktien. Ohne
BeobachtungdieserErfordernissedarf die Gesellschaftihre Aktien nur aus dem
nach der jährlichenBilanz sich ergebendenGewinne und nur in demFalle
amortisiren,daß dies durch den ursprünglichenGesellschaftsvertragoder durch
einen,den letzterenvor Ausgabe der Aktien abänderndenVertrag zugelassenist.

Artikel 204.
Die Mitgliederdes Aufsichtsrathshabenbei Erfüllung der ihnennach

Artikel 193 zugewiesenenObliegenheitendie Sorgfalt einesordentlichenGeschäfts=
manns anzuwenden.

Sie sind der Gesellschaftnebenden persönlichhaftendenGesellschaftern
solidarischzum Ersatzeverpflichtet,wenn mit ihremWissenund ohne ihr Ein=
schreitenentgegenden gesetzlichenBestimmungen

1. Einlagen an persönlichhaftendeGesellschafteroderan Kommanditisten
zurückgezahlt,

2. ZinsenoderDividendengezahlt,
3. eigeneAktien oderInterimsscheineder Gesellschafterworbenoder zum
Pfandegenommen,

4. Aktienvor der vollenLeistungdesNominalbetragesoderdesin den
Fällen der Artikel 175a Ziffer 2, 180.hAbsatz2 festgesetztenBetrages,
oder Aktien oder Interimsscheineim Falle einer stattgefundenenEr=
höhungdesGesammtkapitalsvor Eintragung derselbenin dasHandels=
register(Art. 180i Abs.3) ausgegebensind,

5. dieVertheilungdesGesellschaftsvermögens,eine theilweiseZurückzahlung
oder eineHerabsetzungdes Kapitals der Kommanditistenoder eine
Amortisationvon Aktien erfolgt ist.

Der Ersatzanspruchkann in denFällen des zweitenAbsatzesauchvon den
GläubigernderGesellschaft,soweitsie von dieserihreBefriedigungnichterlangen
können,selbständiggeltendgemachtwerden. Die Ersatzpflichtwird ihnen gegen=
über dadurchnicht aufgehoben,daß die Handlung auf einem Beschlusseder
Generalversammlungberuht.

Die Ansprücheauf Grund der vorstehendenBestimmungenverjährenin
fünf Jahren.

Artikel 205.
Die Liquidation erfolgt, sofernder Gesellschaftsvertragnicht ein Anderes

bestimmt,durchsämmtlichepersönlichhaftendeGesellschafterund eineodermehrere
von der Generalversammlungder KommanditistengewähltePersonen.

Auf die Anmeldungder Liquidatorenund die Zeichnungihrer Unterschrift
bei demHandelsgerichteeinerZweigniederlassungfindetdie Vorschrift im Schluß=
satzedesArtikels200 Anwendung. ·
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Die LiquidatorenhabenbeiBeginnderLiquidationeineBilanzaufzustellen.
Dieselbeist von ihnenohneVerzug in denhierzubestimmtenöffentlichenBlättern
bekanntzu machenund zu demHandelsregistereinzureichen.

Artikel 206.
Zu demAntrage auf Ernennungvon LiquidatorendurchdenRichtersind

außer jedempersönlichhaftendenGesellschafterund derGeneralversammlungder
Kommanditistenauch der AufsichtsrathsowieKommanditistenbefugt, derenAn—
theile zusammenden zwanzigstenTheil des Gesammtkapitalsdarstellen. Die
Kommanditistenhabenbei Stellung des Antragesglaubhaftzu machen,daß sie
die AktienseitmindestenssechsMonaten besitzen.

Die Abberufung der Liquidatoren kann durch den Richter unter denselben
Voraussetzungen,wiedieBestellungerfolgen.Vom RichterernannteLiquidatoren
könnennur durchdiesenabberufenwerden.

Artikel 206a.
Die Gesellschaftkann sichin eineAktiengesellschaftumwandeln,soferndies

durchdenGesellschaftsvertragzugelassenist.
Die Uebereinkunftüber die Umwandlung bedarf zu ihrer Gültigkeit der

notariellen oder gerichtlichenAbfassungund der Zustimmung einer General=
versammlungderKommanditisten;dieAntheilederzustimmendenMehrheitmüssen
mindestensein Viertheil des Gesammtkapitalsdarstellen. Die Uebereinkunfthat
die zur Durchführungder UmwandlungerforderlichenMaßregeln, insbesondere
die Firma sowiedie Art der Bestellungund Zusammensetzungdes Vorstandes,
zu enthalten.

Die Uebereinkunftund die in GemäßheitderselbenvollzogeneBestellung
der Mitglieder des Vorstandesist unter Beifügung der Legitimationder letzteren
behufsderEintragung in dasHandelsregister(Art. 177, 179) durchdiepersönlich
haftendenGesellschafteranzumelden.ZugleichhabendieseeineBilanz von dem
Tage der Anmeldung einzureichenund in den hierzu bestimmtenöffentlichen
Blättern bekanntzu machen. Auf die Eintragung der Uebereinkunftfindet die
Vorschriftim Schlußsatzedes Artikels 180f Anwendung.

Mit der Eintragung geltendie persönlichhaftendenGesellschafterals aus=
geschiedenunddieGesellschaftals Aktiengesellschaftfortbestehend.Die Beschränkungen,
welchenpersönlichhaftendeGesellschafternachderVorschriftim Artikel181 Absatz2
unterworfensind, dauernnachMaßgabeder letzterenfort.

In Ansehungder bisherigenGläubiger der Gesellschaftsind die Vor=
schriftenim Artikel202 zu beobachten.Für die Beobachtungderselbensind den
Gläubigerndie Mitglieder des Vorstandesund des Aufsichtsrathspersönlichund
solidarischverantwortlich,dieMitgliederdesAufsichtsraths,soweitdieBefriedigung
oderSicherstellungmit ihremWissenund ohne ihr Einschreitenunterlassenist.
Die Ersatzpflichtwird dadurchnicht aufgehoben,daß die Unterlassungauf einem
Beschlusseder Generalversammlungberuht.
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Dritter Titel.
Von der Aktiengesellschaft.

Erster Abschnitt.
Allgemeine Grundsätze.

Artikel 207.
Eine Gesellschaftist eineAktiengesellschaft,wenn sichdiesämmtlichenGesell=

schafternur mit Einlagen betheiligen,ohnepersönlichfür dieVerbindlichkeitender
Gesellschaftzu haften.

Das Einlagekapital(Grundkapital)wird in Aktienzerlegt.
Die Aktien sind untheilbar.
Dieselbenkönnenauf Inhaber oder auf Namen lauten.
Antheilscheine,in welchenderBezugderAktienzugesichertwird oderwelche

sonstüber das Antheilsrechtdes Aktionärs vor Ausgabe der Aktien ausgestellt
werden(Interimsscheine),dürfennicht auf Inhaber lauten.

Artikel 207a.
Die Aktienmüssenauf einenBetrag von mindestenseintausendMark ge=

stelltwerden.
Für ein gemeinnützigesUnternehmenkannim Falle einesbesonderenört=

lichenBedürfnissesder Bundesrath die Ausgabevon Aktien, welcheauf Namen
lauten,zu einemgeringeren,jedochmindestenszweihundertMark erreichenden
Betragezulassen.Die gleicheGenehmigungkann in demFalle ertheiltwerden,
daß für ein Unternehmendas Reich oderein Bundesstaatoderein Provinzial,
Kreis=oderAmtsverbandoder einesonstigeöffentlicheKorporation auf dieAktien
einenbestimmtenErtrag bedingungslosund ohneZeitbeschränkunggewährleistethat.

Auf Namen lautendeAktien, derenUebertragungan die Einwilligung der
Gesellschaftgebundenist, dürfen auf einenBetrag von weniger als eintausend,
jedochnicht von wenigerals zweihundertMark gestelltwerden.

Die vorstehendenBestimmungengeltenauchvon Interimsscheinen.

Artikel 208.
Eine Aktiengesellschaftgilt als Handelsgesellschaft,auch wenn der Gegen=

standdesUnternehmensnicht in Handelsgeschäftenbesteht.

Artikel 209.
Der Inhalt desGesellschaftsvertrages(Statut)muß durchmindestensfünf

Personen,welcheAktienübernehmen,in gerichtlicherodernotariellerVerhandlung
festgestelltwerden. In derselbenist zugleichderBetrag der von jedemEinzelnen
übernommenenAktienanzugeben.
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Der Gesellschaftsvertragmuß bestimmen:
1. die Firma und den Sitz der Gesellschaft)
2. denGegenstanddesUnternehmens;
3. die Höhe des Grundkapitalsund der einzelnenAktien;
4. die Art der Aktien, ob sie auf Inhaber oderauf Namen lauten,und
im FallederAusgabebeiderArten dieZahl derAktieneinerjedenArt;
die Art der Bestellungund Zusammensetzungdes Vorstandes;

6. die Form, in welcherdie ZusammenberufungderGeneralversammlung
der Aktionäregeschieht; #

7. die Form, in welcherdie von der GesellschaftausgehendenBekannt=
machungenerfolgen.

Bekanntmachungen,welchedurch öffentlicheBlätter erfolgensollen, sind
in den DeutschenReichsanzeigereinzurücken.Andere Blätter außer diesemhat
der Gesellschaftsvertragzu bestimmen.

*irdß

Artikel 209a. 3
ch Der Aufnahme in den GesellschaftsvertragbedürfenBestimmungen,nach

welchen
das Unternehmenauf einegewisseZeit beschränktwird;
Aktien für einenhöherenals denNominalbetragausgegebenwerden;
eineUmwandlungder Aktien rücksichtlichihrer Art statthaftist;
für einzelneGattungen von Aktien verschiedeneRechte, insbesondere
betreffsderZinsenoderDividendenoderdesAntheils am Gesellschafts=
vermögen,gewährtwerden;

5. übergewisseGegenständedieGeneralversammlungderAktionärenicht
schondurcheinfacheStimmenmehrheit,sondernnur durcheinegrößere
StimmenmehrheitodernachanderenErfordernissenBeschlußfassenkann.

Für einengeringerenals denNominalbetragdarf dieAusgabederAktien
nicht festgesetztwerden. .

DIE-Pt-

Artikel 209b.
Jeder zu Gunsten einzelnerAktionärebedungenebesondereVortheil muß

in demGesellschaftsvertrageunterBezeichnungdesBerechtigtenfestgesetztwerden.
Werdenauf das Grundkapitalvon AktionärenEinlagen, welchenichtdurch

Baarzahlung zu leistensind, gemachtoderseitensder zu errichtendenGesellschaft
vorhandeneoderherzustellendeAnlagenodersonstigeVermögensstückeübernommen,
so müssendie Person des Aktionärs oderdes Kontrahenten,der Gegenstandder
Einlage oderderUebernahmeund derBetrag der für dieEinlagezugewährenden
Aktienoderdie für denübernommenenGegenstandzu gewährendeVergütungin
demGesellschaftsvertragefestgesetztwerden.
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Von diesenFestsetzungengesondertist der Gesammtaufwand,welcherzu
Lastender Gesellschaftan AktionäreoderAndereals EntschädigungoderBeloh=
nung für die Gründung oderderenVorbereitunggewährtwird, in demGesell=
schaftsvertragefestzusetzen.

Jedes Abkommenüber die vorbezeichnetenGegenstände,welchesnicht die
vorgeschriebeneFestsetzungin demGesellschaftsvertragegefundenhat, ist derGesell=
schaftgegenüberunwirksam.

Artikel 209c.
Die Aktionäre,welchedas Statut festgestellthaben, oder welcheandere

als durchBaarzahlungzu leistendeEinlagenmachen,geltenals die Gründer
derGesellschaft. (

Artikel 209d.
In dem Falle, daß sämmtlicheAktien durch die Gründer übernommen

werden,gilt mit der Uebernahmedie Gesellschaftals errichtet.
Soweit dieUebernahmenichtschonbeiFeststellungdesStatuts erfolgtist,

kannsie in einerbesonderengerichtlichenodernotariellenVerhandlungunter An=
gabederBeträge,welchedie einzelnenGründernochübernehmen,bewirktwerden.

Artikel 209e.
WerdennichtsämmtlicheAktien durchdie Gründer übernommen,so muß

der Errichtung der Gesellschaftdie Zeichnungder übrigen Aktien vorhergehen.
Die ZeichnungerfolgtdurchschriftlicheErklärung,aus welcherdieBetheiligung
nachAnzahlund, im Falle einerVerschiedenheitderAktien,nachBetrag, Art
oderGattung derselbenhervorgehenmuß.

Die Erklärung(Zeichnungsschein),welchein zweiExemplarenunterzeichnet
werdensoll, hat zu enthalten:

1. das Datum des Statuts, die im Artikel209 Absatz2, 209b vor=
gesehenenFestsetzungenund im Falle verschiedenerGattungenvon Aktien
denGesammtbetrageinerjeden;

2. denNamen,Stand undWohnortderGründer;
3. denBetrag, für welchendieAusgabederAktie stattfindet,und den
Betrag der festgesetztenEinzahlungen;

4. den Zeitpunkt, mit dessenEintritt die Zeichnungunverbindlichwird,
sofernnicht bis dahin die Errichtungder Gesellschaftbeschlossenist.

Jeichnungsscheine,welchediesenInhalt nichtvollständighabenoderaußer
dem unterZiffer 4 bezeichnetenVorbehalteBeschränkungenin der Verpflichtung
desZeichnersenthalten,sind ungültig. Ist ungeachteteineshiernachungültigen
ZeichnungsscheinesdieEintragung desGesellschaftsvertragesin dasHandelsregister
erfolgt, so ist der Zeichner,wenn er auf Grund einer dem erstenAbsatzeent=
sprechendenErklärung in der zur Beschlußfassungüber dieErrichtungder Gesell=
schaftberufenenGeneralversammlunggestimmtoder später als Aktionär Rechte
Reichs=Gesezbl.1884. 33
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ausgeübtoderVerpflichtungenerfüllthat, derGesellschaftwieaus einemgültigen
2 verpflichtet.

Jede nicht in demZeichnungsscheineenthalteneBeschränkungist der Ge—
sellschaftgegenüberunwirksam.

« Artikel209f.
JedeAktiengesellschaftmuß außerdemVorstandeeinenAufsichtsrathhaben.

Artikel2098.
Die Gründer habenin demFalle des Artikels 209b Absatz2 in einer

von ihnenzu unterzeichnendenErklärung die Umständedarzulegen,mit Rücksicht
auf welcheihnen die Höhe der für die eingelegtenoder übernommenenGegen=
ständegewährtenBeträge gerechtfertigterscheint.Hierbei habensie insbesondere
die demErwerbeder GesellschaftvorausgegangenenRechtsgeschäfte,welcheauf
denselbenhingezielthaben,sowiediefrüherenErwerbs=undHerstellungspreiseaus
den letztenzweiJahren anzugeben.

Artikel 209h.
Die Mitglieder desVorstandesund desAufsichtsrathshabendenHergang
derGründung zu prüfen. Sind Mitglieder zugleichGründer oderhabensieder
GesellschafteinVermögensstücküberlassenodersicheinenbesonderenVortheil aus=
bedungen(Art. 209b), so muß außerdemeinePrüfung durchbesondereRevisoren
stattfinden,welchedas für die Vertretungdes HandelsstandesberufeneOrgan

in Ermangelungeines solchender Vorstand und der Aufsichtsrathzu be=
ellen hat.

Die Prüfung hat sichauf dieRichtigkeitundVollständigkeitderAngaben
zu erstrecken,welcherücksichtlichder ZeichnungundEinzahlungdesGrundkapitals
und der im Artikel 209b vorgesehenenFestsetzungenvon den Gründern,ins=
besonderein der im Artikel 209g vorgeschriebenenErklärung, gemachtsind.

Ueberdie Prüfung ist unter Darlegung der im vorstehendenAbsatzebe=
zeichnetenUmständeschriftlichBericht zu erstatten.

Artikel 210.
Der Gesellschaftsvertragmuß bei dem Handelsgerichte,in dessenBezirke

die GesellschaftihrenSitz hat, in dasHandelsregistereingetragenwerden.
Der AnmeldungbehufsderEintragung in dasHandelsregistermüssenbei=
gefügtsein:

1. in demFalle des Artikels 209b die den bezeichnetenFestsetzungenzum
Grunde liegendenoderzu ihrer AusführunggeschlossenenVerträge,die
Artikel 209g vorgeseheneErklärungundeineBerechnungdesGründungs=
aufwandes, in welcherdieVergütungennachArt undHöhe und die
Empfänger einzelnaufzuführensind;

2. in demFalle, daß nichtalle Aktienvon denGründern übernommen
sind,zumNachweiseder ZeichnungdesGrundkapitalsdieDuplikateder
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Zeichnungsscheineund ein von den Gründern in beglaubigterForm
unterschriebenesVerzeichnißder sämmtlichenAktionäre, welchesdie auf
jedenentfallenenAktiensowiedie auf letzteregeschehenenEinzahlungen

angiebt;
3. die Urkundenüber die Bestellungdes Vorstandesund des Aufsichts=
raths, die in GemäßheitdesArtikels 209h erstattetenBerichtenebst
derenurkundlichenGrundlagen;

4. in demFalle, daß der Gegenstanddes Unternehmensder staatlichen
Genehmigungbedarf,sowiein denFällen des Artikels 207a Absatz2
die Genehmigungsurkunde. «

In derAnmeldungist dieErklärung abzugeben,daß auf jedeAktie, soweit
nichtandereals durchBaarzahlungzu leistendeEinlagen gemachtsind, der ein=
geforderteBetrag baar eingezahltund im BesitzedesVorstandessei. Die Ein—
forderung muß mindestensein Viertheil desNominalbetrages, und im Falle einer
Ausgabe der Aktien für einenhöherenals denNominalbetragauchdenMehr=
betragumfassen.Als Baarzahlung gilt die Zahlung in deutschemGelde, in
Reichskassenscheinen,sowiein gesetzlichzugelassenenNoten deutscherBanken.

Die Anmeldungmuß von sämmtlichenGründernundMitgliederndesVor=
standesund Aufsichtsrathsvor demHandelsgerichteunterzeichnetoder in beglau=
bigterForm eingereichtwerden.

Die derAnmeldungbeigefügtenSchriftstückewerdenbeidemHandelsgerichte
in Urschriftoderin beglaubigterAbschriftaufbewahrt.

Artikel 210a.

In demFalle, daß die Gründer nichtalle Aktien übernommenhaben, beruft
das HandelsgerichtohneVerzug eineGeneralversammlungder in dem Ver=
zeichnisseaufgeführtenAktionäre zur Beschlußfassungüber die Errichtung der
Gesellschaft.

Die Versammlungfindetunterder Leitungdes Gerichtsstatt.
Vorstandund Aufsichtsrathhabensichüber die Ergebnisseder ihnen rück=

sichtlichderGründung obliegendenPrüfung auf Grund derBerichte(Art. 209h)
und derenurkundlichenGrundlagenzu erklären. Jedes Mitglied des Vorstandes
und desAufsichtsrathskannbis zur Beschlußfassungdie Unterzeichnungder An=
meldungzurückziehen.

Die der ErrichtungderGesellschaftzustimmendeMehrheitmuß mindestens
ein Viertheil sämmtlicherin demVerzeichnisseaufgeführtenoderals Rechtsnach=
folgerderselbenin der GeneralversammlungzugelassenenAktionärebegreifen,und
der Betrag ihrer Antheilemuß mindestensein Viertheil des gesammtenGrund=
kapitalsdarstellen. Die Zustimmungaller erschienenenAktionäreist erforderlich,
wenn die im Artikel 209 Ziffer 1 bis 5 und 209#àbezeichnetenBestimmungen
des Gesellschaftsvertragesabgeändertoderdie im Artikel209b vorgesehenenFest=
setzungenzu Lastender Gesellschafterweitertwerdensollen.

33“
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Die Beschlußfassungist zu vertagen,wenn es von denAktionärenmit ein=
facherStimmenmehrheitverlangtwird.

Artikel 2100b.
Auf dieBerufung und Beschlußfassungder vor derEintragung desGesell=

schaftsvertragesstattfindendenGeneralversammlungenkommen, soweitnicht im
Artikel 210a ein Anderesbestimmtist, dieRegeln zurentsprechendenAnwendung,
welchefür die Gesellschaftnachder Eintragungmaßgebendsind.

Artikel 210c.
Der eingetrageneGesellschaftsvertragist im AuszugevondemHandelsgerichte

zu veröffentlichen.
Die Veröffentlichungmuß enthalten:
1. das Datum desGesellschaftsvertragesund die im Artikel209 Absatz2
und 3, 209a Ziffer 1 und 4 und 209b bezeichnetenFestsetzungen;

2. denNamen,Stand undWohnortderGründerund dieAngabe,ob
sie die sämmtlichenAktienübernommenhaben;

3. denNamen, Stand und Wohnort derMitglieder des Vorstandesund
desAufsichtsrathssowieder in GemäßheitdesArtikels209h bestellten
Revisoren.

Ist im GesellschaftsvertrageeineForm bestimmt,in welcherder Vorstand
seineWillenserklärungenkundgiebtund für die Gesellschaftzeichnet,so ist auch
dieseBestimmungzu veröffentlichen.

Artikel 211.
Vor erfolgterEintragungin das HandelsregisterbestehtdieAktiengesell=

schaftals solchenicht.
Ist vor der Eintragung im Namen der Gesellschaftgehandeltworden,so

haftendie Handelndenpersönlichund solidarisch.

Artikel 212.
JedeJweigniederlassungmuß bei demHandelsgerichte,in dessenBezirkesie

sichbefindet,behufsderEintragung in dasHandelsregisterangemeldetwerden.
Die Anmeldungist von sämmtlichenMitgliedern des Vorstandesvor dem

Handelsgerichtezu unterzeichnenoderin beglaubigterForm einzureichen.
Dieselbehat die im Artikel 2106 Absatz2 und 3 bezeichnetenAngabenzu

enthalten. Im Uebrigenfinden dieVorschriftenim Artikel179 Absatz2 und 3
Anwendung.

Artikel 213. ,
DieAktiengesellschaftalssolchehatselbständigihreRechteundPflichten;

sie kann Eigenthumund anderedinglicheRechtean Grundstückenerwerben,sie
kannvor Gerichtklagenund verklagtwerden.
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Ihr ordentlicherGerichtsstandist bei demGerichte, in dessenBezirke sie
ihrenSitz hat.

Artikel 213a.
Der Gesellschaftsind die Gründer für die RichtigkeitundVollständigkeit

der Angaben, welchesie rücksichtlichder Zeichnungund Einzahlungdes Grund=
kapitals sowierücksichtlichder im Artikel2095 vorgesehenenFestsetzungenbehufs
Eintragung desGesellschaftsvertragesin das Handelsregistermachen,solidarisch
verhaftet;siehabenunbeschadetderVerpflichtungzumErsatzedes sonstetwaent=
standenenSchadensinsbesondereeinenan derZeichnungdesGrundkapitalsfehlen=
denBetrag zu übernehmen,fehlendeEinzahlungenzu leistenund eineVergütung,
welchenichtunter denzu bezeichnendenGründungsaufwandaufgenommenist, zu
ersetzen.Imgleichensind derGesellschaftin demFalle, daß sievonGründern
durchEinlagen oderUebernahmender im Artikel209b bezeichnetenArt böslicher=
weisegeschädigtist, die sämmtlichenGründer für denErsatz des entstandenen
Schadenssolidarischverpflichtet.

Von dieserVerbindlichkeitist ein Gründer befreit,wenn er beweist, daß
er dieUnrichtigkeitoderUnvollständigkeitderAngabeoderdieböslicheSchädigung
wedergekannthabe,nochbeiAnwendungderSorgfalt einesordentlichenGeschäfts=
mannshabekennenmüssen.

EntstehtdurchZahlungsunfähigkeiteinesAktionärs derGesellschafteinAus=
fall, so sind ihr dieGründer, welchebeiderAnmeldungdesGesellschaftsvertrages
die Zahlungsunfähigkeitkannten,zum Ersatzesolidarischverpflichtet.

Außer denGründern sind der Gesellschaftzum Schadensersatzesolidarisch
verpflichtet:

1. in demFalle, daß eineVergütung nicht unter den zu bezeichnenden
Gründungsaufwandaufgenommenist, der Empfänger,wenn er zur
Zeit desEmpfanges wußte oder nach denUmständenannehmenmußte,
daß dieVerheimlichungbeabsichtigtodererfolgtwar, undjederDritte,
welcherzur Verheimlichungwissentlichmitgewirkthat;

2. in demFalle einer böslichenSchädigungdurchEinlagen oderUeber=
nahmenjederDritte, welcherzu derselbenwissentlichmitgewirkthat.

Artikel 213b.
Wer vor der Eintragungdes Gesellschaftsvertragesin das Handelsregister

oderin denerstenzweiJahren nachderEintragung, um Aktien in denVerkehr
einzuführen,eineöffentlicheAnkündigungderselbenerläßt, ist der Gesellschaftim
Falle der UnrichtigkeitoderUnvollständigkeitvon Angaben, welchedie Gründer
rücksichtlichder Zeichnung oder Einzahlung des Grundkapitals oder der im
Artikel 2095 vorgesehenenFestsetzungenbehufsEintragung desGesellschaftsver=
tragesin dasHandelsregistergemachthaben,sowiein demFalle einerböslichen
SchädigungderGesellschaftdurchEinlagen oderUebernahmenfür denErsatzdes
ihr daraus entstandenenSchadensnebenden im Artikel213a bezeichnetenPer=
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sonensolidarischverhaftet, sofern ihm nachgewiesenwird, daß er dieUnrichtigkeit
oderUnvollständigkeitderAngabenoderdie böslicheSchädigunggekannthatoder
beiAnwendungderSorgfalt einesordentlichenGeschäftsmannshat kennenmüssen.

Artikel 213c.
Mitglieder des Vorstandesund des Aufsichtsraths,welchennachgewiesen

wird, daß sie bei der ihnendurchArtikel 209h auferlegtenPrüfung die Sorg=
falt eines ordentlichenGeschäftsmannsverletzthaben,haftenderGesellschaftsoli=
darischfür den ihr daraus entstandenenSchaden,soweitderErsatzdesselbenvon
den in Gemäßheitder Artikel 213a und 213b verpflichtetenPersonennicht zu
erlangenist.

Artikel 213d.
VergleicheoderVerzichtleistungen,welchedie derGesellschaftaus derGrün=

dung zustehendenAnsprüchegegendie in Gemäßheitder Artikel 213a bis 213e
verpflichtetenPersonenbetreffen,sind erstnachAblauf von drei Jahren seitEin=
tragung desGesellschaftsvertragesin das Handelsregisterund nur mit Zustimmung
derGeneralversammlungzulässig;sie sind unzulässig,soweitin derVersammlung
eineMinderheit, derenAntheile den fünftenTheil desGrundkapitalsdarstellen,
Widersprucherhebt. Die Zeitbeschränkungfindet nicht Anwendung,sofernder
Verpflichteteim Falle der Jahlungsunfähigkeitzur AbwendungoderBeseitigung
des Konkursverfahrensmit seinenGläubigernsichvergleicht.

Artikel 213e.
Die Ansprücheder Gesellschaftgegendie in Gemäßheitder Artikel 213a

bis 213c verpflichtetenPersonenverjährenin fünf Jahren seitEintragungdes
Gesellschaftsvertragesin das Handelsregister.

Artikel 2131.
Werden vor Ablauf von zwei Jahren seit Eintragung des Gesellschafts=

vertragesin dasHandelsregisterseitensderGesellschaftVerträgegeschlossen,durch
welchesievorhandeneoderherzustellendeAnlagen oder unbeweglicheGegenstände
für einedenzehntenTheil des GrundkapitalsübersteigendeVergütungerwerben
soll, so bedürfendieselbenzu ihrer Gültigkeit der Zustimmungder Generalver=
sammlung.

Vor derBeschlußfassunghat der AufsichtsrathdenVertrag zu prüfenund
über die ErgebnisseseinerPrüfung schriftlichBericht zu erstatten.

Die Antheile der zustimmendenMehrheit müssenin demFalle, daß der
Vertrag im erstenJahre geschlossenwird, mindestensein Viertheil des Grund=
kapitals, anderenfallsmindestensdrei Viertheiledes in der Generalversammlung
vertretenenGrundkapitalsdarstellen.

Der genehmigteVertrag ist in Urschriftoderin beglaubigterAbschriftmit
dem Berichte des Aufsichtsraths nebst dessenurkundlichenGrundlagen und mit
demNachweiseüber die Beschlußfassungzum Handelsregistereinzureichen.
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Hat der Erwerb in Ausführung einer vor der Errichtungder Gesellschaft
von denGründern getroffenenVereinbarungstattgefunden,so kommenin Betreff
der Rechteder Gesellschaftauf Entschädigungund in Betreff der ersatzpflichtigen
Personendie Vorschriftender Artikel 213a und 2134 zur Anwendung.

Die vorstehendenBestimmungenfindenauf denErwerb unbeweglicherGegen=
ständenichtAnwendung,sofernauf ihn derGegenstanddesUnternehmensgerichtet
ist oderder Erwerb im Wege der Zwangsvollstreckunggeschieht.

Artikel 214.

Jeder Beschlußder Generalversammlung,welcherdie Fortsetzungder Ge=
sellschaftoder eine Abänderung des Inhalts des Gesellschaftsvertrageszum
Gegenstandehat, muß in das Handelsregistereingetragenund in gleicherWeise,
wie der ursprünglicheVertrag, veröffentlichtwerden(Art. 210e, 212).

Der Beschlußhat keinerechtlicheWirkung, bevorderselbebeidemHandels=
gerichte,in dessenBezirkedie Gesellschaftihren Sitz hat, in das Handelsregister
eingetragenist.

Artikel 215.

Die Abänderungdes Inhalts des Gesellschaftsvertrageskannnicht anders
als durch Beschluß der Generalversammlungerfolgen.

Sofern derGesellschaftsvertragfür eineAbänderungderjenigenBestimmung,
welchedenGegenstandder Beschlußfassungbildet,nichtandereErfordernisseauf=
stellt, erfolgtder BeschlußdurcheineMehrheit von drei Viertheilendes in der
GeneralversammlungvertretenenGrundkapitals. ·

Für eineAbänderungdesGegenstandesdesUnternehmensmußdieseMehr—
heit erreichtsein; der Gesellschaftsvertragkann außer derselbennoch andereEr=
fordernisseaufstellen.

Dasselbegilt von dem Falle, wenn die GesellschaftdurchUebertragung
ihres Vermögensund ihrer Schuldenan eineandereAktiengesellschaftgegenGe=
währungvon Aktiender letzterenaufgelöstwerdensoll.

Die vorstehendenBestimmungengeltenauchdann, wennmehrereGattungen
von Aktienmit verschiedenerBerechtigungausgegebensind.

Soll durchdie Beschlußfassungdas bisherigeRechtsverhältnißunter den
verschiedenenGattungenzum Nachtheileeiner derselbenabgeändertwerden, so
bedarfes zu dem von der gemeinschaftlichenGeneralversammlunggefaßtenBe=
schlussederZustimmungeinerbesonderenGeneralversammlungderbenachtheiligten
Aktionäre,derenBeschlußfassunggleichfallsnachder Vorschriftdes zweitenAb=
satzessich richtet.

Die Bestimmung des Gesellschaftsvertrages,Inhalts deren die Ueber=
tragungvon Aktien, welchein GemäßheitdesArtikels207a Absatz3 auf einen
GamucheerrBetrag als eintausendMark gestelltsind, an die Einwilligung der
esellschaftgebundenist, kannnichtabgeändertwerden.
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Artikel 215a.
EineErhöhungdesGrundkapitalsderGesellschaftdarf nichtvor dervollen

Einzahlung desselbenerfolgen. Für Versicherungsgesellschaftenkann der Gesell=
schaftsvertragein Anderesbestimmen.

Ueberdie Erhöhunghat die Generalversammlungzu beschließen.Für die
neu auszugebendenAktien kann die Leistungeines höherenals des Nominal=
betragesfestgesetztwerden;der Beschlußhat denMindestbetragzu bezeichnen,für
welchendie Aktien auszugebensind. Ein geringererals der Nominalbetragdarf
nicht festgesetztwerden. Die Beschlußfassungunterliegt denVorschriftenim
Artikel215 Absatz2 und 6.

Der Beschlußist in das Handelsregistereinzutragen.Die Anmeldunghat
die Angabezu enthalten,daß das bisherigeGrundkapitaleingezahltsei, für Ver=
sicherungsgesellschaften,imwieweitdieEinzahlungdesselbenstattgefundenhabe. Auf
die Eintragung findendie Vorschriftenim Artikel214 Anwendung.

Eine JusicherungvonRechtenauf denBezugneu auszugebenderAktien,
welchevor dem Beschlusseauf Erhöhung des Grundkapitals erfolgt, ist der
Gesellschaftgegenüberunwirksam.

Artikel 215b.
Die Jeichnungder neu auszugebendenAktienerfolgtdurchschriftlicheEr=

klärung, welchein zwei Exemplarenunterzeichnetwerdensoll.
Die stattgefundeneErhöhungdesGrundkapitalsist behufsderEintragung

in das Handelsregisteranzumelden.Die Vorschriftenim Artikel210 und 212
findenentsprechendeAnwendung.

Artikel 215c.
Interimsscheine,welcheauf Inhaber lauten, sind nichtig; die Ausgeber

haftendenBesitzernsolidarischfür allen durchdieAusgabeverursachtenSchaden.
Das Gleichegilt, wennAktienoderInterimsscheineauf einengeringeren

als den nachArtikel207a zugelassenenBetrag gestelltsind, oderwennsieaus=
gegebenwerden,bevorder Gesellschaftsvertragbei demHandelsgerichte,in dessen
Bezirkedie Gesellschaftihren Sitz hat, in das Handelsregistereingetragenist.

Vor der vollen LeistungdesNominalbetragesoderdes in denFällen der
Artikel209a Ziffer 2, 215a Absatz2 festgesetztenBetrages soll die Aktie nicht
ausgegebenwerden. Imgleichensollen im Falle einer stattgefundenenErhöhung
des Grundkapitals vor Eintragung derselbenin das Handelsregisterdes im
vorigenAbsatzebezeichnetenGerichtsAktienoderInterimsscheinenicht ausgegeben
werden.

Aus Aktienund Interimsscheinen,welchein GemäßheitdesArtikels207a
auf einenBetrag von wenigerals eintausendMark gestelltsind, sollenim Falle
des zweitenAbsatzesdes bezeichnetenArtikels die ertheilteGenehmigung,im Falle
des drittenAbsatzesdie Beschränkungenhervorgehen,welchendie Aktionärein
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Bezug auf die Form einerUebertragungihrer Rechteund die Einwilligung der
Gesellschaftin dieselbeunterworfensind.

Artikel 2154.
Die Aktiengesellschaftsoll eigeneAktien im geschäftlichenBetriebe, sofern

nichteineKommissionzum Einkauf ausgeführtwird, wedererwerbennochzum
Pfande nehmen. Sie darf eigeneInterimsscheineim geschäftlichenBetriebe auch
in AusführungeinerEinkaufskommissionwedererwerbennochzumPfandenehmen.

Eine AmortisationderAktien ist zulässig,sofernsieunterBeobachtungder
für die Zurückzahlungoder Herabsetzungdes GrundkapitalsmaßgebendenVor=
schriftenerfolgt. Ohne Beobachtungderselbendarf die Gesellschaftihre Aktien
nur aus demnach der jährlichenBilanz sichergebendenGewinneund nur in
demFalle amortisiren,daß dies durchdenursprünglichenGesellschaftsvertragoder
durcheinen, den letzterenvor Ausgabe der Aktien abänderndenBeschlußzu=
gelassenist.

Sweiter Abschnitt.
Rechtsverhältniß der Aktionäre.

Artikel 216.
Jeder Aktionär hat einenverhältnißmäßigenAntheil an dem Vermögen

derGesellschaft.
Er kanndeneingezahltenBetrag nichtzurückfordernund hat, solangedie

Gesellschaftbesteht,nur einen Anspruch auf den reinen Gewinn, soweit dieser
nachdemGesellschaftsvertragezur Vertheilungunterdie Aktionärebestimmtist.

Artikel 217.
Zinsenvon bestimmterHöhe dürfenfür dieAktionärenichtbedungen,noch

ausbezahltwerden;es darf nur dasjenigeunter sie vertheiltwerden,was sich
nachder jährlichenBilanz als reinerGewinn ergiebt.

Jedoch können für den in demGesellschaftsvertrageangegebenenZeitraum,
welchendieVorbereitungdesUnternehmensbis zumAnfangedesvollenBetriebes
erfordert,denAktionärenZinsenvon bestimmterHöhe bedungenwerden.

Artikel 218.
Der Aktionär ist in keinemFalle verpflichtet,die in gutem Glauben

empfangenenZinsenund Dividendenzurückzugeben.

- Artikel 219.
Die VerpflichtungdesAktionärs, zu denZweckenderGesellschaftund zur

Erfüllung ihrer Verbindlichkeitenbeizutragen,wird durchdenNominalbetragder
Aktie, in denFällen derArtikel209a Ziffer2, 215a Absatz2 durchdenBetrag,
für welchendie Aktie ausgegebenist, begrenzt.

Rücksichtlichder Einzahlungder auf die Aktie zu leistendenBeträge, sowie
rücksichtlicheinerzu lestentenEinlage findendie Bestimmungender Artikel184
bis 184 auf denAktionärund die RechtsvorgängerdesselbenAnwendung.
Reichs=Gesetzbl.1884. - 34
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Artikel 220.
Für die Eintragung der Interimsscheineund der auf Namen gestellten

Aktien in das Aktienbuch,sowiefür die Uebertragungderselbenauf anderePer=
sonensind die Vorschriftender Artikel 182 und 183 maßgebend.

Artikel 221.
Die Rechte,welchedenAktionärenin denAngelegenheitenderGesellschaft,

insbesonderein Beziehungauf die Führung der Geschäfte,die Prüfung der
Bilanz und die Bestimmung der Gewinnvertheilungzustehen,werdenin der
GeneralversammlungdurchBeschlußfassungder erschienenenAktionäreausgeübt.

RücksichtlichderBedingungenund derAusübungdesStimmrechtskommen
die Vorschriftenim Artikel190 zur Anwendung.

Artikel 222.
Die Vorschriftenim Artikel 190, 190b über die AnfechtungeinesBe=

schlussesder Generalversammlungfindenmit der MaßgabeAnwendung,daß an
die Stelle der persönlichhaftendenGesellschafterder Vorstandtritt.

Artikel 222a#.
Auf Antrag von Aktionären,derenAntheile zusammendenzehntenTheil

des Grundkapitalsdarstellen,kann das Landgericht,in dessenBezirkedie Gesell=
schaftihrenSitz hat, zur Prüfung einesHergangesbei derGründung odereines
nicht mehr als zwei Jahre zurückliegendenHergangesbei der Geschäftsführung
oderLiquidationder GesellschaftRevisorenernennen,sofernein in der General=
versammlunggestellterAntrag auf Prüfung abgelehntist und dem Gerichte
glaubhaftgemachtwird, daß bei demHergangeUnredlichkeitenodergrobeVer=
letzungendes Gesetzesoder des Gesellschaftsvertragesstattgefundenhaben. Die
Antragstellerhabenzugleichdie Aktien bis zur Entscheidungüber den Antrag
gerichtlichzuhinterlegenundglaubhaftzumachen,daß siedieselbenseitmindestens
sechsMonaten, von der Generalversammlungzurückgerechnet,besitzen.

Vor der Anordnung sind der Vorstand oder die Liquidatoren,sowieder
Aufsichtsrath zu hören. ie Anordnung ist von einer nach freiemErmessen zu
bestimmendenSicherheitsleistungabhängigzu machen.

Der Vorstand hat den Repvisorendie Einsichtder Bücher und Schriften
derGesellschaftund dieUntersuchungdesBestandesderGesellschaftskasse,wie der
Beständean Effekten,Handelspapierenund Waaren zu gestatten.

Der Bericht über das Ergebniß der Prüfung ist von den Revisorenzu
demHandelsregistereinzureichenund von demVorstandebei der Berufung der
nächstenGeneralversammlungals GegenstandderBeschlußfassunganzukündigen.

Ist der Antrag auf Ernennungvon Revisorenzurückgewiesenodererweist
er sichnachdemErgebnissederPrüfung als unbegründet,so sind dieAktionäre,
welcheneine böslicheHandlungsweisebei Stellung des Antrages zur Last fällt,
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solidarischverpflichtet, einen durch die Stellung desselbender Gesellschaftent—
standenenSchadenzu ersetzen.

Artikel 223.
Die AnsprüchederGesellschaftaus derGründung gegendie in Gemäßheit

der Artikel213a bis 213. verpflichtetenPersonenoderaus derGeschäftsführung
gegendie Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsraths,sowie aus der
Liquidationgegendie Liquidatorenund dieMitglieder des Aufsichtsrathssind zu
erheben,wennin der Generalversammlungdiesmit einfacherStimmenmehrheit
beschlossenoder von einer Minderheit, derenAntheile den fünften Theil des
Grundkapitalsdarstellen,verlangtwird.

Die Erhebungdes Anspruchsauf Verlangen der Minderheitmuß binnen
dreiMonaten seit der Generalversammlungerfolgen. Die von der Minderheit
bezeichnetenPersonenkönnendurchdas Handelsgerichtals Bevollmächtigteder
Gesellschaftzur Führung des Prozesses ernannt werden. Der Klage ist das
Protokoll der Generalversammlung,soweitdasselbedie Erhebungdes Anspruchs
betrifft, in beglaubigterAbschriftbeizufügen.Die Minderheit hat den fünften
Theil desGrundkapitalsin Aktiender Gesellschaftfür die Dauer des Prozesses
gerichtlichzu hinterlegenund demGerichteglaubhaftzumachen,daß sie dieselben
seit mindestenssechsMonaten, von der Generalversammlungzurückgerechnet,
besitzt.Sie hat auf Verlangen der Beklagtenwegender denselbendrohenden
NachtheileeinenachfreiemErmessendes Gerichtszu bestimmendeSicherheitzu
leisten. Das Verlangenist als prozeßhinderndeEinredegeltendzumachen. Wird
die Sicherheitbinnender vom GerichtegestelltenFrist nicht geleistet,so ist die
Klage auf Antrag für zurückgenommenzu erklären. Die Minderheit ist ver=
pflichtet,die der GesellschaftauferlegtenProzeßkostenihr zu erstatten.Für den
Schaden, welcherdurcheine unbegründeteKlage den Beklagtenentstandenist,
haftenihnensolidarischdie Aktionäre,welchenbei ErhebungdesAnspruchseine
böslicheHandlungsweisezur Last fällt.

Im Uebrigenkommendie BestimmungenderArtikel194 und 195 zur
entsprechendenAnwendung.

Artikel 224.

Die für denAufsichtsratheinerKommanditgesellschaftauf Aktien in den
Artikeln 191 und 192 gegebenenBestimmungen finden auf den Ausfsichtsrath
einerAktiengesellschaftAnwendung.

Artikel 225.
Der Aufsichtsrathhat denVorstand bei seinerGeschäftsführungin allen

Zweigen der Verwaltung zu überwachenund zu dem Zwecksichvon dem Gange
der Angelegenheitender Gesellschaftzu unterrichten.Er kann jederzeitüber die=
selbenBerichterstattungvon demVorstandeverlangenund selbstoderdurcheinzelne
von ihm zu bestimmendeMitglieder die Bücher und Schriften der Gesellschaft
einsehen,sowiedenBestandder Gesellschaftskasseund die Beständean Effekten,

34“
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Handelspapierenund Waaren untersuchen.Er hat die Jahresrechnungen,die
Bilanzen und die Vorschlägezur Gewinnvertheilungzu prüfen und darüberder
Generalversammlungder AktionäreBerichtzu erstatten.

Er hat eineGeneralversammlungzu berufen,wenndies im Interesseder
Gesellschafterforderlichist.

WeitereObliegenheitendes Aufsichtsrathswerdendurchden Gesellschafts—
vertragbestimmt.

Die Mitglieder desAufsichtsrathskönnendieAusübung ihrerObliegenheiten
nichtanderenPersonenübertragen.

Artikel 225a.
Die Mitglieder des Aufsichtsrathsdürfen nicht zugleichMitglieder des

Vorstandes oderdauerndStellvertreterderselbensein, auchnichtals Beamtedie
Geschäfteder Gesellschaftführen. Nur für einen im voraus begrenztenZeit=
raum kann der AufsichtsratheinzelneseinerMitglieder zu Stellvertreternvon
behindertenMitgliederndesVorstandesbestellen;währenddiesesZeitraumsund
bis zur ertheiltenEntlastungdes Vertretersdarf der letztereeineThätigkeitals
Mitglied des Aufsichtsrathsnichtausüben.

Scheidenaus demVorstandeMitglieder aus, so dürfendieselbennichtvor
ertheilterEntlastungin denAufsichtsrathgewähltwerden.

Artikel 226.
Die Mitglieder des Aufsichtsrathshabenbei Erfüllung der ihnen nach

Artikel225 zugewiesenenObliegenheitendieSorgfalt einesordentlichenGeschäfts=
manns anzuwenden. »

Dieselbensind der Gesellschaftneben den Mitgliedern des Vorstandes
persönlichund solidarischzum Ersatzeverpflichtet,wennmit ihrem Wissenund
ohneihr EinschreitenentgegendengesetzlichenBestimmungen:

1. Einlagen an die Aktionärezurückgezahlt;
2. ZinsenoderDividendengezahlt;
3. eigeneAktienoderInterimsscheinederGesellschafterworben,zumPfande
genommenoderamortisirtworden;

4. Aktienvor dervollenLeistungdesNominalbetragesoderdesin den
Fällen der Artikel 209a Ziffer 2, 215a Absatz2 festgesetztenBetrages,
oderAktienoderInterimsscheineim Falle einerstattgefundenenErhöhung
des Grundkapitalsvor Eintragung derselbenin das Handelsregister
desjenigenGerichts, in dessenBezirkedie Gesellschaftihren Sitz hat,
ausgegebensind;

5. dieVertheilungdesGesellschaftsvermögens,einetheilweiseZurückzahlung
odereineHerabsetzungdesGrundkapitalsoderim Falle desArtikels215
Absatz4 die Vereinigung der Vermögen der beidenGesellschaften
erfolgtist.
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Der Ersatzanspruchkannin denFällen des zweitenAbsatzesauchvon den
GläubigernderGesellschaft,soweitsie von dieserihreBefriedigungnichterlangen
können,selbständiggeltendgemachtwerden. Die Ersatzpflichtwird ihnengegen=
über dadurchnicht aufgehoben,daß die Handlung auf einemBeschlusseder
Generalversammlungberuht.

Die Ansprücheauf Grund der vorstehendenBestimmungenverjährenin
fünf Jahren.

Dritter Abschnitt.
Rechte und Pflichten des Vorstandes.

Artikel 227.
Die Aktiengesellschaftwird durchdenVorstand gerichtlichund außergericht=

lich vertreten.
Der Vorstand kann aus einer oder mehrerenPersonen bestehen;diese

könnenbesoldetoderunbesoldet,AktionäreoderAnderesein. —
Ihre Bestellungistzu jederZeitwiderruflich,unbeschadetderEntschädigungs=

ansprücheaus bestehendenVerträgen.

Artikel 228.
Die jeweiligenMitglieder des Vorstandesmüssenalsbald nachihrer Be=

stellungzur Eintragung in das Handelsregister(Art. 210, 212) angemeldet
werden. Der Anmeldungist ihre Legitimationbeizufügen.

Sie habenihre Unterschriftvor dem Handelsgerichtezu zeichnen,oderdie
Zeichnungderselbenin beglaubigterForm einzureichen.

Artikel 229.
Der Vorstandhat in der durchdenGesellschaftsvertragbestimmtenForm

seineWillenserklärungenkundzugebenund für die Gesellschaftzu zeichnen.Ist
nichts darüber bestimmt,so ist die JeichnungdurchsämmtlicheNRügliederdes
Vorstandeserforderlich.

Die Zeichnunggeschiehtin derWeise, daß die Zeichnendenzu der Firma
derGesellschaftoderzuderBenennungdesVorstandesihreUnterschrifthinzufügen.

Artikel 230.
Die Gesellschaftwird durchdie von demVorstandein ihremNamen ge=

schlossenenRechtsgeschäfteberechtigtund verpflichtet;es ist gleichgültig,ob das
Geschäftausdrücklichim Namen der Gesellschaftgeschlossenwordenist, oderob
die Umständeergeben,daß es nach demWillen der Kontrahentenfür die Ge=
sellschaftgeschlossenwerdensollte.

Artikel 231.
Der Vorstandist derGesellschaftgegenüberverpflichtet,dieBeschränkungen

einzuhalten,welchein demGesellschaftsvertrageoderdurchBeschlüssederGeneral-
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versammlungfür den Umfang seinerBefugniß, dieGesellschaftzu vertreten,fest—
gesetztsind.

Gegendritte Personenhat jedocheineBeschränkungder Befugnißdes
Vorstandes, die Gesellschaftzu vertreten,keinerechtlicheWirkung. Dies gilt
insbesonderefür denFall, daß dieVertretungsichnur auf gewisseGeschäfteoder
Arten von Geschäftenerstrecken,oder nur unter gewissenUmständenoder für
einegewisseZeit oder an einzelnenOrten stattfindensoll, oder daß für einzelne
GeschäftedieZustimmungderGeneralversammlung,desAufsichtsrathsodereines
anderenOrgans der Gesellschafterfordertist.

Artikel 232.
Die BestimmungendesArtikels196a überdenBetriebvon Geschäften

in dem Handelszweigeder Gesellschaft,sowie über die Theilnahmean einer
anderengleichartigenGesellschaftfinden auf die Mitglieder des Vorstandesent=
sprechendeAnwendung.

Artikel 232 a.
Die für MitgliederdesVorstandesgegebenenBestimmungengeltenauch

für Stellvertretervon Mitgliedern.

Artikel 233.
Jede Aenderungin der Zusammensetzungdes Vorstandesmuß zur Ein=

tragung in das Handelsregister(Art. 210, 212) angemeldetwerden.
Dritten Personenkann die Aenderungnur insofernentgegengesetztwerden,

als in Betreff dieserAenderungdie im Artikel 46 in Betreff desErlöschensder
Prokura bezeichnetenVoraussetzungenvorhandensind. Entscheidendhierfür ist
die Eintragung bei demHandelsgerichte,in dessenBezirke die Gesellschaftihren
Sitz hat.

Artikel 234.
Der Vorstand kann, sofernnicht durchdenGesellschaftsvertragoderdurch

Beschluß der Generalversammlungein Anderes bestimmtist, einenProkuristen
nur mit Zustimmung des Aufsichtsrathsbestellen. Diese Beschränkunghat
Dritten gegenüberkeinerechtlicheWirkung.

Artikel 235.

Der Betrieb von Geschäftender Gesellschaft,sowie die Vertretung der
Gesellschaftin Bezug auf dieseGeschäftsführungkann auch sonstigenBevoll=
mächtigtenoder Beamten der Gesellschaftzugewiesenwerden. In diesemFalle
bestimmtsich die Befugniß derselbennach der ihnen ertheiltenVollmacht; sie
erstrecktsichim Zweifel auf alle Rechtshandlungen,welchedie Ausführung der=
artiger Geschäftegewöhnlichmit sichbringt.
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Artikel 236.
Die Generalversammlungder Aktionärewird durchdenVorstand berufen,

soweitnichtnachdemGesetzeoderdemGesellschaftsvertrageauchanderePersonen
dazu befugt sind.

Die Generalversammlungist, außerden im Gesetzeoder im Gesellschafts=
vertrageausdrücklichbestimmtenFällen, zu berufen,wenn es im Interesseder
Gesellschafterforderlicherscheint.

Artikel 237.
Aktionäre,derenAntheile zusammenden zwanzigstenTheil des Grund=

kapitals darstellen, sind berechtigt,in einer von ihnen unterzeichnetenEingabe
unterAngabedesZwecksund derGründe dieBerufung derGeneralversammlung
zu verlangen. Ist in demGesellschaftsvertragedas Recht, die Berufung der
Generalversammlungzu verlangen,an den Besitz einesgeringerenAntheils am
Grundkapitalgeknüpft,so hat es hierbeiseinBewenden.

In gleicherWeisehabendieAktionäredasRecht,zu verlangen,daßGegen=
ständezur BeschlußfassungeinerGeneralversammlungangekündigtwerden.

Wird dem Verlangennicht entsprochen,so Kr das Handelsgerichtdie
Aktionäre, welchedas Verlangen gestellthaben, zur Berufung der General=
versammlungoder zur Ankündigungdes Gegenstandesermächtigen.Mit der
Berufung oderAnkündigungist die gerichtlicheErmächtigungzu veröffentlichen.

Artikel 238.
Die Berufung derGeneralversammlunghat in der durchdenGesellschafts=

vertragbestimmtenWeisemit einerFrist von mindestenszweiWochenzu erfolgen.
Ist in demGesellschaftsvertragedieAusübung desStimmrechtsdavon abhängig
gemacht,daß die Aktien bis zu einembestimmtenZeitpunktevor der General=
versammlunghinterlegtwerden,so ist die Frist derartzu bemessen,daß für die
HinterlegungmindestenszweiWochenfrei bleiben.

Der ZweckderGeneralversammlungsoll jederzeitbei derBerufung bekannt
gemachtwerden. UeberGegenstände,derenVerhandlungnicht in der durchden
GesellschaftsvertragoderdurchArtikel237 Absatz3 vorgesehenenWeisemindestens
eineWochevor demTage derGeneralversammlungangekündigtist, könnenBe=
schlüssenichtgefaßtwerden)hiervonist jedochder Beschun über den in einer
GeneralversammlunggestelltenAntrag auf Berufung einer außerordentlichen
Generalversammlungausgenommen.

Jur Stellung von Anträgenund zu VerhandlungenohneBeschlußfassung
bedarfes derAnkündigungnicht.

· Artikel 238a.
Jeder Beschlußder Generalversammlungbedarfzu seinerGültigkeit der

gerichtlichenodernotariellenBeurkundung. Die Zuziehungvon Zeugenist nicht
erforderlich.
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Eine beglaubigteAbschriftder Urkundeist ohneVerzugnachder General=
versammlungvon demVorstandezu demHandelsregistereinzureichen.

Artikel 239.
Der Vorstandistverpflichtet,Sorge zu tragen,daßdieerforderlichenBücher

der Gesellschaftgeführtwerden.
Er muß in der durch den GesellschaftsvertragbestimmtenFrist, welche

über die erstensechsMonate desGeschäftsjahresnichterstrecktwerdenkann, und
in ErmangelungeinersolchenFrist in denerstendreiMonaten desselbenfür das
verflosseneGeschäftsjahreineBilanz, eine Gewinn=und Verlustrechnung,sowie
einen den Vermögensstandund die Verhältnisseder Gesellschaftentwickelnden
Bericht demAufsichtsrathund mit dessenBemerkungenderGeneralversammlung
vorlegen. Er hat die Vorlagen mindestenszweiWochenvor derVersammlung
in dem Geschäftslokaleder Gesellschaftzur Einsicht der Aktionäreauszulegen.
Jeder Aktionär ist berechtigt,auf seineKosten eine Abschriftder Bilanz, der
Gewinn=und Verlustrechnung,sowiedes Geschäftsberichtszu verlangen.

Artikel 239a.
Zur Prüfung der Bilanz könnendurchdie Generalversammlungbesondere

Revisorenbestelltwerden.
Die Verhandlung ist zu vertagen,wenn dies mit einfacherStimmen=

mehrheitbeschlossenodervon einerMinderheit, derenAntheiledenzehntenTheil
des Grundkapitalsdarstellen,verlangtwird, auf VerlangenderMinderheitjedoch
nur, soweitvon ihr bestimmteAnsätzeder Bilanz bemängeltwerden.

Ist dieVerhandlungauf VerlangenderMinderheitvertagt,so gilt bezüglich
der nicht bemängeltenAnsätzeder Bilanz die Entlastung des Vorstandesals
erfolgt.

Artikel 239b.
Die VorschriftenderArtikel185a, 185b,) 185e über dieBilanz und den

ReservefondsfindenentsprechendeAnwendung.

Artikel 240.
ErreichtderVerlust, welcheraus derJahresbilan odereinerim Laufedes

GeschäftsjahresaufgestelltenBilanz sichergiebt,die Hälfte des Grundkapitals,so
muß derVorstandunverzüglichdieGeneralversammlungberufenunddieserdavon
Anzeigemachen.

Sobald ZahlungsunfähigkeitderGesellschafteintritt,muß derVorstanddie
Eröffnung desKonkursesbeantragen)dasselbegilt, wenn aus der Jahresbilanz
odereinerim Laufe desGeschäftsjahresaufgestelltenBilanz sichergiebt,daß das
Vermögennichtmehrdie Schuldendeckt.

Artikel 241.
Die Mitglieder des Vorstandessind aus den von ihnen im Namen der

GesellschaftvorgenommenenRechtshandlungenDritten gegenüberfür dieVerbind=
lichkeitender Gesellschaftpersönlichnichtverpflichtet.
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Die Mitglieder des Vorstandes haben bei ihrer Geschäftsführungdie
Sorgfalt einesordentlichenGeschäftsmannsanzuwenden.

Mitglieder, welcheihre Obliegenheitenverletzen,haften der Gesellschaft
solidarischfür dendadurchentstandenenSchaden. Insbesonderesind sie in den
Fällen des Artikels 226 Ziffer 1 bis 5, sowie in dem Falle einer nach der
Zahlungsunfähigkeitoder Ueberschuldungder Gesellschaft(Art. 240 Abs. 2) ge=
leistetenZahlung zum Ersatzeverpflichtet.

In den vorbezeichnetenFällen kann der Ersatzanspruchauch von den
GläubigernderGesellschaft,soweitsie von dieserihre Befriedigungnichterlangen
können,selbständiggeltendgemachtwerden. Die Ersatzpflichtwird ihnen gegen=
über dadurchnicht aufgehoben,daß die Handlung auf einemBeschlusseder
Generalversammlungberuht.

Die Ansprücheauf Grund der vorstehendenBestimmungenverjährenin
fünf Jahren. «

Vierter Abschnitt.
Auflösung der Gesellschaft.

Artikel 242.
Die Aktiengesellschaftwird aufgelöst:
1. durchAblauf der im GesellschaftsvertragebestimmtenZeit;
2. durch Beschlußder Generalversammlung;der Beschlußbedarf einer
Mehrheit von drei Viertheilen des in der Generalversammlungver=
tretenenGrundkapitals. Der Gesellschaftsvertragkann außer dieser
MehrheitnochandereErfordernisseaufstellen;

3. durchEröffnungdesKonkurses.
Wenn die AuflösungeinerAktiengesellschaftaus anderenGründen erfolgt,

so findendie BestimmungendiesesAbschnittesebenfallsAnwendung.

Artikel 243.
Die Auflösungder Gesellschaftmuß, wenn sie nicht eine Folge des er=

öffnetenKonkursesist, durchdenVorstandzur Eintragung in dasHandelsregister
(Art. 210, 212) angemeldetwerden;sie muß zu drei verschiedenenMalen durch
die hierzubestimmtenöffentlichenBlätter bekanntgemachtwerden.

Durch dieseBekanntmachungmüssenzugleichdie Gläubiger aufgefordert
werden,sichbei der Gesellschaftzu melden.

Artikel 244.
Die Liquidation geschiehtdurchden Vorstand, wenn nicht dieselbedurch

denGesellschaftsvertragoder einenBeschlußder Generalversammlungan andere
Personenübertragenwird.

Auf den Antrag des Aufsichtsrathsoder von Aktionären,derenAntheile
zusammendenzwanzigstenTheildesGrundkapitalsdarstellen,kanndieErnennung
Reichs=Gesetzbl.1884. 35
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von LiquidatorendurchdenRichtererfolgen. Die AktionärehabenbeiStellung
des Antrages glaubhaft zu machen,daß sie die Aktien seit mindestenssechs
Monaten besitzen.

Die Anmeldungder erstenLiquidatorenzur Eintragung in das Handels=
register(Art. 210, 212) ist durchdenVorstandzu machen.

Die Abberufungder Liquidatorenkann durchdenRichterunterdenselben
Voraussetzungen,wie die Bestellungerfolgen. Liquidatoren,welchenicht vom
Richterernanntsind, könnenauchdurchdieGeneralversammlungvor Ablauf des
Zeitraums, für welchensie bestelltsind, abberufenwerden.

Artikel 244a.
Auf die Liquidationfinden, soweitnichtin diesemAbschnitteein Anderes

bestimmtist, die für die Liquidationeiner offenenHandelsgesellschaftgegebenen
BestimmungenentsprechendeAmvendung.

Die LiquidatorenhabendieRechteundPflichtendesVorstandesund unter=
liegen gleich diesemder Ueberwachungdes Aufsichtsraths. Die Beschränkungen
des Artikels 232 und die im Artikel234 zugelasseneBestellungvon Prokuristen
findennichtstatt.

Die LiquidatorenhabenbeiBeginnderLiquidationeineBilanz aufzustellen.
Dieselbeist von ihnenohneVerzug in denhierzubestimmtenöffentlichenBlättern
bekanntzu machenund zu demHandelsregistereinzureichen.

Die VeräußerungunbeweglicherSachenkann durchdieLiquidatoren,sofern
nicht der Gesellschaftsvertragoder ein Beschlußder Generalversammlunganders
bestimmt,nur durchöffentlicheVersteigerungbewirkt werden. .

Artikel 245.
Das VermögeneineraufgelöstenAktiengesellschaftwird nachTilgung ihrer

Schuldenunter die AktionärenachVerhältniß ihrer Aktienvertheilt.
Die Vertheilungdarf nichtehervollzogenwerden, als nachAblauf eines

Jahres von demTagean gerechnet,an welchemdieBekanntmachungin denöffent=
lichenBlättern (Art. 243) zum drittenMale erfolgtist.

In Ansehungder aus den Handelsbüchernersichtlichenoder in anderer
WeisebekanntenGläubiger und in Ansehungder noch schwebendenVerbindlich=
keitenund streitigenForderungenkommendie bei der Kommanditgesellschaftauf
AktiengegebenenBestimmungen(Art. 202) zur Anwendung.

Nach gelegterSchlußrechnungist die BeendigungderLiquidationvon den
Liquidatorenin den hierzubestimmtenöffentlichenBlättern bekanntzu machen.

Artikel 246.
Die Handelsbücherder aufgelöstenGesellschaftsind nach der Bekannt=

machungvon der BeendigungderLiquidationan einemvondemHandelsgerichte
zu bestimmendensicherenOrte zurAufbewahrungauf die Dauer von zehnJahren
niederzulegen. .

Die Aktionäreund die Gläubiger könnenzur Einsichtder Handelsbücher
vom Handelsgerichteermächtigtwerden.
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Artikel 247.
Bei der AuflösungeinerAktiengesellschaftdurchVereinigungderselbenmit

einer anderenAktiengesellschaft(Art. 215) kommenfolgendeBestimmungenzur
Anwendung:

1. Das Vermögen der aufzulösendenGesellschaftist solangegetrenntzu
verwalten,bis die Befriedigung oder Sicherstellungihrer Gläubiger
erfolgtist.

2. Der bisherigeGerichtsstandder Gesellschaftbleibt für die Dauer der
getrenntenVermögensverwaltungbestehen,dagegenwird dieVerwaltung
von der anderenGesellschaftgeführt.

3. Die Mitglieder des Vorstandesund des Aufsichtsrathsder letzteren
Gesellschaftsind den Gläubigern der aufgelöstenGesellschaftfür die
Ausführung der getrenntenVerwaltung persönlichund solidarischver=
antwortlich,die Mitglieder des Aufsichtsraths,soweiteineVereinigung
der VermögenbeiderGesellschaftenmit ihrem Wissenund ohne ihr
Einschreitenerfolgtist.

4. Die Auflösung der Gesellschaftist zur Eintragung in das Handels=
registeranzumelden.

5. Die öffentlicheAufforderungder Gläubiger der aufgelöstenGesellschaft
(Art. 243) kannunterlassenoderauf einenspäterenZeitpunktverschoben
werden. Jedochist die Vereinigungder Vermögender beidenGesell=
schaftenerst in dem Zeitpunkte zulässig, in welchemeine Vertheilung
desVermögenseiner aufgelöstenAktiengesellschaftunter die Aktionäre
erfolgendarf (Art. 245).

Artikel 248.
Eine theilweiseZurückzahlungdes Grundkapitalsan die Aktionäreoder

eineHerabsetzungdesselbenkannnur auf Beschlußder Generalversammlungund
nur unter BeobachtungderselbenBestimmungenerfolgen,welchefür die Ver=
theilung des Gesellschaftsvermögensim Falle der Auflösung maßgebendsind
(Art. 243, 245). Der Beschlußhat zugleichdieArt, in welcherdieZurück=
zahlungoderHerabsetzungerfolgensoll, und die zu ihrerDurchführungerforder=
lichenMaßregeln festzusetee.Er muß, sofern der Gesellschaftsvertragfür die
BeschlußfassungnichtnochandereErfordernisseaufstellt,durcheineMehrheitvon
dreiViertheilendesin derGeneralversammlungvertretenenGrundkapitalserfolgen.
Sind verschiedeneGattungenvon Aktienausgegeben,so bedarf es zu demvon
der gemeinschaftlichenGeneralversammlunggefaßtenBeschlusseder Zustimmung
einerbesonderenGeneralversammlungderbenachtheiligtenAktionäre,derenBeschluß=
fassungderselbenVorschriftunterliegt. «

Der Beschlußist in das Handelsregistereinzutragen;auf die Eintragung
findendie Vorschriftenim Artikel 214 Anwendung.

35“
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Vierter Titel.
Strafbestimmungen.

Artikel 249.
PersönlichhaftendeGesellschafter,Mitglieder desAufsichtsrathsund Liqui=

datoreneinerKommanditgesellschaftauf Aktien, sowieMitglieder desVorstandes
und des Aufsichtsrathsund LiquidatoreneinerAktiengesellschaftwerden,wennsie
absichtlichzum Nachtheileder Gesellschafthandeln,mit Gefängniß und zugleich
mit Geldstrafebis zu zwanzigtausendMark bestraft.

Lugleichkann auf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden.
Artikel 249a.

Mit Gefängniß und zugleichmit Geldstrafebis zu zwanzigtausendMark
werdenbestraft:

1. persönlichhaftendeGesellschafteroderMitglieder desAufsichtsrathseiner
Kommanditgesellschaftauf Aktien, sowieGründer, Mitglieder desVor=
standesoder des AufsichtsrathseinerAktiengesellschaft,welchebehufs
Eintragung desGesellschaftsvertragesin dasHandelsregisterrücksichtlich
derZeichnungoderEinzahlungdesGesammtkapitalsderKommanditisten
oderdesGrundkapitalsderAktiengesellschaftoderder im Artikel175b
oder209b vorgesehenenFestsetzungenwissentlichfalscheAngabenmachen

2. diejenigen,welcherücksichtlichder bezeichnetenThatsachenwissentlich
falscheAngaben in einer im Artikel 180a, 213b vorgesehenenAn=

kündigung von Aktienmachen;
3. persönlichhaftendeGesellschafteroderMitglieder desAufsichtsrathseiner
Kommanditgesellschaftauf Aktien, sowieMitglieder desVorstandesund
des Aufsichtsrathseiner Aktiengesellschaft,welchebehufs Eintragung
einer Erhöhung des Gesammtkapitalsder Kommanditistenoder des
Grundkapitalsder Aktiengesellschaftin das Handelsregister(Art. 180h
und 180i, 215a und 215b) rücksichtlichderEinzahlungdes bisherigen
oder rücksichtlichder ZeichnungoderEinzahlungdes erhöhtenKapitals
wissentlichfalscheAngabenmachen. 7

Zugleichkann auf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden.
Sind milderndeUmständevorhanden, so tritt ausschließlichdie Geld=

strafeein.
Artikel 249b. »-

PersönlichhaftendeGesellschafter,Mitglieder desAufsichtsrathsund Liqui=
datoreneinerKommanditgesellschaftaufAktien,sowieMitgliederdesVorstandesund
desAufsichtsrathsundLiquidatoreneinerAktiengesellschaftwerdenmit Gefängnißbis
zu einemJahre und zugleichmit Geldstrafebis zu zwanzigtausendMark bestraft:

1. wennsiewissentlichin ihrenDarstellungen,in ihren Uebersichtenüber
den Vermögensstandder Gesellschaftoder in den in der General-
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versammlunggehaltenenVorträgenden Stand der Verhältnisseder
Gesellschaftunwahr darstellenoderverschleiern;

2. wennsievor dervollenLeistungdesNominalbetragesderAktienoder
des in den Fällen der Artikel 175a Ziffer 2, 180h Absatz2, 209a
Ziffer2, 215a Absatz2 festgesetztenBetrages Aktien ausgeben;

3. wennsiein demFalle einerstattgefundenenErhöhungdesGesammt=
kapitals oder des Grundkapitals vor Eintragung derselbenin das
Handelsregister(Art. 180i Abs.3, 215e Abs.3)AktienoderInterims=
scheineausgeben;

4. wenn sie auf einengeringerenBetrag als eintausendMark gestellte
Aktien oderInterimsscheineausgeben,welchenicht die im Artikel 181a
Absatz3, 215e Absatz4 vorgeschriebenenAngabenenthalten.

Im Falle der Ziffer 1 kann zugleichauf Verlust der bürgerlichenEhren=
rechteerkanntwerden.

Sind milderndeUmständevorhanden, so tritt ausschließlichdie Geld=
strafeein.
· Artikel249c.

Mit Gefängnißbis zu dreiMonatenund zugleichmit Geldstrafebis zu
fünftausendMark werdenbestraft:

1. die persönlichhaftendenGesellschafter,die Mitglieder desAufsichtsraths
und die LiquidatoreneinerKommanditgesellschaftauf Aktien, sowiedie
Mitglieder desVorstandesund desAufsichtsrathsund die Liquidatoren
einerAktiengesellschaft,wenn länger als drei Monate die Gesellschaft
ohneAussichtsrathgebliebenist oder in dem letzterendie zur Beschluß=
fähigkeiterforderlicheZahl von Mitgliederngefehlthat;

2. dieMitgliederdesVorstandesund die LiquidatoreneinerAktiengesell=
schaft,wennsie entgegender Vorschriftdes Artikels 240 Absatz2 es
unterlassenhaben,dieEröffnungdesKonkurseszu beantragen.

Sind milderndeUmständevorhanden,so ist auf die Geldstrafeausschließ=
lich zu erkennen. «

Die Strafe tritt nichtgegendenjenigenein, welchernachweist,daß dieBe—
stellungoderErgänzungdes Aufsichtsrathsoder der Eröffnungsantragohnesein
Verschuldenunterbliebenist.

Artikel 249d.
Mit Gefängnißbis zu einemJahre und zugleichmit Geldstrafebis zu zehn=

tausendMark wird bestraft:
1. wer in öffentlichenBekanntmachungenwissentlichfalscheThatsachenvor=
spiegeltoderwahreThatsachenentstellt,um zur Betheiligungan einem
Aktienunternehmenzu bestimmen;
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2. wer in betrügerischerAbsichtauf TäuschungberechneteMittel anwendet,
um auf denKurs von Aktien einzuwirken,

3. wer über dieHinterlegungvon Aktien oderInterimsscheinenBescheini=
gungen,welchezum Nachweisedes Stimmrechtsin einerGeneral=
versammlungdienensollen, wissentlichfalsch ausstellt oder verfälscht,
odervon einersolchenBescheinigung,wissend,daß sie falschoderver=
fälschtist, zur Ausübung des StimmrechtsGebrauch macht.

Zugleichkann auf Verlust der bürgerlichenEhrenrechteerkanntwerden.
stiaf Sind milderndeUmständevorhanden, so tritt ausschließlichdie Geld=
rafe ein.

Ist dieöffentlicheBekanntmachungad 1 im Inseratentheileinerperiodischen
Druckschrifterfolgt und der Verfasserdes Inserates nicht nur unter demselben
genannt, sondernauch in demBereicheder richterlichenGewalt einesdeutschen
Bundesstaates,so findet §. 20 Alinea 2 des Gesetzesüber die Pressevom
7. Mai 1874 (Reichs=Gesetzbl.S. 65) keineAnwendung.

Artikel 249e.
Wer sich besondereVortheile dafür hat gewährenoder versprechenlassen

daß er bei einerAbstimmungin der Generalversammlungvon Kommanditisten
oder Aktionären in einem gewissenSinne stimme, wird mit Geldstrafebis zu
dreitausendMark odermit Gefängnißbis zu einemJahre bestraft.

Artikel 249f.
Wer in der Generalversammlungdie Aktien einesAnderen,zu dessenVer=

tretunger nichtbefugtist, ohnedessenEinwilligung zur Ausübung desStimm=
rechtsbenutzt,wird mit einerGeldstrafevon zehnbis dreißigMark für jededer
Aktien, jedochnichtunter eintausendMark, bestraft. Die gleicheStrafe trifft den=
jenigen, welcherAktien eines Anderen gegenEntgelt leiht und für diesedas
Stimmrechtausübt, sowiedenjenigen,welcherhierzudurchVerleihungderAktien
wissentlichmitgewirkthat.

Artikel 249g.
Die persönlichhaftendenGesellschafterunddieLiquidatoreneinerKommandit=

gesellschaftauf Aktien sind zur Befolgung der in den Artikeln179, 185, 185ec,
190a Absatz4 und 5, 193 Absatz2 und 205 Absatz3 enthaltenenVorschriften
von demHandelsgerichtedurchOrdnungsstrafenanzuhalten.

In gleicherWeisesind dieMitglieder desVorstandesund die Liquidatoren
einerAktiengesellschaftzur Befolgung der in den Artikeln212, 2131fAbsatz4,
222(Art.190aAbs.4, 5),2223Absat3 und4, 225Absatz1, 228,233
Absatz1, 238a Absatz2, 239Absatz2, 239b(Art.185e),240Absatz1,243
Absatz1, 244 Absatz3, 244a Absatz3 und 247 Ziffer4 enthaltenenVorschriften
anzuhalten.

—
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S. 2.
Die in denArtikeln173, 173a, 174a, 175 Absatz1 und 2, 175 bis

177, 180 und 207, 207a, 209 Absatz1 und 2, 209a bis 210c, 213a der
neuenFassungenthaltenenBestimmungenfinden auf Gesellschaften,welchevor
demTage des InkrafttretensdiesesGesetzesangemeldetsind, aber erst an oder
nach diesemTage zur Eintragung in das Handelsregistergelangen,keineAn=
wendung,sofernschonvor dembezeichnetenTage dieVoraussetzungenerfüllt sind,
an derenNachweisdie bisherigenBestimmungendie Eintragung knüpfen.

Dasselbegilt für dieseGesellschaftensowiefür die schonbestehendenGesell=
schaftenvon den Vorschriftender Artikel 180a bis 180e, 181 und 2130b
bis 213k.

Die Vorschriftim Artikel181a und 2156 über dieUnzulässigkeitderAus=
gabevon Interimsscheinenvor der Eintragung des Gesellschaftsvertragesin das
Handelsregisterfindet auf die im erstenAbsatzebezeichnetenGesellschaftenAn=
wendung.

S. 3.
Auf eine Erhöhung des Gesammtkapitalsder Kommanditistenoder des

GrundkapitalsbestehenderGesellschaftenkommendieBestimmungendiesesGesetzes
nichtzur Anwendung,sofernder auf die neu auszugebendenAktien eingeforderte
Betrag vor demInkrafttretendiesesGesetzesgeleistetist.

K. 4.
Die Vorschriftenim Artikel 190 Absatz1 und 4 (Art. 221) über das

Stimmrechtfindenauf die bestehendenund die im F. 2 Absatz1 bezeichnetenGe=
sellschaftennichtAnwendung,soweitder GesellschaftsvertragzurZeit desInkraft=
tretensdiesesGesetzesandereBestimmungenenthält.

§S.5.
Die bestehendenund die im §. 2 Absatz1 bezeichnetenGesellschaftendürfen

auf Grund des Artikels 222 Ziffer 3 der altenFassungvon demInkrafttreten
diesesGesetzesab die ZeichnernichtvollständigeingezahlterAktien von der Haf=
tung für weitereEinzahlungennichtbefreienundInterimsscheine,welcheauf In=
haberlauten,nur insoweitausstellen,als die BefreiungdesZeichnersschonvor
diesemTage eingetretenist.

S. 6.
Die Vorschrift des Artikels 225a der neuenFassungfindet auf die vor

der Geltung des HandelsgesetzbuchserrichtetenGesellschaftenkeineAnwendung,
soweitder GesellschaftsvertragnachMaßgabederfrüherenVorschriftenabweichende
Bestimmungenenthält.

Die Vorschriftender Artikel 196a, 232 findenauf Mitglieder des Vor=
standeseinerbestehendenodereinerim §F.2 Absatz1 bezeichnetenGesellschaftkeine
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Anwendung, soferndie Bestellungdes Mitgliedes vor demInkrafttretendieses
Gesetzeserfolgt ist.

. 7.
Die Vorschiften! im Artikel 1850 Ziffer 2 (Art. 239b) über denGewinn

aus einerErhöhung des Kapitals finden auf die bestehendenGesellschaftenschon
für das beim Intreftrretendes GesetzeslaufendeGeschäftsjahr,die übrigenVor=
schriftenüberBilanz undReservefonds(Art. 185a bis 185c, Art. 239 bis 2395
der neuenFassung)erstvom Beginn des folgendenGeschäftsfahresAnwendung.

Für WerthpapiereundWaaren, welchedieGesellschaftschonin demletzten
Geschäftsjahrevor demInkrafttretendiesesGesetzesbesessenhat, kann an Stelle
des Anschaffungs=oder Herstellungspreisesder Betrag angesetztwerden, mit
welchemsie in der Bilanz desvorbezeichnetenGeschäftsjahresenthaltenfind.

Werden in Gemäßheitder Vorschriftim Artikel 185a Ziffer 3 und 23905
dauerndzum Geschäftsbetriebeder GesellschaftbestimmteGegenständeunterZu=
grundelegungdes Anschaffungs=oderHerstellungspreiseszu einemBetragean=
gesetzt,welcherden Werth übersteigt,mit welchemsie in der Bilanz des letzten
Geschäftsjahresvor dem 1. Hitott 1883 enthaltensind, so dürfen hierauf
beruhendeDividendennur unter Beobachtungder Vorschriftengezahltwerden,
welchefür eineHerabsetzungdes Kapitals der Ka####### oderdes Grund=
kapitalsmaßgebendsind.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBad Gastein,den18.Juli 1884.

¶. S) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
23.

Inhalt: Gesetz, betreffend die Beschaffung eines Dienstgebäudes für das Generalkonsulat in Schanghai.
S. 171. — Gesetz, betreffenddie Einziehungdermit demDatum vom 11. Juli 1874 ausgefertigten
Reichskassenscheine.S. 172.

(Nr. 1560.) Gesetz,betreffenddie BeschaffungeinesDienstgebäudesfür das Generalkonsulat
in Schanghai. Vom 20. Juli 1884.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Konig
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesraths
und des Reichstags,was folgt:

Der Reichskanzlerwird ermächtigt,zum Ankauf eines Grundstücksund
ba Errichtungvon Dienstgebäudenfür das Generalkonsulatin Schanghai einen
etragbis zur Höhevon 260 000 Mark zu verwenden. Die erforderlicheSumme

ist aus den bereitestenMitteln desReichshaushaltszu entnehmenund als außer=
etatsmäßigeAusgabezu verrechnen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBad Gastein, den 20.Juli 1884.

(I. S.) Wilbelm.
Fürst von Bismarck.

Reichs=Gesetzbl.1884. 36

Ausgegebenzu Berlin den 2. August 1884.
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(Nr. 1561.) Gesetz,betreffenddie Einziehungder mit demDatum vom 11. Juli 1874 aus=
gefertigtenReichskassenscheine.Vom 21. Juli 1884.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

Die Bestimmungdes §. 5 Absatz1 desGesetzes,betreffenddie Ausgabe
von Reichskassenscheinen,vom 30.April 1874 (Reichs=Gesetzbl.S. 40) tritt be=
züglichder mit demDatum vom 11. Juli 1874 ausgefertigtenReichskassenscheine
mit Ende des Monats Juni 1885 außerWirksamkeit.

Vom I. Juli 1885 ab werdendieseScheine nur nochbei der Königlich
preußischenKontrole der Staatspapiereeingelöst.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBad Gastein,den21. Juli 1884.

(. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.



Inhalt:

Seine Majestätder DeutscheKaiser,
König von Preußen,im Namen des
DeutschenReichs, und Seine Majestät
derKönig derBelgier,gleichmäßigvon
dem Wunschebeseelt,in wirksamerer
Weisein beidenLänderndenSchutzan
WerkenderLiteraturundKunstzu ge=
währleisten,habenden Abschlußeiner
besonderenUebereinkunftzu diesemZwecke
beschlossenundzuIhrenBevollmächtigten
ernannt,nämlich:
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
den Herrn Paul Grafen von
Hatzfeldt=Wildenburg, Aller=
höchstihrenStaatsminister und
StaatssekretärdesAuswärtigen
Amts

und
Seine Majestät der König der
Belgier:
den Herrn Gabriel August
Grafen van der Straten=
Ponthoz, Allerhöchstihren
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigtenMinister bei

Reichs=Gesezbl.1884.

Sa Majesté IEmpereur d’Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de I’Empire
allemand, et Sa Majesté le Roi des
Belges, également animés du désir
de garantir, d’une manière plus
eflicace, dans les deux pays, la
Protection des oeuyres littéraires ou
artistiques, ont résolu de conclure
à cet effletune Convention Spéciale.
et ont nommé pour leurs Pléni=
Potentiaires, savyoir:
Sa Majesté I'Empereur d’Alle-
magne, Roi de Prusse:
le Sieur Paul Comte de Hatz=
feldt-Wildenburg, Son Mi=
nistre d’Etat et Secrétaire
d’Etat au Département des
Affaires Etrangeres;

et:
Sa Majesté le Roi des Belges:

le Sieur Gabriel Auguste
Comte van der Straten=
Ponthoz, Son Envoyéd Extra=
ordinaire et Ministre Pléni=
potentiaire Près Sa Majesté

37
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Seiner Majestät demDeutschen
Kaiser,König von Preußen,

und
denHerrnLeo Biebuyck, Aller=
höchstihrenDirektordesHandels=
und des Konsulatswesensim
Ministerium der auswärtigen
Angelegenheiten;

welche,nach gegenseitigerMittheilung
ihrer in guter und gehörigerForm be=
fundenenVollmachten, folgendeArtikel
vereinbarthaben:

Artikel 1.
Die UrhebervonWerkenderLiteratur

oder Kunst sollen, gleichvielob diese
Werkeveröffentlichtsind odernicht, in
jedemder beidenLänder gegenseitigsich
der Vortheile zu erfreuenhaben,welche
daselbstzum Schutzevon Werkender
LiteraturoderKunstgesetzlicheingeräumt
sindodereingeräumtwerden. Sie sollen
daselbstdenselbenSchutz und dieselbe
RechtshülfegegenjedeBeeinträchtigung
ihrer Rechtegenießen,als wenn diese
BeeinträchtigunggegeninländischeUr=
heberbegangenwäre.
Diese Vortheile sollen ihnen jedoch

gegenseitignur so lange zustehen,als
ihre Rechtein demUrsprungslandein
Kraft sind, und sollenin demanderen
LandenichtüberdieFrist hinausdauern,
welchedaselbstdeninländischenUrhebern
gesetzlicheingeräumtist.
Der Ausdruck„Werke derLiteratur

oderKunst“ umfaßtBücher,Brochüren
oder andere Schriftwerke;dramatische
Werke,musikalischeKompositionen,dra=
matisch=musikalischeWerke; Werke der
zeichnendenKunst, der Malerei, der
Bildhauerei; Stiche, Lithographien,
Illustrationen, geographischeKarten)

—.

Empereur d’Allemagne, Roi
de Prusse,

et

le Sieur Lé0n Biebuyek, Son
Directeur du Commerce et
des Consulats au Ministeère
des Affaires Etrangeres;

lesquels, après setre communiqué
leurs pleins-pouvoirs, trouvés en
bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants:

AncE 1.
Les auteurs ’oeuyres littéraires

Ou artistiques, qdueces Oeuvressoient
Publiéces ou non, jouiront, dans
chacun des deux pays réeiproque=
ment, des avantages qui yFsont ou
seront accordés par la loi pour
la protection des ouvrages de litté=
rature ou d’art, et ils y auront la
méme protection et le méme recours
1IEégalcontre toute atteinte portéecà
leurs droits, due si cette atteinte
avait ét6 commiseà Tégarddauteurs
nationaux.
Toutefois ces avantages ne leur

seront réciproquement assurés due
pPendantTexistence de leurs droits
dans leur pays Torigine, et la durée
de leur jouissance dans l’autre pay“s
ne pourra exeéder celle fixée par
la loi pour les auteurs nationaux.
Liexpression „deuvres littéraires

u artistiqduesecomprend les livres,
brochures ou autres Gerits; les oeu=
Vres dramatiques, les compositions
musicales, les deuvres dramatico=
musicales; les deuvres de dessin, de
Peinture, de sculpture, de grawyure;
les lithographies, les illustrations.



geographische,topographische,architek=
tonischeodernaturwissenschaftlichePläne,
Skizzenund Darstellungenplastischer
Art; undüberhauptjedesErzeugnißaus
demBereichederLiteratur, Wissenschaft
oderKunst.

Artikel 2.
Die Bestimmungendes Artikels1

sollenauchAnwendungfindenauf die
VerlegersolcherWerke,welchein einem
derbeidenLänderveröffentlichtsind und
derenUrhebereiner drittenNation an=
gehört.

Artikel 3.
Die gesetzlichenVertreteroderRechts=

nachfolgerderUrheber,Verleger,Ueber=
setzer,Komponisten,Zeichner, Maler,
Bildhauer, Kupferstecher,Architekten,
Lithographenu. s.w. sollen gegenseitig
in allen BeziehungendieselbenRechte
genießen, welchedie gegenwärtigeUeber=
einkunftdenUrhebern,Verlegern,Ueber=
setzern,Komponisten,Zeichnern,Malern,
Bildhauern, Kupferstechern,Architekten
und Lithographenselbstbewilligt.

Artikel 4.
Es soll gegenseitigerlaubt sein, in

einemder beidenLänderAuszügeoder
ganzeStückeeineszumerstenMale in
demanderenLande erschienenenWerkes
zuveröffentlichen,vorausgesetzt,daßdiese
Veröffentlichungausdrücklichfür den
Schul= oder Unterrichtsgebrauchbe=
stimmt und eingerichtetoder wissen=
schaftlicherNatur ist.
In gleicherWeisesoll es gegenseitig

erlaubtsein,Chrestomathien,welcheaus
Bruchstückenvon Werken verschiedener
Urheberzusammengesetztsind, zu ver=

les cartes géographiqdues;les plans,
croquis et deuvres plastiques, rela=
tifs à la géographie, à la topogra=
Phie, à Tarchitecture ou aux sciences
naturelles; et en général toute pro=
duction duelconque du domaine lit=
téraire, scientifique ou artistique.

AnriOTE 2.
Les stipulations de Tarticle 1

Fappliqueront également aux édi=-
teurs d’oeuvres publides dans l’un
des deux pays et dont Tauteurappar=
tiendrait à une nationalité tierce.

Alnrich 3.
Les mandataires LEGgauxou ayants=

cause des auteurs, éGditeurs,traduc=
teurs, compositeurs, dessinateurs,
Peintres, sculpteurs, graveurs, arehi=
tectes, lithographes etc.jouiront réei=
Droquement et à tous égards des
mémes droits due ceux due la
Présente Convention accorde aux
auteurs, Editeurs, traducteurs, com=
Dositeurs, dessinateurs, peintres,
sculpteurs, graveurs, architectes et
lithographes eux-mémes.

Anickh 4.

Sera réciproquement lieite la pu=
blication, dans Pun des deux pays,
Textraits ou de morceaux entiers
run ouvrage ayant paru pour la
Première fois dans Pautre, pourvu
due cette publication soit Spéciale-
ment approprice et adaptée pour
Tenseignement., ou qwelle ait un
Caractère scientifique.
Sera également licite la publi=

cation réeiproque de chrestomathies
composéesde fragments Touwrages
de divers auteurs, ainsi due Tin=

37“
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öffentlichen,sowiein eineChrestomathie
oder in ein in dem einender beiden
Länder erscheinendesOriginalwerk eine
in dem anderenLande veröffentlichte
ganzeSchrift von geringeremUmfange
aufzunehmen.
Es muß jedochjedesmalder Name

desUrhebersoderdieQuelle angegeben
sein, aus welcherdie in denbeidenvor=
stehendenAbsätzengedachtenAuszüge,
Stückevon Werken,Bruchstückeoder
Schriftenherrühren.

Die BestimmungendiesesArtikels
finden keineAnwendungauf die Auf=
nahme musikalischerKompositionenin
Sammlungen, welchezum Gebrauche
für Musikschulenbestimmtsind;vielmehr
gilt einederartigeAufnahme,wennsie
ohne Genehmigungdes Komponisten
erfolgt, als unerlaubterNachdruck.

Artikel 5.
Artikel, welcheaus den in einemder

beiden Länder erschienenenZeitungen
oder periodischenZeitschriftenentnommen
sind,dürfenin demanderenLandeimOri=
ginaloderin Uebersetzunggedrucktwerden.
Jedoch soll dieseBefugniß sichnicht

auf denAbdruck,im Original oderin
Uebersetzung,von Feuilleton=Romanen
odervonArtikelnüberWissenschaftoder
Kunst beziehen.
Das Gleichegilt von anderen,aus

Zeitungenoder periodischenZeitschriften
entnommenengrößerenArtikeln, wenn
die Urheber oder Herausgeberin der
Zeitung oder in der Zeitschriftselbst,
worin dieselbenerschienensind, aus=
drücklicherklärt haben, daß sie deren
Nachdruckuntersagen.
In keinemFalle soll die im vor—

stehendenAbsatzgestatteteUntersagung

sertion, dans une ehrestomathie ou
dans un ouvrage original publié
dans P’un des deux pays, Tun Gerit
entier de peu d’étenduepublié dans
Tautre.

II est entendu dqu’il devra tou=
jours étre fait mention du nom de
Tauteur ou de la source à laquelle
seront empruntés les extraits, mor=
ceaux, fragments ou Gcrits dont il
Fagit dans les deux paragraphes
Précédents.
Les dispositions du présentarticle

ne sont Pas applicables aux com=
Dositionsmusicales insé#réesdansdes
recueils destinés à des écoles de
musique, une insertion de cettenature
sans le consentement ducompositeur
Gtant considdrée comme une re=
Production illicite.

Anmic##5.
Les articles extraits de journaux

un des deux pays pourront étre
reproduits, en original ou en tra=
duction, dans autre pays.
Mais cette facultéene Fétendra pas

à la reproduction, en original ou
en traduction, des romans-feuilletons,
Ou des articles de science ou Tart.

II en sera de méme pour les
autres articles de qdueldueétendue.
extraits de journaux ou de recueils
Périodiques, lorsque les auteurs ou
Kliteurs auront expressément dé=
claré, dans le journal ou le recueil
méme oh ils les auront fait paraitre.
dw’ils en interdisent la reproduction.
En aucun cas Pinterdiction stipulée

au Pparagrapheprécédent ne Fappli=



bei ArtikelnpolitischenInhalts Anwen=
dungfinden.

Artikel 6.
Das Recht auf Schutz der musika=

lischenWerkebegreiftin sichdie Unzu=
lässigkeitder sogenanntenmusikalischen
Arrangements, nämlich der Stücke,
welchenachMotiven aus fremdenKom=
positionenohneGenehmigungdesUr=
hebersgearbeitetsind.
Den betreffendenGerichtenbleibtes

vorbehalten,die Streitigkeiten,welche
bezüglichder AnwendungobigerVor=
schriftetwa hervortretensollten, nach
Maßgabe der Gesetzgebungjedes der
beidenLänderzu entscheiden.

Artikel 7.
Um allen Werkender Literaturund

Kunst den im Artikel 1 vereinbarten
Schutzzu sichernunddamitdieUrheber
der gedachtenWerke, bis zum Beweise
des Gegentheils,als solcheangesehen
und demgemäßvor denGerichtenbeider
Länder zur Verfolgungvon Nachdruck
undNachbildungzugelassenwerden,soll
es genügen, daß ihr Name auf dem
Titel desWerkes,unterderZueignung
oder Vorrede, oder am Schlussedes
Werkesangegebenist.
Bei anonymen oder pseudonymen

Werkenist der Verleger, dessenName
aufdemWerkesteht,zurWahrnehmung
der demUrheberzustehendenRechtebe=
fugt. Derselbegilt ohneweiterenBeweis
als Rechtsnachfolgerdesanonymenoder
pseudonymenUrhebers.

Artikel 8.
Die Bestimmungendes Artikels 1

sollen auf die öffentlicheAufführung
musikalischer,sowie auf die öffentliche

qduera aux articles de discussion
Politique.

An#iCTEE6.

Le droit de protection des oeuyres
musicales entraine TFinterdiction des
morceaux dits arrangementsde mu=
sique, composés, sans le consentement
de Tauteur, sur des motifs extraits
de ces çOeuvres.

Les contestationsqui S’eléveraient.
sur Tapplication de cette clause de=
meureront réservéesà Tappréciation
des tribunaux respectits conformé=
ment à la Igislation de chacun des
deux pays.

ARvIoIE 7.

Pour assurer à tous les ouvrages
de littẽrature ou Tart la protection
stibpuldeà Tarticke 1“ et pour qdue
les auteurs desdits ouvrages scient,
jusqufd preue contraire, considérés
comme tels et admis en conséquence
devant les tribunaux des deux pays
à exercer des poursuites contre les
contrefacons, i#luffira que leur nom
soit indiqué sur le titre de Touwrage,
au bas de la dédicace ou de la
Préface, ou à la fin de Touvrage.
Pour les oeuvres anonymes ou

Pseudonymes, Déditeur dont le nom
est indiqué sur Touvrage, est fondd
à Sauvegarderles droits appartenant
à Tauteur. II est sans autre preue
réputé ayant-droit de Tauteur ano=
nyme ou pseudonyme.

ARVIOIE 8.
Les stipulations de Tarticle 1“

F’appliqueront également à Texé=
cutionpubliquedesdeuyresmusicales,



Darstellung dramatischeroderdramatisch=
musikalischerWerke gleichfalls Amwen=
dung finden.

Artikel 9.
Den Originalwerkenwerdendie in

einemder beidenLänder veranstalteten
Uebersetzungeninländischeroder fremder
Werkeausdrücklichgleichgestellt.Dem=
zufolgesollen dieseUebersetzungenrück=
sichtlichihrerunbefugtenVervielfältigung
in demanderenLande, den im Artikel 1
festgesetztenSchutzgenießen.
Es ist jedochwohlverstanden,daßder

Zweckdes gegenwärtigenArtikels nur
dahingeht, denUebersetzerin Beziehung
auf die von ihm gefertigteUebersetzung
desOriginalwerkeszu schützen,keines=
wegsaber demerstenUebersetzerirgend
eines in todter oder lebenderSprache
geschriebenenWerkesdas ausschließliche
Uebersetzungsrechtzu übertragen,außer
in demim folgendenArtikelvorgesehenen
Falle und Umfange.

Artikel 10.
Den Urhebernin jedemder beiden

Länder soll in dem anderen Lande
währendzehnJahre nachdemErscheinen
dermit ihrerGenehmigungveranstalteten
UebersetzungihresWerkesdasausschließ=
licheUebersetzungsrechtzustehen.
Die Uebersetzungmuß in einemder

beidenLändererschienensein.
BehufsdesGenussesdesobengedachten

ausschließlichenRechtesist eserforderlich,
daß die genehmigteUebersetzunginner=
halb einesZeitraumesvon dreiJahren,
von der VeröffentlichungdesOriginal=
werkes an gerechnet,vollständig er=
schienensei.
Bei den in Lieferungenerscheinenden

Werkensoll der Lauf der in demvor=

ainsi du’a la représentationpublidue
des odeuvresdramatiques ou drama-=
tico-musicales.

An#icrz 9.
Sont expressémentassimiléesaux

ouvrages originaugx les traductions
faites, dans Fun des deux pays,
Touvrages nationaux ou étrangers.
Ces traductionsjouiront à ce titre de
la Protectionstipuléepar T’article1
en ce dui concerne leur reproduction
non autorisée dans Tautre pays.
II est bien entendu, toutefois,due

Tobjet du présent article est sim=
Plement de protéger le traducteur
Dar rapport à la version qu'il a
donnée de Touvrage original, et
non pas de conférer le droit ex=
clusif de traduction au premier tra=
ducteur d’'un ouvrage quelconque,
Grit en langue morte ou vivante,
hormis le cas et les limites prévus
Par Tarticle ci-apres.

Anricr# 10.
Les auteurs de chacun des deux

Pays jouiront, dans TPautrepays, du
droit exclusif de traduction sur leurs
ouvrages pendant dix annéesapres
la publication de la traduction de
leur ouvrage autorisée par eux.
La traduction devra éetrepubliée

dans P’un des deux pays.
Pour jouir du bénélice de cette

disposition, ladite traduction au=
torisce devra Paraitre en totalité
dans le délai de trois années à
compter de la publication de Tou=
Vrage criginal.

Pour les ouvrages publiés par
TIivraisons, le terme des trois années



stehendenAbsatzfestgesetztendreijährigen
Frist erst von der Veröffentlichungder
letztenLieferungdesOriginalwerkesan
beginnen. Falls die Uebersetzungeines
Werkeslieferungsweiseerscheint,soll die
im erstenAbsatzfestgesetztezehnjährige
Frist gleichfallserstvondemErscheinen
der letztenLieferungderUebersetzungan
zu laufen anfangen.

Indessensoll beiWerken,welcheaus
mehrerenin Zwischenräumenerscheinenden
Bändenbestehen,sowiebeifortlaufenden
BerichtenoderHeften,welchevonliterari=
schenoderwissenschaftlichenGesellschaften
oder von Privatpersonenveröffentlicht
werden,jederBand, jederBericht oder
jedesHeft, bezüglichder zehnjährigen
und der dreijährigenFrist, als ein be=
sonderesWerk angesehenwerden.
Die Urheberdramatischeroderdrama=

tisch=musikalischerWerkesollen,während
der Dauer ihres ausschließlichenUeber=
setzungsrechtes,gegenseitiggegendienicht
genehmigteöffentlicheDarstellungder
UebersetzungihrerWerkegeschütztwerden.

Artikel 11.
Wenn derUrhebereinesmusikalischen

oderdramatisch=musikalischenWerkessein
Vervielfältigungsrechtan einenVerleger
für eines der beidenLänder mit Aus=
schlußdes anderenLandesabgetreten
hat, sodürfendiedemgemäßhergestellten
EremplareoderAusgabendiesesWerkes
in dem letzterenLande nicht verkauft
werden;vielmehr soll die Einführung
dieserExemplareoderAusgabendaselbst
als Verbreitung von Nachdruckan=
gesehenund behandeltwerden.
Die Werke, auf welchevorstehende

Bestimmung sich bezieht,müssenauf

stipulé au paragraphe préeédent ne
commencera à courir qu’'n dater de
la publication de la dernière lipraison
de Touwrageoriginal. Dans le cas
On la traduction d’un ouvrage pa=
raftrait par livraisons, le terme de
dix annéesstipulé au paragraphe 1°
ne commencera éGgalementà courir
dun dater de la publication de la
dernière livraison de la traduction.
II estentenduque,pour les oeuvres

composées de plusieurs volumes
Publiés par intervalles, ainsi qdue
Dour les bulletins ou cahiers publiés
Dar des sccictés littéaires ou sa-
Vantesoupar desparticuliers, chaque
volume, bulletin ou cahier sera, en
ßceequi concerne les termes de dix
amnes et de trois années, considéré
comme un ouvrage séparé.
Les auteurs d’oeuvres dramatiques

u dramatico-musicales seront, pen=
dant la durée de leur droit exclusif
de traduction, réciproquement pro=
tégé contre la représentation pu=
blique non autoriséede la traduction
de leurs ouvrages.

An##ichE 11.
Lorsque auteur d’une oeuvre

musicale ou dramatico-musicale aura
Jcédéson droit de publication à un
Gditeur pour le territoire de Tun
des deux pays à Texclusion de
Tautre, les exemplaires ou éditions
de cette oeuvre ainsi publiés ne
Pourront étre vendus dans cedernier
Days, et Pintroduction de ces exem=
Plaires ou éditions y sera considérée
et traitée commemise en circulation
d'une contrefacçon.
Les ouvrages auxquels s'applique

cette disposition devront porter, sur
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ihrem Titel und auf ihrem Umschlag
denVermerktragen:„In Deutschland
(in Belgien) verboteneAusgabe“.
UebrigenssollendieseWerkein beiden

Ländern zur Durchfuhr nach einem
dritten Lande unbehindertzugelassen
werden.
Die Bestimmungendesgegenwärtigen

Artikelsfindenaufanderealsmusikalische
oderdramatisch=musikalischeWerkekeine
Anwendung.

Artikel 12.

Die Einfuhr, die Ausfuhr, die Ver=
breitung,derVerkaufunddasFeilbieten
von Nachdruck oder unbefugtenNach=
bildungenist in jedemderbeidenLänder
verboten,gleichviel,ob dieserNachdruck
oderdieseNachbildungenaus einemder
beidenLänder oder aus irgend einem
drittenLandeherrühren.

Artikel 13.

JedeZuwiderhandlunggegendieBe=
stimmungender gegenwärtigenUeber=
einkunftsoll die Beschlagnahme,Ein=
ziehung und Verurtheilungzu Strafe
und Schadensersatz,nachMaßgabeder
betreffendenGesetzgebungen,in gleicher
Weisezur Folge haben,wie wenndie
Zuwiderhandlungein Werk oder Er=
zeugnißinländischenUrsprungsbetroffen
hätte.
Die Merkmale,auswelchenderThat=

bestanddes Nachdrucksoder der un=
befugtenNachbildungsich ergiebt,sind
durch die betreffendenGerichte, nach
Maßgabederin jedemderbeidenLänder
geltendenGesetzgebung,festzustellen.

leur titre et couverture, les mots:
„Edition interdite en Allemagne
(en Belgique).
Toutefois cesouvrages seront libre.

ment admis dans les deux pays
Pour le transit à destination d’'un
Pays tiers.
Les dispositionsdu présent article

ne sont pas applicables à des
ouvrages autres due les oeuvres
musicalesou dramatico-musicales.

AnricrE 12.

Lintroduction, PTexportation, la
circulation, la vente et Texposition,
dans chacun des deux pays, Tou-=
Vrages contrefaits ou d’objets de
reproduction non autorisée, sont
Prohibées, soit due lesdites contre=
facons ou reproductions non auto=
risées proviennent de Pun des deux
Pays, scit du’elles proviennent d’'un
Pays tiers duelconque.

Anrierz 13.

Toute contravention aux dispo=
sitions de la présente Convention
entrainera les Saisies, confiscations,
condamnations aux peines correc=
tionnelles et aux dommages intéréts,
déterminées par les Ilégislations
respectives, de la méme manière
due si Pinfraction avait ét6commise
au préjudice d'un ouvrage ou d’une
Production '’origine nationale.
Les caractèresconstituant la con=

trefacon ou la reproduction illicite
seront déterminéspar les tribunaux
respectifs daprès la gislation en
vigueur dans chacun des deux pays.



Artikell4.
Die Bestimmungendergegenwärtigen

Uebereinkunftsollenin keinerBeziehung

tragschließendenTheile zustehendeRecht
beeinträchtigen,durch Maßregeln der
GesetzgebungoderinnerenVerwaltung,
die Verbreitung,die Darstellungoder
das Feilbieteneines jedenWerkes oder
Exzeugnisseszuüberwachenoderzuunter=
sagen,in Betreff dessendie zuständige
Behörde diesesRecht auszuübenhaben
würde.
Ebenso beschränktdie gegenwärtige

Uebereinkunftin keinerWeise dasRecht
des einenoder des anderender beiden
Hohen vertragschließendenTheile, die
Einfuhr solcherBücher nachseinemGe=
bietezu verhindern,welchenach seinen
innerenGesetzenoderin Gemäßheitseiner
mit anderenMächtengetroffenenAb=
kommenfür Nachdruckerklärtsind oder
erklärtwerden.

Artikel 15.
Die in der gegenwärtigenUeberein=

kunft enthaltenenBestimmungensollen
auf die vor derenInkrafttreten vor=
handenenWerkemitdenMaßgabenund
unter den BedingungenAnwendung
finden,welchedas derUebereinkunftan=
gehefteteProtokoll vorschreibt.

Artikel 16.
Die HohenvertragschließendenTheile

sind darüber einverstanden,daß jeder
weitergehendeVortheil oder Vorzug,
welcherkünftighinvonSeiteneines Der=
selbeneinerdrittenMacht in Bezugauf
die in der gegenwärtigenUebereinkunft
vereinbartenPunkte eingeräumtwird,
unterderVoraussetzungderReziprozität,
Reichs-Gesetzbl. 1884.

AnricTE 14.

Les dispositions de la présente
Convwention ne pourront porter pré=
judice en qducidue ce sbit, au droit
qdui appartient à chacune des deux
Hautes Parties contractantes de per=
mettre, de surveiller ou d’interdire,
Par des mesures de lEgislation ou
de police intérieure, la circulation,
la représentation, ou Texposition de
tout oduvrageou production à Légard
desquels Pautorité compétenteaurait
à exercer &cedroit.
La présenteConvention ne porte

également aucune atteinte au droit
de Tune ou de T’autre des deux
Hautes Parties contractantes de pro=
hiber PTimportationsur son propre
territoire des livres qui, d’apres ses
lois intérieures ou des stipulations
souscrites avec d’autres Puissances,
sont ou seraient déclarés étre des
contrefacons.

An#T#cTE15.

Les dispositions contennes dans
la présenteConvention seront appli=
cables aux Oeuvres antérieures à sa
mise en vigueur, socus les réserves
et conditions énoncées au protocole
qui §y trouve annezxé.

An#icr 16.

Les Hautes Parties contractantes
conviennent due tout avantage ou
Privilege plus étendu qui serait
ultérieurement accord par Fune
d'’Elles à une tierce Puissance, en
ßceequi concerne les dispositions
de la présente Convention, sera,
sus conditionde réciprocité,acquis
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den Urheberndes anderenLandes oder
derenRechtsnachfolgernohne weiteres
zu Stattenkommensoll.
Sie behaltensichübrigensdas Recht

vor, im Wege der Verständigungan
der gegenwärtigenUebereinkunftjede
VerbesserungoderVeränderungvorzu—
nehmen,derenNützlichkeitsichdurchdie
Erfahrung herausstellensollte.

Artikel 17.
Die gegenwärtigeUebereinkunfttritt

an die Stelle der früher zwischenBel=
gien und einzelnendeutschenStaaten
abgeschlossenenLiterarkonventionen.

Sie soll währendsechsJahre von
demTage ihres Inkrafttretensan in
Geltungbleiben,und ihreWirksamkeit
soll alsdannso lange,bis sievon dem
einenoder anderender Hohen vertrag=
schließendenTheilegekündigtwird, und
nochein Jahr nacherfolgterKündigung
fortdauern.

Artikel 18.
Die gegenwärtigeUebereinkunftsoll

ratifizirtunddieRatifikations=Urkunden
sollensobaldals möglichin Berlin aus=
gewechseltwerden.
Sie soll in beidenLänderndreiMo=

natenachderAuswechselungderRati=
fikationenin Kraft treten.
Zu Urkund dessenhabendie beider=

seitigenBevollmächtigtendiegegenwär=
tige Uebereinkunftvollzogen und ihre
Siegel beigedrückt.
So geschehenzu Berlin, den 12. De=

zember1883.

(L. S.) Graf von Hatfeldt.

de plein droit aux auteurs de lautre
Pays ou à leurs ayants-cCcause.

Elles se réservent d’ailleurs la,
d’'un commun

accord, à la présente Convention
toute amélioration ou modilication
dont Texpérience aurait démontré
Topportunité.

Anricrn 17.
La présente Conwentionest desti=

née à remplacerles Conventionslit=
téraires qui ont été antérieurement
conclues entre la Belgique et divers
Etats allemands.
Elle restera en vigueur pendant

six annéesà partir du jour on elle
aura été mise à exécution et con=
timuera ses effets jusqu'n ce qwelle
ait &é dénoncéepar l’une ou lautre
des Hautes Parties contractantes et
bendant une année encore apres sa
dénonciation.

ARvicIEx 18.
La Présente Convention sera ra=

tilüce ct les ratifications en seront
SEchangéesà Berlin le plus teétpos=
sible.
Elle sera exécutoire dans les deux

Pays trois mois apres T’échangedes
ratifications.
LEn foi de ducoi les Plénipoten=

tiaires respectifs ont signé la pré=
sente Convention et Tont revétue du
cachet de leurs armes.
Fait à Berlin, le 12Décembre 1883.

(L. S.) Cte Auguste van der
Straten-Ponthoz.

(L. S.) Léon Biebuyck.



Protokoll.

De es von denunterzeichnetenBevoll=
mächtigtenfürnothwendigerachtetworden
ist, dieRechte,welchederArtikel15 der
untermheutigenTage zwischenDeutsch=
landundBelgienabgeschlossenenLiterar=
konventionden Urhebernder vor deren
InkrafttretenvorhandenenWerkebeilegt,
näherzu bestimmenund zu regeln,so
habendieselbenFolgendesvereinbart:
1. Die WohlthatderBestimmungen

der Uebereinkunftvom heutigenTage
wird denjenigenvor derenInkrafttreten
vorhandenenWerken der Literatur und
Kunst zuTheil, welcheetwaeinengesetz=
lichen Schutz gegenNachdruck,gegen
Nachbildung, oder gegen unerlaubte
Uebersetzungnichtgenießen,oderdiesen
Schutzin FolgederNichterfüllungvorge=
schriebenerFörmlichkeitenverlorenhaben.

Der DruckderExemplare,derenHer=
stellung beim Inkrafttretender gegen=
wärtigen Uebereinkunfterlaubterweise
im Gange ist, soll vollendetwerden
dürfen;dieseExemplaresollenebensowie
diejenigen,welchezu demgleichenZeit=
punkteerlaubterweisebereitshergestellt
sind, ohne Rücksichtauf die Bestim=
mungenderUebereinkunft,verbreitetund
verkauftwerden dürfen, vorausgesetzt,
daßinnerhalbdreierMonate, in Gemäß=
heitdervondenbetreffendenRegierungen
erlassenenAnordnungen, die bei dem
Inkrafttreten angefangenenoder fertig
gestelltenExemplaremit einem beson=
derenStempel versehenwerden.

Protocole.

Les Plénipotentiaires Soussignés
ayant jugé nécessaire de préciser et
réglementer les droits accordés, par
IArticle 15 de la Convention Litté=
raire conclue en date de cejour entre
IAllemagne et la Belgique, aus
auteurs d’ouvrages antérieurs à la
mise en vigueur de cetteConvention.
sont convemss de ce qui Suit:
1“ Le bénélice des dispositions

de la Convention conclue en date
de ce jour est acquis aux çeuyres
littéraires et artistiques antérieures
à la mise en vigueur de la Conven=
tion, qui ne jouiraient pas de la
Protection légale contre la réim=
Pression, la reproduction, ou la tra=
duction illicites, ou qui auraient
perdu cette protection par suite du
#non-accomplissementdes formalités
exigées.
L’impression des exemplaires en

cours de fabrication licite au moment
de la mise en vigueur de la présente
Convention pourra étre achevée; ces
eqemplaires, ainsi que ceux qui se=
raient deja licitement imprimés à ce
méme moment, pourront, non-obstant
les dispositions de la Convention,
étre mis en circulation et en vente.
sous la condition due, dans un délai
de trois mois, un timbre spécial sera
apposé, par les soins des Gouverne=-
ments respectifs, sur les exemplaires
commencés ou achevés lors de la
mise en vigueur.
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EbensosollendiebeimInkrafttreten
der gegenwärtigenUebereinkunftvor—
handenenVorrichtungen,wie Stereo=
typen,Holzstöckeund gestochenePlatten
aller Art, sowielithographischeSteine,
während eines Zeitraumes von vier
Jahren von diesem Inkrafttreten an
benutztwerden dürfen, nachdemsie
innerhalb der in dem vorstehendenAbsatz
erwähnten dreimonatlichenFrist mit
einem besonderenStempel versehen
worden sind.
Auf Anordnungder betreffendenRe=

gierungensoll ein Inventar der Exem=
plarevonWerkenundderVorrichtungen,
welcheim Sinne diesesArtikels erlaubt
sind, aufgenommenwerden.

2. Was die öffentlicheAufführung
dermusikalischen,dramatischenoderdra=
matisch=musikalischenWerkeanlangt,so
findetdie rückwirkendeKraft der gegen=
wärtigenUebereinkunftnur auf die seit
dem 20. August 1863 vorhandenen
WerkeAnwendung.
Jedochsollendiejenigendramatischen

oder dramatish=umstsalisßen Werke,
welchenach jenemTage in einemder
beidenLänder veröffentlichtoderauf=
geführtund in demanderenLandevor
dem Inkrafttreten der gegenwärtigen
Uebereinkunft,im Original oder in
Uebersetzung,öffentlichaufgeführtworden
sind, den gesetzlichenSchutz gegenun=
befugteAufführung nur insoweitge=
nießen, als sie nach dem bisherigen
Vertragsrechtgeschütztwaren.

3. Die Wohlthat derBestimmungen
gegenwärtigerUebereinkunftsoll auch
denjenigenWerken,welchewenigerals
drei Monate vor demInkrafttretener=
schienensind, und bezüglichderendaher

De mémeles appareils, tels qdue
clichés, bois et planches gravés de
toute sorte, ainsi qdue les pierres
lithographiques, existant lors de la
mise en vigueur de la présente
Convention, pourront étre utilisés
pPendantun délai de qduatreans à
dater de cettemise envigueur, apres
avoir été revétus, dans les trois
mois mentionnés au paragraphe pré=
cédent, d'un timbre Spécial.

II sera dressé, par les soins des
Gouvernementsrespectifs,un inven=
taire des exemplaires d’ouwrages et
des appareils autorisés aux termes
du présent article.

2° Quant à Texécution ou à la
représentation publiques des odeuvres
musicales, dramatiques ou drama-=
tico-musicales la force rétroactive
de la présente Convention ne Fap=
plique qdu’aux odeuvrespostérieures
à la date du 20 Acüt 1863.
Toutefois les deuvresdramatiques

ru dramatico-musicales qui ont été
publiées ou représentéeesdans Pun
des deux pays depuis cette date et
dui ont été représentéespublique-
ment, en original ou en traduction,
dans Tautre avant la mise en vi=
gueur de la présente Convention,
ne jouiront de la protection lGgale
contrela représentationillicite duau=
tant qdwellesauraient été protégées
eenvertu du droit conventionnel
antérieur.
3“ Le bénéfice des dispositions

de la présenteConvention est Egale=
ment acquis aux ouvrages dui, pu=
bliés depuismoins de trois mois au
moment de sa mise en vigueur,



.-

die gesetzlicheFrist für die in den
früheren Uebereinkommenzwmwischen
Belgienund einzelnendeutschenStaaten
vorgeschriebeneEintragung noch nicht
abgelaufenist, zuStattenkommen,und
zwar ohne daß die Urheberzur Er=
füllungjenerFörmlichkeitgehaltenwären.

4. AnlangenddasUebersetzungsrecht,
sowie die öffentlicheAufführung der
UebersetzungenvonWerken,welchebeim
Inkrafttretender gegenwärtigenUeber=
einkunftnochnachdenfrüherenUeber=
einkommengeschütztsind, so soll die in
den letzterenauf fünf Jahre bemessene
Dauer jenesRechtesunter derVoraus=
setzungaufzehnJahreverlängertwerden,
daß entwederdie fünfjährigeFrist beim
Inkrafttretender gegenwärtigenUeber=
einkunftnochnichtabgelaufenist, oder
aber, im Falle desschonerfolgtenAb=
laufes, seitdemkeineUebersetzunger=
schienenist, beziehungsweisekeineAuf=
führungstattgefundenhat.

Ebensosollen die Urheberbezüglich
desUebersetzungsrechtesan ihrenWerken,
sowieder öffentlichenAufführung von
Uebersetzungendramatischeroder dra=
matisch=musikalischerWerke,insoweites
sichum die durchdiefrüherenUeberein=
kommenfür denBeginn oder für die
Vollendung der Uebersetzungenfestge=
setztenFristen handelt, unter den im
vorstehendenAbsatzvorgesehenenVoraus=
setzungen,diedurchdiegegenwärtigeUeber=
einkunftgewährtenVortheile genießen.
Das gegenwärtigeProtokollsoll, als

integrirenderTheil der Uebereinkunft
vom heutigenTage, mit derselbenrati=
fizirt werdenundgleicheKraft, Geltung
undDauerwiedieseUebereinkunfthaben.

—

seraientencoredans le deélai1é6gal
Pour Tenregistrement preserit par
les Conventions précédemment con=
clues entre la Belgique et divers
Etats allemands; et ce, sans due les
auteurs scient astreints à Taccom=
Plissement de cette formalité.

4 Pour le droit de traduction,
ainsi due pour la représentationpu=
blique en traduction des ouvrages
dont la protection sera, au moment
de la mise en vigueur de la pré=
sente Convention, garantie encore
Par les Conventions antérieures, la
durée de ce droit, due ces dernières
Conventions limitaient à cind années,
sera prorogée à dix années dans le
cas on le délai de cind années ne
sera pas encore expiré au moment
de la mise en vigueur de la pré=
sente Convention, ou bien 8i, ce
délai étant expiré, aucunetraduction
n'a paru depuis lors, ou aucunere=
DPrésentationn’a eu lieu.
Les auteurs jouiront également,

pour le droit de traduction de leurs
ouvrages et pour la représentation
publique en traduction des oeuyres
dramatiques ou dramatico-musicales,
des avantages accordés par la pré=
sente Convention en ce qui concerne
les délais stipuléspar les Conventions
antérieures pour le commencement
Ou l’achèvement des traductions,
s us les réservesfixéesauparagraphe
Précédent.
Le présent Protocole, dui sera

considéré comme faisant partie inté=
grante de la Conwentionen date de
ce jour et ratific avec elle, aura
méme force, valeur et durée qdue
cette Convention.



Zu Urkunddessenhabendie Bevoll—
mächtigtendas gegenwärtigeProtokoll
aufgenommenund dasselbemit ihrer
Unterschriftversehen.
So geschehenzuBerlin, den12. De=

zember1883.

Graf von Hatfeeldt.

En foi de quci les Plénipotentiaires
soussignés ont dressé le présent
Protocole et y ont apposé leurs
signatures.

Fait à Berlin, le 12 Décembre 1883.

Cte Auguste van der Straten=
Ponthor.

L éon Biebuyck.

11. August1884 stattgefunden.

Schlußprotokoll.

Is Begriff zur VollziehungderUeber=
einkunftzuschreiten,welchebehufsgegen=
seitigerGewährleistungdesSchutzesvon
WerkenderLiteraturundKunstunterm
heutigenTage zwischenDeutschlandund
Belgien abgeschlossenwordenist, haben
die unterzeichnetenBevollmächtigtendie
nachstehendenErklärungen und Vor=
behalteverlautbart:
1. Da nachdenBestimmungender

deutschenReichsgesetzgebungdie Dauer
des gesetzlichenSchutzesgegenNachdruck
und Nachbildungbei anonymenoder
pseudonymenWerken in Deutschland
auf dreißigJahre nachdemErscheinen
beschränktist, es sei denn, daß jene
Werke innerhalb dieserdreißig Jahre
unterdemwahrenNamendesUrhebers
eingetragenwerden,so wird verabredet,
daß es den Urhebern der in einem der
beidenLändererschienenenanonymenoder

Protocole de Cloture.

Au momert de Procéder à la signa=
ture de la Convention pour la
garantie réeiproque de la protection
des oeuvres de littéeature ou G’art,
conclue à la date de ce jour entre
IAllemagne et la Belgique, les Plé=
nipotentiaires soussignésont énoncé
les déclarationset réservessuivantes:

1° Aux termes de la Egislation
de PEmpire allemand., la durée de
la protection Iégale contre la contre=
facon ou la reproduction illicite
étant, pour les ouvrages anonymes
ou pseudonymes, limitée en Alle=
magne à trente annédesà partir de
la publication, à moins due lesdits
Ouvrages ne scient, dans les trente
ans, enregistrés sous le vrai nom
de Tauteur, il est entendu due les
auteursd’oeuvresanonymesoupseu=



pseudonymenWerke, oderderengesetzlich
berechtigtenRechtsnachfolgernfreistehen
soll, sich in dem anderenLande die
Wohlthat der normalen Dauer des
Rechtesauf Schutzdadurchzu sichern,
daß sie während der obenerwähnten
dreißigjährigenFrist ihre Werke unter
ihremwahrenNamenin demUrsprungs=
landenachMaßgabederdaselbstgelten=
den gesetzlichenoder reglementarischen
Vorschrifteneintragen oder deponiren
lassen.
2. Mit Rücksichtdarauf,daßnachder

deutschenReichsgesetzgebungphotogra=
phischeWerke nicht denjenigenWerken
beigezähltwerdenkönnen,auf welchedie
gedachteUebereinkunftAnwendung findet,
behaltendiebeidenRegierungensicheine
spätereVerständigungvor, um durch
ein besonderesAbkommen in beiden
LänderngegenseitigdenSchutzderpho=
tographischenWerkesicherzu stellen.

Zu Urkund dessenhabendie unter=
zeichnetenBevollmächtigtendas gegen=
wärtigeProtokoll,welchesohnebesondere
Ratifikation durch die bloße Thatsache
desAustauschesderRatifikationenzuder
Uebereinkunft,auf die es sich bezieht,
als von den betreffendenRegierungen
genehmigtund bestätigtgeltensoll, auf=
genommenund dasselbemit ihrerUnter=
schriftversehen.

So geschehenzu Berlin, den12. De=
zember1883.

Graf von Hatfeldt.

donymespubliées dans ’un desdeus
Pays, ou leurs ayants-Cause légale=
ment autorisés, auront la faculté de
sassurer dans Tautrepays le bénéfice
de la durée normale du droit de
Protection,en faisant, dans le délai
de trente ans ci-dessus mentionné,
enregistrer ou déposerleurs deuvres,
sous leur véritable nom dans le
ays Torigine, suivant les lois ou
reglements en vigueur dans ce pays.

2°La Ilégislationde I’Empire alle=
mand ne permettant pas de com=
Prendre les deuvresphotographiques
au nombre des ouvrages auxquels,
Fapplique ladite Convention, les
deux Gouvernements se réservent
de sentendre ultérieurement sur les
dispositions spéciales à prendre d’un
commun accord, à Teffet d'assurer
réciproquement dans les deux pays
la protection desditesdeuvresphoto=
graphiques.

En foi de duoi, les Plénipoten=
tiaires soussignées ont dressé le
PrésentProtocole, qui sera considéré
comme approuyé et sanctionné par
les Gouvernements respectifs, sans
autre ratification spéciale, par le
seul fait de éechangedes ratifications.
sur la Convention à laquelle il se
rapporte, et y ont apposé leurs
signatures.

Fait à Berlin, le 12Décembre 1883.

Cte Auguste van der Straten=
Ponthor.

Léon Biebuyck.



Seine Majestät der DeutscheKaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs, und Seine Majestät
derKönigderBelgier,vondemWunsche
beseelt,den Schutz der gewerblichen
Muster und Modelle wechselseitigsicher
zu stellen,habendenAbschlußeinerbe=
sonderenUebereinkunftzu diesemZweck
beschlossenundzuIhren Bevollmächtigten
ernannt,nämlich:

Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
den Herrn Paul Grafen von
Hatzfeldt=Wildenburg,Aller=

StaatssekretärdesAuswärtigen
Amts;

und

Seine Majestät der König der
Belgier:
den Herrn Gabriel August
Grafen van der Straten=
Ponthoz, Allerhöchstihren
außerordentlichenGesandtenund
bevollmächtigten Minister bei
Seiner Majestät demDeutschen
Kaiser, König von Preußen,

und
den Herrn Leo Biebunck,
Allerhöchstihren Direktor des
Handels= und des Konsulats=
wesensim Ministeriumderaus=
wärtigenAngelegenheiten;

welche,nach gegenseitigerMittheilung
ihrer in guter und gehörigerForm be=
findlichenVollmachten,folgendeArtikel
vereinbarthaben:

Vom 12. Dezember1883.

Sa MajestéEmpereur d’Allemagne,
Roi de Prusse, au nom de Empire
allemand, et Sa Majesté le Roi des
Belges, animés du deésir d’assurer
une protection réciproque aux dessins
et modeles industriels, ont résolu de
conclure à cet effet une Convention
spéciale et ont nommé pour leurs
Plénipotentiaires, Savoir:

Sa Majesté l’Empereur d’'Alle=
magne, Roi de Prusse:
le Sieur Paul Comte de Hatz=
feldt -Wildenburg, Son
Ministre d’Etat et Secrétaire
d’Etat au Département des
Affaires Etrangeres;

et

Sa Majesté le Roi des Belges:

Ie Sieur Gabriel Auguste
Comte van der Straten=
Ponthoz, Son Envoyé Extra=
ordinaire et Ministre Pléni=
potentiaire pres Sa Majesté
TEmpereur d’Allemagne, Roi
de Prusse,

et
le Sieur Léon Biebuyek,
Son Directeur du Commerce
et des Consulats au Ministère
des Affaires Etrangeres;

lesquels, après Fétre communiqué
leurs pleins- Pouvoirs, trouyés en
bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants:



Artikel 1.

Die deutschen Reichsangehörigen
sollen in Belgien und die belgischen
Angehörigensollen in Deutschlandin
Bezugauf diegewerblichenMusterund
MädenedenselbenSchutzwie die Ein=
heimischengenießen.

Artikel 2.

Um sichden durchden vorstehenden
Artikel begründetenSchutz zu sichern,
haben die deutschenReichsangehörigen
in Belgien und die belgischenAnge=
hörigenin Deutschland! Gesetzeund
Vorschriftenzu befolgen,welchedaselbst
in dieserBeziehunggeltenoder künftig
erlassenwerden.

Artikel 3.

Die auf diegewerblichenMuster und
ModellebezüglichenbesonderenBestim=
mungen,welchein denzwischenBelgien
undverschiedenendeutschenStaatenfrüher
geschlossenenVerträgen enthaltensind,
werden aufgehobenund durchdenText
der gegenwärtigenUebereinkunftersett.
DieseUebereinkunftsoll in Geltung

bleiben,bis sie von dem einenoder
anderender Hohen vertragschließenden
Theile gekündigtwird, und noch ein
Jahr nach erfolgterKündigung fort=
dauern.

Artikel 4.

Die gegenwärtigeUebereinkunftsoll
ratifizirtunddieRatifikations=Urkunden
sollensobaldals möglichin Berlin aus=
gewechseltwerden.
Sie soll in beidenLändernzehnTage

nachderAuswechselungderRaüikation
in Kraft treten.
Reichs=Gesetzbl.1884.

Anricr 1.

Les sujets allemands en Belgique
et les sujets belges en Allemagne
jouiront en ce qui concerne les
dessins et modeles industriels de la
méme protection qdueles nationaux.

An#ich 2.

Pour Fassurer la protection con=
sacrée par Tarticle précédent les
sujets allemands en Belgique et les
sujets belges en Allemagne devront
se conformer aux lois et reglements
qui F sont en vigueur ou dui yFseront
mis en vigueur sur la matibre.

Anricr 3.

Les dispositions spéciales concer=
nant les dessins et modeles in=
dustriels contenues dans les traités
due la Belgique a conclus antérieure=
memtavec différents Etats allemands
sont abrogées et remplacées par le
texte de la présente Conwention.
Cette Convention restera en vigueur

jusqu'n ce qu’elle ait ét6 dénoncée
par Pune ou l’autre des llautes
Parties contractantes et pendant une
année encore après sa dénonciation.

An##icr# 4.

La présente Convention sera ra=
tilice et les ratifications en seront
GEchangéesà Berlin le plus t0t
Possible.
Elle sera exéutoire dans les deux

ays dix jours apres Péchange des
ratilications.
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Zu Urkunddessenhabendie beider= En foi dequoi lesPlénipotentiaires
seitigen Bevollmächtigten die gegen- respectifs ont signé la présenteCon=
wärtigeUebereinkunftvollzogenund ihre vention et Tont revétue du cachet
Siegel beigedrückt. de leurs armes.

So geschehenzu Berlin, den12. De= Fait àBerlin, le 12Décembre1883.
zember1883.

(L. 8.) Graf von Hatfeldt. (L. S.) Cte Auguste van der
Straten-Ponthoz.

(L. S.) Léon Biebuyck.

Die vorstehendeUebereinkunftist ratifizirt worden und die Auswechselung
derRatifikations=Urkundenhat zu Berlin am 11.August1884 stattgefunden.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
5 W 25.

Jnhalt: Bekanntmachung, betreffendden Verkehrmit Erzeugnissenund Geräthschaftendes Weinbaues in
dendeutschschweizerischenGrenzbezirken.S. 191.

(Nr. 1564.) Bekanntmachung,betreffenddenVerkehrmit ErzeugnissenundGeräthschaftendes
Weinbauesin dendeutschschweizerischenGrenzbezirken.Vom24.August1884.

G.# einer zwischendem DeutschenReich und der SchweizerischenBundes=
regierungzur AusführungdesArtikels4 der internationalenReblauskonvention
vom3. November1881 (Reichs=Gesetzbl.von 1882 S. 125)behufsErleichterung
des Verkehrsmit Erzeugnissenund Geräthschaftendes Weinbaues in den Grenz=
bezirkengetroffenenVereinbarungbestimmeich auf Grund der Vorschrift im
6. 5 Ziffer2 der KaiserlichenVerordnungvom 4. Juli v. J. (Reichs=Gesetzbl.
S. 153)Folgendes: "

1. Die Einfuhr und dieAusfuhr von TraubenderWeinlese,von Trestern,
Kompost, Düngererde, gebrauchtenWeinpfählenund Weinstützen,
welcheaus einem nichtweiter als fünfzehnKilometer von der deutsch=
schweizerischenGrenze entferntenOrte Badens und Elsaß=Lothringens
einerseitsoder derSchweiz andererseitsherrührenund nacheinemnicht
weiterals fünfzehnKilometervon dieserGrenzeentferntenOrteBadens
und Elsaß=Lothringenseinerseitsoder derSchweiz andererseitsbestimmt
sind, unterliegt nicht den Bestimmungen im §. 1 Absatz1 und im
#.3 der gedachtenKaiserlichenVerordnung,vorausgesetzt,daß diese
Gegenständenicht aus einer von derReblaus heimgesuchtenGegend
herrühren.

2. Die Grenzellbehördensind,wennim einzelnenFalle überdieHerkunft
der Sendung Jweifel entstehen,befugt, den durchein Zeugniß der

Reichs=Gesetzbl.1884. 40

Ausgegebenzu Berlin den 28. August 1884.
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Inhalt:

(No.1565.)ConventionentreI’Allemagne
et TItalie, concernantla pro=
tection des oeuvreslittéraires
Ou artistigtues. Du 20 Juin
1884.

MajestéTEmpereurd'Allemagne,
Raoi de Prusse,au nom de lEmpire
Allemand, et Sa Majeste le Roi
dItalie, égalementanimésdu désir
de garantir, d’unemanieèreplus effi-
cace, dans les deux pays, la pro=
tection des oeuvres littéraires ou
artistiqgnes, ont résolu de conclure
à cet effet une Convention Spéciale,
et ont nomméPour leurs Plénipo=
tentiaires, Savoir:

Sa Majesté TEmpereur d’'Alle=
magne, Roi de Prusse:
Monsieur le docteur Clément
Auguste Busch, Son Sous=
secrétaire d’Etat au Départe=
ment des Affaires Etrangeres,
Son Conseiller actuel intime
de Légation;

et
Sa Majesté le Roi d’Italie:

Monsieur Edounard Comte de
Launay, Son Ambassadeur
Extraordinaire et Plénipoten=

Reichs-Gesetzbl. 1884.

(Uebersetzung.)
(Nr.1565.) UebereinkunftzwischenDeutsche

land und Italien, betreffendden
Schutz an Werken der Literatur
undKunst. Vom 20. Juni 1884.

Seine Majestät der Deutsche Kaiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs,und Seine Majefkät
derKönig vonItalien, gleichmäßigvon
dem Wunsche beseelt,in wirksamerer
Weise in beidenLändern den Schutz
an Werken der Literatur und Kunst
zu gewährleisten,habenden Abschluß
einer besonderenUebereinkunftzu diesem
Zweck beschlossenund zu Ihren Be=
vollmächtigtenernannt,nämlich:
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
denHerrnDr. Clemens August
Busch, AllerhöchstihrenUnter=
staatssekretir im Auswärtigen
Amt und WirklichenGeheimen
Legationsrath;

und
Seine Majestt der König von
talien:
den Herrn Eduard Grafen von
Launay, Allerhöchstihrenaußer=
ordentlichenundbevollmächtigten
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reurd’AUema-gne,Roi
Prusse;

lesquels, après avoir échangé leurs
pleins-pouvoirs, trouvés en bonneet
due forme, sont convenus des articles
suiwants:

An#icE 1.

Les auteurs d’oeuvres littéraires ou
artistignes, due ces Oeuvres scient
publiéces ou non, jouiront. dans
chacun des deux pays réciproque-
ment, des avantages qui yFsont ou
Fseront accordés par la loi pour
la protection des ouvrages de litté=
rature ou ’art, et ils y auront la
méme protection et le méme recours
Igal contre toute atteinte portée à
leurs droits, due 8i cette atteinte
avait été commise à T’égard d’au=
teurs nationaux.
Toutefois ces avantages ne leur

seront réciproquement assurés due
pendant Texistence de leurs droits
dans leur pays Torigine, et la durée
de leur jouissancedans Dautrepays
ne pourra excéder celle fixéepar la
loi pour les auteurs nationaux.
Lixpression vOdeuvreslittérairesdou

artistiques comprendles livres, bro=
chures ou autres Gcrits; les deuvres
dramatiques, les compositions musi=
cales, les deuyres dramatico-musi=
cales; les COeuvres de dessin, de
Peinture, de sculpture, de gavure;
les lithographies, les ill ions,
les cartes géographiques; 1 plans,
croquis et deuvresPlastiques, relatifs
à la géographie, à la topographie,
à Parchitecture ou aux sciences na=
turelles; et en général toute pro=
duction duelconqdue du domaine
littéraire, scientifique ou artistique.

.—

Botschafterbei Seiner Majestät
dem DeutschenKaiser, König
von Preußen;

in guterund gehörigerForm befundenen
Vollmachten, folgendeArtikel vereinbart
haben:

Artikel 1.
Die UrhebervonWerkenderLiteratur

oder Kunst sollen, gleichvielob diese
Werke veröffentlichtsind odernicht, in
jedemder beidenLändergegenseitigsich
derVortheilezu erfreuenhaben,welche
daselbstzum Schutze von Werken der
LiteraturoderKunstgesetzlicheingeräumt
sindodereingeräumtwerden.Sie sollen
daselbstdenselbenSchutz und dieselbe
RechtshülfegegenjedeBeeinträchtigung
ihrer Rechtegenießen,als wenn diese
BeeinträchtigunggegeninländischeUr=
heberbegangenwäre.

DieseVortheilesollenihnenjedoch
gegenseitignur so langezustehen,als
ihre Rechtein demUrsprungslandein
Kraft sind, und sollenin demanderen
LandenichtüberdieFrist hinausdauern,
welchedaselbstdeninländischenUrhebern
gesetzlicheingeräumtist.

Der Ausdruck„WerkederLiteratur
oderKunst“umfaßtBücher,Broschüren
oder andereSchriftwerke;dramatische
Werke, musikalischeKompositionen,dra=
matisch=musikalischeWerke;Werke der
zeichnendenKunst, der Malerei, der
Bildhauerei,Stiche,—— Illu=
strationen,geographischeKarten;geogra=
phische,topographische,architektonische
odernaturwissenschaftlichePläne, Skizzen
und DarstellungenplastischerArt; und
überhauptjedesErzeugniß aus demBe=
reicheder Literatur, Wissenschaftoder
Kunst.



Ausrlcur2.

Lesstipulntionsderarticle1et
s’appliquerontögalementauxödi-
teursd’oeuvrespubliöesdansl’un
des deux pays et dont Tauteur ap=
Partiendraità une nationalité tierce.

Anricrh 3.
LesmandataireslGgauxouayants=

cause des auteurs, éditeurs, traduc=
teurs, compositeurs, dessinateurs,
Peintres, sculpteurs, graveurs, ar=
chitectes, lithographes etc. jouiront
réciproquementet à tous égardsdes
mémes droits dqueceux due la pré=
sente Convention accorde aux au=
teurs, éGditeurs, traducteurs, com=
Dositeurs, dessinateurs, peintres,
Ssculpteurs, graveurs, architectes et
lithographes eux-mémes.

AlnricE 4.
Sera réGeiproquementlicite la pu=

blicafion, dans Pun des deux pays,
Textraits ou de morceaux entiers
dun ouvrage ayant paru pour la
Première fois dans l'autre, pourvu
due cette publication soit spéciale-
ment approprice et adaptée pour
Fenseignement, ou qu’elle ait un
caractère scientifique.
Sera également licite la publica=

tion réciprodue de ehrestomathies
composéesde fragmentsd’ouvrages
de divers auteurs, ainsi due Tinser=
tion, dans une ehrestomathie ou
dans un ouvrage original publié
dans Tundes deux pays, d’'un Gerit
entier de peu d’étendue publié dans
Fautre.

Artikel 2.
Die Bestimmungendes Artikels1

sollen auchAnwendung finden auf die
VerlegersolcherWerke,welchein einem
derbeidenLänderveröffentlichtsindund
derenUrhebereinerdrittenNation an=
gehört.

Artikel 3.
Die gesetzlichenVertreteroderRechts=

nachfolgerderUrheber,Verleger,Ueber=
setzer,Komponisten,Jeichner, Maler,
Bildhauer, Kupferstecher, Architekten,
Lithographenu. s. w. sollengegenseitig
in allen BeziehungendieselbenRechte
genießen,welchediegegenwärtigeUeber=
einkunftdenUrhebern,Verlegern,Ueber=
setzern,Komponisten,Zeichnern,Malern,
Bildhauern, Kupferstechern,Architekten
und Lithographenselbstbewilligt.

Artikel 4.
Es soll gegenseitigerlaubt sein, in

einemder beidenLänderAuszügeoder
ganzeStückeeineszum ersten Malein
demanderenLandeerschienenenWerkes
zuveröffentlichen,vorausgesetzt,daßdiese
Veröffentlichungausdrücklichfür den
Schul=oderUnterrichtsgebrauchbestimmt
und eingerichtetoder wissenschaftlicher
Natur ist.
In gleicherWeisesoll es gegenseitig

erlaubtsein,Chrestomathien,welcheaus
Bruchstückenvon Werkenverschiedener
Urheberzusammengesetztsind, zu ver=
öffentlichen,sowiein eineChrestomathie
oder in ein in dem einender beiden
Länder erscheinendesOriginalwerkeine
in dem anderenLande veröffentlichte
ganzeSchrift von geringeremUmfange
aufzunehmen.
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Il est entendu qu'il devra toujours
étre fait mention du nom de Tau=
teur ou de la scurce à laquelle
seront empruntés les extraits, mor=
ceaux, fragments ou Gcrits dont il
agit dans les deux paragraphes
Drécédents.
Les dispositions du présent article

ne sont pas applicables aux compo=
sitions musicales insérées dans des
recueils destinés à des Gcoles de
musique; une insertion de cette na=
ture sans le consentement du com=
Positeurétantconsidéréecommeune
reproduction illicite.

Anmcrz 5.

Les articles extraits de journaux
u recueils périodiques publiés dans
Fun des deux pays pourront étre
reproduits, en original ou en tra=
duction, dans Pautre pays.
Mais cette faculté ne F'étendra

Das à la reproduction, en original ou
en traduction, des romans-Heuilletons
Ou des articles de science ou d’art.

II en sera de méme pour les
autres articles de qduelqdueétendue,
eKtraits de journaux ou de recueils
Périodiques, lorsdue les auteurs ou
Gditeurs auront expressément dé=
claré, dans le journal ou le recueil
méme oh ils les auront fait paraitre,
duiils en interdisent la reproduction.
En aucun cas Tinterdiction sti=

pulée au paragraphe préeédentne
appliquera aux articles de dis=
cussion politique.

AnrTE 6.

Le droit de protection des deuvres
musicales entraine Tinterdiction des

Es muß jedochjedesmalder Name
desUrhebersoderdieQuelleangegeben
sein,auswelcherdiein denbeidenvor=
stehendenAbsätzengedachtenAuszüge,
Stückevon Werken,Bruchstückeoder
Schriftenherrühren.

Die Bestimmungen dieses Artikels
findenkeineAnwendungauf die Auf=
nahme musikalischerKompositionenin
Sammlungen,welchezumGebrauchfür
Musikschulenbestimmtsind;vielmehrgilt
einederartigeAufnahme,wennsieohne
GenehmigungdesKomponistenerfolgt,
als unerlaubterNachdruck.

Artikel 5.
Artikel,welcheaus denin einemder

beidenLändererschienenenZeitungenoder
periodischenZeitschriftenentnommensind,
dürfenin demanderenLandeimOriginal
oderin Uebersetzunggedrucktwerden.
Jedoch soll dieseBefugniß sichnicht

auf denAbdruck,im Original oderin
Uebersetzung,von Feuilleton=Romanen
odervon Artikeln überWissenschaftoder
Kunst beziehen.
Das Gleichegilt von anderen,aus

Zeitungenoder periodischenZeitschriften
entnommenengrößerenArtikeln,wenndie
UrheberoderHerausgeberin derZeitung
oder in derZeitschriftselbst,worin die=
selbenerschienensind, ausdrücklicher=
klärt haben, daß sie derenNachdruck
untersagen.
In keinemFalle soll die im vor=

stehendenAbsatzgestatteteUntersagung
bei ArtikelnpolitischenInhalts Anwen=
dungfinden.

Artikel 6.
Das Recht auf Schutz der mufikali=

schenWerke begreiftin sich die Unzu=



morceaux dits arrangements de mu=
Sique, ainsi due d’autres morceaux
Ou composés, sans le Consente=
ment de T’auteur, sur des motifs
extraits de ces Oeuvres ou repro=
duisant Toeuvre originale avec des
modifications, des réductions ou des
additions.
Les contestationsqui S’Géveraient

sur Tapplication de cette clause
demeureront réservées à Tapprécia-
tion des tribunaux respectifs con=
formément à la Egislation de cha=
cun des deux pays.

An#icrE 7.

Pour assurer à tous les ouvrages
de littérature ou d’art la protection
stibulée à Tarticle 1“ et pour due
les auteurs desdits ouvrages scient.
Jusqu'a preuwe contraire, considérés
commetels et admis en conséquence
devant les tribunaux des deux pays
à exercer des poursuites contre les
contrefacons, il suffira que leur nom
soit indiqué sur le titre de Touvrage,
au bas de la dédicace ou de la
Dréface, ou à la fin de Touvrage.
Pour les Oeuvres anonymes ou

Dseudonymes, Téditeur dont le nom
est indiqus sur Touvrage, est fondé
à Sauvegarder les droits appartenant
à Tauteur. I est sans autre preue
réputé ayant-droit de Tauteurano=
nyme ou pseudonyme.
Toutefois la jouissance du bénéfice

de Tarticle 12 est subordonnéeà
Taccomplissement,dans le pays Tori=
Eine, des formalités, qui y sont
Prescrites par les lois ou réglements
en vigueur par rapport à Touvrage
PDourlequel la protection sera ré=
clamée.

lässigkeitder sogenanntenmusikalischen
ArrangementsundandererStücke,welche
entweder nach Motiven aus fremden
KompositionenohneGenehmigungdes
UrhebersgearbeitetsindoderdasOriginal=
werkmit Veränderungen,Abkürzungen
oderZusätzenwiedergeben.

Den betreffendenGerichtenbleibtes
vorbehalten,die Streitigkeiten,welche
bezüglichder AnwendungobigerVor=
schrift etwa hervortretensollten, nach
Maßgabe der Gesetzgebungjedes der
beidenLänderzu entscheiden.

Artikel 7.
Um allenWerkenderLiteraturund

Kunst den im Artikel1 vereinbarten
Schutzzusichern,unddamitdieUrheber
dergedachtenWerke, bis zumBeweise
des Gegentheils, als solcheangesehen
und demgemäßvor denGerichtenbeider
Länderzur Verfolgungvon Nachdruck
undNachbildungzugelassenwerden,soll
es genügen,daß ihr Name auf dem
Titel desWerkes,unterderZueignung
oder Vorrede, oder am Schlussedes
Werkesangegebenist.
Bei anonymenoder pseudonymen

Werkenist derVerleger, dessenName
aufdemWerkesteht,zurWahrnehmung
der demUrheberzustehendenRechtebe=
fugt. Derselbegilt ohneweiterenBe=
weis alsRechtsnachfolgerdesanonymen
oder pseudonymenUrhebers.
Der Genuß des im Artikel1 fest=

gestelltenRechts ist jedochdadurchbe=
dingt, daß in demUrsprungslandedie
Förmlichkeitenerfüllt sind, welchedie
daselbstgeltendenGesetzeoderReglements
bezüglichdesWerkes,wofür derSchutz
in Anspruch genommenwird, vor=
schreiben.



AKTIOLE8.
La protection stipulée par Tar=

ticle 15 sera acquise à TPégardde la
représentation publique des oeuvres
dramatiques ou dramatico-musicales,
due ces oeuvres scient publiées ou
non.
Les stipulations de Tarticle 1°

Fappliqueront également à Texécu-=
tion publique des oeuvresmusicales
non-publiées, ou bien publiées, mais
dont Tauteur aura expressémentdé=
claré sur le titre ou en téte de Tou=
Vrage, qu’il en interdit Texécution
Publique.

An#r#Z 9.
Sont expressémentassimilées aux

Ouvrages originaux les traductions
faites, dans PFun des deux pays,
ouvrages nationaux ou étrangers.
Ces traductions jouiront à ce titre
de la protection stipulée par Tar-
tiche 15 en ce qui concerne leur re=
Production non-autoriséedans Pautre
Pays.
II est bien entendu, toutefois, que

Tobjet du présent article est simple=
ment de protéger le traducteur par
rapport à la version du’il a donnée
de Touvrage original, et non pas de
conférer le droit exclusif de tra=
duction au premier traducteur d’un
Ouvrageduelconque, Gerit en langue
morte ou vivante, hormis le cas et
les limites prévus par Tarticke ci=
apres.

An#riorz 10.
Les auteurs de chacun des deux

Daysjouiront, dans T’autrepays, du

Artikel 8.
Der im Artikel 1 vereinbarteSchutz

soll sich auf die öffentlicheDarstellung
dramatischeroderdramatisch=musikalischer
Werkeerstrecken,gleichvielobdieseWerke
veröffentlichtsind odernicht.

Die Bestimmungendes Artikels 1
sollenauchauf dieöffentlicheAufführung
von musikalischenWerkenAnwendung
finden,wenndieselbennichtveröffentlicht
sind,oderwennbeiihrerVeröffentlichung
derUrheberauf demTitelblatteoderan
der Spitze des Werkes ausdrücklicher=
klärt hat, daß er die öffentlicheAuf=
führungdesselbenuntersage.

Artikel 9.
Den Originalwerkenwerdendie in

einemder beidenLänderveranstalteten
Uebersetzungeninländischeroderfremder
Werkeausdrücklichgleichgestellt.Dem=
zufolgesollendieseUebersetzungen,rück=
sichtlichihrerunbefugtenVervielfältigung
in demanderenLande,denim Artikel1
festgesetztenSchutzgenießen.

Es ist jedochwohl verstanden,daß
der Zweck des gegenwärtigenArtikels
nur dahin geht, denUebersetzerin Be=
jehungauf dievon ihm gefertigteUeber=
eung desOriginalwerkeszu schützen,
keineswegsaber, dem erstenUebersetzer
irgend eines in todter oder lebender
Sprache geschriebenenWerkesdas aus=
schließlicheUebersetzungsrechtzu über=
tragen, außer in dem im folgenden
ArtikelvorgesehenenFalle undUmfange.

Artikel 10.
Den Urhebernin jedemder beiden

Länder soll in dem anderen Lande



droit exclusif de traduction sur leurs
rouvragespendant dix années apres
la publication de la traduction de
leur ouvrage autorisée par eux.

La traduction devra étre publiée
dans l’un des deux pays.
Pour jouir du bénélice de cette

disposition, ladite traduction auto=
risée devra paraitre en totalité dans
le délai de trois années à compter
de la publication de Touvrage ori=
ginal.

Pour les ouvrages publiés par
livraisons, le terme de trois années
stipulé au Pparagraphepréeédent ne
commenceraà courir qdu’ dater de

son de Touvrage original.
Dans le cas on la traduction d'un

ouvrage Paraitrait par livraisons, le
terme de dix années stipulé au
Paragraphe150ne commenceraégale=
ment à courir qu'à dater de la
Publication de la dernière livraison
de la traduction.
II est entendu due, pour les

Oeuvres composéesde plusieurs vo=
lumes publiés par intervalles, ainsi
due pour les bulletins ou cahiers
Publiés par des scciétés littéraires
Ou savantes ou par desparticuliers,
chadue volume, bulletin ou cahier
sera, en ce qduiconcerneles termes
de dix années et de trois années,
considérécommeun ouvrageséparé.

Les auteursd’oeuwresdramatiques
Oudramatico-musicales seront, pen=
dant la durée de leur droit exclusif
de traduction, réciproquement pro=
tégéẽscontre la représentationpu=

während zehn Jahre nach dem Er=
scheinendermit ihrerGenehmigungver=
anstaltetenUebersetzungihres Werkes
das ausschließlicheUebersetzungsrechtzu=
stehen. ·
Die Uebersetzungmuß in einemder

beidenLänder erschienensein.
BehufsdesGenussesdesobengedachten

ausschließlichenRechtesist eserforderlich,
daß die genehmigteUebersetzunginner=
halb einesZeitraumesvon dreiJahren,
von derVeröffentlichungdesOriginal=
werkesan gerechnet,vollständiger=
schienensei.
Bei den in Lieferungenerscheinenden

Werkensoll derLauf derin demvor=
stehendenAbsatzfestgesetztendreijährigen
Frist erst von der Veröffentlichungder
letztenLieferungdesOriginalwerkesan
beginnen.
Falls die UebersetzungeinesWerkes

lieferungsweiseerscheint,solldieim ersten
AbsatzfestgesetztezehnjährigeFrist gleich=
falls erstvon demErscheinenderletzten
LieferungderUebersetzungan zu laufen
anfangen.

Indessensoll beiWerken,welcheaus
mehrereninZwischenräumenerscheinenden
Bändenbestehen,sowiebeifortlaufenden
BerichtenoderHeften, welchevon lite=
rarischenoder wissenschaftlichenGesell=
schaftenoder von Privatpersonenver=
öffentlichtwerden, jeder Band, jeder
Bericht oder jedesHeft, bezüglichder
zehnjährigenund der dreijährigenFrist,
als ein besonderesWerk angesehen
werden.
Die Urheberdramatischeroderdrama=

tisch=musikalischerWerkesollen, während
der Dauer ihres ausschließlichenUeber=
setzungsrechtes,gegenseitiggegen die
nicht genehmigteöffentlicheDarstellung



blique non-autoriséede la traduction
de leurs ouvrages.

An#ricrE 11.

Lorsdue Lauteur d'une oeuvre
musicale oudramatico-musicale aura
ßcédéson droit de publication à un
Giteur Pour le territoire de Fun des
deux pays à T’exclusion de Fautre,
les exemplaires ou Gitions de cette
Oeure ainsi publiés ne pourront
être vendus dans ce dernier pays,
et Pintroduction de ces exemplaires
ou Gditions yVsera considérée et trai=
tée commemise en eirculation d’'une
contrefaçon.
Les ouvrages auxquels Fapplique

cette disposition devront porter, sur
leur titre et couverture, les mots:
é„EEditioninterdite en Allemagne
(en ltalie) .
Toutefois ces ouvrages seront

librement admis dans les deux pays
Pour le transit à destination d’un
pays tiers.
Les dispositions duprosont. article

ne sont Pas applicables à des ou=
Vrages autres due les deuvres musi=
cales ou dramatico-musicales.

Atnm##r12.
Lintroduction, PTexportation, la

circulation, la vente et Texposition,
dans chacun des deux pays, Tou=
Vrages contrefaits ou Tobjets de
reproduction non- autorisce, sont
Prohibées, soit due lesdites contre=
facons ou reproductions non-autori=
sées proviennent de Pun des deux
Pays, scit qu’elles proviennent d’'un
Pays tiers duelconque.

der Uebersetzungihrer Werke geschützt
werden.

Artikel 11.

Wenn derUrhebereinesmusikalischen
oderdramatisch=musikalischenWerkessein
Vervielfältigungsrechtan einenVerleger
für einesderbeidenLändermit Ausschluß
des anderenLandesabgetretenhat, so
dürfendiedemgemäßhergestelltenExem=
plare oderAusgabendiesesWerkes in
demletzterenLandenichtverkauftwerden;
vielmehr soll die Einführungdieser

Verbreitungvon Nachdruckangesehen
und behandeltwerden. -
Die Werke, auf welchevorstehende

ihrem Titel und auf ihrem Umschlag
denVermerktragen:„In Deutschland
(in Italien) verboteneAusgabe“.
UebrigenssollendieseWerkein beiden

LändernzurDurchfuhrnacheinemdritten
Landeunbehindertzugelassenwerden.

Die Bestimmungendesgegenwärtigen
Artikels finden auf andereals musi=
kalischeoderdramatisch=musikalischeWerke
keineAnwendung.

Artikel 12.

Die Einfuhr, dieAusfuhr,dieVer=
breitung, der Verkauf und das Feil=
bietenvon Nachdruckoder unbefugten
Nachbildungenist in jedemder beiden
Länder verboten,gleichviel ob dieser
NachdruckoderdieseNachbildungenaus
einemderbeidenLänderoderaus irgend
einemdrittenLandeherrühren.



AZTICLE13.

Toute contravention aux dispo=
sitions de la présente Convention
entrainera les Saisies, confiscations,
condamnationsaux peines correction=
nelles et aus dommages-intéréts,
déterminées par les I6gislations re=
spectives, de la méme manière qdue
ti Pinfraction avait é6t6commise au
Préejudice d’un ouvrage ou d’une
Production Torigine nationale.
Les caractres constituant la con=

trefacon ou la reproduction illicite
seront déterminés Par les tribunausx
respectifs d’apres la législation en
vigueur dans chacun des deux pays.

Anrierz 14.

Les dispositions de la présente
Convention ne pourront porter pré=
judice en quoi due ce Scit, au
droit qui appartient à chacune des
deux Hautes Parties contractantes
de permettre, de surveiller ou diin=
terdire, par des mesures de légis=
lation ou de police intérieure, la
circulation, la représentation, ou
Texposition de tout ouvrage ou pro=
duction à Téegarddesquelsautorité
compétenteaurait à exercer ce droit.
La Présente Convention ne porte

éGgalementaucune atteinte au droit
de lune ou de Tautre des deus
Hautes Parties contractantes de
Prohiber limportation sur sonpropre
territoire des livres qui, apres ses
lois intérieures ou des stipulations
sduscrites avec d’autres Puissances,
sont ou seraient déclarés etre des
contrefacçons.
Reichs=Gesetzbl. 1884.

Artikel 13.

JedeZuwiderhandlunggegendieBe=
stimmungender gegenwärtigenUeber=
einkunftsoll die Beschlagnahme,Ein=
ziehungund Verurtheilungzu Strafe
und Schadensersatz,nachMaßgabeder
betreffendenGesetzgebungen,in gleicher
Weisezur Folge haben,wie wenndie
Zuwiderhandlung ein Werk oder Er=
zeugnißinländischenUrsprungs betroffen
hätte.
Die Merkmale, aus welchender

Thatbestanddes Nachdrucksoder der
unbefugten Nachbildung sich ergiebt,
sinddurchdiebetreffendenGerichte,nach
Maßgabederin jedemderbeidenLänder
geltendenGesetzgebung,festzustellen.

Artikel 14.

Die Bestimmungendergegenwärtigen
Uebereinkunftsollenin keinerBeziehung
das einemjedender beidenHohen ver=
tragschließendenTheile zustehendeRecht
beeinträchtigen,durch Maßregeln der
GesetzgebungoderinnerenVerwaltung,
die Verbreitung,die Darstellungoder
das Feilbieteneines jedenWerkes oder
Erzeugnisseszu überwachenoder zu
untersagen,in Betreff dessendie zu=
ständigeBehörde diesesRechtauszuüben
habenwürde.
Ebensobeschränktdie gegenwärtige

Uebereinkunftin keinerWeise das Recht
des einenoderdes anderender beiden
Hohen vertragschließendenTheile, die
Einfuhr solcher Bücher nach seinem
Gebietezuverhindern,welchenachseinen
innerenGesetzenoderin Gemäßheitseiner
mit anderenMächtengetroffenenAb=
kommenfür Nachdruckerklärtsind oder
erklärtwerden.
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Annemlä

Les dispositions contennes dans
la présente Convention seront appli=
cables aux Oeuvres antérieures à sa
mise en vigueur, sous les réserves
et conditions énoncées au protocole
dui 8y trouve annesé.

AnricrE 16.

Les Hautes Parties contractantes
conviennent, due tout avantage ou
Privilège plus étendu dui serait ul=
técrieurementaccordépar l’une d4’Elles
à une tierce Puissance, en ce qui
concerne les dispositions de la pré=
sente Conwention, sera, sous con=
dition de réciprocit4. acquis de plein
droit aux auteurs de l’autre pays
Ou à leurs ayants-Tause.

Elles se réservent ’ailleurs la
faculte T’apporter, d’'un commun
accord, à la présente Convwention
toute amélioration ou modification
dont Dexpérience aurait démontré
Topportunité.

An#ricrE 17.

La présenteConwentionestdestinéde
à remplacer les Conventions litté=
raires qui ont été antérieurement
conclues entre I’Italie d’une part et
la Confédération de Allemagne du
Nord, les Royaumes de Bawière et
de Wurtemberg, le Grand-duché
de Bade etle Grand-duché de Hesse
Fautre part.
Elle restera en vigueur pendant

six années à Partir du jour on elle
aura été mise à exécution et con=

Artikel 15.

Die in dergegenwärtigenUebereinkunft
enthaltenenBestimmungensollenauf die
vor deren Inkrafttreten vorhandenen
Werkemit denMaßgabenund unter
den BedingungenAnwendungfinden,
welchedas derUebereinkunftangeheftete
Protokoll vorschreibt.

Artikel 16.

Die HohenvertragschließendenTheile
sind darübereinverstanden,daß jeder
weitergehendeVortheil oder Vorzug,
welcher künftighin von Seiten eines
DerselbeneinerdrittenMacht in Bezug
auf die in der gegenwärtigenUeber=
einkunftvereinbartenPunkte eingeräumt
wird, unterderVoraussetzungderRezi=
prozität, den Urheberndes anderen
Landes oder deren Rechtsnachfolgern
ohneweitereszu Statten kommensoll.
Sie behaltensichübrigensdasRecht

vor, im Wege der Verständigungan
der gegenwärtigenUebereinkunftjede
VerbesserungoderVeränderungvorzu=
nehmen,derenNützlichkeitsichdurchdie
Erfahrung herausstellensollte.

Artikel 17.
Die gegenwärtigeUebereinkunfttritt

an Stelle der früher zwischenItalien
einerseitsund demNorddeutschenBunde,
denKönigreichenBayernundWürttem=
berg, demGroßherzogthumBaden und
demGroßherzogthumHessenandererseits
abgeschlossenenLiterarkonventionen.

Sie soll während sechsJahre von
dem Tage ihres Inkrafttretens an in
Geltung bleiben und ihre Wirksamkeit



tinuerasesetketsjusqckäoeqckelle
aitetedenonceeparl’uneoul’autre
des Hautes Parties contractantes et
pendant une année encore après sa
dénonciation.

ARvicix 18.

La présente Convention sera ra-
tifiée et les ratisications en seront
Gchangéesà Berlin le plus tôt pos=
sible.
Elle sera exécutoire dans les deux

pays trois mois après l'échange des
ratifications.

En foi deduci les Plénipotentiaires
respectifs ont signéla présenteCon=
vention et Tont revétue du cachet
de leurs armes.

Fait à Berlin, le 20 Juin 1884.

(L. S.) Busch.
(L. S.) Launay.

soll alsdann so lange, bis sievon dem
einenoder anderender Hohen vertrag=
schließendenTheile gekündigtwird, und
nocheinJahr nacherfolgterKündigung
fortdauern.

Artikel 18.
Die gegenwärtigeUebereinkunftsoll

ratifizirt und dieRatifikations=Urkunden
sollen sobald als möglich in Berlin
ausgewechseltwerden.
Sie sollin beidenLänderndreiMonate

nachderAuswechselungderRatifikationen
in Kraft treten.

Zu Urkund dessenhabendie beider=
seitigen Bevollmächtigten die gegen=
wärtigeUebereinkunftvollzogenundihre
Siegel beigedrückt.
So geschehenzuBerlin, den20. Juni
884.
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Protocole.

Les Plénipotentiaires Soussignés,
ayant juge nécessaire de pPréciser
et réglementer les droits accordés,
Dar Tarticke 15 de la Convention
Littéraire conclue en date de ce
Jour entre I’Allemagne et Ttalie, aux
auteurs Touvrages antérieurs à la
mise en vigueur de cette Convention,
sont convenus de ce qui suit:
1%Le bénéfice des dispositions de

la Convention conchne en date de
ce jour est acduis aux Oeuvres litté=
raires et artistiqdues antérieures à la
mise en vigneur de la Convention,
qui ne jouiraient pas de la pro=
tection Eégalecontre la rdimpression,
la reproduction, Pexéeution ou la
représentation publiques non-auto=
risées, ou la traduction illicite, ou
dui auraient perdu cette protection
Dar suite du non- ccomplissement
des formalités exigées.
L’impression des exemplaires en

cours de fabrication licite au moment
de la mise en vigueur de la pré=
sSenteConvention pourra étre acheée;
ces exemplaires, ainsi due ceux qui
seraient deja licitement imprimés à
ce méme moment, pourront, non=
obstant les dispositions de la Con=
vention, étre mis en circulation et
eenvente, sous la condition que,
dans un délai de trois moeis, un
timbre spécial sera apposé, par les
soins des Gouvernements respectifs,
sur les exemplaires commencés ou
achevés lors de la mise en vigueur.

(Uebersetzung.)

Protokoll.

Da es von denunterzeichnetenBevoll=
mächtigtenfürnothwendigerachtetworden
ist, dieRechte,welchederArtikel15 der
untermheutigenTage zwischenDeutsch=
land undItalien abgeschlossenenLiterar=
konventiondenUrhebernder vor deren
InkrafttretenvorhandenenWerkebeilegt,
näherzu bestimmenund zu regeln,so
habendieselbenFolgendesvereinbart:
1. Die Wohlthat derBestimmungen

der Uebereinkunftvom heutigenTage
wird denjenigenvor deren Inkrafttreten
vorhandenenWerkender Literaturund
Kunstzu Theil, welcheetwaeinengesetz=
lichen Schutz gegenNachdruck,gegen
Nachbildung, gegenunerlaubteöffent=
licheAufführungoderDarstellungoder
gegenunerlaubteUebersetzungnicht ge=
nießen, oder diesenSchutz in Folge der
NichterfüllungvorgeschriebenerFörmlich=
keitenverlorenhaben.

Der DruckderExemplare,derenHer=
stellung beim Inkrafttretender gegen=
wärtigen Uebereinkunfterlaubterweise
im Gange ist, soll vollendetwerden
dürfen; dieseExemplare sollen ebenso
wie diejenigen,welchezu demgleichen
Zeitpunkteerlaubterweisebereits herge=
stellt sind, ohneRücksichtauf die Be=
stimmungenderUebereinkunft,verbreitet
undverkauftwerdendürfen,vorausgesetzt,
daßinnerhalbdreierMonate, in Gemäß=
heitdervon denbetreffendenRegierungen
erlassenenAnordnungen,diebeidemIn=
krafttretenangefangenenoder fertig ge=
stelltenExemplaremit einembesonderen
Stempelversehenwerden.



Demåmelesappareils,telsque
clichés, bois et planches gravés de
toute sorte, ainsi due les pierres
lithographiques, existant lors de la
mise en vigueur de la présenteCon=
vention, pourront étre utilisés pen=
dant un dlai de quatre ans à dater
de cette mise en vigueur, apres
avoir été revétus, dans les trois mois,
mentionnésauparagrapheprécédent,
d’'un timbre Spécial.
II sera dressé, par les soins des

Gouvernements respectifs, un inven=
taire des exemplaires d’ouvrages et
des appareils autorisés aux termes
du Pprésentarticle.
2° Qant aux deuvres dramatiques

Oudramatico-musicalespublicesdans.
Tun des deux pays et représentées
Publiqduement, en original ou en
traduction, dans l’autre pays an=
térieurement à la mise en vigueur
de la présente Convention, elles ne
jouiront de la protection I6gale
contre la représentation illicite
duautant du’elles auraient 6t6 pro=
tẽgées aux termes des Conventions
italo-allemandes mentionnéesà Par=
ticle 17.

3 Pour ce qui concerne les
Oeuv#resmusicales. publiées dans
Tun des deux pays avant la mise
en vigueur de la Convention, mais
dui M’auraientpas é6té6exéeutéespu=
bliduement dans lautre pays avant
cette 6poque, elles jouiront de la
Protection stipulée par les articeles8
et 15 méme dans le cas ou l’auteur
ne se serait pas expressément ré=
servé le droit d’exécution, comme
i. est tenu. par Tarticle S, à le faire
Pour les oeuvres publiges apres la

Ebensosollen die beimInkrafttreten
der gegenwärtigenUebereinkunftvorhan=
denenVorrichtungen,wie Stereotypen,
Holzstöckeund gestocheneMlatten aller
Art, sowielithographischeSteine, wäh=
rend einesZeitraumesvon vier Jahren
von diesemInkrafttreten an benutzt
werdendürfen, nachdemsie innerhalb
derin demvorstehendenAbsatzerwähnten
dreimonatlichenFrist mit einembeson=
derenStempel versehenwordensind.
Auf Anordnungder betreffendenRe=

gierungensoll ein Inventar der Exem=
plarevonWerkenundderVorrichtungen,
welcheim Sinne diesesArtikels erlaubt
sind, aufgenommenwerden.
2. Was die dramatischenoderdra=

matischmusikalischenWerke anlangt,
welchein einemder beidenLänder er=
schienenund in demanderenLande vor
dem Inkrafttreten der gegenwärtigen
Uebereinkunftim Original oderin Ueber=
setzungöffentlichaufgeführtwordensind,
so sollendieselbendengesetzlichenSchutz
gegenunerlaubteAufführung nur inso=
weit genießen,als sie nach den im
Artikel17 erwähntendeutsch=italienischen
Uebereinkommengeschütztwaren.

3. Was die musikalischenWerke
betrifft, welche in einem der beiden
Ländervor demInkrafttretenderUeber=
einkunftveröffentlicht,aber vor diesem
Zeitpunktein demanderenLandenicht
öffentlichaufgeführtworden sind, so
sollensie den in den Artikeln8 und15
vereinbartenSchutzselbstdanngenießen,
wennderUrhebersichdasAufführungs=
rechtnicht ausdrücklichvorbehaltenhat,
wie er dies, in Gemäßheit des Ar=
tikels8, hinsichtlichder nachdem In=
krafttretender Uebereinkunftveröffent=



miseen vigueur de la Convention,
Lorsquil veut Fassurer ce droit.

4% Le bénélice des dispositions
de la présenteConvention est égale=
ment acquis aux ouvrages qduipu=
bliés depuis moins de trois mois au
moment de sa mise en vigueur,
seraient encore dans le délai légal
Dour Tenregistrement prescrit par
les Conventions italo- allemandes
mentionnées à Tarticle 17; et ce,
sans due les auteurs scient astreints
à Taccomplissement de cette for=
malité.

5% Pour le droit de traduction,
ainsi due pour la représentation
Publique en traduction des ouvrages
dont la protection sera, au moment
de la mise en vigueur de la pré=
sente Convention, garantie encore
Par les Conventions antérieures, la
durée de ce droit, que ces dernieères
Conventions limitaient à cind années,
sera prorogée à dix années dans le
cas ou le délai de cind années ne
sera pas encore expiré au moment
de la mise en vigueur de la pré=
sente Convention, ou bien 8si, ce
délai étant expiré, aucune traduc=
tion n’a paru, depuis lors, ou au=
cune représentation n’a eu lieu.
Les auteurs jouiront également,

Dour le droit de traduction de leurs.
ouvrages et pour la représentation
Publiqdueen traduction des deuvres,
dramatiques ou dramatico-musicales,
des avantages accordés par la pré=
sente Convention en ce dui concerne
les délais stipulés par les Conven=
tions antérieures pour le commence=
ment ou lacheèvement des traduc=

lichtenWerke behufs Wahrung jenes
Rechteszu thun verpflichtetist.

4. Die Wohlthat der Bestimmungen
gegenwärtigerUebereinkunftsoll auch
denjenigenWerken, welchewenigerals
drei Monate vor demInkrafttretener=
schienensind, und bezüglichderendaher
die gesetzlicheFrist für die nach Vor=
schrift der im Artikel 17 erwähnten
deutsch=italienischenUebereinkommener=
forderlicheEintragung noch nicht ab=
gelaufenist, zu Statten kommen,und
zwarohnedaßdieUrheberzurErfüllung
jenerFörmlichkeitgehaltenwären.

5. AnlangenddasUebersetzungsrecht,
sowie die öffentlicheAufführung der
UebersetzungenvonWerken,welchebeim
Inkrafttretender gegenwärtigenUeber=
einkunftnochnachden früherenUeber=
einkommengeschütztsind, so soll die in
den letzterenauf fünf Jahre bemessene
Dauer jenesRechtesunterderVoraus=
setzungauf zehnJahre verlängertwerden,
daß entwederdie fünfjährige Frist beim
Inkrafttretender gegenwärtigenUeber=
einkunftnochnicht abgelaufenist, oder
aber, im Falle des schonerfolgtenAb=
laufes, seitdemkeineUebersetzunger=
schienenist, beziehungsweisekeineAuf=
führung stattgefundenhat.

Ebensosollen die Urheberbezüglich
desUebersetzungsrechtesanihrenWerken,
sowie der öffentlichenAufführung von
Uebersetzungendramatischeroderdrama=
tisch=musikalischerWerke, insoweitessich
um diedurchdiefrüherenUebereinkommen
für denBeginn oderfür dieVollendung
derUebersetzungenfestgesetztenFristenhan=
delt,unterdenimvorstehendenAbsatzvor=
gesehenenVoraussetzungen,diedurchdie



tions, sous les réserves fixées au
Paragraphe préeédent.
Le présent Protocole, qdui sera

considédrécommefaisant partie inté=
grante de la Convention en date
de ce jour et ratific avec elle, aura
méme force, valeur et durée due
cette Convention.

En foi de duoi les Plénipoten-=
tiaires soussignés ont dressé le pré=
sent Protocole et y ont apposéleurs
Signatures.

Fait à Berlin, le 20 Juin 1884.

Busch.

Launay.

gegenwärtigeUebereinkunftgewährten
Vortheile genießen.
Das gegenwärtigeProtokollsoll, als

integrirenderTheil derUebereinkunftvom
heutigenTage, mit derselbenratifizirt
werdenund gleicheKraft, Geltung und
Dauer wie dieseUebereinkunfthaben.

Zu Urkund dessenhabendie Bevoll=
mächtigtendas gegenwärtigeProtokoll
aufgenommenund dasselbemit ihrer
Unterschriftversehen.

So geschehenzu Berlin, den20. Juni
1884.

23. August 1884 stattgefunden.

Protocole de Cloture.

Au moementde Procéder à la signa=
ture de la Convention pour la ga=
rantie réGciproquede la protection
des oeuvres de littérature ou art,
conclue à la date de ce jour entre
IAllemagne et TItalie, les Plénipo=
tentiaires soussignéesont énoncé les
déelarations et réserves suivantes:

1°. Aux termes de la LEgislation
de Empire allemand, la durée de
la protectionEgale contre la contre=
lacon ou la reproduction illicite

(Uebersetzung.)

Schlußprotokoll.

*m Begriff zur Vollziehungder Ueber=
einkunftzu schreiten,welchebehufsgegen=
seitigerGewährleistungdesSchutzesvon
WerkenderLiteratur undKunst unterm
heutigenTage zwischenDeutschlandund
Italien abgeschlossenwordenist, haben
die unterzeichnetenBevollmächtigtendie
nachstehendenErklärungen und Vorbe=
halteverlautbart:
1. Da nachden Bestimmungender

deutschenReichsgesetzgebungdie Dauer
des gesetzlichenSchutzesgegenNachdruck
und Nachbildungbei anonymenoder



etant,pourlesouvragesanonymes
oupseudonymes,1imiteeenAlles
magne à trente années à partir de
la publication, à moins due lesdits
Ouvrages ne scoient, dans les trente
ans, enregistrées sous le Frai nom
de Tauteur, il est entendu due les
auteurs Toeuvres anonymes ou pseu=
donymes publiées dans l’un desdeux
Pays, ou leurs ayants-ckauseIégale=
ment autorisés, auront la faculté de
assurer dans l’autre pays le béné=
fice de la durée normale du droit
de protection, en faisant, dans le
délai de trente ans ci-dessus men=
tionné, enregistrer ou déposer leurs
Oeuvressous leur véritable nom dans
le pays Torigine, suivant les lois
u reglements en vigueur dans ce
pays.

20.Le Plénipotentiaire italien ayant
énoncé, au nom de son Gouverne-
ment, le désir de comprendre ex=
Pressément les çeuvres chorégra=
PhiqduesParmi les ouvrages à pro=
teger contre la représentation pu=
blique aux termes de Tarticle 8 de
la Convention, le Plénipotentiaire
allemand a déclaré ne pouvoir ad=
hérer à ce désir, vu due conformé=
ment à Tesprit de la Iégislation de
I’Empire, ladquellene fait point men=
tion des oeuvres chorégraphiques, il
doit étre réservé aux tribunaux de
juger, le cas Echéant, si la protection
accordée aux dOeuvresdramatiques ou
dramatico-musicales contre la repré=
sentation illicite comprend ou non
les deuvres chorégraphiques.

3“°.Atlin de rendre, dans la pra=
tidque,encore plus efficace la détfense
de représenter ou dexécuter illicite=

pseudonymenWerken in Dueutschland
auf dreißigJahre nachdemErscheinen
beschränktist, es sei denn, daß jene
Werke innerhalb dieser dreißig Jahre
unter demwahrenNamen desUrhebers
eingetragenwerden,so wird verabredet,
daß es denUrhebernder in einemder
beidenLänder erschienenenanonymen
oder pseudonymenWerke, oder deren
gesetzlichberechtigtenRechtsnachfolgern
freistehensoll, sichin demanderenLande
dieWohlthatdernormalenDauer des
Rechtesauf Schutz dadurchzu sichern,
daß sie während der oben erwähnten
dreißigjährigenFrist ihre Werke unter
ihremwahrenNamenin demUrsprungs=
lande nachMaßgabe der daselbstgelten=
den gesetzlichenoder reglementarischen
Vorschriften eintragen oder deponiren
lassen.
2. Auf den von dem italienischen

Bevollmächtigtenim NamenseinerRe=
gierungzuerkennengegebenenWunsch,
die choreographischenWerke den nach
Artikel 8 derUebereinkunftgegenöffent=
licheAufführung zu schützendenWerken
ausdrücklichbeizuzählen,hat derdeutsche
Bevollmächtigteerklärt, daß er diesem
Wunschenicht zu entsprechenvermöge,
da es nach dem Geiste der deutschen
Gesetzgebung,welchediechoreographischen
Werkenichterwähnt,denGerichtenüber=
lassenbleibenmuß, eintretendenFalles
zu beurtheilen,ob der dendramatischen
oderdendramatisch=musikalischenWerken
gegenunerlaubteAufführung gewährte
Schut sichauchauf diechoreographischen
Werke erstrecktodernicht.

3. Um in der Praxis das Verbot
der unerlaubtenDarstellung oderAuf=
führungeinesfür die öffentlicheDar=



—

ment une oeuvre adaptée à la re=
Présentation publique, une pro=
duction chorégraphiqueou une com=
position musicale, la Egislation du
Royaume (d'ltalie accorde à ces
OuvVrages,outre la protection ayant
Dour but de condamner ceux qui
auraient porté atteinte à ce droit
de Pauteur et à laquelle se réfère
la stipulation de Tarticle 8 de la
Convention, une protection préven-=
tive, en appelant l’autorité admi=
nistrative à empéScherla représen=
tation ou Texécution de Toeuy#e
lorsquon ne lui produit pas le con=
sentement6crit de Tauteur ou de ses
Ayants-Tause.
Bien quune protection préventive

analogue ne puisse étre accordée
en Allemagne aux auteurs italiens
d’après la législation qui yF est
actuellement en vigueur, il a 66
convenu qdueles auteurs allemands
Ou leurs ayants-Ccausejouiront en
Italie des faveurs Spéciales sus=
indiquées, à la condition toutefois,
de remplir les formalités requises
Dar Tarticle 14 de la loi italienne
du 19Septembre1882 ainsi que par
les articles 2, 3 et 14 du reglement
de la méme date et de payer les
taxes dui F sont preserites.
Les deux Gouwernementsse con=

certeront avant la mise en vigueur
de la Convention sur la voie à
suivre afin de faciliter aux intéres=
sés allemands, tant pour Tavenir
que pour les oeuvres qui ont paru
avant cette mise en vigueur, l'ob-
servation des prescriptions précitées.
D’ailleurs les Soussignés sont con=

venus que dans le cas ou. tét ou
tard, la Iégislation de IEmpire
Reichs=Gesetzbl.1884.

—

stellungberechnetenWerkes, eineschoreo⸗
graphischenErzeugnissesodereinermusi=
kalischenKompositionnochwirksamerzu
machen,gewährt die Gesetzgebungdes
KönigreichsItalien diesenWerken,außer
demjenigenSchutze, welcher auf die
VerurtheilungwegenerfolgterVerletzung
jenesRechtesdesUrhebersabzielt,und
auf welchensich die Bestimmung des
Artikels8 derUebereinkunftbezieht,noch
einen Präventivschutz,indem die Ver=
waltungsbehördeberufenist, dieDar=
stellung oder Aufführung des Werkes
zu untersagen,falls man ihr nichtdie
schriftlicheEinwilligung des Urhebers
oderseinerRechtsnachfolgervorlegt.

Obwohl ein analogerPräventivschutz
denitalienischenUrhebernin Deutschland
nachder zur Zeit daselbstin Kraft be=
findlichen Gesetzgebungnicht gewährt
werdenkann, ist vereinbartworden,daß
die deutschenUrheberund derenRechts=
nachfolger in Italien die obengedachten
besonderenVergünstigungengenießen
sollen,unterderBedingungjedoch,daß
siedie im Artikel14 desitalienischenGe=
setzesvom 19. September1882, sowie
in denArtikeln2, 3 und14 desRegle=
mentsvom gleichenDatum erforderten
Förmlichkeitenerfüllenunddieebendaselbst
vorgesehenenGebührenbezahlen.
Die beidenRegierungenwerdensich

vor demInkrafttretender Uebereinkunft
über die Art und Weise verständigen,
um den deutschenInteressenten,sowohl
für dieZukunft als auchhinsichtlichder
vor diesem Inkrafttreten erschienenen
Werke,dieErfüllungdervorerwähnten
Vorschriften zu erleichtern.
Uebrigenshabendie Unterzeichneten

verabredet,daß falls früher oderspäter
die Reichsgesetzgebungden inländischen

43



viendrait à accorder aux auteurs
nationaux une protection préventive
analogue à celle mentionnée ci=
dessus, les auteurs italiens ou leurs
ayants-Ckauseen proliteront de plein
droit, à la condition cependant de
se soumettre aux formalités et aux
taxes qui seraient Gventuellement
Prescrites pour les nationaux.

4%La législation de Empire alle=
mand ne permettant pas de com=
Prendre les deuvresphotographiques
au nombre des ouvrages auxquels
Fapplique ladite Convention, les
deux Gouvernementsse réservent de
Fentendre ultérieurement sur les
dispositions spéciales à prendmre,
FTun commun accord. à Teffet das=
surer réciproduement dans les deux
Pays la protection desdites oeuvres
Photographiques.

En foi de qduoi les Plénipoten=-
tiaires soussignés ont dressé le pré=
Sent Protocole, qui sera considéré
comme approuyé et sanctionné par
lIes Gouvernements respectifs, sans
autre ratification spéciale, par le
seul fait de l’échange des ratifica=
tions sur la Conwventionà laquelle
il se rapporte et y ont apposé leurs
signatures.

Fait à Berlin, le 20 Juin 1884.

Busch.

Launay.

UrheberneinenPräventivschutz,analog
demobengedachten,gewährensollte,dies
den italienischenUrhebern und deren
Rechtsnachfolgernvon Rechtswegenzu
Stattenkommensoll, jedochunterder
Bedingung, sich den für die Inländer
etwavorgeschriebenenFörmlichkeitenund
Gebührenzu unterwerfen.

4. Mit Rücksichtdarauf, daß nach
der deutschenReichsgesetzgebungphoto=
graphischeWerkenichtdenjenigenWerken
beigezähltwerdenkönnen,auf welchedie
gedachteUebereinkunftAnwendungfindet,
behaltendiebeidenRegierungensicheine
spätereVerständigungvor, um durch
einbesonderesAbkommenin beidenLän=
dern gegenseitigden Schutz der photo=
graphischenWerkesicherzu stellen.

Zu Urkund dessenhaben die unter=
zeichnetenBevollmächtigtendas gegen=
wärtigeProtokoll, welchesohnebeson=
dereRatifikation durchdie bloßeThat=
sachedesAustauschesderRatifikationen
zu der Uebereinkunft,auf die es sich
bezieht,als von den betreffendenRe=
gierungengenehmigtundbestätigtgelten
soll, aufgenommenunddasselbemitihrer
Unterschriftversehen.

So geschehenzuBerlin, den20.Juni
1884.
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Reichs-Gesetzblatt.
AMÆ27.

Inhalt: Verordnung,betreffenddieWahlenzumReichstag.S. 211.

(Nr. 1566.) Verordnung,betreffenddieWahlenzumReichstag. Vom 18.September1884.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußen2c.

verordnenaufGrund derBestimmungim §. 14 desWahlgesetzesvom 31. Mai
1869, im NamendesReichs,was folgt:

Die Wahlen zum Reichstagsind am 28. Oktober1884 vorzunehmen.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsieglel.

GegebenSchloßBenrath, den18.September1884.

(. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1884. 44.

Ausgegebenzu Berlin den20.September1884.
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Reichs-Gesetzblatt.
28.

— —

Inhalt: Allerhöchster Erlaß, betreffenddie AufnahmeeinerAnleihe für Zweckedes Reichs. S. 218.

(Nr. 1567.) AllerhöchsterErlaß, betreffenddie AufnahmeeinerAnleihe auf Grund derGesetze
vom 16. Februar 1882 (Reichs=Gesetzbl.S. 39), vom 2. Juli 1883 (Reichs=
Gesetzbl.S. 148)und vom 12.April 1884 (Reichs=Gesetzbl.S. 21). Vom
29. September1884.

A- Ihren Bericht vom 24. SeptemberdiesesJahres genehmigeIch, daß
auf Grund des Gesetzesvom 16. Februar 1882, betreffenddie Ausführung des
AnschlussesderfreienundHansestadtHamburgan das deutscheZollgebiet, (Reichs=
Gesetzbl.S. 39) einBetrag von 4 000 000 Mark, auf Grund desGesetzesvom
2. Juli 1883, betreffenddie Aufnahme einer Anleihe für Jweckeder Verwal=
tungendes Reichsheeres,der Marine und der Reichseisenbahnen,(Reichs=Gesetzbl.
S. 148) ein Betrag von 18 192 720 Mark und auf Grund des Gesetzesvom
12. April 1884, betreffenddie FeststellungeinesNachtrags zum Reichshaushalts=
Etat für das Etatsjahr1884/85, (Reichs=Gesetzb9l.S. 21) ein Betrag von
18790000Mark, zusammenalsoeinBetrag von 40 982720Mark durcheine
nach den Bestimmungendes Gesetzesvom 19. Juni 1868 (Bundes=Gesetzbl.
S. 339) zu verwaltendeAnleihe beschafftund zu diesemZweckein entsprechender
Betrag von Schuldverschreibungen,und zwar über zweihundertMark, fünf=
hundertMark, eintausendMark, zweitausendMark und fünftausendMark aus=
gegebenwerde.

Die Muleiheist mit jährlichvier vomHundertam 1. April und 1.Oktober
zu verzinsen.

Die Tilgung des Schuldkapitalserfolgtin der Art, daß die durchden
Reichshaushalts=Etatdazu bestimmtenMittel zum Ankauf einer entsprechenden
AnzahlvonSchuldverschreibungenverwendetwerden. DemReichbleibtdasRecht
Reichs=Gesetzbl.1884. 45

Ausgegebenzu Berlin den 8. Oktober1884.
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vorbehalten,die im Umlauf befindlichenSchuldverschreibungenzur Einlösung
gegenBaarzahlung desKapitalbetragesbinneneiner gesetzlichfestzustellendenFrist
zu kündigen.Den InhabernderSchuldverschreibungenstehteinKündigungsrecht
gegendas Reichnichtzu.

Ich ermächtigeSie, hiernachdieweiterenAnordnungenzu treffenund die
Reichsschuldenverwaltungmit nähererAnweisungzu versehen.

DieserMein Erlaß ist durchdasReichs=Gesetzblattzur öffentlichenKenntniß
zu bringen. Baden=Baden,den29. September1884.

Wilhelm.
In Vertretung des Reichskanzlers:

von Burchard.
An denReichskanzler.

Herausgegebenim ReichsamtdesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.



Reichs=Gesetzblatt
29.
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Inhalt: Bekanntmachung,betreffenddenBeitritt Serbienszu derinternationalenReblaus=Konventionvom
3. November1881. S. 215. — Bekanntmachung, betreffenddie Ausführung der Bestimmungen
im §.2 desGesetzesvom11.Juli 1884 überdieAbänderungderMaaß- undGewichtsordnungvom
17.August1868. S. a15.

(Nr. 1568.) BekanntmachungbetreffenddenBeitritt Serbienszuderunterm3. November1881
abgeschlosseneninternationalenReblaus=Konvention.Vom 24.Oktober1884.

J Artikel13 derinternationalenReblaus=Konventionvom3. November1881
(Reichs=Gesetzbl.von 1882 S. 125) istjedemdrittenStaatedasRechtvorbehalten
worden, jederzeitdurcheine dem SchweizerischenBundesrathabzugebendeEr=
klärungjenerKonventionbeizutreten.Dementsprechendhat, nachMittheilung
desSchweizerischenBundesraths,dieKöniglichserbischeRegierungihrenBeitritt zu
derKonventionvom 3. November1881in dervorgeschriebenenWeiseerklärt.

Berlin den24.Oktober1884.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
von Boetticher.

— —

(Nr. 1569.) Bekanntmachung,betreffenddieAusführungderBestimmungenim§.2 desGesetzes
vom 11. Juli 1884 über die Abänderung der Maaß- und Gewichtsordnung
vom 17. August1868 (Reichs=Gesetzbl.S. 115). Vom 30.Oktober1884.

Ar GrundderBestimmungenim §.2 desGesetzesvom11.Juli 1884,be=
treffenddieAbänderungderMaaß= und Gewichtsordnungvom 17. August1868,
(Reichs=Gesetzbl.S. 115) hat der BundesrathfolgendeAnordnungenerlassen:

K.1.
Die in Gemäßheitder Bestimmungender Maaß- und Gewichtsordnung

vom 17.August1868 (Bundes=Gesetzbl.S. 473) und der Aichordnungvom
16.Juli 1869 (besondereBeilage zu Nr. 32 des Bundes=Gesetzblatts),sowie
Reichs=Gesetzbl.1884. 46

Ausgegebenzu Berlin den 1. November1884.
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derNachträgezu letztererhergestelltenMaaße, MeßwerkzeugeundGewichtesollen,
auchwenn sie denBestimmungendes F. 1 desGesetzesvom 11. Juli 1884 und
denin AusführungdesselbenergehendentechnischenVorschriftennichtentsprechen,

zur Aichungund Stempelungbis zum31. Dezember1886,
zur Wiederholungder Aichung und Stempelungaber bis zum

31.Dezember1896
zugelassenwerden.

Der Zeitpunkt, bis zu welchemsie im öffentlichenVerkehr auch über
letzterenTermin hinausnochgeduldetwerdensollen,bleibtweitererBestimmung
vorbehalten. t

Diejenigenälteren,demPfundsystemangehörigenGewichtsstücke,welchein
BetreffderGewichtsgrößeund -BezeichnungdenBestimmungenderMaaß- und
Gewichtsordnungvom 17. August 1868 entsprechen,aber wederden in Aus=
führung der letzterenerlassenentechnischenVorschriften,nochden Bestimmungen
des Gesetzesvom 11.Juli 1884, sowiedendazuergehendentechnischenVor=
schriftengenügen,und welchenachdemInkrafttretenderMaaß=und Gewichts=
ordnungvom 17.August1868 nur bis auf weiteresnochzur Wiederholung
derAichungund Stempelungzugelassenwordensind,sollen

nachdem31.Dezember1884 in denjenigenBundesstaaten,in welchen
eine wiederholteAichung und Stempelung gesetzlichnicht vor=
geschriebenist, zur fernerenWiederholungder Aichung und
Stempelungnichtmehrzugelassen,

dagegenallgemeinbis zum 31.Dezember1888 nochim öffentlichen
Verkehrgeduldetwerden.

K.3.
Die — — hat in GemäßheitdervorstehendenAn⸗

ordnungendie technischenVorschriftenzu erlassen.

Berlin, den 30. Oktober1884.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.
von Boetticher.

SJ..

"
Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
½ 30.

Inhalt: Verordnung, betreffenddieEinberufungdesReichstags.S. 217.

(Nr.1570.) Verordnung,betreffenddieEinberufungdesReichstags.Vom 11.November1884.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Preußen2c.

verordnenauf Grund des Artikels12 der Verfassung,im NamendesReichs,
was folgt: .

Der Reichstagwird berufen, am 20. November diesesJahres in Berlin
zusammenzutreten,und beauftragenWir den Reichskanzlermit den zu diesem
ZwecknöthigenVorbereitungen.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den 11.November1884.

(L. S.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1884. 47

Ausgegebenzu Berlin den 11.November1884.
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Reichs-Gesetzblatt.
M 3lI.

— — — —

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddenVerkehrmit ErzeugnissenundGeräthschaftendesWeinbauesin
« dendeutschluxemburgischenGrenzbezirken.S. 219.

(Nr. 1571.) Bekanntmachung,betreffendden Verkehrmit Erzeugnissenund Geräthschaftendes
Weinbauesin dendeutschluxemburgischenGrenzbezirken.Vom 10. No=
vember1884.

G einer zwischendem DeutschenReich und der Großherzoglichlurem=
burgischenRegierungzur Ausführungder Artikel4 und 5 der internationalen
Reblauskonventionvom 3. November1881 (Reichs=Gesetzbl.von 1882 S. 125)
behufsErleichterungdesVerkehrsmit Erzeugnissenund Geräthschaftendes Wein=
bauesin den GrenzbezirkengetroffenenVereinbarungbestimmeich auf Grund
der Vorschrift im F. 5 Ziffer 2 der KaiserlichenVerordnung vom 4. Juli v. J.
(Reichs=Gesetzbl.S. 153) Folgendes:

Die Einfuhr und die Ausfuhr von Trauben der Weinlese, Trestern,
Kompost,Düngererde,gebrauchtenWeinpfählenund Weinstützen,ausgerissenen
WeinstöckenundtrockenemRebholz,welcheaus einemdernachstehendaufgeführten
Gemeindebezirkedes Reichs, nämlich: « "
(Kreis Prüm) Sevenich,Dahnen, Dasburg, Preischeid,Oelver;
(Kreis Bitburg) Affler, Sevenich,Dauwelshausen,Gemünd-Uebereisenbach,

Rodershausen,Waldhof, Keppeshausen,Bauler, Geichlingen,Bieren—
dorf,Lahr,Obersgegen,Roth, Körperich,Seimerich,Kewenig,Nieders=
Lam ,Gentingen, Cruchten,Ammeldingen,Biesdorf, Wallendorf,
Bollendorf,Ferschweiler,Prümzurlay,Ernzen,Echternacherbrück,Irrel;

(Kreis Trier) Menningen,Minden,Edingen,Godendorf,Rahlingen,Olk,
Wintersdorf, Kersch, Udelfangen, Trierweiler, Fusenich, Metddorf,
Grevenich,Mesenich,Liersberg,Langsur,Igel, Wasserliesch,Oberbillig;

(Kreis Saarburg) Temmels,Wellen, Nittel, Onsdorf,Koellig, Rehlingen,
Wincheringen,Rehlingen=Littorf,Helfant,Wehr, Palzem,Kreuzweiler,
Nennig,Besch,Waihern, Perl;

(Kreis Diedenhofen) Kedingen, Rüssingen, Deutsch=Oth,Wollmeringen,
Escheringen(AnnexeMollwingen),Kanfen,Suftgen, Hagen,Ewringen,

Reichs=Gesetzbl.1884. 48

Ausgegebenzu Berlin den13.November1884.
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Nieder=Rentgen,Püttlingen,Mondorf, Beiern,Gandern,Ober=Kontz,
Nieder=Kontz,Sierck, Apach,

herrührenund nacheinemdernachstehendaufgeführtenGemeindebezirkedesGroß=
herzogthumsLuxremburg,nämlich:
(Distrikt Diekirch) Niederbeßlingen,Weiswampach,Heinerscheid,Müns=

hausen,Hosingen,Putscheid,Vianden,Fouhren,Bastendorf,Reisdorfj;
(Distrikt Grevenmacher) Befort, Berdorf,Echternach,Rosport,Mompach,

Mertert, Manternach,Grevenmacher,Flaxweiler,Wormeldingen,Len=
ningen, Stadtbredimus,Remich, Bous, Wellenstein,Remerschen,
Bürmeringen,Bad=Mondorf;

(Distrikt Luxemburg) Frisingen,Roeser,Düdelingen,Kayl, Eschan der
Alzette,Samem, Differdingen,Petingen,

bestimmtsind, oder welcheaus einemder vorbezeichnetenGemeindebezirkedes
GroßherzogthumsLuremburgherrührenund nacheinemder vorbezeichnetenGe=
meindebezirkedes Reichsbestimmtsind, unterliegtnichtdenBestimmungenim
. 1 Absatz1 und im §.3 der gedachtenKaiserlichenVerordnung, vorausgesetzt,
daß dieseGegenständenicht aus einer von der Reblaus heimgesuchtenGegend
herrühren.

Berlin, den10.November1884.

Der Stellvertreterdes Reichskanzlers.

von Boetticher.

Herausgegebenim Reichsamtdes Innern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.



Inhalt:

KönigreichKorea.

Seine Majestät der DeutscheK.aiser,
König von Preußen, im Namen des
DeutschenReichs einerseits,und Seine
MajestätderKönig vonKorea anderer=
seits, von demWuntschegeleitet,die
BeziehungenzwischendenbeidenReichen
dauerndfreundschaftlichzu gestaltenund
denHandelsverkehrzwischenden beider=
seitigenStaatsangehörigenzuerleichtern,
haben den Entschlußgefaßt, zur Er=
reichungdieserZweckeeinenVertrag
abzuschließenund habenzu diesemEnde
zu Ihren Bewvollmächtigtenernannt:
Seine Majestät der Deutsche
Kaiser, König von Preußen:
AllerhöchstihrenGeneralkonsulin
Mokohama,Eduard Zappe,

Seine Majestät der König von
Korea:
AllerhöchstihrenPräsidenten des
AuswärtigenAmts, Würden=
trägerdeserstenRanges,Ersten
VizepräsidentendesStaatsraths,
Mitglied des KöniglichenGe=
heimenRaths und zweitenVor=
mund des Kronprinzen,Min
Jöng=Mok,

welche,nachdemsiesichihreVollmachten
gegenseitigmitgetheiltundsolchein guter
Reichs=Gesetzbl. 1884.

Hi⸗ Majesty the German Emperor,
King of Prussia, in the name of
the German Empire, and His Ma=
Jjesty the King of Corea, being
sincerely desirous of establishing
Permanent relations of friendship
and commercebetween their respec=
tive dominions, have resolved to
conclude a Treaty for that purpose,
and have therefore named as their
Plenipotentiaries, that is to Ssay:

His Majesty the German Em=
Peror, King of Prussia:
Eduard Zappe, His Consul
General at Vokohama;

His Majesty the King of
Corea:
Min Löng-mok, President
of the Foreign Office, à
Dignitary of the first rank,
Senior Vice-President of the
Council of State, Member of
His Majesty's Privy Council
and Senior Guardian of the
Crown brince,

who, alter having communicated
to each other their respective full
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und gehörigerForm befundenhaben,
über nachstehendeArtikel übereingekom=
men sind:

Artikel I.
1. ZwischenSeiner Majestät dem

DeutschenKaiser, König von Preußen,
und Seiner Majestät dem König von
Korea, sowiezwischenden Angehörigen
des DeutschenReichs und des König=
reichsKorea soll dauernd Friede und
Freundschaftbestehen,auchsollenDeutsche
in Korea und Koreanerin Deutschland
Schutz und Sicherheit für Leben und
Eigenthumin vollemUmfangegenießen.
2. Sollten zwischenEinem der ver=

tragschließendenTheile und einerdritten
Macht Streitigkeitenentstehen,so wird
deranderevertragschließendeTheil aufein
diesfallsigesErsuchenseinegutenDienste
leihenundeinefreundschaftlicheErledigung
des Streites herbeizuführensuchen.

Artikel II.
1. Die vertragschließendenTheile be=

willigensichgegenseitigdas Recht, einen
diplomatischenAgenten zu ernennen,
welcher seinenWohnsitzdauernd oder
vorübergehendin der Hauptstadt des
anderenTheilesnimmt, desgleicheneinen
Generalkonsul,sowieKonsulnoderVize=
konsuln für die in den beiderseitigen
GebietendemHandel geöffnetenHäfen
und Plätze zu bestellen.
Die diplomatischenAgenten,sowie

die Konsularbeamtenjedes der vertrag=
schließendenTheile sollenin ihrem per=
sönlichenoder schriftlichenVerkehr mit
denBehördendesanderenTheilesebenso
frei und unbehindertsein, auch eben=
solcheVorrechteund Freiheitengenießen,
wie dieselbenin anderenStaaten den
diplomatischenund konsularischenBe=
amtengewährtsind.

Powers, found in good and due
form. have agreed upon and con=
cluded the following articles:

« ARTICLEL
1. There shall be perpetual peace

and friendship betweenHis Majesty
the German Emperor, King of
Prussia and His Majesty the King
of Corea, and between the subjects
of the German Empire and of the
Kingdom of Corea, who shall enjoy
full security and protection for their
pPersonsand property within the
dominions of the other.
2. In the case of differences

arising between one of the Higb
contracting Parties and a third
Power, the other High contracting
Party, if requested to do so, shall
exert its good oflices to bring about
ah amicable arrangement.

An#rz II.
1. The High contracting Parties

may each appoint a Diplomatiec
Agent to reside permanently or
temporarily at the capital of the
other, and may appoint a Consul
General, Consuls or Vice-Consuls to
reside at any or all of the ports
or places of the other which are
open to foreign commerce. The
Diplomatic Agents and Consular
functionaries of both countries shall
freely enjoy the same facilities for
communication personally or in Wri=
ting, with the Authorities of the
country, where they respectively
reside, together with all other pri=
vileges and immunmities as are en=

functionaries in other countries.



2. Der diplomatischeAgent und die
Konsularbeamtenjedes der beidenver—
tragschließendenTheile, sowieihreUnter=
gebenensollendasRechthaben,in der
ganzen Ausdehnung der Gebiete des
anderenTheilesohneHindernißzu reisen.
Die koreanischenBehördenwerdenden
deutschenBeamtenfür dieseReisenPässe
ausstellenund ihnen zu ihrem Schutze
eine Eskorte in einer den Umständen
entsprechendenStärke beigeben.
3. Die Generalkonsuln,Konsulnund

VizekonsulndervertragschließendenTheile
werdendie Ausübung ihrer amtlichen
Thätigkeiterstbeginnen,nachdemihnen
von demSouverän oderderRegierung
des Landes, in welchemsie ihren Sitz
haben,das Exequaturertheiltist.
Handelsgeschäftezu betreibensoll den=

selbennichtgestattetsein.

Artikel III.
1. Die Gerichtsbarkeitüber deutsche

Reichsangehörigeund ihr Eigenthumsoll
in Korea ausschließlichden gehörig er=
mächtigtendeutschenBehördenzustehen.
Vor diesenBehörden soll die Ver=

handlungund EntscheidungallerKlagen
stattfinden,welchegegendeutscheReichs=
angehörigevon solchenodervon Ange=
hörigenandererfremderStaaten ange=
brachtwerden,und diekoreanischenBe=
hördenhabensichjederEinmischungzu
enthalten.
2. Klagen und Beschwerden,von

koreanischenBehördenoderUnterthanen
gegendeutscheReichsangehörigein Korea
erhoben,sollenvor den deutschenBe=
hördenverhandeltund von ihnen ent=
schiedenwerden.
3. Klagen oder Beschwerden,von

deutschenBehörden und Staatsange=
hörigen gegen koreanischeUnterthanen

2. The Diplomatic Agent and
the Consular functionaries of each
Power, and the members of their
official establishments, shall have
the right to travel freely in any part
of the dominions of the other, and
the CoreanAuthorities shall furnish
Dassports to such German Officials
travelling in Corea, and shall pro=
Vvidesuch escort for their protection
as may be necessary.
3. The Consular Officers of both

countries shall exercise their fune=
tions on receipt of due authoriza=
tion from the Sovereign or Govern-=
ment of the Country, in which they
respectively reside and shall not be
Permitted to engage in trade.

An#erz III.
1. Jurisdiction over the persons

and property of German subjects
in Corea shall be vested exclusively

authorizei German
Authorities, who shall hear and de=
termine all cases brought against
German subjects by any German
or other Foreign subject or citizen
without the intervention of the Co=
rean Authorities.

2. If the Corean Authorities or
a Corean subject make any charge
or complaint against a German sub=
ject in Corea, the case shall be
heard and decided by the German
Authorities.
3. If the German Authorities or

a German subject in Corea make
any charge or complaint against a
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in Korea erhoben,sollenvor den korea—
nischenBehörden verhandeltund von
diesenentschiedenwerden.
4. Ein Deutscher,welcherin Korea

einestrafbareHandlungbegeht,soll von
den deutschenBehördennachden deut—
schenGesetzenverfolgtundbestraftwerden.

5. Ein Koreaner, welcherin Korea
eine gegeneinen deutschenReichsange—
hörigen gerichtetestrafbareHandlung
begeht,soll von den koreanischenBe—
hörden in Gemäßheitder koreanischen
Gesetzeabgeurtheiltund bestraftwerden.
6. Alle Ansprücheauf Geldstrafen

oder Konfiskationenfür Zuwiderhand=
lungengegenBestimmungendiesesVer=
trages oder einer auf Grund desselben
erlassenenoderspäterzu erlassendenVer=
ordnung sollen vor den deutschenBe=
hördenzur Verhandlung und Entschei=
dunggebrachtwerden.Die Geldstrafen
oder Konfiskationen,welchevon diesen
letzterenausgesprochenwerden,sollender
koreanischenRegierungzufallen.

7. DeutscheGüter, welchein einem
offenenHafen von denkoreanischenBe=
hörden mit Beschlag belegt werden,
sollen von den koreanischenund den
deutschenBehörden versiegeltund von
den ersterenso lange in Verwahrung
gehaltenwerden, bis die letzterenihre
Entscheidunggefällt haben. Fällt diese
Entscheidungzu Gunsten des Eigen=
thümers der Güter aus, so sollendie=
selbensofort der deutschenBehördezur
weiterenVerfügungausgehändigtwerden.
Hat jedochderEigenthümerdermit Be=
schlagbelegtenGüter ihrenWerthbeiden
koreanischenBehördendeponirt, so sind
ihm dieselbennochvor derEntscheidung
derdeutschenBehördeauszufolgen.

Corean subject in Corea, the case
shall be heard and decided bythe
Corean Authortties.
4. A German subject who com=

mits any offence in Corea, shall be
tried and punished by the German
Authorities according to the lawms
of Germany.
5. A Corean subjectwho commits

in Corea any offence against a Ger=
man subject shall be tried and
Dunished by the CoreanAuthorities,
according to the laws of Corea.

6. Any complaint against a Ger=
man subject involving a penalty or
confiscation by reason of any breach
either of this Treaty, or of any
Regulation annexed thereto, or of
any Regulation that may hereafter
be made in virtue of its provisions,
shall be brought before the German
Authorities for decision, and any
Penalty unposed and all property
confiscatech in such cases, shall
belong to the Corean Government.
7 German Goods, when seized

by the Corean Authorities at an
Oben Port shall be put under the
seals of the Corean and the German
Authorities, and shall be detained
by the former until the German
Authorities shall have given their
decision. If this decision is in
favour of the owner of the Goods,
they shall be immediately placed at
the Consuls disposal. But the owner
shall be allowed to receive them at
once on depositing their value with
the Corean Authorities pending the
decision of the German Authorities.



8. In allen Civil- und Strafsachen,
welchein Korea vor koreanischenGe—
richten oder vor deutschenKonsular—
gerichtenverhandeltwerden,könnendie
BehördendesKlägers einenBeamten
abordnen,um bei den Verhandlungen
zugegenzu sein. Der zu diesemZweck
abgeordneteBeamtesoll mit gebührender
Rücksichtbehandeltwerdenund es soll
ihm gestattetsein, Zeugen vorzuladen
und vernehmenzu lassen,auch gegen
das Verfahren oder die Entscheidung
Einspruchzu erheben.
9. Wenn ein Koreaner,der ange—

schuldigtist, die GesetzeseinesLandes
übertretenzu haben,in demBesitzthum
einesDeutschenoderauf einemdeutschen
KauffahrteischiffeZufluchtsucht,sosollen
die deutschenBehördenauf denAntrag
der koreanischenBehördendie nöthigen
Schritte thun, um den Angeschuldigten
zuergreifenund ihn behufsAburtheilung
auszuliefern. Ohne die Ermächtigung
der zuständigendeutschenBehörde aber
soll es koreanischenBeamten wederge=
stattetsein,dasBesitzthumeinesdeutschen
ReichsangehörigenohnedessenEinwilli=
gung, noch ohne die Zustimmung des
SchiffsführersoderseinesVertretersein
deutschesHandelsschiffzu betreten.
10. Auf dasErsuchenderzuständigen

deutschenBehördensollendiekoreanischen
Behörden deutscheReichsangehörige,
welchestrafbarerHandlungenbeschuldigt
sind, sowie Deserteurevon deutschen
Kriegs= oder Handelsschiffenverhaften
und dieselbender requirirendenBehörde
ausliefern.

Artikel IV.
1. Für den deutschenHandel sollen

von demTage, an welchemdieserVer=

S. In all cases, whether eiwil or
criminal, tried either in Corean or
German Ccurts in Coren, a properly
authorized official of the nationality
of the plaintiff shall be allowed to
attend the hearing, and shall be
treated with the courtesy due to
his position. He shall be allowed
wWheneverhe thinks it necessary to
Call witnesses and have them exami=
ned and to protest against the pro=
ceedings or decision.

9. If a Corean subject, who is
charged with an offenceagainst the
laws of his country takes refüge on
Premises occupied by German
subjeect or on board a German
merchant vessel, the German Autho=
rities, Shall take steps to have such
Person arrested and handed over to
the Corean Authorities for trial, on
receiving an application from them.
But, without the consent of the
Proper German Authority, no Corean
oflicer shall enter the premises of
any German subject without his
consent, or go on board any Ger=
man ship without the consent of
the Oflicer in charge.
10. On the demand of any com=

Petent German Authority the Corean
Authorities shall arrest and deliver
to the former any German suhject
charged with a Criminal ollence
and any deserter from a German
Ship of war or merchant vessel.

An#icrz IV.

1. The Ports of Chemulpo HNen=
chuan) Wönsan (Gensan) and Pusan



trag in Kraft tritt, die folgendenPlätze
geöffnetsein:
a) die Häfen Chemulpo (Jenchuan),
Wönsan (Gensan) und Pusan
(Fusan), oder wenn der letztere
Hafen nichtentsprechensollte, irgend
ein andererHafen in der Nähe
desselben;

b) die Städte Hanyang (Seoul) und
Munghwachin,oder an Stelle des
letzterenirgend ein andererPlatz
in dessenNähe.

2. Die deutschenReichsangehörigen
sollenberechtigtsein,an den obenge=
nanntenPlätzenGrundstückeoderHäuser
zu kaufenoderzu miethenund Wohn=
häuser,Magazineund Fabrikenzu er=
richten, auchsollensie das Recht freier
Religionsübung genießen. Alle Maß=
regeln,welchedieAuswahl, Abgrenzung
und Vermessungder für die Nieder=
lassung der Fremden bestimmtenLän=
dereienoder den Verkauf von Grund=
stückenin den verschiedenenkoreanischen,
dem fremdenHandel eröffnetenHäfen
und Plätzen betreffen,sollen von den
koreanischenBehörden gemeinschaftlich
mit den zuständigenfremdenBehörden
vereinbartwerden.
3. Diese Ländereiensollen von der

koreanischenRegierungdenEigenthümern
abgekauftund für die Benutzungher=
gerichtetwerden.Die dadurcherwachsenen
Kosten sollen in ersterLinie aus dem
Ertrage derLandverkäufegut gemacht
werden. Die jährlicheGrundabgabe,
welchevon den koreanischenBehörden
in Gemeinschaftmit den fremdenBe=
hördenvereinbartwerdenwird, soll an
die ersterenzahlbar sein, welcheeinen
angemessenenTheil derselbenals Ent=
schädigungfür die Grundsteuerzurück=
behaltenwerden. Der Ueberschußund

(Fusan), or if the latter port should
not be approved, then such other
Port as may be selected in its neigh=
bourhood, together with the city
f Hanyang (Seoul) and the town
of Vanghwachin, or such other place
in that neighbourhood as may be
deemed desirable, shall, from the
day on which this Treaty comes
into Operation,be opened to German
commerce.

2. At the above named places,
German subjects shall have the right
to rent or to Purchase land or houses,
and to erect dwellings, warehouses
and factories. They shall be allo=
wed the free exercise of their re=
ligion. All arrangements for the
selection, determination of the limits,
and laying out of the sites of the
foreign settlements, and for the sale
f land at the various ports and
places in Corea open the foreign
trade, shall be made by the Corean
Authorities in conjunction with the
competent Foreign Authorities.

3. These sites shall be purchased
from the owners, and prepared for
Occupation by the Corean Govern-
ment, and the expense thus in=
curred shall be a first charge on
the proceeds of the sale of the land.
The Feariy rental agreed upon by
the Corean Authorities in con=
junction with the Foreign Autho=
rities shall be paid to the former,
Who shall retain a fixed amount
thereof as à fair equivalent for the
land tax, and the remainder to=
gether with any balance left from



die aus denLandverkäufenetwaerübrig=
ten Summen fließeneinemMunizipal=
fonds zu, welchervon einemGemeinde=
rath verwaltetwerdensoll, über dessen
Zusammensetzungvon den koreanischen
Behörden in Gemeinschaftmit den zu=
ständigenfremdenBehördenBestimmung
zu treffenist.
4. DeutscheReichsangehörigekönnen

außerhalb der Grenzen der fremden
Niederlassungen,in einemUmkreisvon
zehnkoreanischenLi, Grundstückeoder
Häuserkaufenodermiethen. Derartiger
Grundbesitzsoll aberallenVerordnungen
und Grundabgabenunterworfensein,
welchedie koreanischenBehördendafür
festsetzenwerden.

5. Die koreanischenBehördenwerden
in jedemder demfremdenHandeler=
öffnetenOrte ein passendesGrundstück
als Begräbnißplatz für die Fremden
kostenfreizur Verfügungstellen. Der=
selbeunterliegtkeinerleiPacht, Grund=
steueroderanderweitigenAbgabenund
seineVerwaltungwird dem obenbe=
zeichnetenMunizipalrathüberlassenbleiben.
6. Innerhalb einerEntfernungvon

einhundertkoreanischenLi von den dem
fremdenHandel geöffnetenHäfen und
Plätzen, oder innerhalbsolcherGrenzen,
wie sie von den zuständigenBehörden
beider Länder in Zukunft vereinbart
werden, soll es deutschenReichsange=
hörigen gestattetsein, sich ohne Paß
nachBeliebenzu bewegen.Dieselben
sollen auch berechtigtsein, in allen
Theilen des Landes zum Vergnügen
oderzu Handelszweckenzu reisen,mit
Ausnahmevon Büchern und Druck=
sachen,welcheder koreanischenRegie=
rung nichtgenehmsind, Waarenaller
Art zu transportirenund zu verkaufen,

the proceeds of land sales, shall
belong to a Municipal füundto be
administered by a Council, the con=
stitution of which shall be de=
termined hereafter by the Corean
Authorities in conjunction with the
competent Foreign Authorities.

4. German subjects may rent or
Durchase land or houses beyond
the limits of the foreign settlements
and within a distance of ten Corean
Li from the same. But all land so
occupied shall be subject to such
conditions as to the observance of
Corean local regulations and pay=
ment of land-tax as the Corean:
Authorities may see fit to impose.
5. The Corean Authorities will set

apart, free of cost, at each of the
Places open to trade, a suitable piece
f Ground as a focreign cemetery,
upon which no rent, land-tax or
other charges shall be payable, and
the management of which shall be
left to the Municipal Council above
mentioned.
6. German subjects shall be al=

lowed to go where they please,
Without passports, within a distance
of one hundred Corean Li from any
of the ports and places open to
trade, or within such limits as may
be agreed upon between the com=
Petent Authorities of both Countries.
German subjects are also authorized
to travel in Corea for pleasure or
for purposes of trade, to transport
and sell goods of all kinds except
bocks and other printed matter dis=
approved of by the Corean Govern=
ment, and to purchase native produce
in all parts ofthe country, underpass=



sowieLandesprodukteeinzukaufen. Zu
diesemEnde müssensie sich aber mit
Pässen versehen,welchevon den Kon=
sularbehördenausgestelltund von den
koreanischenLokalbehördengegengezeichnet
oder abgestempeltwerden. Die Pässe
müssenvon denReisendenaufVerlangen
in denDistrikten,welchesie berühren)
vorgezeigtwerden. Sind dieselbenord=
nungsmäßig, so ist dem Inhaber die
Fortsetzungder Reise zu gestatten,und
es soll ihm freistehen,sichdie von ihm
benöthigtenTransportmittelzuverschaffen.
Reist ein Deutscheraußerhalbder oben
bezeichnetenGrenzenohnePaß, oder
begehter im Innern eine ungesetzliche
Handlung, so soll er verhaftetund der
nächstendeutschenKonsularbehördezur
Bestrafung übergebenwerden. Wer
die genanntenGrenzenohnePaß über=
schreitet,wird mit einerGeldstrafebis
zu einhundertDollars bestraft,neben
welcherauf Gefängnißbis zu einem
Monat erkanntwerdenkann.
7. DeutscheReichsangehörigeinKorea

sollendenMunizipal=undPolizeiverord=
nungenunterworfensein, welchefür die
Erhaltung der Ruhe und öffentlichen
Ordnungvon denzuständigenBehörden
der beidenLänder vereinbartwerden.
DieseVerordnungensind,um denselben
für deutscheReichsangehörigeverbindliche
Kraft zu geben,durchdie zuständigen
deutschenBehördenvorschriftsmäßigzu
verkünden,desgleichensollenZuwider=
handlungengegendieselbenvon den
deutschenBehördenbestraftwerden.

Artikel V.
1. In jedemderdemfremdenHandel

eröffnetenPlätze sollen deutscheReichs=
angehörigedasunbeschränkteRechthaben,
von allen fremdenund den geöffneten

Ports which will be issued by their
Consuls and countersigned or sealed.
by the Corean local Authorities.
These passports, if demanded, must
be produced for examination in the
districts passed through. I#the
Passport be not irregular, the bearer
Will be allowed to proceed, and he
shall be at liberty to procure such
means of transport as he may re=
duire.
Any German subjecttravelling

beyond the limits above named
without a Passport, or committing
when in the interior any offence,
Shall be arrested and handed over
to the nearest German Consul for
Punishment. Travelling beyond the
said limits without a passport will
render the offender liable to a fine
not exceedingOne hundred Mexican
dollars with or without imprison-=
ment for à term not exceeding one
month.
7. German subjects in Corea shall

be amenable to the Municipal and
Police Regulations for the mainte=
nance of the peace and public order
agreed upon by the competent
Authorities of the two countries.
To make such Regulations binding
OonGerman subjects they will be
duly promulgated by the competent
German Authorities and entorced
by them.

An#icmr V.
1. At each of the ports and

Places open to foreign trade, Ger=
man subjects shall be at full liberty
to import from ang’ toreign port,



—

koreanischenHäfen Güter einzuführen,
mitdenUnterthanenKoreasoderanderer
StaatenKauf=undVerkaufgeschäftezu
vereinbaren,fernernach allen fremden
und den geöffnetenkoreanischenHäfen
Güter aller Art, mit Ausnahmeder
vertragsmäßigverbotenenWaaren,gegen
Zahlungderin demangehängtenTarif
vorgesehenenZölle auszuführen.Sie
haben das Recht, ihre Geschäftemit
koreanischenUnterthanen oder Ange=
hörigenandererStaaten unbehindert
und ohneDazwischenkunftkoreanischer
Beamten oder sonstigerPersonenabzu=
schließen,auch soll es ihnen freistehen,
jede Art industriellerUnternehmungen
zu betreiben.
2. Die EigenthümeroderKonsigna==

täre aller aus einemfremdenHafenein=
geführtenWaaren, für welchedertarif=
mäßigeZoll entrichtetwordenist, sind
berechtigt,beiWiederausfuhrderWaaren
nachirgend einemfremdenHafen, falls
dieselbeinnerhalbvondreizehnMonaten
koreanischerZeitrechnungnach demTage
der Einfuhr stattfindet,einenRückzoll=
scheinüber den Betrag des gezahlten
Einfuhrzolleszu beanspruchen,voraus=
gesetzt,daß dieOriginalverpackungnoch
unversehrtist. DieseRückzollscheinesollen
von den koreanischenZollämtern ent=
wederbei Vorzeigungin baar eingelöst
oderin jedemoffenenkoreanischenHafen
beiEntrichtungvon ZöllenanJahlungs=
stattangenommenwerden.
3. Werden koreanischeWaaren von

einem koreanischenoffenenHafen nach
einemanderenversandt,so soll der bei
derAusfuhr gezahlteZoll in demVer=
schiffungshafenzurückbezahltwerden,so=
balddurcheinezollamtlicheBescheinigung
nachgewiesenwird, daß dieWaare im
Bestimmungshafenangekommenist,oder
Reichs=Gesetzbl.1884.

or any Corean open port, to sell to,
or to buy from, any Corean sub=
ject or others, and to export to
any tforeign or Corean open port,
all kinds of merchandise not pro=
hibited by this Treaty on paying
the duties of the Tariff annexed
thereto. They may freely transact
their business with Corean subjects
or others without the intervention
#ofCorean Officials or other persons.
and they mayxfreely engage in angy'
industrial occupation.

1)

2. The owners or consignees of
all goods imported from any foreign
Port upon which the duty of the
aforesaid Tariff shall have been
Paid shall be entitled on reexpor=
ting the same to any foreign port
at any time within thirteen Corean
months of the date of importation,
to receive a drawback certificate
for the amount of such import
duty, provided, that the original
Packages containing such goods
remain intact. These drawback
certificates shall either be redeemed
by the Corean Customs on demand,
or they shall be received in pay-
ment of duty at any Corean open
Port.
3. The duty paid on Corean

goods, when carried from one
Corean open port to ancother,shall
be refunded at the port of ship=
ment on production of a Customs
Certificate showing that the goods
have arrived at the port of desti=
nation, or on satisfactory proof
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falls genügenderNachweisgeliefertwird,
daß die betreffendenGüter durchSchiff=
bruchverlorengegangensind.
4. Alle vonAngehörigendesDeutschen

ReichsnachKoreaeingeführtenWaaren,
von welchendie tarifmäßigenZölle ent=
richtetwordensind, könnennachirgend
einemanderenkoreanischenHafenzollfrei
versandtwerden,und wennsie in das
Inneretransportirtwerden,sollensiein
keinemTheile des Landes irgend einer
weiterenAbgabe, Steuer oder einem
Durchgangszollunterliegen.In gleicher
Weise soll der Versandt aller für die
Ausfuhr bestimmtenkoreanischenPro=
dukte und Waaren nach den offenen
Häfenvöllig frei von jeglicher Be=
schränkungvor sichgehenund dieselben
sollen keinerleiAbgaben, Steuern oder
Durchgangszöllenunterliegen,wederam
Produktionsorte,noch auf dem Wege
zu einem offenenHafen, gleichvielaus
welchemTheile Koreas sie kommen.
5. Der koreanischenRegierungsteht

es frei, für denTransport von Gütern
oderPassagierennachnichtoffenenHäfen
KoreasdeutscheKauffahrteischiffezuchar=
tern. AuchkoreanischenUnterthanensoll
dies gestattetsein, wenndiekoreanischen
BehördenihreZustimmungdazuertheilen.
6. Wenn die koreanischeRegierung

gegründeteBesorgniß hegt, daß eine
HungersnothimLandeausbrechenkönnte,
so wird Seine Majestät derKönig von
KoreadurchDekretzeitweisedieAusfuhr
von Cerealien nach fremden Ländern
verbieten,sei es von allen geöffneten
koreanischenHäfen, sei es von einigen
odervon einemderselben,und einsolches
VerbotsollverbindlicheKraft für deutsche
Reichsangehörigein Korea nachAblauf
einesMonats erlangen,von demZeit=

—

being produced of the loss of the
goods by shipwreck.

4. All goods imported into Corea
by German subjects and on which
the duty of the Tariff annexedto
this Treaty shall have been paid,
may be conveyed to any Corean
oben port free of duty, and, when
transportedinto the interior, shall
not be subject to any additional tax.
exeiseor transit duty whatsoever in
any Part of the country. In like
manner "full freedom shall be allo=
wed for the transport to the open
Ports of all Corean commodities
intended for exportation, and such
commaodities shall not, either at the
Place of production, or when being
conveyed from any Part of Coren to
any of the open ports, be subjected
to the payment of any tax, exeise
or transit duty whatsoever.
5. The Corean Government may

charter German merchant vessels
for the conveyance of goods or
Passengers to unopened ports in
Corea, and Corean subjects shall
have the same right subject to the
approval of their own Authorities.
6. Whenever the Governmentof

Corea shall have reason to appre=
hend a scarcity of food within the
Kingdom, His Majesty the King of
Corea may, by Decree, temporarily
Prohibit the export of grain to
foreign countries from any or all
#ofthe Corean open ports, and such
Prohibition shall become binding on
German subjects in Corea on the
expiration of one month from the
date on which it shall have been



punktean gerechnet,an welchemdasselbe
von denkoreanischenBehördenzur amt—
lichenKenntniß des deutschenKonsuls
in den in Frage kommendenHäfen ge—
brachtworden ist, es soll aber nicht
länger, als durchaus erforderlich,in
Kraft bleiben.
7. DeutscheKauffahrteischiffesollen

für dieRegistertonnedreißigmerikanische
Cents Tonnengelderbezahlen. Eine
einmaligeEntrichtungder Tonnengelder
giebtdemSchiffe dasRecht, alle korea=
nischenoffenen Häfen während eines
Zeitraumesvon vier Monatenzu be=
suchen,ohnedaß es weiterenAbgaben
unterliegt. Alle Tonnengeldersollen
verwandtwerden für die Einrichtung
von Leuchtthürmenund Baken, sowie
dieAuslegungvonBojenan denkorea=
nischenKüsten und vor allen Dingen
an den Zugängenzu den geöffneten
Häfen, und für die Vertiefung oder
sonstigeVerbesserungihrer Ankerstellen.
Fahrzeuge,welchein denoffenenHäfen
zum Löschenund Ladenverwandtwer=
den,zahlenkeineTonnengelder.
8. Es wird hiermit vereinbart,daß

gleichzeitigmit diesemVertragederTarif
und die Handelsbestimmungen,welche
ihm angehängtsind, in Kraft treten.
Die Behörden beider Länder können
dieHandelsbestimmungenvon Zeit zu
ZeiteinerRevisionunterziehen,um im
WegegemeinsamerVerständigungsolche
Abänderungenvorzunehmenund solche
Zusätzeanzufügen,derenZweckmäßigkeit
durchdieErfahrungdargethanist. Jedoch
sollendievon denbeiderseitigenBehörden
getroffenenVereinbarungenfür deutsche
Reichsangehörigeerst nach ihrer Be=
stätigungdurch die Kaiserlich deutsche
Regierungin Kraft treten.

—

officially communicated by the
Corean Authorities to the German
Consul at the port concerned, but
shall not remain longer in force
than is absolutely necessary.

7. All German ships shall pay
tonnage dues at the rate of thuty
cents (mexican) per registered ton.
One such payment will emitle a
Vvesselto visit any or all of the
open ports in Corea during a period
of four months without further
charge. All tonnage ducesshall be
appropriatei for the purpose of
erecting light houses and beacons
an placing buoys on the Corean
Coasts, more especially at the ap=
Proaches to the open ports, and im
deepening or otherwise improving
the anchorages. No tonnage dues
shall be charged on boats employed
at the open ports in landing or
shipping cargo.

S. It is hereby agreed that the
Tariff and Trade Regulations an=
nexed hereto shall come into ope=
ration simultaneously with this
Treaty. The Authorities of the
two countries may from time to
time revise the said regulations
with a view to the insertion therein
by mutual consent of such moditi=
cations and additions as experience
shall prove to be expedient, but
these will not come into 0peration
for subjects of the German Empire
until they shall have been appro=
ved by the Imperial German G0o=-
verument.
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Artikel VI.
Ein deutscherReichsangehöriger,wel=

cher Waaren in einen dem fremden
HandelnichtgeöffnetenkoreanischenHafen
oder sonstigenOrt einschmuggelt,soll
den doppeltenBetrag des Werthes der
geschmuggeltenGüter verwirken,und
diese selbst unterliegen außerdem der
Konfiskation. Der Versuchist in gleicher
Weise zu bestrafen.Die koreanischen
LokalbehördenkönnenderartigeWaaren
mit Beschlagbelegenund jedendeutschen
Reichsangehörigenfestnehmen,der bei
demSchmuggeloderdemVersuchdes
Schmuggelsbetheiligtist. Die fest=
genommenenPersonensollen sie sofort
der nächstendeutschenKonsularbehörde
behufsUntersuchungder Sachezuführen
lassen,währendsiedieWaaren so lange
festhaltendürfen, bis eine endgültige
Entscheidungüber denFall abgegeben
wordenist.

Artikel VII.
1. Wenn ein deutschesSchiff an den

Küsten Koreas Schiffbruch leidet oder
strandet,so sollendieLokalbehördenun=
verweilt die nöthigenSchritte thun, um
das Schiff und seineGüter vor Plün=
derung,diezudemselbengehörigenPer=
sonenabervor jederUnbill zubewahren,
sowie um außerdemetwa erforderliche
Hülfe zu leisten. Die Lokalbehörden

sollen dienächstedeutscheKonsularbehörde
von dem Vorfalle in Kenntniß setzen,
auchsollensie,falls diesnöthigist, den
Schiffbrüchigen diejenigen Transport=
mittel zur Verfügungstellen,derensie
bedürfen, um zum nächstenoffenen
Hafen zu gelangen.
2. Alle Ausgaben,welchederkorea=

nischenRegierung aus der Rettung

Anricrz VI.
Any German subjectwhosmuggles

or attempts to smuggle goods into
any Corean port or place not open
to foreign trade shall forfeit twice
the value of such goods, and the
gocds shall be confiscated. The
Corean Authorities may seize such
Loods, and may arrest any German
subject concerned in such smuggling
or attempt to smuggle. They shall
immediately forward any person so
arrestedto thenearest GermanConsul
for trial and may detain such goods
until the caseshall have beenfinally
adjudicated.

Anrlcr VII.
1. If a German ship be wrecked

u stranded on the coast of Corea,
the local authorities shall immedia=
tely take steps to protect the ship
and her cargo from plunder and
all persons belonging to her from
ill treatment, and to render such
other assistanceas may be required.
They shall at once inform the
nearest German Consul of the oc=
currence, and shall fürnish the ship=
wrecked persons, if necessary, with
means of conveyance to the nearest
Oben port.

2. All expenses incurred by the
Government of Corea for the rescue.



schiffbrüchigerdeutscherReichsangehöriger,
aus Beschaffungvon Kleidung, aus

Verpflegung oderfür aufgewandteReise=
kosten,aus der Auffindung der Leichen
Ertrunkener,aus derärztlichenBehand=
lung Kranker und Verletzterund aus
der Bestattungder Todtenerwachsen,
sollenihr von derdeutschenRegierung
erstattetwerden.
3. Was aber diejenigenAusgaben

betrifft, die gemachtwerden, um ein
wrackesSchiff oder das an Bord be=
findlicheEigenthumzubergenbeziehungs=
weisezu erhalten, so soll die deutsche
Regierungfür dieErstattungderselben
nicht verantwortlichsein. Für derartige
Ausgabensollendie geborgenenGüter
haftenundsindsievon denInteressenten
beiEmpfangderletzterenzurückzubezahlen.
4. Aufwendungen,welchedenRegie=

rungsbeamten,denLokal=und Polizei=
behördendurchReisezumWrack,Es=
kortirungderSchiffbrüchigenoderdurch
amtlicheKorrespondenzverursachtwerden,
sind der deutschenRegierung nicht in
Rechnungzu stellen,sondernsollenvon
der koreanischenRegierung getragen
werden.

5. Wenn deutscheSchiffe in Folge
von Unwetter,oderMangel anBrenn=
materialoderVorräthengenöthigtwer=
den,einennichtgeöffnetenHafenKoreas
als Nothhafenanzulaufen,so soll den=
selbengestattetsein, Reparaturenaus=
zuführenund sichmit dennöthigenVor=
räthenzu versehen.Die erwachsenen
Ausgabenhat derFührerdesSchiffes
zu tragen.

Artikel VIII.
1. DenKriegsschiffenjedesderHohen

vertragschließendenTheilestehtesfrei,alle

clothing, maintenanceand travelling
of shipwrecked German subjects, for
the recovery of the bodies of the
drowned, for the medical treatmem
of the sick and injured and for the
burial of the dead, shall be repaid
by the German Government to that
of Corea. —

3. The German Government shall
not be responsible for the repayment
#ofthe expenses incurred in the re=
covery or preservation of a wrecked
vessel or the property belonging to
her. All such expenses shall be a
charge upon the property saved,
and shall be paid by the parties
interested therein upon recewing
delivery of the same.
4. No charge shall be made by

the Government of Corea for the
exbenses of the Government Officers,
l#ocalfimctionaries or police, who
shall proceed to the wreck, for the
travelling expenses of Officers es=
corting the shipwrecked men, nor
for the expenses of otlicial corre=
sondence. Such expenses shall be
borne by the Corean Government
5. Any German merchant ship

compelled by stress of weather, or
by want of fiuel or Provisions to
enter an unopened port in Corea,
shall be allowed to execute repairs,
and to obtain necessary Supplies.
All such expensesshall be defrayed
by the master of the vessel.

AnicrE VIII.

1. The ships of war of the High
ContractingParties shall be at lbert##



Häfen des anderenTheiles zu besuchen.
Denselben soll für etwa erforderliche
Reparaturen und für ihre Ausrüstung
jedeErleichterunggewährtwerden.Sie
unterstehenden Handels=oder Hafen=
bestimmungennicht, noch sind sie der
Zahlung von Zöllen oderHafenabgaben
irgend welcherArt unterworfen.
2. Wenn deutscheKriegsschiffenicht

geöffnetekoreanischeHäfen besuchen,so
dürfenOffiziereundMannschaftenzwar
landen, aber nicht ins Innere gehen,
ohnemit Pässen versehenzu sein.

3. VorrätheallerArt für dieKriegs=
marinedesDeutschenReichsdürfenin

und derAufsichtvon deutschenBeamten
übergebenwerden,ohnedaßZölledavon
zu entrichtensind. WennderartigeVor=
räthe aberveräußertwerden,so soll der
Käufer an diekoreanischenBehördenden
tarifmäßigenZoll entrichten.
4. Die koreanischeRegierungwird

SchiffenderdeutschenKriegsmarine,die
sichmit Vermessungsarbeitenin korea=
nischenGewässernbeschäftigen,allemög=
lichenErleichterungengewähren.

Artikel IX.
Die koreanischeRegierungwird es

in keinerWeiseverhindern,wenndeutsche
Reichsangehörigein Korea, koreanische
Unterthanenals Lehrer, Dolmetscher,
Diener 2c. in Dienst nehmenund zu
Beschäftigungenverwenden,welchenicht
gesetzlichverbotensind. Ebensosoll es
koreanischenUnterthanenohnejedeBe=
schränkunggestattetsein,deutscheReichs=
angehörigeanzustellen,so langesiederen
Dienste für nichts Ungesetzlichesbean=
spruchen.AngehörigendeseinenLandes,
welchesichin das anderebegeben,um

to Visit all the ports of the other.
They shall enjoy every facility for
procuring supplies of all kinds, or
for making repairs, and shall not
be subject to Trade or Harbour
Regulations, nor be liable to the
Payment of duties or port charges
of any kind.
2. When German ships of war

visit unopened ports in Corea, the
Oflicers and men may land, but
shall not proceed into the interior
unless they are provided with pass=
Ports.
3. Supplies of all kinds for the

use of the German navy, may be
landed at the open ports of Corea
and stored in the custody of a
GermanOfficialwithoutthepayment
of any duty.
But if any such supplies are sold,

the purchaser shall pay the proper
duty to the Corean Authorities.
4. The Corean Government will

afford all the facilities in their power
to ships belonging to the German
Government which may be engaged.
in making surveysin Coreanwaters.

An#rE LX.
German subjects in Corea shall

be allowed to employ Corean
subjects at teachers, interpreters,
servants or in any other lawful ca=
Pacity without any restriction on
the part of the Corean Authorities
and, in like manner, no restriction
shall be placed upon the employ-=
ment of German subjects by Corean
subjects in any lawful capacit).
Subjects of either nationality) who
may proceed to the country o#l
the other to study its language.



dessenSprache,Literatur,Gesetze,Künste
oderIndustrie zu studiren,oder daselbst
wissenschaftlicheForschungenanzustellen,
soll jedethunlicheErleichterungbei ihrem
Vorhabengewährtwerden.

Artikel X.
Es wird hiermitfestgesetzt,daß von

demTage, anwelchemdergegenwärtige
Vertrag in Kraft tritt, dieRegierung,
dieBeamtenund die Angehörigendes
DeutschenReichs alle Rechte,Freiheiten
undVortheile,insbesonderebezüglichder
Ein- undAusfuhrzölle,genießensollen,
welchezudieserZeitvonSeinerMajestät
demKönig von Korea der Regierung,
den Beamten oder den Angehörigen
irgendeinesanderenStaates gewährt
sind, oderwelchevon demselbenihnen
in Zukunftgewährtwerdensollten.

Artikel Xl.
Nach Ablauf von zehnJahren, von

demZeitpunktean gerechnet,an welchem
dieserVertrag in Kraft tritt, soll jeder
der Hohen kontrahirendenTheile das
Rechthaben,nachdemein Jahr zuvor
demanderenTheilevon der bestehenden
AbsichtMittheilung gemachtwordenist,
eineRevisiondes Veurages oder des
demselbenangehängtenTarifs zu ver=
langen,um im WegegemeinsamerVer=
ständigungsolcheAbänderungenvor=
zunehmen,welchedie Erfahrung als
wünschenswerthdargethanhat.

Artikel XII.
1. Der gegenwärtigeVertrag ist in

deutscher, englischer und chinesischer
Sprache niedergeschrieben.Alle drei
FassungenhabendieselbeBedeutung,
jedochwird hiermit vereinbart, daß
beiMeinungsverschiedenheitenüber den

literature, laws, arts or industries,
or for the purpose of scientific re=
search, shall be afforded every
reasonable facility for doing so.

Anrich X.
It is hereby stipulated that the

Government, public Officers and
subjects of the German Empire
shall, from the day on which this
Treaty comes into operation, par=
ticipate in all privileges, immu=
nities and advantages, especially in
relation to import or export duties,
which shall then have beengranted,
or may thereafter be granted by
His Majesty the King of Corea, to
the Government, public Oflicers or
subjeets of any other Power.

AnrichE XI.

Ten Fears from the date onwhich
this Treaty shall come into opera=
tion, either of the High contracting
Parties may, on giving one Fears
Previous notice to the other, de=
mand a revision of the Treaty or
of the Tariff annexed thereto, with
a view to the insertion therein, by
mutual consent, of such moditi=
cations as experience shall prove to
be desirable.

Anrurz XII.
1. This Treaty is drawn up in

the German, English and Chinese
languages, all of which versions
have the same meaning, but it is
hereby agreed that any difference
which may ariseas to interpretation



Wortsinn der englischeText maßgebend
seinsoll.
2. Vorläufig soll allen von den

deutschenan die koreanischenBehörden
gerichtetenSchreibeneinechinesischeUeber=
setzungbeigegebenwerden.

Artikel XIII.
Der gegenwärtigeVertrag soll von

Seiner Majestät demDeutschenKaiser,
König von Preußenund Seiner Ma=
jestät dem König von Korea, unter
Namensunterschriftund Siegel, rati=
fizirt werden. Die Ratifikationensollen
baldmöglichst,aber spätestensinnerhalb
einesJahres von demTage derUnter=
zeichnungan gerechnet,in Hanyang
(Seoul) ausgewechseltwerden. Der
Vertrag, welchervon denRegierungen
beider Staaten zu veröffentlichenist,
tritt an demTage desAustauschesder
Ratifikationenin Wirksamkeit.
Urkundlich dessenhaben die oben=

genanntenbeiderseitigenBevollmächtigten
diesenVertrag unterzeichnetund dem=
selbenihre Siegel beigedrückt.
So geschehenin je drei Ausferti=

gungenin derdeutschen,englischenund
chinesischenSprache zu Hanyang den
sechsundzwanzigstenNovemberim Jahre
Eintausendachthundertdreiundachtzig,ent=
sprechenddemsiebenundzwanzigstenTage
des zehntenMonats des Vierhundert=
zweiundneunzigstenJahres der korea=
nischenZeitrechnung.

(L. S.) Ed. Jappe.

(L. S.) =

shall be determined by reserenceto
the English text.
2. For the present all oflicial

communications addressed by the
German Authorities to those of
Corea shall be accompanied by a
translation into Chinese.

Anror XIII.
The present Treaty shall be ra=

tified by His Majesty the German
Emperor, King of Prussia, and by
His Majesty the King of Corena
under Their hands and seals; the
Ratifications shall be exchanged at
Hanyang (Seoul) as soon as pos=
sible or, at latest, within one Fear
from the date of signature, and
the Treaty, which shall be pu=
blished by both Governments shall
come into operation on the day
on which the ratifications are
exchanged.
In witness whereof the respective

Plenipotentiaries abovenamed have
signed the presentTreaty and have
thereto aflixed their seals.
Done in Triplicate at Hanyang

in the German, English and Chinese
languages this twenty sixth day of
November in the Fear Eighteen
Hundred and Eighty Three, cor=
responding to the twenty seventh
day of the tenth month of the
Four Hundred and Ninety Second
Jear of the Corean Era.

(L. S.) Ed. Zappe.

(L. S.) Min Löng-mok.



Bestimmungen
zurRegelungdesdeutschenHandels=

verkehrsin Korea.

I. An=und Abmeldungder Schiffe.
1. Nach Ankunft eines deutschen

Schiffesin einemkoreanischenHafen soll
der Führer desselbeninnerhalb eines
Zeitraumesvon 48 Stunden,bei dessen
Berechnungdie Sonn= und Festtage
nicht mitgezähltwerden, den Zollbe=
hördendie Bescheinigungdes deutschen
Konsuls darüber einreichen,daß alle
Schiffspapiereim Konsulat hinterlegt
wordensind.
Die hiernachstattfindendeEinkla=

rirung desSchiffes ist durchUebergabe
einesSchriftstückszu bewirken,welches
denNamen des Schiffers,des Schiffes
unddesHafens,von demes kommt,
den Tonnengehaltdes Schiffes, die
Zahl und falls es gefordertwird, die
Namen der Passagiereund die Zahl
der Schiffsmannschaftenthält.
Der SchiffsführerhatdiesesSchreiben

zu unterzeichnenunddieRichtigkeitder
darin enthaltenenAngaben zu beschei=
nigen. Gleichzeitigsoll er ein schrift=
liches Manifest seiner Ladung über=
reichen,welchesdie Zeichenund Num=
mern derFrachtstückeund ihrenInhalt
angiebt,wiesiein seinenKonnossements
bezeichnetsind, nebst den Namen der
Personen,an welchesie konsignirtsind.
Die Richtigkeitdes Manifestes hat er
gleichfalls unter seiner Namensunter=
schriftzu bescheinigen.
Reichs=Gesetzbl.1884.

Regulations
under which German Trade is
to be conducted in Corea.

1. Within forty-eight hours (ex=
clusive of Sundays and holidays)
after the arrival of a German ship
in a Corean port, the Master shall
deliver to the Corean Customs
Authorities the receipt of the Ger=
man Consul showing that he has
deposited the ships papers at the
German Consulate, and he shall
then make an ent#y of his ship by
handing in a written paper, stating
the name of the ship, of the port
from which she comes, of her
master, the number, and if required,
the names of her passengers, her
tonnage and the number of her
crew, which paper shall be certified
by the master to be a true state=
ment, and shall be signed by him.
He shall at the same time deposit
a written manifest of his cargo,
sctting forth the marks and num=
bers of the packages and their
contents, as they are described in
the Bills of Lading, with the names
of the persons to whom they are
consigned. The master shall cer=
tify that this description is correct,
and shall sign his name to the
same. When a vessel has been
duly entered, the Customs Autho=
rities will issue a permit to open
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Nachdem ein Schiff vorschriftsmäßig
angemeldetist, werdendieZollbehörden
die ErlaubnißzumOeffnender Lade=
räume ertheilen und die hierüber aus=
gestellteBescheinigungist deman Bord
des Schiffes stationirten Jollbeamten
vorzuzeigen.
WerdendieLaderäumeohnedievor=

bezeichneteErlaubniß geöffnet,so wird
der Schiffsführer mit einer Geldstrafe
bis zu einhundertmexikanischenDollars
bestraft.
2. Wird irgendeinIrrthum in dem

Manifestentdeckt,sodarf derselbeinner=
halb 24 Stunden(Sonn=und Festtage
nichtgezählt)nachEinreichungdesselben
ohne JZahlungeiner Gebühr berichtigt
werden.
Aber für jedeAenderungoderEin=

tragungin das Manifestnachjenem
Zeitraumesoll eine Gebühr von fünf
mexikanischenDollars bezahltwerden.
3. Jeder Schiffsführer, der es ver=

säumensollte, seinSchiff bei demZoll=
amt binnenderdurchdieseBestimmung
festgesetztenZeit einzuklariren,soll einer
Geldstrafeverfallen, welcheaber fünfzig
mexikanischeDollars für dieVersäumniß
von je 24 Stunden nicht übersteigen
soll.
4. Bleibt ein deutschesSchiff kürzere

Zeit als 48 Stunden (Sonn=undFest=
tage nicht gezählt)im Hafen und hat
seineLadungslukennicht geöffnet,oder
hat es den Hafen als Nothhafenan=
gelaufen, oder lediglich um Schiffs=
proviant einzunehmen,so bedarfes der
Anmeldungnichtund sindkeineTonnen=
gelderzu zahlen,so langenichtFracht=
güter ein=oderausgeladenwerden.
5. Sobald ein Schiffsführerauszu=

klarirenbeabsichtigt,hat er die Abmel=

hatches which shall be exhibited
to the Customs officer on board.
Breaking bulk without having ob=
tained such permission will render
the master liable to a fine not
edceeding One hundred Mexican
dollars.

2. If any error is discovered in
the manifest, it may be corrected
within twenty--four hours (exclusive
of Sundays and holidays) of its
being handed in, without the pay=
ment of any fee. but for any alte=
ration or post-entry to the manifest
made after that time, à fee of five
Mexican dollars shall be paid.

3. Any masterwho shall neglect
to enter his vessel at the Corean
Custom-Housewithin the time fixed
by this regulation shall pay a pe=
nalty not exceeding fifty Mexican
dollars for every twenty-four hours
that he shall so neglect te enter
his ship.
4. Any German vessel which

remains in port for less than forty=
eight hours (exclusive of Sundays
and holidays) and does not open
her hatches, also any vessel driven
into port by stress of weather or
any in want of supplies, shall not
be required to enter or to pay ton=
nage dues so long as such vessel
does not engage in trade.
5. When the master of a vessel

wishes to clear, he shall hand into



dungbei der ZollbehördeunterEin=
reichungeinesExportmanifesteszu be=
wirken, welchesähnlicheAngaben wie
das Importmanifestenthaltenmuß.
Die Zollbehördewird ihm hieraufein

Ausklarirungsattestausstellenund ihm
die vorerwähnte,vom Konsul ertheilte
BescheinigungüberdieHinterlegungder
Schiffspapierezurückgeben.Erst nach=
dem dieseSchriftstückedem Konsulat
eingereichtsind,erfolgtdieAushändigung
derSchiffspapierean denSchiffsführer.
6. Falls ein Schiff denHafen ver=

lassensollte, ohnein dervorgeschriebenen
Weiseabgemeldetwordenzu sein, so

strafe,derenBetragzweihundertmexika=
nischeDollars nichtübersteigendarf.
7. DeutscheDampferkönnenan dem=

selbenTage ein=und ausklarirenund
brauchenkeinManifesteinzureichen,außer
für solcheGüter, die in dem Ein=
klarirungshafengelandetoderumgeladen
werdensollen.

II. LöschungundEinnahmevonLadung,
sowieEntrichtungder Jollabgaben.
1. Wenn einImporteur seineGüter

zu landen wünscht, so soll er beim
Jollamt einediesbezügliche,mit seiner
NamensunterschriftverseheneEingabe
machen,in welcherer seineneigenen
Namen, sowiedenNamendesSchiffes,
auf welchemdie Güter eingeführtwer=
den,anzugeben,dieWaarennachMarken,
Stückzahl, Inhalt und Werth zu be=
zeichnenund dieRichtigkeitdergemach=
ten Angabenzu bescheinigenhat.
Das Jollamt kann Vorzeigung der

Fakturenverlangenund falls dieselben
nichtbeigebrachtwerden,auchkeinege=

the Customs Authorities an Ex=
Dort manifest containing similar
Particulars to those given in the
Import manifest. The CustomsAu=
thorities will then issue s clearance
certificate and return the Consul's
receipt for the ship’'spapers. These
documentsmust be handed into the
Consulate before the ship's papers
are returned to the master.

6. Should any ship leave the
Dort without clearing outwards in
the manner above prescribed, the
master shall be liable to a penalty.
not exceeding Two hundred Mexi=
can dollars.
7. German steamers may enter

and clear on the same day, and
they shall not be required to land
in a manitest, except for such
goods as are to be landed or tran=
shipped at the port of entry.

II. Landingand shippingof cargoand
paymemol dulies.

1. The importer of any goods
Who desiresto land them shall make
and sign an application to that
effect at the Custom-House, stating
his own name, the name of the
sShipin which the goods have been
imported, the marks, members and
contents of the packages and their
Values,and declaringthat this state=
ment is correct. The CustomsAu=
thorities may demand the produc=
tion of the invoice of each consign=
ment of merchandise. I it is not
Produced, or if its absence is not
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nügendeAufklärung für ihr Fehlen ge—
gebenwird, die Genehmigungfür die
LöschungderWaarendavonabhängig
machen, daß außer dem tarifmäßigen
Zoll ein gleichhoherBetrag hinterlegt
werde.
Die RückzahlungdesletzterenBetrages

erfolgt erst nach Beibringung der Fak=
turen.

2. Die so deklarirtenWaarendürfen
an demdazubestimmtenOrte von den
Zollbeamtenuntersuchtwerden. Diese
Untersuchunghat ohne Verzug stattzu=
findenundjedeBeschädigungderWaaren
ist zu vermeiden.Die ursprünglicheVer=
packungist,soweitdiesausführbar,wieder=
herzustellen.

3. Falls dieZollbehördendieAngabe
desWerthes bei solchenWaaren, von
denenein ad valoremZoll zu bezahlen
ist, als zu niedrig gegriffenerachten,
so können dieselbendie Zahlung des
Zolles nach demjenigenWerthe bean=
spruchen,den der Taxator des Zoll=
hausesfestsetzt.
Will sichderKaufmann hierbeinicht

beruhigen,sosollerinnerhalb24Stunden
(Sonn=und Festtagenichtgezählt)seine
Einwendungenbei demZolldirektoran=
bringenund durcheinenvon ihm selbst
ernanntenTaxatoreineneueSchätzung
vornehmenlassen, derenErgebniß er
anzuzeigenhat. Dem Zolldirektorwird
alsdannfreistehen,dieseletztereSchätzung
der Zollerhebungzu Grunde zu legen
oderdieWaarenzu demdurchdieselbe
festgesetztenPreise mit einemZuschlag
von 5 Prozentzu übernehmen.
In diesemFalle soll dieZahlung für

die Waaren innerhalbfünf Tagen nach

Satisfactorily accounted for, the
Owner shall be allowed to land his
Loocs on payment of double the
Tariff duty, but the surplus duty.
s0 levied is to be refunded on the
Production of the Inwoice.

2. All goods so entered may be

at the places appointed for the
Purpose. Such examination shall
be made without delay or injury 10
the merchandise, and the packages
Shall be at once restored by the
CustomsAuthorities to their original
condition in so far as may be prac=
ticable.

3. Should the Customs Autho=
rities consider the valne of ang=
goods paying an ad valorem dutzy
as declared by the importer or ex=
Porter insufficient, they shall call
upon him to pay duty on the value
determined by an appraisement to
be made by the Customs appraiser.
But should the importer or ex=

Porter be dissatistiech with that
abpraisement,he shall within twenty)
four hours (exclusive of Sundays
and holidays) state his reasons fo#
such dissatistaction to the Com=
missioner of Customs, and shall
appoint an appraiser of his own
to make à re-appraisement. He
shall then declare the value of
the gocds as determinedby such re=
appraisement.

The Commissioner of Customs
Will thereupon at his option either



demTage geleistetwerden,an demder
Kaufmann die Schätzungdes von ihm
bestelltenTaxators zur Anzeigegebracht
hat.

4. Eine der Billigkeit entsprechende
Herabsetzungdes Zolles soll bei der
Einfuhr von Waaren gewährtwerden,
dieauf demTransportbeschädigtworden
sind. Das Maß derselbensoll von dem
Grade derBeschädigungabhängen,den
dieWaare erlittenhat, und hierauf be=
züglicheMeinungsverschiedenheitensollen
ihreErledigungin derselbenWeisefinden,
wiedieselbeim vorstehendenParagraphen
angeordnetist.
5. Alle zur Ausfuhr bestimmten

Güter sollen,bevorsieverladenwerden,
auf demZollamt deklarirtwerden. Die
Deklarationsoll schriftlichseinund den
NamendesSchiffes,worin dieGüter
ausgeführtwerden,mit den.Marken
und Nummern der Kolli, und die
Menge, die Beschaffenheitund den
Werth des Inhaltes angeben. Der
Erporteur muß die Richtigkeitder von
ihm gemachtenAngaben schriftlichmit
seinerNamensunterschriftbescheinigen.

6. Die Abladungund Verschiffung
von Gütern darf nicht anders als an
den von den koreanischenJollbehörden
bestimmtenStellen und wederzwischen
SonnenuntergangundSonnenaufgang,

assess the duty on the value deter=
mined by this re-appraisement, or
Wwillpurchase the goods from the
importer or exporter at the price
thus determined with the addition
#offive per cent. In the latter case,
the purchase money shall be paid
to the importer or exporter within
five days from the date on which
he has declared the value deter=
mined by his own appraiser.
4. Upon all goods damaged on

the voyage of importation, a fair
reduction of duty shall be allowed
Proportionate to their deterioration.
It any disputes arise as to the
amount of such reduction, they
shall be settlec in the manner
Pointedout in the preceding clause.

5. All goods intended to be erx=
Ported shall be entered at the Co=
rean Custom-House before they are
shipped. The application to ship
shall be made in writing, and shall
state the name of the vessel by
which the goods are to be expor=
ted. the marks and number of the
Packages and the quantily, de=
scription and value of the contents.
The exporter shall certif) in wri=
ting that the application gives à
true account of all the goods con=
tained therein, and shall sign his
name thereto.
6. No goods shall be landed or

Shipped at other places than those
fixed by the Corean Customs Au=
thorities, or between the hours of
sunset and sunrise, or on Sundays



noch an Sonn= und Festtagenstatt=
finden, es sei denn, daß im einzelnen
Falle die GenehmigungderZollbehörden
ertheiltwäre, welchein Anbetrachtder
erwachsenenMühewaltungzur Erhebung
einermäßigenGebühr berechtigtsind.
7. Reklamationenvon Seiten derIm=

porteureoderErporteurewegenzu viel
bezahlterZölle odervon Seiten desZoll=
amts wegennachzuzahlenderZölle sollen
nur Berücksichtigungfinden,so langesie
nicht später als 30 Tage nach dem
Datum der geschehenenZahlung an=
gebrachtwerden.
8. Passagiergepäck,sowie Vorräthe

für deutscheSchiffe, ihre Mannschaften
undPassagierebrauchennichtbeimJoll=
amt angemeldetzu werden,das erstere
kann jederzeitgelandet oder verschifft
werden,sobalddie zollamtlicheAbferti=
gung stattgefundenhat.
9. Fahrzeuge,welcheder Ausbesse=

rung bedürftigsind, dürfen zu diesem
SJueck ihre Ladung landen, ohneZoll
zu bezahlen.Alle so gelandetenGüter
sollenin Verwahrungder koreanischen
Behördenbleibenund alle angemessenen
Forderungenfür Aufbewahrung,Arbeit
undAufsichtsollendafürvondemSchiffs=
führer bezahltwerden.
Wird indesseneinTheil solcherLadung

verkauft,so sollen für diesenTheil die
tarifmäßigenLölle entrichtetwerden.
10. WennWaarenvon einemSchiffe

zum anderengebrachtwerdensollen,so
ist die zollamtlicheGenehmigungdafür
einzuholen.

III. Zollschutz.
1. Die koreanischeRegierungsoll das

Rechthaben, Jollbeamtean Bord der

or holidays without the specialper=
mission of the Customs Authorities,
wWhowill be entitled to reasonable
fees for the extra duty thus per=
tormed.

7. Claims by importers or ex=
Porters for duties paid in excess,
or by the Customs Authorities for
duties which have not been fully
Paid, shall be entertained only#
wWhenmade within thirty days from
the date of payment.

8. No entry will be required in
the case of provisions for the use
of German Ships, their erews and
Dassengers,nor for the baggage of
the latter, which may be landed
or shipped at any time after exa=
mination by the Customs Offcers.
9. Vessels needing repairs may

land their cargo for that purpose
without the payment of duty. All
Loods so landed shall remain in
cCharge of the Corean Authorities,
and all juste charges for storage,
labour and supervision shall be paid
by the master. But if any portion
#ofsuch cargo be sold, the duties
#ofthe Tariff shall be paid on the
Portion so disposed of.

10. Any person desiring to tran=
ship cargo shall obtain a permit
from the CustomsAuthorities before
doing so.

LII. Protection of the Revenne.

1. The Customs Authorities shall
have the right to place Customs



in koreanischenHäfen liegendendeutschen
Kauffahrteischiffezu stationiren.

DieseBeamtensollenzu allenTheilen
desSchiffes,in welchensichLadungbe=
findet,Zugang haben,sie sollenhöflich
behandeltwerdenund ein geziemendes
Unterkommenerhalten,wieesdasSchiff
bietet.

2. Die JollbeamtendürfendieLuken
und sonstigenZugängezu denLadungs=
räumen für die Zeit zwischenSonnen=
auf=undSonnenuntergangund für die
Sonn= und Festtagedurch Anlegung
von Siegeln, Schlössernoder in an=
dererWeiseverschließenund verwahren.
Wenn irgendJemandohnegehörigeEr=
mächtigungeinensoverwahrtenZugang
absichtlichöffnen,odereinSiegel,Schloß
odersonstigenvon denZollbeamtenan=
gelegtenVerschluß erbrechenoder ab=
nehmensollte, so soll nicht nur gegen
Jeden, dersichsovergeht,sondernauch
gegendenSchiffsführereineGeldstrafe
verhängtwerden, die aber einhundert
mexikanischeDollars nicht übersteigen
darf.

3. Ein deutscherReichsangehöriger,
welcherGüter landetoderverschifft,ohne
dieselbenin GemäßheitobigerVorschriften
beimZollamt angemeldetzuhaben,soll
den doppeltenWerth der betreffenden
Waaren als Strafe entrichtenund die
Waaren selbstsollen konfiszirtwerden.
Dasselbegilt, wenn die Kolli andere
als die in der Ein= oderAusfuhrdekla=
ration angegebenenoder wenn sie ver=
boteneWaaren enthalten.Der Versuch
ist in gleicherWeisezu bestrafen.

Officers on board any German mer=
chant vessel in their ports. All
such Customs Oflicers shall hawe
access to all parts of the ship in
which cargo is stowed.
They shall be treated with ci=

Vility, and such reasonable accom=
modation shall be alloted to them
as the ship affords.

2. The hatches and all other
Places of entrance into that part of
the ship, where cargo is stowed,
may be secured by the Corean
Customs Officers between the hours
.f sunset and sunrise, and on Sun=
days and holidays, b affikxingseals,
locks or other fastenings, and if
any person shall without due per=
mission wilfully open any entrance
that has been so secured or break
any seal, lock or other fastening
that has been affixed by the Corean
CustomsOfficers not only the person
d0 offending. but the master of the
Ship also shall be liable to a penalty
not exceedingOne hundred Mexican
dollars.

3. Any German subjectwho ships
Or attempts to ship or discharges
Or attempts to discharge goods
which have not been duly entered
at the Custom-House in the manner
above provided, or packages con=
taining goods different from those
described in the import or export
PDermit application, or prohibited
gocds, shall forfeit twice the value
of such goods, and the goods them=
selves shall be confiscated.
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4. Jemand,der mit derAbsichteiner
Zolldefraudationeine falscheBescheini=
gungoderDeklarationunterzeichnet,hat
eineGeldstrafebis zu zweihundertmexi=
kanischenDollars verwirkt.

5. Alle Zuwiderhandlungengegendie
vorstehendenBestimmungen,welchenicht
besondersmit Strafe bedrohtsind,sollen
mit Geldstrafebis zum Betrage von
einhundertmexikanischenDollars bestraft
werden.

Gemerkung.
Im Verkehrmit den ZJollbehördenkönnen

alle in den vorstehendenBestimmungener=
wähntenSchriftstücke,ebensowie auchsonstige
Eingaben, in englischerSprache abgefaßt
werden.

(L. S.) Ed. Zappe.

(L. S.)

4. Any person signing a false
declaration or certificate with the
intent to defraud the Revenne of
Corea shall be liable to à fine, not
exceeding Two hundred Mexican
dollars.

5. Any violation of any provision
of these Regulations to which no
Penalty is specially attached herein
may be punished by a flne not
exceeding One hundred Mexican
dollars.

Note.
All decumentsrequired by these Regu=

lations and all other communications
addressed to the Corean Customs Autho=
rities may be written in the English
language.

(L. S.)

(L. S.) Min Löng-mok.

Ed. Zappe.
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Tarif.

I. Bin fuhr.

Ackerbaugeräthschaften
Alaun................................·..............
AnkerundKetten......................................
ArzneistoffeallerArt,soweitmchtbesondersgenannt...........
Bambus,gespaltenoderungespalten.............·..........
BauholzundanderesHolz,weiches........................
desglhartes........................................
Baumwolle,rohe...............·......................
BaumwollwaarenallerArt...............................
BaumwollenundwollengemischteGewebeallerArt...........

-----------------------------------

Bernstein
Bett=und Reisedecken(blanketsand raghg . ...
BiennPorter um Citer..*— ———x
Bilder, Stiche, Photographienaller Art, mit oder ohneRahmen.
Blumen,künstliche................·.........·..........
Brillen..............................................
Bücher,Atlanten,Karten..........................·.....
Carmin.............................................
Cement..............................................
ChemikalienallerArt...................................
Cochenille
Cocons..............................................
ConfectundZuckerwaaren.»...............................
DroguenallerArt...............·..................·..
EdelsteinemitoderohneFassung.....·....................
Elfenbein,rohoderbearbeitet.............................
Emaillewaaren........................·................
Explosivstoffe,zumBergbau gebraucht�c.,mit besondererErlaubniß
eingeführt

Fiches allerArt.......................·...............
Reichs=Gesetzbl.1884. 52

—————————————————M —n#““

——— ———————“——————————Josxs.M —s

————————————-—— Srlu —s J8

in
Prozenten.

zollfrei
5
5
5
5
7,
10
5

zollfrei
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Färbstoffe,Oel und andereFarben und Materialien zum Mischen
derselben

Federn(feathers)allerArt...............................
FernröhreundbinokulareGläser........·..................
Feuerspritzen...........................................

sFeuersteine............................................
Feuerwerkskörper....................... ,...............
Filz.............·...................................
Firniß...............................................
Fische,frische..........................................
desgl.,getrockneteundgesalzene................;...........
Flachs, Hanf, Jute
Sleischaller ##t frischhes..
desgl., getrocknetesund gesalzeensss
Folier von Gold und Silerer. 24
desgl.von Zinn und Kupfer,sowiesonstigeArten
Früchie aller Art, frishe. s#
desgl.getrocknete,eingesalzeneodereingemacht ..
Garn aller Art, aus Baumwolle,Hanf, Wolle 11.
Gemüse,frisches,gesalzenesund getrocknetts
Getränke,wie Limonade,Ingwer, Bier, Soda=und Mineralwässer
Gewürzealler Art
Ginseng, rother,weißer,roher und abgekochtrr.
Glas, Fensterglas,gewöhnlichesund gefärbtes,alle Sorten
desgl., Spiegelglas, belegtoderunbelegt,mit oder ohneRahmen
Steeenen ulit Lstt 2
Gole und Silber, gereinigttststss.. —
Ge#e aur Silberminnngngagaa....
Gold=und Silbergeschirr
Grastuch,sowiealle Gewebeaus Hanf, Jute 2.
Guan#und Düngeraller V90t...
Gummigutti
Haar aller Art, mit Ausnahmevon Menschenhaarrr .. .
desgl., Menschenhaar
Haarschmuck,goldenerund silberner
Ha#z. ,
HaäuttaundFelle roh und ungegertbtfß —
desgl.,gegerbtund zugerichtt — ........

------------------------------------

-------------------------------------

--------------------------------

------------------------------------------

in

7
77—
10

zollfrei
5
20
72
715
7:5
5
71
10
71
5
7,
5
5
77
20
20
77
10
10

zollfrei
zollfrei
20
7#
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Holkohlen............................................
Holzer,wohlriechendeallerArt............................
Holzol(Tungyu)..·..................................
Hörner und Hufe aller Art, soweit nicht besondersgenannt ..
Hülsenfrüchtealler Art, wie Bohnen, Erbsen 2e.
Insensesticks (Opferstäbchn
In##eneWäo 8# he# #sstt## —
Binglass salleAn. ——-i#““
Kalk................................................
Kampher,ungereinigter..................................
desgl.,gereinigter......................................
Kandiszucker.................... ........................
Kautschuck,verarbeitetodernicht...........................
Keen...............................................
Kleiderund BekleidungsstückeallerArt (Hüte, SchuheundStiefel2c.)
Vdesgl.oller WMiganzvon Seite —=
Kaochet .. .
Kukpfe, Schnallen, Haken,Oesenee —
Koffer, Reise=und Handkoffer(trunks and portmanteaus)
Soeilen dehdier bearbeitttttt...
Körnerfrüchteund Getreide allr nctt à
Emauoegtel.———. “
Lackwaaren,gewöhnliche .. s....................
desglbessere.........................................
LampenallerArt............................... -.......
LaternenvonPapier....................................
Leder,alle gewöhnlicheSorten, ingefürbtes..................
desgl., bessereSorten, gepreßtes,gemustertesodergefärbtes.
LederfabrikateallerArt..................................
Leim................................................
Leinen,leinenund baumwollen,leinenundwollen,oderleinenund
seidenischte Gewebealer Art

Letternrie nnnnn
Mattenbelagfür Fußböden,chinesischerund japanischer,von Cocos=
bast(coir) c., gewöhnlicheSoren

Matten,bessereSorten, japanischeTatami 2101.
MauersteineundDachziegel..
Meeresprodukte,wieSeegras,bechede mer2c.. . . . . . . . . . . ..

in
Prozenten.

7
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Mehlgrobesundfeines,alleArten.......................
MetalleallerArtm Gänzen,Blöcken,ingots, Tafeln, Barren,
Stäben, Platten, Blechen,Reifen, Streifen, Band=undFlach=,
T- und Winkeleisen, altes Eisen und Eisenabfällel.

Metalle aller Art in Röhren, gewalztoderverzinkt,Draht, Stahl,
Weißblech,Nickel, Platin, Quecksilber,Neusilber,Messing,Tut=
tamgo oderWeißkupfer ungereinigtesGold und Silber ..

Metallwaaren aller Art, wie Nägel, Schrauben,Werkzeuge,Ma=
shhnen, Eisenbmin#teria...

Modellevon Erfindunen ...·.......
MöbelallerArt.......................·...............
Moschus.............................................
Mosquitonetze,nichtvonSeide............................
desgl.,vonSeide......................................
MusikalischeJnstrumenteallerArt.........................
MustervonmäßigemUmfang........·...................
Näh=und Stecknadeln «
Nephritwaaren.........................................
Nudeln,Faden=(vermicelli)
OQatuchen.u—n
Oel= oder Wachstuch aller Art zum Belag für Fußböden
Oadssdbilnsches aller aat
Packmaterialien,wie Säcke, Matten, Stricke, und Blei fürThee=
kisten..............................................

Papier,gewöhnlicheSorten..............................
desgl.alleArten,nichtanderweitigaufgeführt................
desgl., buntes,Luxuspapier,sowieTapeten
Parfümerien........................·.................
PechundTheer.....................·.................
Pelzwerk,besseres,wie Zobel, Seeotter,Seelöwe,Biber 2.
Perlen
Petroleumund anderemineralischeOll.
Miffein#öre...
Pflanzen,Bäumeund Sträucheraller n0n0tt
PhotographischeApparrttte...
Planken,von weichemHohhs. 4—i“ "-.
desgl von hartemSHozzzz. .
MlättirteWaanrenuller Art. . 1—o#“s.

m————————————— t— JJ ———..JJJJ—.

.———.— ————“

—“——————J——————————————————————————————————————————

in

733
7

zollfrei
10
20
7,
10
10

zollfrei
7:#.
20
77#

#

zollfrei
5
74—
*
20
20
20

zollfrei
10
7#
10
10
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Pe#ellan,gewöhnlicheSorrren
de# Gesser .. 1. . 104.
Racchime von i————
desgl.,baumwollene.........................·........··
desgl.,seidene.........................................
Regenschirmgestelle........·.............................
Reisegepäck...........................................
Rhinoceroshörner.......................................
RindeallerArtfürdieLohgerberei........................
Rotang (ostindischesStuhlrohr), gespaltenoderungespalten
a................................................

SämereienallerArt...................................
Sammet,Seiden-...................·.................
Saganholz...........................................
SattlerwaarenundPferdegeschirr...................·......
Schildpatt,rohoderbearbeitet............................
Schmucksachen,echteoderunechte..........................
SchreibmaterialienallerArt,leereBücher2e..................
Schwefel.............................................
Segeltuch........ »....................................
Seide,rohe,gehaspelte,gezwirnte,FloretseideundAbfall.......
desgl.,Filet-undFloret-,inSträhnen.....................
Seidenfabrikate,soweitnichtbesondersgenannt................
desgl., wie Gaze, Krepp, japanischeamber lustrings, Atlas,
Atlasdamast,bunterDamast, japanischeweißeSeide (habutai)

Sefe Snten— “.
de##l-,bessermette. 84—= J12#400 —
Seilerwaarenund Tauwerk aller Art und von allen Dimensionen
Soya, chinesfischodersat#anisse..
Spieluhten -.................................
SpirituoseninirdenenGefäßen...........................
desgl.undLiqueureallerArtinFässernoderFlaschen.........
SteineundSchiefer,behauenundzugerichtet..............·..
SteinkohleundCoaks...................................
Stempel,Materialedenselben...........................
StickereieninGold,SilberundSeide......................
Streichhölzer..........................................
TabackinallenSortenundFormen...·...................

in

77
10
5
7½
10
7

zollfrei
20
5
5
74
5
20
7
10
20
20
77
7
7
77
10
7;
10
5
10
7“
5
10

3
20
71
5
10
20
5
20
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Werthzoll
in

Prozenten.

J — 2“54
Taschenuhren,von gewöhnlichemMetall, NickeloderHüent und
Theiledavon....................................... 10

Taschenuhren,goldeneodervergoldete,und Theile davon. . . . . 20
Teppiche,von Jute, Hanf, Filz oderpatent tabestry 73
desgl., bessereSorten, wie BrüsselerKidderminster und andere
nicht Kühheäblie #sern. ——“ 10

desgl.,vonSammet.................................... 20
— 73
Tischvorräthe(table stores) aller Art und Konserven.. . . . . . . . .. 75
— 20
Wargen uid Waagschalaeaenenn 28 5
Wachs,Bienenwachsodervegetabilischs 74
Wachstuch............................................ 7#
Waffen, Munition, Feuerwaffen,Jagd= oder Seitengewehre,mit
besondererErlaubniß der koreanischenRegierungzur Jagd oder
Selbstvertheidigungeingefüürrt 20

Wutgen(Führwertealler Artt...#ch—. .— 20
Wand=,Stutz=und Thurmuhren,sowieTheile derselben 10
Weine aller Art in FässernoderFlasdddden 10
WissenschaftlicheInstrumente,mathematische,physikalische,chirurgische
und meteorologischenebstZubehbhrr. gollfrei

Wale, Schaf rohe... .. u, ee 5
Wollen=und seidengemischteGewebealler nt . . . . . . .. 74
WollfabrikateallerArt.................................. 74
— .s 10
Zimmerdecken(floor rugs) aller n0nct4t4 74
Sinnober, rotter l# . lo s-
Jucker, braunerund weißer,alle Arten, Syrup und Melasse 74
Zwirn odergezwirntesGarn aller Art, nichtaus Seide .. 5
Alle nichtbesondersgenanntenRohartikel. 5
Alle nicht besondersgenanntenHalbfabrikatttt .. . .. 74
Alle nicht besondersgenanntenGanzfabrikat . . .. 10

Beim Verkauf fremderSchiffe in Korea ist einZoll von 25 mexikanischen
Dollar=Cents pro Tonne von Segelschiffenund von 50 mexikanischenDollar=
Cents pro Tonne von Dampfschiffenzu entrichten.
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Artikel, deren Einfuhr verboten ist:
Opium, ausgenommenfür medizinischeZwecke.
UnechteMünzenaller Art.
VerfälschteDroguenundArzneiwaaren.
Waffen, Munition und Kriegsmaterial,wie schweresoder leichtesGeschütz,Ku=
geln und Hohlgeschosse,Feuerwaffenaller Art, Kartuschenund Patronen,
Seitengewehre,Speereund Lanzen,Salpeter, Schießpulver,Schießbaumwolle,
Dynamit und andereExplosionsstoffe.

Die koreanischenBehördenwerdenbesondereErlaubniß für die Einfuhr
von Waffen, Feuerwaffenund Munition zu Zweckender Jagd oder der Selbst=
vertheidigungertheilen,nachdemihnen zufriedenstellenderBeweis geliefertworden
ist, daß mit dem betreffendenNachsuchenkeineUmgehung des Einfuhrverbots
beabsichtigtwird.

II. Ausfuhr.
1. Jollfreie Artikel.

Barren, Gold=undSilber=,gereinigt.
Münzen,Gold=und Silber=aller Art.
Mlanzen, Bäume und Sträucher aller Art.
Reisegepäck.
Waarenmusterin mäßigemUmfang. -

2. Alle vorstehendnicht genanntenArtikelunterliegeneinemWerthzoll von
fünf Prozent.

3. Die Ausfuhr von rothemGinseng ist verboten.

BGemerkungenzumTarif.
1. Bei BerechnungdesWerthesderEinfuhrartikelwird derKostenpreisderselbenam

Produktionsorte,zusätzlichder Auslagen für Fracht, Versicherung2c.zu Grunde gelegt.
Für die Ausfuhrartikelist der koreanischeMarktpreis maßgebend.
2. Die Jahlung der Jölle kann sowohl in mexikanischenDollars als in japanischen

Silber=Yen erfolgen.
3. Die Werthzölledes vorstehendenTarifs sollen durch Vereinbarung zwischenden

zuständigenBehörden beiderLänder, insoweit es wünschenswertherscheinenmag, sobald als
möglichin festeZölle umgewandeltwerden.

(L. S.) Ed. Zappe.

(L. S.)
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Schlußprotokoll.
Bei der am heutigenTage stattgefundenenUnterzeichnungdesFreundschafts=,
Handels=und SchiffahrtsvertrageszwischendemDeutschenReich und demKönig=
reichKorea haben die beiderseitigenBevollmächtigtenfolgendeErklärungenund
Verabredungenin das gegenwärtigeProtokoll niedergelegt.

ZuArtikel III des Vertrages.
Dem Rechteder exterritorialenJurisdiktionüberdeutscheReichsangehörige

wird von der Kaiserlich deutschenRegierung entsagtwerden,sobald nach ihrer
Auffassungdas Gerichtsverfahrenund die Gesetzedes KönigreichsKorea so weit
geändertund verbessertworden sind, um die gegenwärtigbestehendenBedenken
gegeneineUnterstellungdeutscherReichsangehörigerunterdie koreanischeGerichts=
barkeitzu beseitigen,und die koreanischenRichter einegleichartigerichterlicheBe=
fähigungund eineähnlicheunabhängigeStellung wie der deutscheRichterstand
erreichthabenwerden.

Zu Artikel IV des Vertrages.
Das Recht, in derHauptstadtHanyang zu wohnenund Handelshäuserzu

etabliren,welchesim verflossenenJahre chinesischenUnterthanenbewilligtworden
ist, soll deutschenReichsangehörigennur so lange zustehen,als dasselbevon der
KaiserlichchinesischenRegierung für chinesischeUnterthanenin Anspruchgenommen
wird. Die KaiserlichdeutscheRegierungwird diesemRechteentsagen,sobalddie
KaiserlichchinesischeRegierung demselbenentsagt,und für so lange, als dasselbe
wederchinesischennochden AngehörigeneinesanderenStaates von derKöniglich
koreanischenRegierungeingeräumtwird.

Zu Artikel XIII des Vertrages.
Die Bevollmächtigtensindübereingekommen,daßdasgegenwärtigeProtokoll

zugleichmit demVertrage denHohen vertragschließendenTheilen vorgelegtwerden
soll, und daß im Falle der Ratifikation des letzterenauch die in ersterement=
haltenenErklärungenund VerabredungenohneweitereförmlicheRatifikationder=
selbenals genehmigtangesehenwerdensollen.

Es wurdehieraufdas gegenwärtigeProtokoll in derdeutschen,englischen
und chinesischenSprache in je dreifacherAusfertigungvollzogen.

Hanyang,den 26. November1883.
(L. S.) Ed. ZJappe.

4.S)
Der vorstehendeVertrag ist ratifizirtwordenund dieAuswechselungder

Ratifikations=Urkundenhat am 18.November1884 stattgefunden.

Herausgegebenim Reichsamt des Innern.

Berlin, gedrucktin derReichsdruckerei.
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Reichs-Gesetzblatt.
33.

Inhalt: Bekanntmachung, betreffenddie Erweiterungder Befestigungsanlagenvon Pillau. S. 258.

(Nr. 1573.) Bekanntmachung,betreffenddieErweiterungderBefestigungsanlagenvonPillau.
Vom 4. Dezember1884.

A# Grund des F. 35 des Gesetzes,betreffenddie Beschränkungendes Grund=
eigenthumsin derUmgebungvon Festungen,vom 21. Dezember1871 (Reichs=
Gesetzbl.S. 467) wird bekanntgemacht,daß dieErweiterungderBefestigungs=
anlagenvon Pillau beziehungsweiseihrerRayons in Aussichtgenommenist.

Berlin, den4.Dezember1884.

Der Reichskanzler.

von Bismarck.

Herausgegebenim ReichsamtdesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.

Reichs=Gesetzbl.1884. 53

Ausgegebenzu Berlin den5. Dezember1884.
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Reichs-Gesetzblatt.
34.

—— —— — ÔO —

Inhalt: Gesetz wegenErgänzung des §. 100e des Gesetzes,betreffenddie Abänderung der Gewerbeordnung
vom 18. Juli 1881. S. 255. — Verordnung, betreffenddie anderweiteFestsetzungder Kaution
des Rendantender Patentamtskasse.S. 256.

(Nr. 1574.) GesetzwegenErgänzungdes§. 100e desGesetzes,betreffenddieAbänderungder
Gewerbeordnungvom18.Juli 1881 (Reichs=Gesetzbl.S. 233 ff. von 1881).
Vom 8. Dezember1884.

Wi Wilhelm, vonGottesGnadenDeutscherKaiser,Koͤnig
von Preußenx.

verordnenim NamendesReichs, nach erfolgterZustimmungdes Bundesraths
und desReichstags,was folgt:

Der F. 100e desGesetzes,betreffenddieAbänderungderGewerbeordnung
vom 18. Juli 1881, wird dahin ergänzt, daß nach dem zweitenAbsatzevon
Nr.2 eingeschaltetwird:

3. daß Arbeitgeberder unter Nr. 1 bezeichnetenArt von einembestimmten
Zeitpunktean Lehrlinge nicht mehr annehmendürfen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den8. Dezember1884.

. S§.) Wilhelm.
Fürst von Bismarck.

Reichs=Gesetzb.1884. 54

Ausgegebenzu Berlin den 13.Dezember1884.
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(Nr. 1575.) Verordnung, betreffenddie anderweiteFestsetzungder Kaution des Rendanten
der Patentamtskasse.Vom 8. Dezember1884.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenDeutscherKaiser,König
von Meußen2c.

verordnenim Namen des Reichs, auf Grund des F. 3 des Gesetzes,betreffend
dieKautionenderBundesbeamten,vom 2. Juni 1869 (Bundes=Gesetzbl.S. 161),
im Einvernehmenmit demBundesrath,was folgt:

An die Stelle der im F. 2 derVerordnungvom 20. Juni 1879 (Reichs=
Gesetzbl.S. 160) enthaltenenBestimmungtritt die nachfolgendeVorschrift:

Die Höhe der Kaution beträgtzweitausendMark.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KaiserlichenInsiegel.

GegebenBerlin, den8. Dezember1884.

(L. S.) Wilhelm.

von Baoetticher.

Herausgegebenim ReichsamtdesInnern.

Berlin, gedrucktin der Reichsdruckerei.



Gesetzblatt.

A.
Abfindung derUnfallrentenfür Wittwen(G. v. 6. Juli
§. 6 unter a) 73. — desgl. derUnfallentschädigungan
Ausländer (das. F. 67) 96.

Abgaben, UebersichtderUebergangsabgabenvon Bier,
Branntwein und geschrotetemMalz in denBundesstaaten
(Bek. v. 29. Dez. 83.) 3.

Abschrift von denUnfall Untersuchungsverhandlungenist
denBetheiligtenzu ertheilen(G. v. 6. Juli §. 55) 92.

Abstimmung überdieBildungderBerufsgenossenschaften
(G. v. 6. Juli §. 14) 76. — SchriftlicheAbstimmung
des Genossenschaftsvorstandes(das.S#§.22, 87, 93) 80.

Strafbare Abstimmung in der Generalversamm.
lung von Aktienunternehmen(G. v. 18. Juli F. 1
Art. 249e) 168.

s. auch Stimmrecht.
Aerzte, Zulassung derselben zur Praxis in denGrenz=

4. Juni 83. Art. 1 bis 4) 19. — desgl. der Schweiz
(Uebereink.v. 29. Febr. Art. 1 bis 4) 45.

Gewährungfreier ärztlicherBehandlung für Mit=
glieder eingeschriebenerHülfskassen(G. v. I1.Juni
Art. 5, 9) 55.

Aichung von MaaßenundGewichten(G. v. 11. Juli
K I Art. 14) 116. — Fernere Julassung nicht vor=
schriftsmäßigerMaaße und Gewichtezur Aichung (das.
S.2) 117.(Bek.v. 30.Okt.Ss.1, 2) 216.

Aktien derKommanditgesellschaftenaufAktien(G.v. 18.Juli
S 1Ut. 173,173a,175,175a,175e,176,1808
bis1840,181d,190,197,203,204)123.— der
ReichsGesetzbl. 1884.

Aktien (Forts.)
Aktiengesellschaften(das. Art. 207, 207a, 209, 20f9a,
2094, 209e, 210, 210a, 210e, 215 bis 2154,
219, 220,226,238,248) 145.— Strafbestimmungen
wegenfalscherAngabenbei derAnkündigungvon Aktien
(das. Art. 249a Nr. 2, Art. 2494 Nr. 2) 166. —
wegengesetzwidrigerAusgabevon Aktien (das.Art. 2495
Nr. 2 bis 4) 167. — wegenAusübung des Stimm=
rechts unter Benutzung der Aktien eines Anderen u. s. w.
(das.Art. 2494 Nr. 3, Art. 2491) 168.

Aktienbuch derKommanditgesellschaftenaufAktien(G.v.
18. Juli §.1 Art. 182, 183, 183a, 184b) 133. —
der Aktiengesellschaften(das. Art. 220) 156.

Aktiengesellschaften, allgemeineGrundsätzefür dieselben
(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 207 bis 2154) 145. —
RechtsverhältnißderAktionäre (das. Art. 216 bis 226)
155. — Rechte und Dflichten des Vorstandes (das.
Art. 227 bis 241) 159. — AuflösungderGesellschaften
(das. Art. 242 bis 248) 163. — Strafbestimmungen
gegendie Mitglieder des Vorstandesund des Aufsichts=
raths und die Liquidatorenvon Aktiengesellschaften(das.
Art. 249 bis 2499) 166.— AbweichendeBestimmungen
für bereits bestehendeGesellschaften(das. §§. 2 bis 7)
169. — Umwandlung von Kommanditgesellschaftenauf
Aktien in Aktiengesellschaften(das.S. 1 Art. 206a) 144.
— Vereinigung mehrererAktiengesellschaften(das. §. 1
Art. 215, 247) 153.

Haftung der Aktiengesellschaftenfür Betriebsunfälle
(G. v. 6. Juli §. 96) 106.— Strafbestimmungen
wegenZuwiderhandlungengegendasUnfallversicherungs=
gesetz(das. §. 105) 108.

A



Aktionäre, Rechtsverhältnisseder Aktionärevon Aktien=
gesellschaften(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 216 bis 226,
209 bis 2096, 209e, 210a, 213a, 215, 215e,
227, 237, 239, 244 bis 248) 155. — Rechtsnachfolger
und Rechtsvorgängervon Aktionären(das.Art. 210a,
219) 149.

Aktiva in der Bilanz der Kommanditgesellschaftenauf
Aktien (G. v. 18. Juli §. 1 Art. 185a Nr. 1 bis 4, 6,
§&.7) 136. — desgl. in der Bilanz der Aktiengesell=
schaften(das. §. 1 Art. 239b §F.7) 162.

Amortisation der Aktien von Kommanditgesellschaften
auf Aktien (G. v. 18. Juli §. 1 Art. 203, 204 Nr. 5)
143. — desgl.von Aktiengesellschaften(das.Art. 215d,
226 Nr. 3) 155.

Anfechtung von Beschlüsseneiner Generalversammlung
der Kommanditisten(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 190a,
190b) 138. — desgl. der Generalversammlungder
Aktionäre(das.Art. 222) 156.

Angehörige derin FolgevonBetriebsunfällenverstorbe=
nen oder verletztenPersonen, Entschädigungsansprüche
(G. v. 6. Juli §§.6, 7, 63 bis 66) 72.

Anhalt (Herzogthum),UebergangsabgabenundAusfuhr-
vergütungenvonBier undBranntwein(Bek.v.29.Dez.83.
unter 1 und II) 4.

Ankündigungen überAktienunternehmen,umAktienin
denVerkehrzu bringen(G. v. 18.Juli §. 1 Art. 180a,
213b, 249a Nr. 2, 249d) 130.

Anlagen, s. gewerblicheAnlagen.
Anleihe für die Marineverwaltung(G. v. 12.April
§55.3, 4) 22. (A. E. v. 29. Sept.) 213. — desgl.für
Zwecke des Reichsheeresund der Reichseisenbahnen
(A. E. v. 29. Sept.) 213. —desgl. zu denBeiträgendes

Reichs zu denKostendesJollanschlussesderfreienStadt
Hamburg(A. E. v. 29. Sept.) 213.

Anmeldung derzurUnfallversicherungverpflichtetenBetriebe
(G. v. 6. Juli S§. 11, 35, 38, 39) 75. — Strafen
wegen unterlassenerAnmeldung (das. §#§.104, 105)
108. — AnmeldungvonUnfallentschädigungsansprüchen
(das.§. 59) 93.

Anmeldungen von Kommanditgesellschaften auf
Aktien bei dem Handelsgericht(G. v. 18. Juli §. 1
Art. 176, 179, 180e, 180ft 180h, 180i, 1840, 185c,
190a, 203, 205, 206a, 2499) 127. — desgl. von
Aktiengesellschaften(das. Art. 210, 212, 214, 215a,
215b, 222a, 228, 233, 238a, 233 bis 244a, 247,
248,2499)148.

s. auchAnzeige.
Anreizung zu verbrecherischemGebrauche von Spreng=
stoffen(G. v. 9. Juni §§. 10 bis 12) 63.

Anschaffungspreis für Gegenständeu. s.w., Berechnung
bei der Bilanzaufstellungder Aktienunternehmen(G. v.
18.Juli §.1 Art.185a,2390,F.7) 136.

Anschlag, Aufforderungzu verbrecherischemGebrauchvon
SprengstoffendurchöffentlichenAnschlag(G. v. 9. Juni
Sr 10bis12)63.

AntheilscheineüberdenBezugvonAktien(G.v. 18.Juli
S.1Art.173,173a,207,207a)123.

s. auchInterimsscheine.
Anträge auf EinberufungeinerGeneralversammlungzur
Bildung einerBerufsgenossenschaft(G. v. 6. Juli §. 13)
76. — desgl. auf AusscheidungeinzelnerIndustriezweige
aus einerGenossenschaft(das.§. 31 Nr. 4) 83.

Anzeigen überunfallversicherungspflichtigeBetriebe(G. v.
6. Juli §§. 35 bis 37) 85. — über Betriebsverände=
rungen(das.§§.38, 39) 87. — Strafen wegenunter.
lassenerAnzeige (das.§§. 103 bis 105) 108. — An.
zeigenüberBetriebsunfälle(das.8§.51 bis 53, 104)91.

Anzeigenüber Errichtung örtlicher Verwaltungs=
stellender eingeschriebenenHülfskassen(G. v. 1. Juni
Art. 11 §. 19d, Art. 15 S. 27, Art. 20) 57.

UnterlasseneAnzeigevon demVorhabeneinesver=
brecherischenGebrauchsvonSprengstoffen(G. v. 9. Juni
§. 13) 63.

s. auchAnmeldung.
Ar, Flächenmaaß(G.v. 11.Juli §.1 Art.3 unterB) 116.
Arbeiter, Unfallversicherungder Betriebsarbeiter(G. v.
6. Juli §§. 1ff.) 69. — insbesondereder jugendlichen
Arbeiter (das. S. 3 Abs. 3) 70. — Vertretung der
ArbeiterbezüglichderUnfallversicherung(das.§§.41 bis
45, 47, 79, 81, 87) 8S8.

Arbeiteraufseher, Haftpflichtfür vorsätzlichoderfahr=
lässig herbeigeführteBetriebsunfälle (G. v. 6. Juli
88.95, 96) 105. ·

Arbeitgeber, WegfallderVerpflichtungenderselbengegen
die eingeschriebenenHülfskassen(G. v. 1. Juni Art. 2,
7) 54.

Beschränkungder Arbeitgeberin derAnnahmevon
Lehrlingen(G. v. 8. Dez.) 255.

s. auchBetriebsunternehmer.
Arbeits= und Besserungsanstalten, Gebührenfreiheit
derselbenim Verfahren vor dem Reichsgericht(V. v.
24. Dez. 83. F. 1 Nr. 1) 1.

Arbeitsunfähigkeit in Folge von Betriebsunfällen(G.
v. 6. Juli I§. 51 bis 53) 91.

Arbeitsverdienst, s. Jahresarbeitsverdienst.
Armenanstalten, GebührenfreiheitderselbenimVerfahren
vor demReichsgericht(V. v. 24. Dez.83. §. 1 Nr. 1) 1.



Armenverbände, VerhältnißzurUnfallversicherung(G.
v. 6. Juli §§.8, 68) 74.

Arznei, Gewährungfreier ärztlicherBehandlungund
Arznei an Mitglieder der eingeschriebenenHülfskassen
(G. v. 1. Juni Art. 5, 9) 55.

Arzt, s. Aerzte.
Aszendenten der in Folge vonBetriebsunfällenverletzten
oderverstorbenenPersonen,Entschädigungsansprüche(G.
v. 6. Juli I§. 6, 7, 63 bis 66) 72.

Aufbereitungsanstalten, Unfallversicherungder in den=
selbenbeschäftigtenArbeiter und Betriebsbeamten (G. v.
6. Juli S§. 1, 2) 69.

Aufforderung zu verbrecherischemGebrauchvonSpreng.
stoffen(G. v. 9. Juni I§. 10 bis 12) 63.

Auflösung von Berufsgenossenschaften(G. v. 6. Juli
I§. 33, 92) 84.

Auflösung von Kommanditgesellschaftenauf Aktien
(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 175a Nr. 6, Art. 186, 199
bis 203, 206a) 125. — von Aktiengesellschaften(das.
Art. 242 bis 247, 215) 163.

AuflösungoderSchließungvoneingeschriebenenHülfs=
kassen(G. v. 1. Juni Art. 7 §. 28, Art. 16, 17 F. 33,
Art.19)55.

Aufsichtsbeamte, s. Fabrik-Aufsichtsbeamte.
Aufsichtsbehörden entscheidenüberStreitigkeitenwegen
Zahlung von Krankengeld 2c. in Folge von Betriebs=
unfällen(G. v. 6. Juli §. 5 Abs. 11) 72. —desgl.
auf Beschwerdenüber GeldstrafenwegenUebertretung
von Unfallverhütungsvorschriften(das.S. 80) 100.

Entscheidungauf BeschwerdenwegenversagterEr=
laubnißzur Herstellungund zum Vertrieb u. s.w. von
Sprengstoffen(G. v. 9. Juni S§.3, 4, 15) 62.

Befugnisse derselbenin Bezug auf eingeschriebene
Hüälfskassen(G. v. 1.Juni Art. 11 §. 194, Art. 15
§.27, Art. 16 Nr. 3, Art. 17 F. 33) 57.

Aufsichtsrath bei Kommanditgesellschaftenauf Aktien
(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 175e, 1751, 176, 177,
179, 180b, 180e, 181, 182, 185 bis 187, 190,
191 bis 195, 204, 206a) 126. — desgl. bei Aktien=
gesellschaften(das.Art. 209f, 209h, 210, 210a, 210e,
213f% 213f, 222a, 223 bis 226, 231, 234, 239,
244, 244a, 247) 148. — Strafbestimmungengegen
Mitglieder des Aufsichtsraths (das. Art. 249 bis 249e)
166.

Augenschein, Feststellungvon Betriebsunfällendurchdas
Schiedsgericht(G.v. 6.Juli §.50)91.

Ausfuhr von Erzeugnissenund GeräthschaftendesWein=
baues in dendeutschfranzösischenGrenzbezirken(Bek.
v. 24. Mai) 51. — desgl. in dendeutschschweizeri=

Ausfuhr (Forts.)
schenGrenzbezirken(Bek. v. 24. Aug.) 191. —desgl.
in den deutsch=luxemburgischenGrenzbezirken (Bek. v.
10. Nov.) 219.

Ausfuhrvergütungen für Bier undBranntwein in den
Bundesstaaten(Bek. v. 29. Dez. 83.) 3.

Ausländer, Unfallentschädigungan die Hinterbliebenen
von Ausländern(G. v. 6. Juli §. 6 Abs. 4) 73. —.
Abfindung ausländischer Entschädigungsberechtigter(das.
S. 67) 96. «

Anmeldung der im DeutschenReich befindliche
Zweigniederlassungenvon ausländischenAktienunternehmen
beidenHandelsgerichten(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 179,
212) 129.

Auslagen (baare), Erstattung derselbenan die Vorstands=
mitglieder und Vertrauensmännerder Berufsgenossen=
schaften(G. v. 6. Juli §. 25) 81. — an die Vertreter
der Arbeiter (das.§. 44) 89. — an die Beisitzerder
Schiedsgerichte(das. §. 49) 90. — Erstattung durch
die Betriebsunternehmer(das.S. 86) 102. — Erstat=
tung baarer Auslagen für Rechtshülfe in Unfallver=
sicherungssachen(das.S. 101) 107.

Ausland, Stempelung der vom Auslande eingeführten
Gold- und Silberwaaren(G. v. 16. Juli §. 6) 121.

Erlaubniß zur Einführung von Sprengstoffen vom
Auslande (G. v. 9. Juni S#§.1, 2),9, 14, 15) 61. —
Hochverrätherische Handlungen gegen das Deutsche
Reich u. s. w. im Auslande unter Anwendung von
Sprengstoffen(das.§. 12) 63.

s. auchAusländer.
Ausschuß der Genossenschaftsversammlungenund desGe=
nossenschaftsvorstandes(G. v. 6. Juli §§. 28, 39, 57,
61) 81. — desgl. der eingeschriebenenHülfskassen(G.
v. 1. Juni Art. 17 F. 34) 60.

Ausschweifungen, geschlechtliche,Einfluß auf die Ge=
währungvon Unterstützungenaus den eingeschriebenen
Hülfskassen(G. v. 1. Juni Art. 5) 55.

Auszahlung der Unfallentschädigungendurch die Post
(G. v. 6. Juli §. 69) 96.

B.

Baden (Großherzogthum),Uebergangsabgabenund Aus=
fuhrvergütungenvon Bier und Branntwein (Bek. v.
29. Dez. 83. unter I Nr. 4, II Nr. 5) 4. — Verkehr
mit Erzeugnissenund Geräthschaftendes Weinbaues in
denbadisch schweizerischenGrenzbezirken(Bek. v. 24. Ang.)
191.

Aufhebung der Literarkonvention zwischen Baden
undItalien (Uebereink.v. 20. Juni Art. 17) 202.

A'



Bauarbeiten, Unfallversicherung der Arbeiter in Be—
trieben zur Ausführung von Bauarbeiten (G. v. 6. Juli
8. 1 Abs. 2 und 8) 69.

Bauten, Unfallversicherung der auf Bauhöfen und im
Baugewerbe beschäftigtenArbeiter (G. v. 6. Juli 88. 1,
2) 69.

Bayern, Uebergangsabgaben und Ausfuhrvergütungen
von Bier, Branntwein und geschrotetemMalz (Bek. v.
29. Dez. 83. unter 1 Nr. 2, II Nr. 3, III Nr. 1) 4.

Aufhebung der Literarkonvention zwischenBayern
und Italien (Uebereink.v. 20. Juni Art. 17) 202.

Beamte, Unfallversicherung der in Bergwerken, Fabri=
kenu. s. w. beschäftigtenBetriebsbeamten (G. v. 6. Juli
§§. 1, 2) 69. — Befreiung der in Betriebsverwaltun=
gen des Reichs, einesBundesstaatesoder einesKom=
munalverbandesangestelltenBeamten von dieserVer=
sicherungspflicht(das. S. 4) 71.

Beamte der Aktiengesellschaften(G. v. 18. Juli
8. 1 Art. 235, 225a) 160.

s. auch Fabrikaufsichtsbeamte, Marine.-,
Reichs- und Richterliche Beamte.

Beauftragte der Berufsgenossenschaftenzur Feststellung
der Unfallentschädigungen(G. v. 6. Juli §§. 57, 58)
93. — zur Ueberwachungder Betriebe (das. 88. 82
bis 85) 100. — Bestrafung derselbenwegenOffen=
barung von Betriebsgeheimnissen(das. S§. 107, 108) 108.

Beeidigung desVorsitzendenundderBeisitzerderSchieds=
gerichtefür die Unfallversicherung(G. v. 6. Juli §. 49)
90. — desgl. der Zeugen und Sachverständigenvor
den Schiedsgerichten (das. §. 50) 91. — desgl. der
Genossenschaftsorganeund der Sachverständigen,welche
mit der Ueberwachungder Betriebe beauftragtwerden
(das.§. 84) 10|1.

Beerdigungskosten für die bei BetriebsunfällenGe=
tödteten(G. v. 6. Juli S. 6 Nr. 1, § 57 Nr. 1,
§. 66) 72.

Behörden, öffentliche,Verpflichtungzur Rechtshülfein
Unfallversicherungsangelegenheiten(G. v. 6. Juli §. 101)
107. — ZuständigeBehörden im Sinne des Unfall=
versicherungsgesetzes(das. §. 109) 109. — Bestimmung
derBehörden,welcheüber dieGestattungderHerstellung
und des Vertriebs u. s. w. von Sprengstoffen zu ent=
scheidenhaben(G. v. 9. Juni §. 2) 61.

Befugnisseder Behördenin Betreff der eingeschrie=
benenHülfskassen(G. v. 1. Juni Art. 3, 11 F. 19,
Art. 15 SS. 26, 27, Art. 17 SF.33, Art. 19) 54.

s.auchAufsichtsbehörden, Gemeinde., Orts=
polizei., Verwaltungsbehörden, vorgesetzte
Dienstbehörde und Zentralbehörden.

Beisitzer der Schiedsgerichtezur Feststellungder Unfall=
entschädigungen(G. v. 6. Juli §§.41, 47 bis 49) 8S8.

Beiträge derMitgliederderBerufsgenossenschaften(G.v.
6. Juli §§. 10, 24, 29, 37, 72 bis 74) 74. — Zu=
schläge zu den Beiträgen behufs Ansammlung eines
Reservefonds (das. S. 18) 78. — desgl. bei erhöhter
Unfallgefahr (das.S. 28) 82. — wegen Ablehnung der
Wahl zumVorstandsmitgliedoderVertrauensmannder
Genossenschaften(das.8§§.24, 74) 81. — wegenUeber=
tretung der Unfallverhütungsvorschriften(das.§§. 78,
80) 99.

Beiträge derMitglieder eingeschriebenerHülfskassen
(G. v. 1. Juni Art. 2, 6, 8, Art. 11 S. 19a, Art. 15,
16) 54.
Beitreibung, s. Zwangsbeitreibung.
Bekanntmachungen über die Bildung der Berufs=
genossenschaften(G. v. 6. Juli §§. 15,21) 77. — über
die Zusammensetzungder Schiedsgerichte für Betriebs=
unfälle(das.S. 48) 90. — Bekanntmachungder bei der
UnfallversicherungzuständigenStaats= und Gemeinde=
behörden (das.§. 109) 109.

Bekanntmachungender Kommanditgesellschaftenauf
Aktien (G. v. 18. Juli §. 1 Art. 175 Nr. 7, Art. 177,
180f, 184, 184a„, 185, 188, 189, 190a, 205,
206a) 124. — der Aktiengesellschaften(das. Art. 209
Nr. 7, Art. 210c, 214, 237, 238, 243, 244a, 245)
146. — Strafbare öffentlicheBekanntmachungenüber
Aktienunternehmen(das.Art. 249d4Nr. 1undAbs.4)0167.

Belgien, Theilnahmean dem internationalenVertrage
wegenpolizeilicherRegelungderFischereiin derNordsee
(v.6. Mai 82.) 25. — UeberwachungderFischereidurch
BelgischeStaatsschiffe(das.Art. 26) 37.

UebereinkunftzwischenDeutschlandund Belgien
über den Schutz an Werkender Literatur und Kunst
(v. 12. Dez.83.) 173. — desgl.denSchutzdergewerb=
lichenMuster und Modelle (v. 12. Dez. 83.) 188.

Belohnungen an dieMitglieder der zur Erforschungder
Cholera nachEgyptenund OstindienentsendetenKom=
mission(G. v. 27. Mai) 51.

Berechtigungsausweis zur Erhebung der Unfall=
entschädigungen(G. v. 6. Juli §. 64) 95.

Bergung von Fischerfahrzeugenund derenGeräthschaften
in derNordsee(Vertr. v. 6.Mai 82. Art. 22, 25) 35.

Bergwerke, Unfallversicherungder Arbeiter und Betriebs=
beamtenin denselben(G. v. 6. Juli §§. 1, 2) 69

Bericht über die Prüfung der Gründung von Aktien=
unternehmen(G. v. 18.Juli §. 1 Art. 175e, 176 Nr. 3,
209h, 210 Nr. 3, 210a) 127.

s. auchGeschäftsbericht.



Berufsgenossenschaften sindTräger der Unfallversiche=
rung (G. v. 6. Juli §§. 9, 10) 74. — Bildung und
Veränderungder Berufsgenossenschaften(das.§§. 11 bis
15) 75. — Ihr Statut (das.S§. 16 bis 21) 77. —
Eintheilung in Sektionen(das.S. 19) 79. — Genossen=
schaftsvorstände(das.8§.22 bis 27) 80. — Gemeinsame
Tragung desRisikosvonmehrerenGenossenschaften(das.
§. 30) 82. AbänderungdesBestandesderGenossen=
schaften(das.§§.31, 32) 83. — Auflösung derselben
(das.S§.33, 92) 84. — Schiedsgerichtefür jedenBezirk
einerBerufsgenossenschaft(das.§§.46 bis 50) 89. —
BefugnissebeiUntersuchungvonUnfällenundFeststellung
derEntschädigungen(das.8§.54 bis 61) 92.— Zahlung
derEntschädigungendurchdiePost (das.8§.69, 70, 75)
96. — Einziehungder Beiträge von den Mitgliedern
(das.§§.71 bis 74) 97. — Rechnungsführung(§§.76,
77) 99. — Erlaß vonUnfallverhütungsvorschriftenund
Ueberwachungder Betriebe (das.Ss. 78 bis 86) 99.—
Beaufsichtigungder Genossenschaftendurch das Reichs=
Versicherungsamt(das.S§.87 bis 89) 102. — desgl.
durchdie Landes=Versicherungsämter(das.s. 92) 104.

Berufung gegen die Entscheidungenüber Unfallentschädi=
gungsansprüche(G. v. 6. Juli §§. 62, 63) 94.

Beschwerde wegenversagterGenehmigungdesStatuts
von Berufsgenossenschaften(G. v. 6. Juli 8. 20) 79.—
gegen die Veranlagung der Betriebe zu den einzelnen
Gefahrenklassen(das.8§.28, 39) 82. — gegendieAuf=
nahme oder die Nichtaufnahme in die Genossenschafts=
kataster(das.§. 37) 86. — gegendie Festsetzungder
den Vertretern der Arbeiter zu gewährendenEntschädi=
gung (das.8. 44) §89. wegen der Ablehnung von
Unfallentschädigungsansprüchen(das.§. 62) 94.—gegen
dieFeststellungderBeiträgeder Genossenschaftsmitglieder
(das.S. 73) 98. — gegenStraffestsetzungenwegenUeber=
tretungderUnfallverhütungsvorschriften(das.88.80, 86)
100. — wegen der von den Genossenschaftsvorständen
verhängtenOrdnungsstrafen(das.S. 106) 108.

BeschwerdewegenversagterErlaubnißzurHerstellung
und zumVertrieb u. s. w. von Sprengstoffen(G. v.
9. Juni §#§.3, 4, 15) 62.

s. auch Berufung,
Widerspruch.

Besserungsanstalten,GebührenfreiheitderselbenimVer=
fahrenvor demReichsgericht(V. v. 24. Dez.83. §. 1
Vr. 101.

Rechtsweg, Rekurs,

Betriebsanmeldung wegenderUnfallversicherung(G.v.
6.Juli#S.11,35,38,39,104bis106)75.

1884.— 5

Betriebsaufseher, Haftpflichtfür vorsätzlichoder fahr=
lässigherbeigeführteBetriebsunfälle(G. v. 6. Juli §§.95,
96) 105.

Betriebsbeamte, Verpflichtungzur Unfallversicherung
(G. v. 6. Juli §§. 1, 2) 69. — Ausgeschlossensind ge=
wisseBeamte in BetriebsverwaltungendesReichs, eines
Bundesstaats oder eines Kommunalverbandes (das.
S. 4) 71.

Betriebsfonds derBerufsgenossenschaften(G.v. 6. Juli
S. 74) 98.

Betriebsgeheimnisse, Offenbarungoder Nachahmung
derselbendurch die Organe der Berufsgenossenschaften
(G. v. 6. Juli S§.84, 107, 108) 101.

Betriebs=(Fabrik=) Krankenkassen, Betheiligung
bei der Wahl der Vertreter der Arbeiter bezüglichder
Unfallversicherung(G. v. 6.Juli F.42) 88. — Fest=
setzungvon GeldstrafenwegenUebertretungder Unfall=
verhütungsvorschriften(das.8§8.80, 109) 100.— s. auch
Krankenkassen.

Betriebsunternehmer, VerpflichtungderselbenzurUnfall=
versicherungihrerArbeiter (G. v. 6. Juli S§. 1, 2, 5, 8
bis 14) 69. — Mitgliedschaft bei den Berufsgenossen=
schaften(das.§§.34 bis 40) 84. — Betriebsanmeldung
(das.§§.11, 35, 38, 39, 104 bis 106) 75. — An=
zeigeüber Betriebsunfälle(das.§§.51, 104) 91. —
Hinzuziehung zu den Untersuchungsverhandlungen(das.
§. 54) 92. — Beiträge zu denvon denGenossenschaften
zu zahlendenUnfallentschädigungenu. s. w. (das. S#§.71
bis 74) 97.— BeachtungderUnfallverhütungsvorschriften
(das. S§. 78 bis 86) 99. — Ordnungsstrafengegen

dieselben (das. §§. 103 bis 106) 107. Haftpflicht
für vorsätzlich oder fahrlässig herbeigeführteBetriebs=
unfälle (das.§§.95, 96) 105. — Schutzder Unter=
nehmer gegen Offenbarung oder Nachahmung ihrer Be=
triebsgeheimnisse(das.§§.84, 107, 108) 101.

s. auch Arbeitgeber, Gewerbetreibende.
Beurkundung (gerichtlicheoder notarielle) des Gesell=
schaftsvertragesvon Kommanditgesellschaftenauf Aktien
(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 175, 180f) 124. — desgl.
von Aktiengesellschaften(das. Art. 209, 209d) 145. —
Beurkundung der UebereinkunftwegenUmwandlung einer
Kommandit= in eine Aktiengesellschaft(das. Art. 206a)
144. — Beurkundungvon Beschlüssender General=
versammlung von Aktiengesellschaften(das. Art. 238a)
161.

Bevollmächtigte derKranken=undderKnappschaftskassen
zur Theilnahme an den Unfalluntersuchungen (G. v.
6. Juli §§.45, 54 bis 56) 89. — HaftpflichtderBe=
vollmächtigtenvon Betriebsunternehmernfür vorsätzlich
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Bevollmächtigte (Forts.)
oderfahrlässigherbeigeführteBetriebsunfälle(das.88.95,
96) 105.

Bevollmächtigteder Kommanditistenzur Prozeß=
führung gegendiepersönlichhaftendenGesellschafteru. s.w.
(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 195) 140.— desgl. Bevoll=
mächtigtederAktionäre(das.Art. 223) 157.— Bevoll=
mächtigteder Aktiengesellschaften(das.Art. 235) 160.

Bezirke derBerufsgenossenschaften(G. v. 6. Juli §§.9,
19) 74. — der Sektionen und der Vertrauensmänner
derselben(das.§S. 19, 21 Nr. 2) 79. —der Schieds=
gerichtefür die Unfallversicherung(das. §. 46) 89.

Bier, Uebergangsabgabenund Ausfuhrvergütungenfür
Bier in den Bundesstaaten(Bek. v. 29. Dez. 83.
unter I) 4.

Bilanz der Kommanditgesellschaftenauf Aktien (G. v.
18. Juli S. 1 Art. 185 bis 185e, 186, 193, 197,
203, 205, 206a, 2498) 136.—der Aktiengesellschaften
(das.Art. 215d, 217, 221, 225, 239 bis 239b, 240,
244a , 2499) 155. AbweichendeBestimmungenfür
ältereGesellschaftenbezüglichder Bilanzaufstellung(das.
§. 7) 170.

Blankets, gestempelte,zurEntrichtungderWechselstempel=
steuer,Debit derselben(Bek. v. 9. Juni) 68.

Branntwein, UebergangsabgabenundAusfuhrvergütungen
für Branntweinin denBundesstaaten(Bek.v. 29. Dez.83.
unter II) 5.

Braunschweig (Herzogthum),Uebergangsabgabenund
Ausfuhrvergütungenvon Bier undBranntwein (Bek.v.
29. Dez. 83. unter 1 und II) 4.

Bremen, Uebergangsabgabenund Ausfuhrvergütungen
von Bier und Branntwein in den in die Zollgrenzen
eingeschlossenenGebietstheilenBremens(Bek.v. 29.Dez.
83. unter I u. II) 4.

Brunnenarbeiten, Unfallversicherungder bei denselben
beschäftigtenArbeiter (G. v. 6. Juli §. 1) 69.

Bücher der Kommanditgesellschaftenauf Aktien (G. v.
18. Juli §. 1 Art. 193, 202) 140. — der Aktien=
gesellschaften(das.Art. 222e, 225, 239, 245, 246) 156.

Bundesrath, Beschlußdesselbenüber die Unfallver=
sicherungspflichtgewisserBetriebe (G. v. 6. Juli §. 1
Abs.7 u. 8) 70. — desgl. über die Bildung von
Berufsgenossenschaften(das.§§. 12 bis 15, 94) 75. —
Beschwerdean den Bundesrath wegenNichtgenehmigung
des Genossenschaftsstatuts(das. §. 20 Abs. 2 u. 4) 79.
— Entscheidungdesselbenüber Abänderung desBestandes
der Genossenschaften(das. §. 31) 83. — desgl. über
Auflösung von solchen(das. §. 33) 84. — über die Er=
richtungvon Schiedsgerichtenund das Verfahren vor

1884.—

Bundesrath (Forts.)
denselben(das.8§.46, 50) 89. — BeschlußdesBundes=
raths über das Rechnungsjahr der Genossenschaften(das.
§. 77) 99. — BefugnissehinsichtlichderOrganisation2c.
desReichs=Versicherungsamts(das.§§.87, 90) 102.—
Bestimmung über den Zeitpunkt der Gesetzeskraftdes
Unfallversicherungsgesetzes(das.§. 111) 109.

Beschluß des Bundesraths über den Verkehr mit
Sprengstoffen,die als Schießmittelgebrauchtwerden
(G. v. 9. Juni §. 1 Abs. 3, §. 8) 61.

Genehmigungdes Bundesrathszur Ausgabe von
Aktien für gemeinnützigeAktienunternehmen(G. v.
18. Juli §S.1 Art. 173a, 176 Nr. 4, 181a, 207a,
210 Nr. 4, 215e) 123.

Bestimmungdesselbenüber die Stempelzeichenzur
Angabe des Feingehaltsauf Gold= und Silberwaaren
(G. v. 16. Juli S§.3, 5) 120. — desgl. über die
fernereZulassungnicht vorschrifsmäßigerMaaße, Meß=
werkzeugeund Gewichteim öffentlichenVerkehr (G. v.
11. Juli §. 2) 117. (Bek. v. 30. Okt.) 215.

Bundesstaaten, MatrikularbeiträgederselbenzumReichs=
haushaltsetatfür dasEtatsjahr1884/85(G. v. 12.April
§. 2) 21. (G. v. 7. Juli §. 2) 112.

Nichtanwendung der Unfallversicherungauf Beamte
in Betriebsverwaltungen eines Bundesstaates (G. v.
6. Juli §.4) 71.— ErrichtungvonLandes=Versicherungs=
ämtern in den einzelnenBundesstaaten(das. §#§.92,
93) 104.

Aufhebungder älterenLiterarkonventionenzwischen
einzelnen deutschenStaaten und Belgien (Uebereink.v.
12. Dez. 83. Art. 17) 182. — desgl. zwischenden
Bundesstaaten und Italien (Uebereink. v. 20. Juni
Art. 17) 202. — desgl. der Verträge zwischenden
Bundesstaatenund Belgien wegengegenseitigenSchutzes
der Muster und Modelle (Uebereink.v. 12.Dez. 83.
Art. 3) 189.

s. auchLandesregierungen, Jentralbehörden.

C.
Centimeter, Längenmaaß(G. v. 11. Juli §. 1 Art.
unter A) 116. — Quadrate und Würfel des Centi=-
meter sind zur Bezeichnung von Flächen und Räumen
zulässig(das.Art. 3 unterC.) 116.

Centralbehörden, s. Zentralbehörden.
Cholera, Belohnungenan die Mitgliederder zurEr.
forschungder Cholera nach Egypten und Ostindien ent=
sendetenKommission(G. v. 27. Mai) 51.



D.
Dachdecker,Unfallversicherungderim Dachdeckergewerbe⸗
betriebebeschäftigtenArbeiter und Betriebsbeamten(G.
v. 6. Juli S#§.1, 2) 69.

Dänemark, aheilnahmean demssssstsne Vertrage
wegen polizeilicherRegelung der Fischerei in der Nordsee
(v. 6. Mai 82.) 25.

Dampfkraft, Unfallversicherung der in Betrieben mit
Dampfkraft beschäftigtenArbeiter und Betriebsbeamten
(G. v. 6. Juli S§. 1, 2) 69.

Deserteure, AuslieferungdesertirterdeutscherSchiffs=
mannschaften(Vertr. mit Korea v. 26. Nov. 83. Art. 3
Nr. 10) 225.

Deutsche,NiederlassungundGewerbebetriebu. s.w. der=
selben im KönigreichKorea (Vertr. v. 26. Nov. 83.
Art. 3 bis 7, 9, 10) 223. (Schlußprotokollzu Art. 3,
4)252.

Deutschland, s. Reich.
Diäten, s. Tagegelder.
Dienstbehörde,s.vorgesetzteDienstbehörde.
Dienstgebäude, Beschaffungeinessolchenfür dasGe=
neralkonsulatin Schanghai(G. v. 20. Juli) 171.

Dienstkaution, s. Kaution.
Dividende der Kommanditisten(G. v. 18. Juli §. 1
Art. 175a Nr. 4, Art. 197, 198, 204) 125. —der
Aktionäre (das. Art. 209a Nr. 4, Art. 218, 226)
146. — AbweichendeBestimmungenfür ältere Gesell=
schaftenbezüglichderDividendenzahlung(das.S. 7) 170.

Druckschriften,strafbareöffentlicheAnkündigungenvon
Aktienunternehmen in einer periodischenDruckschrift (G.
v. 18. Juli 8. 1 Art. 2494 Abs. 4) 168. — Auf.
forderung in Druckschriftenzu verbrecherischemGebrauch
von Sprengstoffen(G. v. 9. Juni §§. 10 bis 12) 63.

Stimmzettelfür öffentlicheWahlen geltennichtals
Druckschriftenim Sinne der Reichs- und der Landes=
gesetze(G. v. 12. März) 17.

s. auchSchriftwerke.
Dynamit, s. Sprengstoffe.

E.

Ehefrauen, s.Wittwen.
Ehrenrechte, bürgerliche, Erforderniß zur Stimm.
berechtigungin denGenossenschaftsversammlungen(G. v.
6. Juli §. 34) 85. — desgl. zur Wahl als Vertreter
der Arbeiter (das. §. 42) 88. — Aberkennungder
EhrenrechtewegenVerletzungvon Betriebsgeheimnissen
(das.§. 108) 108.— desgl.wegenZuwiderhandlungen

1884. 7
Ehrenrechte, bürgerliche (Forts.)
gegen das Gesetzüber Kommandit und Aktiengesell=
schaften(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 249 bis 249b,
249) 166.

Eichung, s. Aichung.
Einfuhr von Pflanzen undGegenständendesGartenbaues
über gewisseJollämter (Bek. v. 23. Janr.) 10. (Bek.
v. 31. Janr.) 11. (Bek. v. 26. Febr.) 15. (Bek. v.
26. Mai) 52. (Bek. v. 4. Juni) 64. — desgl. von Er=
zeugnissenund Geräthschaftendes Weinbaues in den
deutschfranzösischenGrenzbezirken(Bek.v. 24.Mai)51.
—in dendeutschschweizerischenGrenzbezirken(Bek. v.
24. Aug.) 191. — in dendeutsch luxemburgischen
Grenzbezirken(Bek. v. 10. Nov.) 219.

Einführung von Sprengstoffenvom Auslande (G.
v. 9. Juni 88. 1, 2, 9, 14) 61.

Eingeschriebener Brief bei Zustellungenin Unfall=
versicherungssachen(G. v. 6. Juli §. 110) 109.

EingeschriebeneHülfskassen, s. Hülfskassen.
Eingetragene Genossenschaften,Haftpflichtfür Be=
triebsunfälle(G. v. 6. Juli §. 96) 106. — Strafbe-
stimmungenwegenJuwiderhandlungengegendasUnfall=
versicherungsgesetz(das.§. 105) 108.

Einlagekapital, s.Gesammtkapital, Grundkapital.
Einlagen der Kommanditisten(G. v. 18. Juli §. 1
Art.175b,176,180,197,204)125.—der persönlich
haftendenGesellschafter(das. Art. 174a, 175, 175b,
175d, 180, 180h, 181, 204, 206a) 124. — der
Aktionäre(das.Art. 207, 2095, 226) 145.

Einlösung der Reichskassenscheinevom 11. Juli 1874
(G. v. 21. Juli) 172. — der Schuldverschreibungen
über Reichsanleihen (A. E. v. 29. Sept.) 214.

Einrede, prozeßhindernde, von Kommanditisten und Ak=
tionären(G. v. 18. Juli S. 1 Art. 190a, 222, 223)
139.

Einschätzung in die KlassendesGefahrentarifsbei der
Unfallversicherung(G. v. 6. Juli S. 17 Nr. 5, §§. 28,
29, 78, 80, 82) 78.

Einzahlungen desGesammtkapitalsderKommanditisten
(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 175, 175e, 176, 184 bis
184c) 126. — des Grundkapitals der Aktionäre (das.
Art. 209e, 209h, 210, 213a, 213b, 215a, 219)
147. — Strafbestimmungenwegen falscherAngaben
über die Einzahlungen(das.Art. 249 Nr. 1 und 3)
166.

Einziehung von Fischereiwerkzeugenbei gesetzwidriger
Fischereiin der Nordsee(G. v. 30. April §. 2) 48. —
von gesetzwidrigangefertigtenZündhölzernu. s. w. (G.
v. 13. Mai §F.3) 50.



Einziehung (Forts.)
Einziehungvon Geräthschaftenzur unerlaubtenHer=

stellung von Sprengstoffen,sowie von Vorräthen an
Sprengstoffen(G. v. 9. Juni 8. 11) 63.

EinziehungderReichskassenscheinevom11.Juli 1874.
(G. v. 21. Juli) 172.

Eisenbahnbetriebe, inwieweitauf dieselbendieUnfall=
versicherungder Arbeiter Anwendung findet (G. v.
6. Juli §. 1 Abs. 6) 70.

Eisenbahnen, HerstellungeinerEisenbahnzwischenSt. Vith
und Ulflingen(Vertr.mit Luxemburgv. 21. Juli 83)
66. — Schlußprotokollzu diesemVertrage (v. 21. Juli
83.) 117.

Elementare Kraft, Unfallversicherungder Arbeiter und
Betriebsbeamtenin Betriebenmit durchelementareKraft
bewegtenTriebwerken(G. v. 6. Juli §#§.1, 2) 69.

Elsaß=Lothringen, Uebergangsabgabenund Ausfuhr=
vergütungenvon Bier undBranntwein (Bek.v. 29. Dez.
83. unter 1 Nr. 5, II Nr. 1) 4.

Verkehr mit Erzeugnissenund Geräthschaftendes
Weinbaues in dendeutsch französischenGrenzbezirken
(Bek. v. 24. Mai) 51. — desgl. in den deutsch=
schweizerischenGrenzbezirken(Bek.v. 24. Aug.) 191. —
desgl. in dendeutschluxemburgischenGrenzbezirken(Bek.
v. 10. Nov.) 219.

Kontrole desLandeshaushaltsvon Elsaß=Lothringen
für das Etatsjahr 1883/84 durch den Rechnungshof
des DeutschenReichs (G. v. 30. April) 47.

Eltern der in Folgevon Betriebsunfällenverletztenoder
verstorbenenPersonen, Entschädigungsansprüche(G. v.
6. Juli §§. 6, 7, 63 bis 66) 73.

Entschädigung für die bei Betriebsunfällenverletzten
Personenund derenHinterbliebene(G. v. 6. Juli §§.5
bis 8) 71. — Umlegungder dazu erforderlichenMittel
(das.S§. 10, 28 bis 30, 32, 33, 71 bis 74) 74. —
Feststellungund Auszahlung der Entschädigungen(das.
88. 51 bis 77) 91. — Rechtemittelgegendie Fest=

überEntschädigungsansprüche(das.S. 64) 95. — Fällig=

§§. 66, 69) 96. — AuszahlungdurchdieKnappschafts=
kassen(das. §. 94 zu d) 105. — Unpfändbarkeitder
Entschädigungsforderungen(das.S. 68) 96. — Weitere
AnsprüchederVerletztenrc. bei vorsätzlichoderfahrlässig
herbeigeführtenUnfällen (das. 88.95 bis 98) 100.

Entschädigung bei Verletzung der Vorschriftenüber

die Fischerei in der Nordsee (Vertr. v. 6. Mos 82.
Art. 33) 40.

s. auchSchadensersatz.

1884.—

Erhebungsverfahren bezüglichder von denBerufs=
genossenschaftenzu zahlendenEntschädigungsbeträge(G. v.
6. Juli I§. 71 bis 74) 97.

Erlanbniß zurHerstellungundzumVertriebvonSpreng.
stoffen(G. v. 9. Juni S§. 1, 4, 9, 14, 15) 61.

Erneuerungsfonds derAktienunternehmen(G.v.18.Juli
S. 1 Art. 185a Nr. 3, 5, Art. 2390) 136.

Ersatzmänner für die Vertreterder Arbeiterbei der
Unfallversicherung(G. v. 6. Juli §. 44) 88. — desgl.
für die Bevollmächtigten der Krankenkassenzur Theil=
nahmean denUnfalluntersuchungen(das.§. 45, 54) 89.

Erwerbspreis für GegenständeundWaarenbei der
Gründungvon Aktienunternehmen(G. v. 18. Juli §. 1
Art. 1754, 2099) 126. — Ansatzdesselbenin der
Bilanzaufstellung(das.§. 1Art. 185a, 2390, F.7) 136.

Erwerbsunfähigkeit begründetdenAnspruchaufUnfall=
entschädigungsrente(G. v. 6. Juli §. 5 Abs. 6) 71.—
vorübergehendeErwerbsunfähigkeit(das.§§.53, 57) 91.
—Feststellung des Grades der Erwerbsunfähigkeit(das.
S.61)94.

Etat, s. Reichshaushalts Etat.
Exekution, s. JZwangsbeitreibung.
Exequatur, Ertheilungdesselbenan dieKonsuln in
Deutschland und Korea (Vertr. v. 26. Nov. 83.
Art. 2) 223.

Explosivstoffe, Unfallversicherungder in Fabrikenzur
Erzeugungvon ErxplosivstoffenbeschäftigtenArbeiter und
Betriebsbeamten(G. v. 6. Juli §. 1 Abs.4) 69.

s. auchSprengstoffe.

F.

Fabrikarbeiter, s. Arbeiter.
Fabrikaufsichtsbeamte, Mittheilungan dieselbenüber
die Ueberwachungvon BetriebendurchdieBeauftragten
der Genossenschaften(6. v. 6. Juli §. 85) 101.
Fabriken, Unfallversicherungderin Fabrikenbeschäftigten
Arbeiter und Betriebsbeamten(G. v. 6. Juli Ss. 1, 2)
69. — Betriebe, welcheals Fabriken im Sinne dieses
Gesetzesanzusehensind (das.§. 1 Abs. 4 und 5) 70.

Fabrikgeheimnisse, Verletzungdurchdie Organeder
Berufsgenossenschaften(G. v. 6. Juli S§. 83, 84, 107,
108)101.

Fabrik=Krankenkassen,s. Betriebs=Krankenkassen.
Fälligkeitstermine der Unfallentschädigungen(G. v.
6.Juli §.66)96.

Fälschung von BescheinigungenüberHinterlegungvon
Aktien (G. v. 18. Juli §. 1 Art. 2494 Nr. 3) 168.



Fahrlässigkeit beiBetriebsunfällen,HaftpflichtderUnter=
nehmerund derenBeauftragten(G. v. 6. Juli I§. 96
bis 98) 106.

Feingehalt derGold=undSilberwaaren(G. v. 16.Juli)
120. — Inkrafttretendes Gesetzes(das. 8. 10) 122.

Festungen, Erweiterungder Befestigungsanlagenvon
Pillau (Bek. v. 4. Dez.) 253.

Firma der Kommanditgesellschaftenauf Aktien (G. v.
18. Juli §. 1 Art. 175 Nr. 2, Art. 206a) 124. —
derAktiengesellschaften(das.Art. 209 Nr. 1, Art. 229)
146.

Fischerei, internationalerVertrag wegenpolizeilicherRe=
gelungderFischereiin derNordseeaußerhalbderKüsten=
gewässer(v. 6. Mai 82.) 25. — Gesetzzur Ausführung
diesesVertrages (v. 30. April) 48.

Fischereikreuzer zurUeberwachungderFischereiin der
Nordsee(Vertr. v. 6. Mai 82. Art. 27 bis 33) 38.

Fischerei=WerkzeugeundGeräthe,Einziehungderselben
bei Zuwiderhandlungengegen die Bestimmungenüber
dieFischereiin derNordsee(G. v. 30.April §.2) 48.

Fischerfahrzeuge, Bestimmungenbezüglichderselbenbei
der Fischerei in der Nordsee (Vertr. v. 6. Mai 82.
Art. 2, 5 bis 18, 21 bis 25, 29) 28. — Bergung
vonFahrzeugenundFischereigeräthschaften(das.Art. 22,
25) 35.

Flächenmaaße (G. v. 11.Juli §.1 Art. 1, 3 unterB)
115.

Formulare zu denjährlichaufzustellendenVerzeichnissen
derMitglieder derGenossenschaften(G. v. 6. Juli §. 40)
87. — zu Anzeigenüber Betriebsunfälle (das. §. 51)
91. — zu den Uebersichtenüber die Mitglieder u. s.w.
der eingeschriebenenHülfskassen(G. v. 1. Juni Art. 15
S.27)58.

Forstwirthschaft, Unfallversicherungspflichtfür die in
NebenbetriebenderselbenbeschäftigtenArbeiter(G. v.
6. Juli §. 1 Abs. 3) 69.

Frankreich, UebergangderGerichtsbarkeitüberdiedeut=
schenReichsangehörigenin Tunis auf die von Frank=
reich dortselbsteingesetztenGerichte (V. v. 21. Janr.
Is. 1, 2) 9.

Verkehr mit Erzeugnissenund Geräthschaftendes
Weinbaues in den deutschfranzösischenGrenzbezirken
(Bek.v. 24. Mai) 51.

Theilnahme Frankreichs an dem internationalen
Vertrage wegen polizeilicherRegelung der Fischereiin
der Nordsee(v. 6. Mai 82.) 25.

Freiheitsstrafe, s. Gefängnißstrafe.
Freundschaftsvertrag zwischenDeutschlandund Korea
(v. 26. Nov. 83.) 221.
Reichs=Gesetzl.1884.

1884. 9

G.
Gartenbau, GestattungderEinfuhr vonMflanzenund
sonstigenGegenständendes Gartenbauesüber gewisse
Zollämter (Bek. v. 23. Janr.) 10. (Bek. v. 31. Janr.)
11. (Bek. v. 26. Febr.) 15. (Bek. v. 26. Mai) 52.
(Bek. v. 4. Juni) 64.

Gebührenfreiheit für Verhandlungen2c.in Unfallver=
sicherungssachen(G. v. 6. Juli §. 102) 107. — desgl.
in Angelegenheitender eingeschriebenenHülfskassen(G.
v. 1. Juni Art. 18) 60. — Gebührenfreiheitim Ver=
fahren vor demReichsgericht(V. v. 24. Dez. 83.) 1.

Gefängnißstrafe wegenVerletzungoderNachahmung
von Betriebsgeheimnissen(G. v. 6. Juli S§. 107, 108)
108. — wegen Juwiderhandlungengegendas Gesetz
über die Kommanditgesellschaftenauf Aktien und die
Aktiengesellschaften(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 249 bis
249e) 166. — desgl. gegendie Vorschriftenüber die
Fischereiin derNordsee(Vertr. v. 6. Mai 82. Art. 35)
41. (G. v. 30. April §. 2) 48. — gegendas Gesetz
über die Anfertigungvon Zündhölzern(G. v. 13. Mai
§. 4) 50.

GefängnißstrafewegenunerlaubterHerstellungu. s.w.
von Sprengstoffen(G. v. 9. Juni §S§.8, 9) 62.

Gefahrenklassen der zu denBerufsgenossenschaftenge=
hörigenBetriebe(G. v. 6. Juli §§.28, 29) 71 Nr. 3)
81. — BeschwerdewegenAnsatzeseinerunrichtigenGe=
fahrenklasse(das.S. 73) 98. — Einschätzungin höhere
GefahrenklassenwegenBerletzungder Unfallverhütungs=
vorschriften(das. §. 78 Nr. 1, §. 80) 99.

Gefahrentarif, Einschätzungderunfallversicherungspflich=
tigen Betriebein die Klassendes Gefahrentarifs(G. v.
6. Juli S. 17 Nr. 5, ö§s.28, 29, 78, 80, 82) 78.

Gegenseitigkeit, Versicherunggegendie Betriebsunfälle
auf Gegenseitigkeit(G. v. 6. Juli §. 9) 74.

Gehalt oderLohnder zur Unfallversicherungverpflichte=
ten Personen(G. v. 6. Juli §§. 1 bis 3) 69. — Be=
messungder Unfallrentenach demJahresarbeitsverdienst
(das.§. 5 Abs. 3 bis 5, S. 6 Nr. 2) 71. — Nach=
weisungenüber die Höhe der Gehälter und Löhneder
versicherungspflichtigenPersonen(das.§§. 60),71 bis 73,
82) 94. — Strafe wegenunrichtigerAngabenin diesen

Nachweisungen (das. 88. 103 bis 106) 107.
Geldstrafen wegenunterlassenerAnmeldungvonunfall=
versicherungspflichtigenBetrieben(G. v. 6. Juli §§. 11,
35, 104 bis 106) 75. — wegenverweigerterTheil=
nahme am Schiedsgericht(das. §. 49) 90. — wegen
UebertretungderUnfallverhütungsvorschriften(das.88.78,
80, 82, 85) 100. — wegenVerletzungoder Nach=

B



Geldstrafen (Forts.)
ahmungvon Betriebsgeheimnissen(das. S§. 107, 108)
108. — Von den AufsichtsbehördenverhängteGeld=
strafengegendie Inhaber derGenossenschaftsämter(das.
§§.88, 89, 92) 103. — Beitreibungder Geldstrafen
(das.§. 109) 109.

GeldstrafenwegenZuwiderhandlungengegendas
Gesetzüber die Kommanditgesellschaftenauf Aktien und
die Aktiengesellschaften(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 249
bis 2491) 166. — desgl. gegendie Vorschriftenüber
die Fischereiin der Nordsee (Vertr. v. 6. Mai 82.
Art. 35) 41. (G. v. 30. April §. 2) 48. — gegendas
Gesetzüber die Anfertigungvon Zündhölzern(G. v.
13. Mai §§.3, 4) 50. — gegendas Gesetzüber den
FeingehaltderGold=undSilberwaaren(G. v. 16. Juli
5§.9) 121.

Geldstrafengegendie Vorstandsmitgliederu. s.w.
der eingeschriebenenHülfskassen(G. v. 1. Juni Art. 17
Ss. 33, 34) 59.

s. auch Konventionalstrafen,
strafen.

Gemeindebeamte in Betriebsverwaltungenvon Kom=

Ordnungs=

v. 6. Juli F. 4) 71.
Gemeindebehörden, Gutachtenüber Berechnungdes
Arbeitsverdienstesder zurUnfallversicherungverpflichteten
Arbeiter (G. v. 6. Juli §. 3 Abs. 3, §F.5 Abs. 5) 70.
—Mitwirkung in Unfallversicherungssachen(das.§§.101,
109) 107.

Gemeinde=Krankenversicherung,VerhältnißzurUn=
fallversicherung(G. v. 6. Juli §. 5 Abs. 9) 72. —
s. auchKrankenkassen.

Gemeinden, gesetzlicheVerpflichtungzur Unterstützung
hilfsbedürftigerPersonen(G. v. 6. Juli §.8) 74.

s. auch Gemeindebehörden.

Gemeingefährliche Bestrebungender Sozialdemokratie,
Verlängerung der Gültigkeitsdauerdes Gesetzesgegen
dieselbenvom 31. Okt. 1878 (G. v. 28. Mai) 53.

Gesetzgegenden gemeingefährlichenGebrauchvon
Sprengstoffen(G. v. 9. Juni) 61.

Genehmigung gemeinnützigerAktienunternehmendurch
denBundesrath(G. v. 18. Juli S. 1 Art. 173a, 176
Nr. 4, 181a, 207a, 210 Nr. 4, 2156) 123. —
Einreichungder Genehmigungsurkundean das Handels=
gericht(das.Art.176Nr.4, 210Nr.4) 128.—
Genehmigungzum Gewerbebetriebim DeutschenReich
seitensausländischerAktienunternehmen(das.Art. 179,
212) 129.

1884.—

Genehmigung(Forts.)
Genehmigungvon Fabrikanlagenzur Herstellung

von BlechröhrendurchVernieten,sowiezur Herstellung
eisernerSchiffe, Brückenu. s.w. (Bek.v. 12.Juli) 118.

PolizeilicheGenehmigungzur Herstellungund zum
Vertrieb u. s. w. von Sprengstoffen(G. v. 9. Juni
S§. 1, 4, 9, 14, 15) 61.

Generalstabsstiftung, Ueberweisungvon Mitteln an
dieselbe(G. v. 12 Juli) 119.

Generalversammlung zur Beschlußfassungüber die
Bildung von Berufsgenossenschaften(G. v. 6. Juli
§5. 13 bis 16) 76. — (. auch Genossenschafts=
versammlung.

Generalversammlungder Kommanditgesellschaften
auf Aktien (G. v. 18. Juli S. 1 Art. 175, I75a,
175f,1758,180c,180e,180g,180h,182,185,
bis 195, 196a, 199, 203, 204 bis 206a) 124. —
desgl.derAktiengesellschaften(das.§. 1 Art. 209, 209a,
210a, 210b, 2134, 213f, 214, 215, 215a, 221 bis
223, 225, 226, 231, 234, 236 bis 239a, 240 bis
242, 244, 244a, 248) 146. — FalscheDarstellung
des Vermögensstandesvon Aktienunternehmenin den
Generalversammlungen(das.Art. 2495 Nr. 1) 166.—
GesetzwidrigeAusübung des Stimmrechtsin denselben
(das.Art. 249d Nr. 3, Art. 249e, 249f) 168.

GeneralversammlungdereingeschriebenenHülfskassen
(G. v. 1. Juni Art. 2 Nr. 6, Art. 7, 11 F. 19b,
Art.13,16,17)54.

Genossenschaften,s. Berufsgenossenschaften,ein=
getrageneGenossenschaften.

Genossenschaftskassen,in dieselbenfließenGeldstrafen
wegenverweigerterTheilnahmean denSchiedsgerichten
(G. v. 6. Juli §. 49) 90. — desgl.die von denGe=
nossenschaftsvorständenverhängtenOrdnungsstrafengegen
Betriebsunternehmer(das.§. 106) 108.

Genossenschaftskatafterüberunfallversicherungspflichtige
Betriebe(G. v. 6. Juli §§.37, 38) 86.

GenossenschaftsstatutderBerufsgenossenschaften(G.v.
6. Juli §§. 16 bis 21, 31) 77. — Genehmigungdes
Statuts (das.§§.20, 88) 79.— Abänderungdesselben
(das.§§.20, 22 Nr. 3) 79. — Besonderestatutarische
Bestimmungen(das.S§.2, 10, 24, 29, 37 bis 39, 44,
49, 55, 57) 70.

Genossenschaftsvermögen(G.v. 6. Juli §.9 Abs.5,
§. 10) 74.

Genossenschaftsversammlung der Berufsgenossen=
schaften,Berufung derselben(G. v. 6. Juli §. 16) 77.
—Ausübung desStimmrechtsin derselbenundBeschluß=
fassungüberdasStatut u. s.w. (das.§. 16, 19, 20,



Genossenschaftsversammlung(Forts.)
22, 24, 25) 77. — Beschlüssederselbenüber Bildung
einesReservefonds(das.§. 18) 79. — Festsetzungder
Gefahrenklassenund desGefahrentarifs(das.S. 28) S1.
—BeschlußfassungübergemeinsameTragungdesRisikos
(das.§. 30) 82. — überAbänderungdesBestandesder
Genossenschaften(das.§§.31, 32) 83.

Genossenschaftsvorstandvon Berufsgenossenschaften,
provisorischer(G. v. 6. Juli S§. 16, 20) 78. — defi=
nitiver Vorstand(das.§. 17 Nr. 2) 78. — Mitglieder
desVorstandes(das.§§.24 bis 26) 80. — Bestrafung
derselbenwegenVerletzungoderNachahmungvonFabrik=
geheimnissen(das.8§.107, 108) 108. — Entscheidung
desGenossenschaftsvorstandesüberEntschädigungsansprüche
(das. §§. 57 bis 64) 92. — Erlaß von Unfallver=
hütungsvorschriftenundUeberwachungderBetriebe(das.
S. 78 bis 86) 99. — Strafbefugnissedes Vorstandes
gegenBetriebsunternehmerund derenBeauftragte(das.
§§. 103 bis 106) 107. — Sonstige Befugnisseund
Obliegenheiten(das.§. 17 Nr. 2, S. 18, 21 bis 23,
25, 26, 28, 36 bis 40, 54, 69 bis 73, 75 bis 77,
100, 101) 78.

GerichtsbarkeitüberdeutscheReichsangehörigeinKorea
(Vertr. v. 26. Nov. 83. Art. 3) 223. (Schlußprotokoll
zu Art. 3) 252.

s.auchKonsularx=und Prisengerichtsbarkeit.

Gerichtsstand derAktiengesellschaften(G. v. 18. Juli
S. 1 Art. 213, 247) 151.

Gesammtkapital derKommanditgesellschaftenaufAktien
(G. v. 18. Juli §.1 Art. 173, 174a, 175b, 175e,
I75f, 176,180,180 180e,180gbis 180i,
181,185a,185b,190,191,203,204,206,
206a, 249a,249b)123.— ErhöhungdesGesammt=
kapitalsältererGesellschaften(das.§. 3) 169. — s.auch
Grundkapital.

GeschäftsberichtüberdenVermögensstandu. s.w. der
Kommandit=und der Aktiengesellschaften(G. v. 18.Juli
§. 1 Art. 185, 193, 239, 2498) 136.

Geschäftsgang beim Reichs=Versicherungsamt(G. v.
6. Juli §.90) 103.— bei denLandes=Versicherungs=
ämtern(das.§.93)105.

Geschäftsgeheimnisse,VerletzungdurchdieOrganeder
Berufsgenossenschaften(G. v. 6. Juli 8§.83, 84, 107,
108)101.

Geschäftsordnung der Berufsgenossenschaften(G. v.
6. Juli §. 16) 77.

Gesellschafter, s. Persönlich haftende Gesell=
schafter, Kommanditisten, Aktionäre.

1884. 11

GesellschaftsvermögenderKommanditgesellschaftenauf
Aktien (G. v. 18. Juli §. 1 Art. 185a, 201 bis 204)
136. — der Aktiengesellschaften(das. Art. 216, 226,
245, 247, 248) 155.

Gesellschaftsvertrag (Statut) der Kommanditgesell=
schaftenauf Aktien (G. v. 18. Juli §. 1 Art. 175 bis
175e, 175f, 176, 177, 179, 180, 180a, 180f bis
180h, 181, 182, 184, 185, 186 bis 191, 193,
196a, 199, 203, 205, 206a) 124. — desgl. der
Aktiengesellschaften(das.S. 1 Art. 209 bis 2094, 210,
210a, 210b, 214, 215, 2154, 216, 217, 222a,
225, 229, 231, 234, 236 bis 239, 242, 244, 248,
249a) 145. — Gesellschaftsverträgeälterer Gesellschaften
(das.§§.4, 6) 169.

Gewerbebetrieb imDeutschenReichseitensausländischer
Aktienunternehmen(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 179,
212)129. f

Gewerbeordnung, Anwendungvon Vorschriftender—
selbenauf die Errichtungu. s. w. von eingeschriebenen
Hülfskassen(G. v. 1. Juni Art. 3, Art. 17 F. 33) 54.
— Abänderung des §. 100e der Gewerbeordnung
(G. v. 8. Dez.) 255.

Gewerbetreibende,Unfallversicherungdervondenselben
beschäftigtenArbeiterundBetriebsbeamten(G. v. 6. Juli
ös. 1, 2) 69. — Beschränkungderselbenin der An=
nahmevon Lehrlingen(G. v. 8. Dez.) 255.

s. auchBetriebsunternehmer.
Gewerbliche Anlagen, Unfallversicherungderin den=
selben beschäftigtenArbeiter (G. v. 6. Juli §. 1
Abs. 6) 70.

BesondereVorschriftenfür Betriebezur Anfertigung
von Zündhölzern(G. v. 13. Mai §§. 1 bis 5) 49.

AbänderungdesVerzeichnissesgewerblicherAnlagen,
welcheeiner besonderenGenehmigungbedürfen(Bek. v.
12. Juli) 118.

Gewichte, Aichungund Stempelungderselben(G. v.
11. Juli S. 1 Art. 14) 116. — JZulassungälterer
Gewichtsstückezur Aichung und Stempelung(das.§. 2)
117. (Bek. v. 30. Okt. §. 1) 216. — Duldung der
demPfundsystemangehörigenGewichtsstückeim öffent=
lichenVerkehr(Bek. v. 30. Okt. §. 2) 216.

Gewichtsordnung, s.Maaß- undGewichtsordnung.
Gewinn= und Verlustrechnung derKommanditgesell=
schaftenauf Aktien (G. v. 18. Juli §. 1 Art. 185 bis
185e, 249a 8. 7) 136. — der Aktiengesellschaften
(das.§. 1 Art. 239, 2395b, 2498, §. 7) 162.

Gewinnvertheilung beidenKommanditgesellschaftenauf
Aktien (G. v. 18. Juli §. 1 Art. 186, 193) 137. —
beidenAktiengesellschaften(das.Art. 216,221, 225) 155.

B'
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Gläubiger der Berufsgenossenschaften(G. v. 16.Juli
§. 9) 74. — der Kommanditgesellschaftenauf Aktien
(G.v.18.Juli §.1Art.181,202,204,2064)133.
—der Aktiengesellschaften(das.Art. 226, 241, 243,
245 bis 247) 159.

Gold= und Silberwaaren, Feingehaltderselben(G.v.
16. Juli) 120. — Inkrafttreten des Gesetzes(das.
S.10)122.

Gräbereien, Unfallversicherungder in denselbenbe=
schäftigtenArbeiter undBetriebsbeamten(G. v. 6. Juli
Is. 1, 2) 69.

Gramm, Gewichtsbezeichnung(G. v. 11.Juli §. 1
Art. 6, 14) 116.

Grenzzollbehörden, BefugnissehinsichtlichdesVerkehrs
mit ErzeugnissenundGeräthschaftendesWeinbauesin
dendeutschfranzösischenGrenzbezirken(Bek. v. 24. Mai
Nr. 2) 52. — desgl. in dendeutschschweizerischen
Grenzbezirken(Bek. v. 24. Aug. Nr. 2) 191.

Großbritannien und Irland, Theilnahmean dem
internationalenVertrage wegen polizeilicherRegelung
der Fischereiin der Nordsee(v. 6G.Mai 82.) 25.

Großeltern derin FolgevonBetriebsunfällenverletzten
oder verstorbenenPersonen, Entschädigungsansprüche
(G. v. 6. Juli §§.6, 7, 63 bis 66) 73.

Gruben, Ulrfallversicherungderin denselbenbeschäftigten
ArbeiterundBetriebsbeamten(G. v.6. Juli §§.1,2) 69.

Gründer von Aktiengesellschaften(G. v. 18.Juli F. 1
Art. 209c bis 209e, 209g, 209h, 210, 210a,
210e, 213a, 2131) 147. — Strafbare Handlungen
der Gründer (das.Art. 249a Nr. 1) 166. — Grün=
dung von Kommanditgesellschaftenauf Aktien (das.
Art.175b,175e,175f,180,180) 125.

Gründungsaufwand bezüglichder Kommanditgesell=
schaftenauf Aktien (G. v. 18. Juli §. 1 Art. 175b,
175d bis 175f, 176, 180, 180) 125. —desgl. der
Aktiengesellschaften(das. Art. 20905, 2098, 209h,
210, 213a, 222a) 147. — Strafen wegenfalscher
Angabenüber denGründungsaufwand(das.Art. 249a
Nr. 10.166.

Grundkapital der Aktiengesellschaften(G. v. 18. Juli
§. 1 Art. 207, 209, 209b, 209h, 210, 213a,
213b, 2134, 215a bis 215d, 226, 237, 240, 242,
248, 249a, 249b) 145. — Erhöhung des Grund=
kapitalsältererGesellschaften(das.§. 3) 169. — sl.auch
Gesammtkapital.

H.
Haftpflicht der Betriebsunternehmerund ihrer Beauf=
tragtenfür vorsätzlicheoderfahrlässigherbeigeführteBe=

1884.

Haftpflicht(Forts.)
triebsunfälle(G. v. 6. Juli §§.95, 96) 105.— Haftung
Dritter (das.§. 98) 106.

s. auchSolidarhaft.
Hamburg, Uebergangsabgabenund Ausfuhrvergütungen
von Bier und Branntwein in den in die Zollgrenzen
eingeschlossenenGebietstheilenHamburgs(Bek.v. 29.Dez.
83. unter 1 u. II) 4.

BezeichnungdesHauptzollamtsin Hamburg(A. E.
v. 12.März) 24.

Anleihe desReichszudenKostendesJollanschlusses
der freien Stadt Hamburg (A. E. v. 29. Sept.) 213.

Handelsbücher, s. Bücher.
Handelsgerichte, Führung des Handelsregistersund
sonstigeBefugnissein Betreff derKommanditgesellschaften
auf Aktien (G. v. 18. Juli §. 1 Art. 176, 177, 179,
180f, 180h, 180i, 188, 195, 205, 206) 127. —
desgl. der Aktiengesellschaften(das. Art. 210, 210a,
212, 214, 223, 233, 237, 246) 148. — Verhängung
von OrdnungsstrafenwegenunterlassenerAnmeldungen
zumHandelsregister(das.Art. 2499) 168.

Handelsgesellschaften,als solchegeltendieKommandit=
gesellschaftenauf Aktienund die Aktiengesellschaften(G.
v. 18. Juli S. 1 Art. 174, 208) 124.

HaftpflichtderLiquidatorenderHandelsgesellschaften
für vorsätzlichoder fahrlässig herbeigeführteBetriebs=
unfälle (G. v. 6. Juli §. 96) 106. — Strafbefugnisse
der Genossenschaftsvorständegegen diese Liquidatoren
(das.§. 105) 108.

Handelsgesetzbuch,Abänderungder Artikel173 bis
249a desselbenüberKommanditgesellschaftenauf Aktien
und Aktiengesellschaften(G. v. 18. Juli S#§.1, 6) 123.

Handelsregister, Eintragungenin dasselbeüberdie
Verhältnisseder Kommanditgesellschaftenauf Aktien (G.
v. 18.Juli §.1 Art.176, 178bis180a, 180e,
180f, 180h, 180 , 181a, 185e, 190a, 200, 201,
203,205,206a, 249a,2490)127.— desgl.der
Aktiengesellschaften(das. Art. 210, 211, 212, 213a
bis 213f, 214, 215a, 215b, 222a, 228, 233, 238a,
243 bis 244a, 247, 248, 249a, 249b) 148. —
OrdnungsstrafenwegenunterlassenerAnmeldungenzum
Handelsregister(das.Art. 2498) 168.

Handelsvertrag zwischenDeutschlandund Korea (v.
26.Nov.83.)221.

Hauptzollamt in Hamburg,Bezeichnungdesselben(A. E.
v. 12. März) 24.

Hebammen, Zulassung derselben zur Praxis in den
GrenzgemeindenDeutschlandsundLuxemburgs(Uebereink.



Hebammen (Forts.)
v. 4. Juni 83. Art.1 bis 4) 19.— desgl. der Schweiz
(Uebereink.v. 29. Febr. Art. 1 bis 4) 45.

Heberolle über die von denMitgliedernder Berufs=
genossenschaftenzu zahlendenBeiträge (G. v. 6. Juli
Ss. 72, 73) 97.

Heilverfahren bei dendurchBetriebsunfälleverletzten
Personen, Tragung der Kosten durchdie Krankenkassen
(G. v. 6. Juli §. 5 Abs. 8) 72. —durch die Berufs=
genossenschaften(das.§.5 Abs. 2, 8 und 9, §#§.57, 58,
66) 71. — durch den Betriebsunternehmer(das.§. 5
Abs. 10, ös. 95, 96) 72.

Hektar, Flächenmaaß(G. v. 11. Juli §. 1 Art. 3
unter B) 116.

Hektoliter, Körpermaaß(G. v. 11. Juli §. 1 Art. 3
unter C, Art. 14) 116. — desgl.Viertel Hektoliter
(das.Art. 14 Abs.2) 116.

Herstellungspreis für GegenständeundWaaren,Be=
rechnungbei der Gründung von Aktienunternehmen(G.
v. 18. Juli §. 1 Art. 1754, 2099) 126. — desgl.
bei der Bilanzaufstellungurd. §. 1 Art. 185a, 239b,
S. 7) 136.

Hessen (Großherzogthum),— eaznne undAus=
fuhrvergütungenvon Bier und Branntwein (Bek. v.
29. Dez. 83. unter1 u. II) 4.

Aufhebung der LiterarkonventionzwischenHessen
und Italien (Uebereink.v. 20. Juni Art. 17) 202.

Hinterbliebene der durchBetriebsunfälleGetödteten,
Entschädigungsansprüche(G. v. 6. Juli §#§.6, 57, 65,
66, 95) 72.

Hochverrath gegendasDeutscheReichu.s.w.,unterAn=
wendungvonSprengstoffen(G. v. 9. Juni 8§.12,13)63.

HohengollernscheLande, UebergangsabgabenundAus=
fuhrvergütungenvon Bier und Branntwein (Bek. v.
29. Dez. 83. unter 1 Nr. 1, II Nr. 2) 4.

Hülfskassen, eingeschriebene,Abänderungdes Gesetzes
überdieselbenvom 7. April 1876 (G. v. 1. Juni) 54.
—Statut derselben(das.Art. 2, 3, 10, 13, 16, 19)
54. — Vorstand (das. Art. 2, 7, Art. 11 §SF.19a,
19b, Art. 17 §§.33, 34) 54. — Generalversammlung
(das.Art. 2, 7, Art. 11 F. 195, Art. 13, 16, 17) 54.
—Bildung von örtlichenVerwaltungsstellen(das.Art. 2
Nr. 6a,Art. 3, 4, Art. 11 §§S.19a bis 19d, Art. 14,
15 K.27, Art. 17 §§.33, 34, Art. 20) 54. — Auf=
lösung oder Schließungder Hülfskassen(das. Art. 7
§. 28, Art. 16, 17 F. 33, Art. 19) 55.

Verhältniß der Kassenzur Unfallversicherung(G.
v. 6. Juli §. 8) 74.

s. auchKrankenkassen.

1884. « 13
Hüttenwerke,Unfallversicherungderin denselbenbe=
schäftigtenArbeiter und Betriebsbeamten(G. v. 6. Juli
HK.1,2)69.

Jahresarbeitsverdienst dergegenBetriebsunfällever=
sichertenPersonen(G. v. 6. Juli 8§.1 bis 3, 5, 10) 69.

Jahresrechnung derBerufsgenossenschaften(G.v.6.Juli
§. 17Nr. 9, §. 22Nr. 2, §s. 76, 77) 78. — der
Kommanditgesellschaftenauf Aktien (G. v. 18. Juli §. 1
Art. 185a, 193, 2499) 136.— derAktiengesellschaften
(das.Art. 225, 239b, 2499) 158.

s. auchRechnungsabschluß.
Indossament, Uebertragungvon AktiendurchIndossa=
ment (G. v. 18. Juli §. 1 Art. 182, 220) 134.

Industriezweige, Zusammenfassungin Berufsgenossen=
schaften(G. v. 6. Juli §§. 9, 31 Nr. 2 bis 4, 8. 32)
74. — Unfallverhütungsvorschriftenfür bestimmteIn=
dustriezweige(das.S§.78, 81) 99.

Inhaberaktien von Kommanditgesellschaftenauf Aktien
(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 173, 175 Nr. 5, 175a Nr. 3,
181a) 123. — von Aktiengesellschaften(das.Art. 207,
209 Nr. 4, 209a Nr. 3, 2150) 145.

Innungen, Haftpflichtfür Betriebsunfälle(G. v. 6. Juli
§. 96) 106. — Strafbestimmungenwegen Zuwider=
handlungen gegen das Unfallversicherungsgesetz(das.
§. 105) 108.

Innungs=Krankenkassen, Betheiligungan derWahl
der Vertreter der Arbeiter bei der Unfallversicherung
(G. v. 6. Juli S§.42, 47) 88. — s. auchKranken=
kassen.

Innungsmeister, Annahmevon Lehrlingen(G. v.
8. Dez.) 255.

Interimsscheine zuAktien,Ausstellungderselbenvonden
Kommanditgesellschaftenauf Aktien (G. v. 18. Juli §. 1
Art. 173, 173a, 180, 181, 181a, 183a, 1844, 204,
2495) 123.—von denAktiengesellschaften(das.Art. 207„
207a, 215e, 215d, 220, 226, 2496) 145. — Be—⸗
sondereBestimmungenfür ältere Aktienunternehmungen
(das.S§.2, 5) 169.

Internationale Reblaus=Konvention, Beitritt der
Niederlandezu derselben(Bek.v. 2. Janr.) 7. — desgl.
Beitritt Serbiens (Bek.v. 24. Okt.) 215.

Internationaler Vertrag über polizeilicheRegelung
derFischereiin derNordseeaußerhalbderKüstengewässer
(v. 6. Mai 82.) 25. — Anfangsterminund Dauer des
Vertrages (das. Art. 39) 42. Bekanntmachungauf
S. 48. — Gesetzzur ss des Vertrages (v.
30. April) 48.



Invalidenkassen, VerhältnißzurUnfallversicherung(G.
v. 6. Juli §. 8) 74. — s. auchKrankenkassen.

Italien, Uebereinkunftmit Deutschlandüberdengegen=
seitigenSchutzan Werkender Literatur und Kunst (v.
20.Juni)193.

JngendlicheArbeiter, BerechnungdesArbeitsverdienstes
derselbenin Bezug auf die Unfallversicherung(G. v.
6. Juli §. 3) 70. — Beschränkungenin der Beschäfti=
gung derselbenin Zündholzfabriken(G. v. 13. Mai
Ss. 2, 4, 5) 50.

K.
Kaiser ernenntdenVorsitzendenund dieständigenMit=
glieder des Reichs=Versicherungsamts(G. v. 6. Juli
§. 87) 102. -

VerleihungvonBelohnungenan dieMitglieder der
zur ErforschungderCholeranachEgyptenundOstindien
entsendetenKommission(G. v. 27. Mai) 51.

Kaiserliche Verordnung überdenGeschäftsgangdes
Reichs=Versicherungsamts(G. v. 6. Juli §. 90) 104.
—über das Verfahrenvor den Schiedsgerichten(das.
§.50) 91. — über den Zeitpunkt des Inkrafttretens
desUnfallversicherungsgesetzes(das.d. 111) 109.

Desgl. über die Ausführung der Bestimmungen,
betr. die Fischereiin der Nordsee (G. v. 30. April
§. 2) 48.

Desgl. überSitz und ZusammensetzungderPrisen=
gerichteund dasVerfahrenvor denselben(G. v. 3. Mai
§. 2) 49.

Kaplaneien, GebührenfreiheitderselbenimVerfahrenvor
demReichsgericht(V. v. 24. Dez.83. §. 1 Nr. 3) 1.

Kaution des Rendanten der Patentamtskasse(V. v.
8. Dez.) 256.

Kautionsbeträge, welchebeiderBetriebseinstellungvon
unfallversicherungspflichtigenBetriebenzu leistensind (G.
v. 6. Juli F. 17 Nr. 7, §. 74) 78.

Kilogramm, Gewichtsbezeichnung(G. v. 11. Juli §. 1
Art. 1, 6, 14) 115.

Kilometer, Längenmaaß(6. v. 11. Juli §. 1 Art. 3
unterA) 116.

Kinder derbeiBetriebsunfällenverletztenPersonen,Ent=
schädigungsansprüche(G. v. 6. Juli §§.6, 7, 65) 72.

Beschränkungenin der Beschäftigungvon Kindern
bei der Anfertigungvon Zündhölzern(G. v. 13. Mai
Ss. 2, 4, 5) 50.

Kirchen, Gebührenfreiheitderselbenim Verfahrenvor dem
Reichsgericht(V. v. 24. Dez.83. . 1 Nr. 3) I.

Klagen wegen Abänderung von Beschlüssender General=
versammlungvon Kommanditgesellschaftenauf Aktien

Klagen (Forts.)
(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 190a, 190b) 138. — desgl.
von Aktiengesellschaften(das.Art. 222) 156.— Klagen
gegendie persönlichhaftendenGesellschafterder Kom=
manditgesellschaften(das.Art. 194, 195) 140.— gegen
die Gründer und die Vorstandsmitglieder u. s. w. der
Aktiengesellschaften(das.8. 223) 157.

s. auch Rechtsweg.
Knappschafts=Berufsgenossenschaften,Bildungder=
selben behufs der Unfallversicherung (G. v. 6. Juli
§. 94) 105.

Knappschaftskassen,Betheiligungan der Wahl der
Vertreter der Arbeiter bei der Unfallversicherung(G. v.
6. Juli 88.42, 47) 88. — Bevollmächtigtederselben
bei denUnfalluntersuchungen(das.§§. 45, 54) 89. —
Auszahlung der Umnfallentschädigungen(das. §. 94
zu d) 105.

Königsberg (Amt in Sachsen=Coburg=Gotha),Ueber=
gangsabgabenund Ausfuhrvergütungenvon Bier,
BranntweinundgeschrotetemMalz (Bek.v. 29. Dez.83.
unter 1 Nr. 2, II Nr. 3, III Nr. 1) 4.

Körpermaaße (6. v. 11. Juli §. 1 Art. 3 unterC,
Art. 14) 116.

Körperverletzung beiBetriebsunfällen,Anzeigean die
Ortspolizeibehörde(G.v.6.Juli §.51)91.

Kommanditgesellschaftenauf Aktien, allgemeine
Grundsätzefür dieselben(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 173
bis 184) 123. — Rechtsverhältnisseu. s. w. der per=
sönlich haftendenGesellschafter(das. Art. 174a, 175,
175a, 175b, 1754, 175e, 176, 180, 180 180e,
180h, 181, 185, 185a, 185e, 186, 187, 190, 190a,
191,193bis 196a, 199,204bis206a) 124.—
Aussichtsrath(das. Art. 175e, 175f, 176, 177, 179,
180b, 180e, 181, 182, 185 bis 187, 190a, 191 bis
195, 204 bis 206a) 126. — Auflösungder Gesell=
schaften(das.Art. 186, 199 bis 203, 205, 206) 137.
— Umwandlungin Aktiengesellschaften(das.206a) 144.
— Uebergangsbestimmungenfür ältere Gesellschaften
(das. 88. 2 bis 7) 169. — Strafbestimmungengegen
die persönlichhaftendenGesellschafter,die Aufsichtsraths=
mitgliederund die Liquidatorender Gesellschaften(das.
§S.1 Art. 249 ff.) 166. .

Kommanditisten, Rechtsverhältnissederselben(G. v.
18. Juli 8. 1Art. 173, 175Nr. 6, 175a Nr. 5, I75b,
175e, 175f, 180, 180a, 180e bis 180i, 181, 181a,
183b, 184 bis 184, 185 bis 190a, 195 bis 200,
203 bis 206 a) 123. — Rechtsnachfolgerund Rechts=
vorgänger von Kommanditisten(das. Art. 175,
1840) 127.



Kommunalbeamte in BetriebsverwaltungenvonKom=
munalverbändensind nicht unfallversicherungspflichtig
(G. v. 6. Juli §. 4) 71.

Konfiskation, s. Einziehung.
Konkurs der Kommanditgesellschaftenauf Aktien(G. v.
18. Juli §. 1 Art. 201) 142. — KonkurseinesKom=
manditisten(das. Art. 200) 142. — Konkurs von
Aktiengesellschaften(das.Art. 240 bis 243, 249) 162.

KonsulargerichtsbarkeitdesdeutschenKonsulsin Tunis
(V. v. 21. Janr.) 9. —desgl. der deutschenKonsuln
in Korea(Vertr. v. 26. Nov. 83. Art. 3) 223. (Schluß=
protokollzu Art. 3) 252.

Konsuln, Befugnissederselbenbei BergungvonFischer=
fahrzeugenin derNordsee(Vertr. v. 6. Mai 82. Art. 25)
37. — Befugnisseu. s.w. der Konsuln in Deutschland
und Korea (Vertr. v. 26. Nov. 83. Art. 2 bis 7, 10)
222.

Konventionalstrafen wegenverzögerterEinzahlungenbei
denAktienunternehmen(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 184,
219)134.

Korea (Königreich),Handels=,Freundschafts=und Schiff=
fahrtsvertragmit Deutschland(v. 26. Nov. 83.) 221.

Kosten beidenSchiedsgerichtenfür dieUnfallversicherung
(G. v. 6. Juli §. 50) 91. — Kostenfür die Ueber=
wachungder Betriebe(das.§. 86) 102. — für dieVer=
waltungdesReichs-Versicherungsamtsund der Landes=
Versicherungsämter(das. §58.91, 92) 104. — für
Rechtshülfein Unfallversicherungssachen(das.§.101) 107.

s. auchVerwaltungskosten.
Krankenanstalten, Gebührenfreiheitderselbenim Ver=
fahrenvor demReichsgericht(V. v. 24. Dez. 83. F. 1
Nr. 1) I.

Krankengeld verletzter,gegenBetriebsunfälleversicherter
Personen(G. v. 6. Juli §.5 Abs.9) 72. — Kranken=
geld an Mitglieder eingeschriebenerHülfskassen(G. v.
1. Juni Art. 9) 56. -

Krankenhaus, KurundVerpflegungverletzter,gegenUn=
fälle versicherterPersonenin einemKrankenhause(G. v.
6.Juli §. 7) 73. — desgl.von Mitgliederneinge=
schriebenerHülfskassen(G. v. 1. Juni Art. 9) 56.

Krankenkassen,Verhältnißzur Unfallversicherung(G. v.
6. Juli §. 8) 74. — Fürsorgefür verletzte,gegenBe=
triebsunfälleversichertePersonen(das. §. 5 Abs.8, 9)
72. — Betheiligungbei der Wahl der Vertreterder
Arbeiter (das.Ss. 42, 47) 88. — Bevollmächtigteder=
selbenbei den Unfalluntersuchungen(das. S§. 45, 54)
89. — Den Kassenfließen zu die Geldstrafenwegen
UebertretungderUnfallverhütungsvorschriften(das.§.80)
100.

Krankenunterstützung der Mitglieder eingeschriebener
Hülfskassen(G. v. 1. Juni Art. 9) 56.

Krankenversicherungsgesetz,AnwendungvonBestim=
mungendesselbenauf dieUnfallversicherung(G. v. 6. Juli
IS§.3, 5 Abs. 5, 8 bis 11) 71. — desgl. auf eingeschrie=
beneHülfskassen(G. v. 1. Juni Art. 3) 54.

Kriegsfahrzeuge, Ueberwachungder Fischereiin der
Nordseedurchdie Kriegsfahrzeugeder betheiligtenStaaten
(Vertr. v. 6. Mai 82. Art. 26 bis 33) 37.

Kubikmeter, Körpermaaß(G. v. 11. Juli §. 1 Art. 1,
3 unter C, Art. 14) 115.

Kündigung desGesellschaftsvertragesderKommanditgesell=
schaftenauf Aktien (G. v. 18. Juli §. 1 Art. 186)
137.

Küstengewässer, AnwendungderVorschriftenfür die
zur SeefischereibestimmtenFahrzeugeauf dieseFahrzeuge
auch während ihres Aufenthalts in den zur Nordsee
gehörigendeutschenKüstengewässern(G. v. 30. April
§S.1) 48.

Küstereien, Gebührenfreiheitderselbenim Verfahrenvor
demReichsgericht(V. v. 24. Dez. 83. §. 1 Nr. 3) I.

Kunstwerke, gegenseitigerSchutzan solchenin Deutsch=
land und Belgien (Uebereink.v. 12. Dez. 83.) 173.
—desgl. in Deutschlandund Italien (Uebereink.v.
20. Juni) 193.

L.
Längenmaaßzee(G. v. 11. Juli §. 1 Art. 1, 3 unterA,
Art.14)115.

Landesgesetze,AufhebungderlandesrechtlichenBestimmun=
gen über den Feingehalt der Gold= und Silberwaaren
vom 1. Janr. 1888 ab (G. v. 16. Juli §. 10) 122.

Landeshaushalt vonElsaß Lothringenfür dasEtats=
jahr 1883/84, Kontrole durch denRechnungshofdes
DeutschenReichs (G. v. 30. April) 47.

Landesregierungen, Errichtungvon Landes=Versiche=
rungsämtern(G. v. 6. Juli §§. 92, 93) 104. — Be=
stimmungder Aufsichtsbehördenfür die eingeschriebenen
Hülfskassen(G. v. 1. Juni Art. 17 F. 33) 59.

s. auchBundesstaaten, Jentralbehörden.
Landesverrath unterAnwendungvonSprengstoffen(G.
v. 9. Juni Is. 12, 13) 63.

Landes=Versicherungsämter,Organisation,Juständig=
keit und Geschäftsgangderselben(G. v. 6. Juli §§. 92,
93) 104.

Landes=Zentralbehörden, s. Zentralbehörden.
Landgerichte,Zuständigkeitin KlagenwegenAufhebung
von Beschlüssender Generalversammlungder Komman=



Landgerichte (Forts.)
ditisten (G. v. 18. Juli 8. 1 Art. 190a) 139. —
desgl. der Generalversammlungvon Aktiengesellschaften
(das. Art. 222) 156. — Ernennung von Revisoren zur
Prüfung der Gründung oder der Geschäftsführungvon
Aktiengesellschaften(das. Art. 222a) 156.

Landwirthschaft, Unfallversicherungspflichtfür die in
Nebenbetrieben derselben beschäftigtenArbeiter (G. v.
6. Juli §. 1 Abs.3) 69.

Lehrlinge, BeschränkungderArbeitgeberin derAnnahme
von Lehrlingen(G. v. 8. Dez.) 255.

Lichter der Fischerfahrzeugein derNordsee(Vertr. v.
6. Mai 82. Art. 24) 36.

Lippe (Fürstenthum),Uebergangsabgabenund Ausfuhr-
vergütungenvon Bier und Branntwein (Bek. v. 29. Dez.
83. unter I u. II) 4.

Liquidation der Kommanditgesellschaftenauf Aktien(G.
v. 18. Juli §. 1 Art. 205, 206) 143. —der Aktien=
gesellschaften(das. Art. 243 bis 246, 222a, 223)
163.

Liquidationen überdie von derPost gezahltenUnfall=
entschädigungen(G. v. 6. Juli §#§.70, 71) 97.

Liquidatoren von Handelsgesellschaften,Innungenoder
eingetragenenGenossenschaften,Haftpflichtwegenvorsätz=
licher oder fahrlässigerBetriebsunfälle(G. v. 6. Juli
§. 96) 106. — Strafen wegen Juwiderhandlungen
gegendas Unfallversicherungsgesetz(das.§. 105) 108.

Liquidatoren von Kommanditgesellschaftenauf Aktien
(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 205, 206) 143. — von
Aktiengesellschaften(das.Art. 222 à,223, 244, 244a,
245) 156. — BestrafungderLiquidatorenwegengesetz=
widriger Handlungen (das.Art. 249, 2495, 249e,
2498) 166. 4

Liter, Körpermaaß(G. v. 11. Juli §. 1 Art. 3 unterC,
Art. 14) 116. — desgl. Viertelliter (das. Art. 14
Abs.2) 116.

Literatur, gegenseitigerSchutzan Werkenderselbenin
Deutschland und Belgien (Uebereink. v. 12. Dez. 83.)
173. — Aufhebung älterer Literarkonventionenzwi=
schenBelgien und einzelnendeutschenStaaten (das.
Art. 17) 182.

GegenseitigerSchutz an Werken der Literatur in
Deutschlandund Italien (Uebereink.v. 20. Juni) 193.
— Aufhebung der Literarkonventionen zwischenItalien
und den deutschenBundesstaaten (das. Art. 17) 202.

Lohn der zur UnfallversicherungverpflichtetenArbeiter (G.
v. 6. Juli §§. 1 bis 3) 69. — Bemessungder Unfall=
rente nachdem Lohne (das.§. 5 Abs. 3 bis 5, §F.6
Nr. 2) 71. — EinreichungvonLohnnachweisungen(dafs.

1884.

Lohn (Forts.)
SS.60, 71 bis73, 82) 94. — Strafe wegenunrichtiger
Angabenin den Lohnnachweisungen(das.S#§.103 bis
106) 107.

Lübeck (Hansestadt),Uebergangsabgabenund Ausfuhr=
vergütungenvonBier undBranntwein(Bek.v. 29. Dez.
83. unter I u. II) 4. .

Luxemburg (Großherzogthum),Uebergangsabgabeund
Ausfuhrvergütungvon Bier (Bek. v. 29. Dez. 83.
unter I) 4. — desgl. von Branntwein (das. Bemerkg.
zu II Nr. 1) 5.

Uebereinkunftmit DeutschlandwegenJulassungvon
Medizinalpersonenzur Praxis in den Grenzgemeinden
(v. 4. Juni 83.) 19. — desgl. wegendes Verkehrs
mit Erzeugnissenund Geräthschaftendes Weinbauesin
dendeutsch luxemburgischen Grenzbezirken (Bek. v.
10. Nov.) 219.

Vertrag mit DeutschlandwegenHerstellungeiner
EisenbahnvonSt. Vith nachUlflingen (v. 21. Juli 83.)
66. — Schlußprotokollzu dem Vertrage(v. 21. Juli
83.) 117.

M.

Maaßze, AichungundStempelungderselben(G. v. 11.Juli
§. 2) 117. (Bek. v. 30. Okt. S. 1) 216.

Maaß= und Gewichtsordnung, AbänderungderAr=
tikel 1, 3, 6 und 14 derselben(G. v. 11. Juli §. 1)
115. — Ausführungsbestimmungenzum §. 2 diesesGe=
setzes(Bek. v. 30. Okt.) 215.

Malz, Uebergangsabgabenvon geschrotetemMalz in den
Bundesstaaten(Bek. v. 29. Dez. 83. unterIII) 6.

Marinebeamte, Vergütungfür DienstreisenzwischenKiel
und Friedrichsort(V. v. 22. Juni) 65.

Marineverwaltung, Anleihefür dieselbe(G.v. 12.April
S#.3, 4) 22. (A. E. v. 29. Sept.) 213.

Matrikularbeiträge derBundesstaatenzumReichshaus=
halts=Etatfür das Etatsjahr1884/85 (G. v. 12.April
§. 2) 21. (G. v. 7. Juli §. 2) 112.

Maurerarbeiten, Unfallversicherungder im Maurer=
gewerbebetriebebeschäftigtenArbeiterundBetriebsbeamten
(G. v. 6. Juli S§. 1, 2) 69.

Mecklenburg=Schwerin,UebergangsabgabenundAus=
fuhrvergütungenvon Bier und Branntwein (Bek. v.
29. Dez. 83. unter I u. II) 4.

Mecklenburg=Strelitz, UebergangsabgabenundAusfuhr=
vergütungenvon Bier undBranntwein(Bek.v. 29.Dez.
83. unter I u. II) 4.



Medizinalpersonen,gegenseitigeZulassungderselbenzur
Praxis in denGrenzgemeinden,Uebereinkunftmit Luxem-⸗
burg(v. 4. Juni 83.) 19. — desgl. mit der Schweiz
(v. 29. Febr.) 45.

Meßzwerkzeuge,AichungundStempelung(G.v. 11.Juli
§. 1 Art. 14) 116.— FernereDuldung nichtvorschrifts=
mäßigerMeßwerkzeugeim öffentlichenVerkehr(das.S.2)
117. (Bek. v. 30.Okt. §. 1) 216.

Meter, Längenmaaß(G.v. 11.Juli §.1 Art. 1,3 unterA,
Art. 14) 115.

Mildernde UmständebeiJuwiderhandlungengegendas
Gesetzüberdie Kommandit-und die Aktiengesellschaften
(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 249a bis 249d) 166.

Milligramm, Gewichtsbezeichnung(G. v. 11.Juli §.1
Art. 6, 14) 116.

Millimeter, Längenmaaß(G. v. 11.Juli §. 1 Art. 3
unterA) 116.— Bezeichnungvon FlächenundRäumen
durchdie Quadrateund Würfel des Millimeter (das.
Art. 3 unterC) 116.

Mitglieder der Berufsgenossenschaften(G. v. 6. Juli
8g8.34 bis 40, 60, 71 bis 73, 78) 84. — der Ge=
nossenschaftsvorstände(das.S§.22, 24bis 26, 84, 88,
107, 108) 80. — desReichs=Versicherungsamts(das.
S. 87, 90, 91) 102.— der Landes-=Versicherungsämter
(das.§. 93) 104.

MitgliederdesAufsichtsrathsvonKommanditgesell=
schaftenauf Aktien (G. v. 18. Juli S. 1 Art. 175e,
176, 177, 179, 180b, 191bis 195, 204, 206a, 249
bis 249ec)126. —desgl. von Aktiengesellschaften(das.
S. 1 Art. 209h, 210, 210a, 210, 213c, 223, 225,
225a, 226, 247, 249 bis 249) 148. — Vorstands=
mitgliederder Aktiengesellschaften(das.§. 1 Art. 209h,
210, 210a, 210c, 212, 213c, 223, 225a, 228, 229,
232, 232 a, 241, 247, 249 bis 249, 249 g, §. 6) 148.

Mitglieder der eingeschriebenenHülfskassen(G. v.
1.Juni Art. 5, 6) 9 bis 11, 13, 15 SF.27) 55. —
Vorstandsmitgliederderselben(das.Art. 2 Nr. 5, Art. 7,
13, 17 SF.33, 34) 54. —

Mitgliedscheinfür dieMitgliederderBerufsgenossen=
schaften(G. v. 6. Juli §§.37, 38, 59) 86.

Modelle, gegenseitigerSchutzin DeutschlandundBelgien
(Uebereink.v. 12.Dez. 83.) 188.

Musterschutz,gegenseitiger,in DeutschlandundBelgien
(Uebereink.v. 12.Dez. 83.) 188.

N.
NachahmungvonBetriebsgeheimnissenunfallversicherungs=
pflichtigerBetriebe(G. v. 6. Juli §§.84, 108) 101.
Reichs=Gesetzbl.1884.

Nachdruck, gegenseitigerSchutzgegenNachdruckin Deutsch=
land und Belgien (Uebereink.v. 12. Dez. 83. Art. 4,
5,7, 11bis13)176.(ProtokolldazuNr. 1. 3,4)
183. (SchlußprotokollNr. 1) 186.—desgl. in Deutsch=
land und Italien (Uebereink,v. 20. Juni Art. 4, 5, 7,
11 bis 13) 196. (Protokoll dazuNr. 1 bis 4) 204.
(SchlußprotokollNr. 1, 3) 207.

NachweisungenderLöhneundGehälterder in unfall=
versicherungspflichtigenBetrieben beschäftigtenPersonen
(G. v. 6. Juli S§.60, 71, 72, 82, 104) 94. — Ge=
sammtnachweisungenvon den Genossenschaftsvorständen
(das.§. 72) 97. — VorlegungvonNachweisungenüber
dieJahres=RechnungsergebnisseallerBerufsgenossenschaften
an denReichstag(das.§. 77) 99.

Name derBerufsgenossenschaften(G. v. 6. Juli §. 17
Nr.1,F.21)78.

Namenaktien vonKommanditgesellschaften(G. v. 18.Juli
§. 1 Art. 173, 175 Nr. 5, 175a Nr. 3, 182, 183)
123. — von Aktiengesellschaften(das.Art. 207, 207a,
209 Nr. 4, 209a Nr. 3, 220) 145.

Naturalbezüge, Anrechnungals GehaltoderLohnbei
denzur UnfallversicherungverpflichtetenPersonen(G. v.
6. Juli §. 3) 70.

Niederlande, Beitritt zu der internationalenReblaus=
Konvention(Bek. v. 2. Janr.) 7. — Theilnahmean
dem internationalen Vertrage wegen polizeilicher Re=
gelungderFischereiin derNordsee(v. 6. Mai 82.) 25.
— Mittheilung an die Regierungder Niederlandeüber
denBeitritt SchwedensundNorwegenszu demVertrage
(das. Schlußartikel) 43.

Norddeutscher Bund, AufhebungderLiterarkonvention
zwischendemselbenund Italien (Uebereink.v. 20. Juni
Art. 17) 202.

Nordsee, internationalerVertrag wegenpolizeilicherRe=
gelung der Fischerei in der Nordseeaußerhalbder Küsten=
gewässer(v. 6. Mai 82.) 25. — Gesetzzur Ausführung
diesesVertrages(G. v. 30. April) 48.

Normal=Aichungskommission hat dietechnischenVor=
schriftenwegenfernererZulassungnicht vorschriftsmäßiger
Maaße, MeßwerkzeugeundGewichteim öffentlichenVer=
kehrzu erlassen(Bek. v. 30. Okt. §. 3) 216.

Norwegen, BerechtigungzumBeitritt zudeminternatio=
nalenVertragewegenpolizeilicherRegelungderFischerei
in derNordsee(Vertr. v. 6. Mai 82. Zusatz=Artikel) 42.

Notarielle Beurkundung, s. Beurkundung.
C



O.
Oldenburg (Großherzogthum),Uebergangsabgabenund
Ausfuhrvergütungenvon Bier undBranntwein (Bek.v.
29. Dez.83. unter I u. II) 4.

Ordnungsstrafen, VerhängungdurchdieGenossenschafts=
vorständegegenBetriebsunternehmeru. s. w. (G. v.
6. Juli 5§. 103 bis 106, 109) 107. — Ordnungs=
strafengegenpersönlichhaftendeGesellschafterundLiqui=
datoren von Kommanditgesellschaftenauf Aktien (G. v.
18. Juli §. 1 Art. 2498 Abs. 1) 168. —desgl. gegen
Vorstandsmitgliederund Liquidatorenvon Aktiengesell=
schaften(das.Art. 2498 Abs.2) 168.

Orts=Krankenkassen,s. Krankenkassen.
Orts=Polizeibehörden, Untersuchungvon Betriebs=
unfällen(G. v. 6. Juli §§.51 bis 55, 109)91.—
Führung eines Unfallverzeichnisses(das.§. 52) 91. —
Festsetzungvon Strafen in Betreff der Unfallverhütung
(das.§. 80) 100.

Ostheim (Vordergerichtin Sachsen=Weimar),Uebergangs=
abgabenundAusfuhrvergütungenvonBier, Branntwein
und geschrotetemMalz (Bek. v. 29. Dez. 83. unter1
Nr. 2, II Nr. 3, III Nr. 1) 4.

P.
Passiva in der Bilanz derKommanditgesellschaftenauf
Aktien (G. v. 18. Juli §S.1 Art. 185a Nr. 5, 6, §. 7)
136. — desgl. in der Bilanz der Aktiengesellschaften
(das.§.1 Art.2390,§.7) 162.

Patentamt, KautiondesRendantenderPatentamtskasse
(V. v. 8. Dez.) 256.

Persönlich haftende Gesellschafter von Kommandit=
gesellschaftenauf Aktien, Rechtsverhältnisseu. s.w. (G.
v.18.Juli §.1 Art.174a, 175,175a,175b,175d,
175e,176,180,180, 180e,180, 181,185,185a,
185e,186,187,190,190a,191,193bis196a,
199, 204 bis 206a) 124.— Strafbestimmungengegen
dieselben(das.Art. 249 bis 249c, 2499) 166.

Pfändung der Unfallentschädigungsforderungen(G. v.
6. Juli §. 68) 96. — desgl.derUnterstützungsansprüche
an eingeschriebeneHülfskassen(G. v. 1.Juni Art. 8) 55.

Pfändung von Einlagen der persönlichhaftenden
GesellschaftervonKommanditgesellschaftenauf Aktien (G.
v. 18. Juli §. 1 Art. 181) 133.

Pfarreien, Gebührenfreiheitderselbenim Verfahrenvor
demReichsgericht(V. v. 24. Dez. 83. §. 1 Nr. 3) 1.

Pflanzen desGartenbaues,GestattungihrerEinfuhrüber
gewisseJollämter (Bek. v. 23. Janr.) 10. (Bek. v.

1884.—

Pflanzen(Forts.)
31.Janr.)11. (Bek.v. 26.Febr.)15.
26.Mai)52. (Bek.v. 4.Juni)64.

Pfund, Duldung der demMfundsystemangehörigenGe—
wichtsstückeimöffentlichenVerkehrbisEnde1888(Bek.
v. 30. Okt. §. 2) 216.

Phosphor, Beschränkungenin derAnfertigungvonZünd=
hölzernunterVerwendungvon weißemPhosphor (G. v.
13.Mai §s.1, 3, 5)49.

Photographische Werke, Verabredungbezüglichdes
Schutzesderselbenin DeutschlandundBelgien(Uebereink.
v. 12.Dez.83., SchlußprotokollNr. 2) 187.—desgl.
in Deutschlandund Italien (Uebereink,v. 20. Juni,
SchlußprotokollNr. 4) 210.

Pillan, Erweiterungder Befestigungsanlagen(Bek.v.
4. Dez.) 253.

Polizeiaufsicht überPersonen,welchewegengemein=
gefährlichenGebrauchsvonSprengstoffenbestraftwerden
(G. v. 9. Juni §. 11) 63.

Polizeibehörden, s. Ortspolizeibehörden.
Post, Zustellungenin Unfallversicherungssachendurchdie
Post (G. v. 6. Juli §. 110) 109. — .#auchVost=
verwaltungen.

Postanstalten, vorschußweiseJahlung derUnfallentschä=
digungendurchdieselben(G. v. 6. Juli §. 69, 64) 96.

Postkassen, ErstattungdergezahltenUnfallentschädigungen
an die Postkassen(G. v. 6. Juli S§s.70, 75) 97.

Postverwaltungen,AuszahlungderUnfallentschädigungen
aufAnweisungderGenossenschaftsvorstände(G. v. 6. Juli
§. 69) 96. — LiquidationenderJentral Postbehörden
über die geleistetenJZahlungen(das.§#§s.70, 71, 75) 97.

Prämien der Berufsgenossenschaftenfür RettungVer=
unglückterundfür AbwendungvonUnglücksfällen(G. v.
6. Juli §. 10) 75.

Preßgesetz, Nichtanwendungdes§. 20 Abs.2 desselben
auf Zeitungsinserateüber Aktienunternehmen(G. v.
18.Juli §.1 Art.2490Abs.4) 168.

Preußzen(Königreich),UebergangsabgabenundAusfuhr=
vergütungenfür Bier undBranntwein(Bek.v. 29.Dez.
83. unter I und II) 4.

Prioritätsaktien (G. v. 18. Juli §. 1 Art. 175a Nr. 4,
180g,209aNr.4,215,248)125.

Prisengerichte, BestimmungüberdieselbendurchKaiser=
licheVerordnung(G. v. 3. Mai F. 2) 49.

Prisengerichtsbarkeit (G. v. 3. Mai) 49.
Privat=Versicherungsgesellschaften, s. Versiche=
rungsgesellschaften.

Prokuristen vonAktiengesellschaften(G.v. 18.Juli §.1
Art.234,244a)160.

(Bek.v.



Protokoll überdieVerhandlungenderGeneralversammlung
der Berufsgenossenschaften(G. v. 6. Juli §. 14) 77. —
über die UntersuchungvonBetriebsunfällen(das.§. 55)
92. — überdie BeschlußfassungüberUnfallverhütungs=
vorschriften(das.§. 79) 100.

Protokoll über die Feststellungvon Juwiderhand=
lungengegendie Vorschriftenüber die Fischereiin der
Nordsee(Vertr. v. 6. Mai 82. Art. 30, 31, 33) 39.

Prozeß, s. Klage.

O.
Quadratmeter, EinheitdesFlächenmaaßes(G.v. 11.Juli
§. 1 Art. 1, 3 unterB) 115.

R.
Raufhändel, EinflußderBetheiligungaufdieGewährung
von Krankenunterstützungder eingeschriebenenHülfskassen
(G. v. 1. Juni Art. 5) 55.

Reblaus=Konvention, internationale,BeitrittderNieder=
landezuderselben(Bek.v. 2. Janr.) 7. —desgl. Serbiens
(Bek.v. 24.Okt.) 215.

RechnungsabschlußdereingeschriebenenHülfskassen(G.
v. 1. Juni Art. 15 §F.26, 27) Art. 17 F. 33) 58. —
s.auchJahresrechnung.

Rechnungsführung der Berufsgenossenschaften(G. v.
6. Juli 8§.76/,77) 99. — FeststellungdesRechnungs=
jahres(das.§. 77) 99.

RechnungshofdesDeutschenReichs führtdieKontrole
über den Reichshaushaltund den Landeshaushaltvon
Elsaß=Lothringenfür das Etatsjahr 1883/84, sowie
über die Rechnungender Reichsbankfür 1883 (G. v.
30. April) 47.

Rechtshülfe in Unfallversicherungssachen(G. v. 6. Juli
§.101) 107.— in Prisensachen(G. v. 3. Mai F.2) 49.

Rechtsstreitigkeiten,Gebührenfreiheitim Verfahrenvor
demReichsgericht(V. v. 24. Dez.83.) I.

Rechtsweg, FeststellungdesRechtsverhältnisseszwischen
demGetödtetenund dem eine UnfallentschädigungBe=
anspruchenden(G. v. 6. Juli §.63) 65.

s. auchKlagen.
Register über die Fischerfahrzeugeder Länder, welchean
deminternationalenVertragewegenpolizeilicherRegelung
der Fischereiin der Nordseebetheiligtsind (Vertr. v.
6.Mai 82. Art. 5, 6) 30.

Führung von Registernüber die Herstellungund
denVertrieb von Sprengstoffen(G. v. 9. Juni SS.1, 2,
14) 61.
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Register(Forts.)
RegisterübereingeschriebeneHülfskassen(G. v.1.Juni

Art. 18) 60.
Regulativ für dieWahlenzurArbeitervertretungbeider
Unfallversicherung(G. v. 6. Juli S#§.43, 44, 47, 49) 88.

Reich (Deutsches), Handels.,Freundschafts-undSchiff=
fahrtsvertragmit dem KönigreichKorea (v. 26. Nov.
83.) 221.

Vereinbarungmit Frankreichwegendes Verkehrs
mit Erzeugnissenund Geräthschaftendes Weinbauesin
denGrenzbezirken(Bek.v. 24. Mai) 51. — desgl.mit
der Schweiz (Bek. v. 24. Aug.) 191. — desgl. mit
Luxemburg(Bek.v. 10. Nov.) 219.

Uebereinkunftmit Luxemburgwegengegenseitiger
Zulassungder in den GrenzgemeindenwohnendenMedi=
zinalpersonenzurAusübungderPraxis (v.4.Juni 83.) 19.
—desgl. Uebereinkunftmit derSchweiz(v. 29. Febr.) 45.

Vertrag mit LuxemburgwegenHerstellungeiner
Eisenbahnvon St. Vith nachUlflingen (v.21. Juli 83.)
66. — Schlußprotokollzu dem Vertrage (v. 21. Juli
83.) 117.

Uebereinkunftmit Belgien über den Schutz an
Werkender Literatur und Kunst (v. 12. Dez.83.) 173.
—desgl. denSchutzdergewerblichenMusterundModelle
(v. 12. Dez.83.) 188.— Uebereinkunftmit Italien über
den Schutz an Werken der Literatur und Kunst (ov.
20. Juni) 193.

JnternationalerVertrag zwischenDeutschland,Bel=
gien, Dänemark,Frankreichu. s.w. wegenpolizeilicher
Regelung der Fischereiin der Nordsee(v. 6. Mai 82.)
25. — Gesetzzur Ausführung diesesVertrages (v.
30. April) 48.

Uebergang der Rechtsansprücheund der Ver=
pflichtungenaufgelösterBerufsgenossenschaftenauf das
Reich (G. v. 6. Juli §. 33) 84. — Dasselbe trägt die
Kostendes Reichs=Versicherungsamts(das.§.91) 104.

Reichsanzeiger, BekanntmachungenüberdieErrichtung
von Berufsgenossenschaften(G. v. 6. Juli S§.15, 21)
77. — über die mit der Ausführung des Unfallver=
sicherungsgesetzesbeauftragtenBehörden(das.§.109) 109.

Bekanntmachungender Kommanditgesellschaftenauf
Aktien und der Aktiengesellschaftenim Reichsanzeiger
(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 175, 209) 124.

Reichsbank, AnlegungdesVermögensderBerufsgenossen=
schaften(G. v. 6. Juli §.76) 99.

Kontrole derRechnungenderReichsbankfür 1883
durch den Rechnungshofdes DeutschenReichs (G. v.
30. April) 47.

C"“



Reichsbeamte in BetriebsverwaltungendesReichssind
nicht unfallversicherungspflichtig(G. v. 6. Juli §.4) 71.

Kaution desRendantender Patentamtskasse(V. v.
8. Dez.) 256.

s. auchMarinebeamte.
Reichs=Berufsstatistik, nachderselbensinddieVer=
zeichnisseüber die zur Unfallversicherung verpflichteten
Betriebeaufzustellen(G. v. 6. Juli §. 11) 75.

Reichseisenbahnen, Anleihe für dieselben(A. E. v.
29.Sept.)213.

Reichsgericht, Gebührenfreiheitim Verfahrenvor dem=
selben(V. v. 24.Dez.83.) 1.

Reichshaushalts=Etat fürdasEtatsjahr1884/85,Nach=
trag zu demselben(G. v. 12. April) 21. — Iweiter
Nachtragzu demselben(G. v. 7. Juli) 112.

AußeretatsmäßigeAusgabezu Belohnungenan die
Mitglieder der zur ErforschungderCholeranachEgypten
und OstindienentsendetenKommission(G. v. 27. Mai)
51. — desgl.zur BeschaffungeinesDienstgebäudesfür
das Generalkonsulatin Schanghai(G. v. 20. Juli) 171.

Kontrole des Reichshaushaltsfür das Etatsjahr
1883/84 durchdenRechnungshofdes DeutschenReichs
(G. v. 30. April) 47.

Reichsheer, Anleihefür dieVerwaltungdesselben(A.E.
v. 29. Sept.) 213.

Reichskanzler, ErmächtigungzurAufnahmeeinerAnleihe
für die Marineverwaltung(G. v. 12. April §. 3) 22.
(A. E. v. 29. Sept.) 213. — desgl.für dieVerwaltung
des Reichsheeres und der Reichseisenbahnen(A. E. v.
29. Sept.) 213. — desgl.zu denBeiträgendesReichs
zu denKostendesJollanschlussesder freienStadt Ham=
burg (A. E. v. 29. Sept.) 213. — Ermächtigungzur
Entnahmevon Mitteln aus demReichshaushaltzu Be=
lohnungenfür die Mitglieder der zur Erforschungder
Cholera nach Egyptenund OstindienentsendetenKom=
mission(G. v. 27.Mai) 51. — desgl. zur Beschaffung
einesDienstgebäudesfür dasGeneralkonsulatin Schanghai#
(G. v. 20. Juli) 171.

Ernennungvon BeamtendesReichs=Versicherungs=
amts (G. v. 6. Juli §.87) 102.

Reichskassenscheinevom11.Juli 1874,Einziehungder=
selben(G. v. 21. Juli) 172.

Reichskonfuln, AufhebungderGerichtsbarkeitdesdeut=
schenKonsuls in Tunis (V. v. 21. Janr.) 9.

BeschaffungeinesDienstgebäudesfür dasGeneral=
konsulatin Schanghai(G. v. 20. Juli) 171.

s. auchKonsuln.

der Schuldverschreibungenüber Reichsanleihen(A. E.
v. 29. Sept.) 214.

211. — EinberufungdesReichstags(V. v. 20. Febr.)
13. (V. v. 11. Nov.) 217.

Vorlegung der jährlichenRechnungsergebnisseder
Berufsgenossenschaftenan denReichstag(G. v. 6. Juli
§. 77) 99.

und Geschäftsgangdesselben(G. v. 6. Juli S§.87 bis
92) 102. — Entscheidungendesselbenüberdie Unfall=
versicherungspflichtvon Betrieben(das.S§s.1, 62, 90
zu a) 69. — auf Beschwerden(das.S§.28, 37 bis 39,
62, 73, 80, 106) 82. — auf Rekursgesuchegegendie
EntscheidungenderSchiedsgerichte(das.§§.63, 90 zc)
95. — Entscheidungvon Streitigkeiten(das.88. 32,
89, 90 zu b) 84. — Einberufung�c.der General=
versammlungderBerufsgenossenschaften(das.§§.13,14,
20) 76. — Genehmigungihres Statuts (das. §. 20)
79. — desgl. des Gefahrentarifs(das.s. 28) 81. —
desgl. der Vereinbarungenüber gemeinsameTragung
des Risikos (das.§. 30) 82. — Erlaß einesRegulativs
über die Wahl der Arbeitervertretung(das.S#§.43, 44)
88. — BestimmungüberdieSchiedsgerichte(das.S§.46,
90 zu a) 89. — Auflösungvon Berufsgenossenschaften
(das.S§.33, 90 zu a) 84. — Aufstellungder Jahres=
nachweisungenüber dieRechnungsergebnissederGenossen=
schaften(das.§. 77) 99. — Genehmigungu. s. w. der
Unfallverhütungsvorschriften(das. S§s.78 bis 80, 83)
100. — Sonstige Anordnungen(das. §. 5 Abs.9,
SK.11, 18, 27, 40, 51, 75, 101) 72. — Straf.
befugnissegegenGenossenschaftsorgane(das.S§.85, 88,
89) 102.

(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 185b, 198, 203) 137. —
der Aktiengesellschaften(das.Art. 215d, 216) 155.—

männerder Berufsgenossenschaften(G. v. 6. Juli §. 25)
81. — desgl.der Mitglieder desReichs=Versicherungs=
amts (das.§. 91) 104. — ReisekostenvonBeamten2c.,
welchein UnfallversicherungssachenRechtshülfeleisten
(das.§. 101) 107.

das Reichs=Versicherungsamt(G. v. 6. Juli S#§.63, 90
zu c) 95.

Rekurs gegen die Versagung der Zulassung ein=
geschriebenerHülfskassen(G. v. 1. Juni Art. 3) 54. —

———

—



Rekurs (Forts.)
desgl. gegen Strafverfügungender Aufsichtsbehörden
gegendie Kassenvorstände(das.Art. 17 8. 33) 59.

Rente als Unfallentschädigungfür Verletzte(G. v. 6. Juli
88.5, 7, 57, 66) 71. —für derenHinterbliebene(das.
88.6, 57, 66) 72. — AnderweiteFeststellungderRente
(das.§. 65) 95. — ZahlungdesKapitalwerthsstattder
Rente (das.S§.67, 96) 96.

Repräsentanten von Betriebsunternehmern,Haftyflicht
für vorsätzlichoder fahrlässig herbeigeführteBetriebs=
unfälle (G. v. 6. Juli §§.95, 96) 105.

Reservefonds derBerufsgenossenschaften(G. v. 6. Juli
88.10, 18, 32, 74) 75. — desgl. der Kommandit=
gesellschaftenauf Aktien und der Aktiengesellschaften
(G. v. 18. Juli §.1 Art. 185a bis 185e, 239b,
§. 7) 136. —desgl. der eingeschriebenenHülfskassen
(G. v. 1. Juni Art. 15 SFS.25, 26) 58.

Reuß ä. L., UebergangsabgabenundAusfuhrvergütungen
von Bier und Branntwein (Bek. v. 29.Dez. 83. unter
Lu. 1D)4.

Reuß j. L., UebergangsabgabenundAusfuhrvergütungen
von Bier und Branntwein (Bek. v. 29. Dez. 83. unter
I u. II) 4.

Revisoren zur Prüfung der Gründungvon Aktien=
gesellschaften(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 209h, 210)
148. — zur Prüfung der Bilanz (das. Art. 239a)
162. — Ernennung besondererRevisoren durch das
Landgerichtzur Prüfung der Gründung und der Ge=
schäftsführungoder der Liquidation der Gesellschaften
(das.Art. 222a) 156.

Richterliche Beamte, Hinzuziehungzu Entscheidungen
des Reichs,Versicherungsamts(G. v. 16. Juli §. 90
Abs.3) 104. — desgl.der Landes=Versicherungsämter
(das.§. 93 Abs. 3) 105.

Risiko bei derUnfallversicherung,Theilungundgemein=
sameTragung desselben(G. v. 6. Juli S§.29, 30) 82.

S.
Sachsen (Königreich),UebergangsabgabenundAusfuhr=
vergütungenvonBier undBranntwein (Bek.v. 29. Dez.
83. unter1Iund II) 4.

Sachsen=Altenburg(Herzogthum),Uebergangsabgaben
und Ausfuhrvergütungenvon Bier und Branntwein
(Bek. v. 29. Dez. 83. unter I und 1I) 4.

Sachsen=Coburg=Gotha (Herzogthum),Uebergangs=
abgabenundAusfuhrvergütungenvonBier, Branntwein
und geschrotetemMalz (Bek. v. 29. Dez. 83. unter 1
Nr. 1, 2, II Nr. 1, 3, III Nr. 1) 4.
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Sachsen=Meiningen (Herzogthum),Uebergangsabgaben
und Ausfuhrvergütungenvon Bier und Branntwein
(Bek.v. 29. Dez.83. unter I und II) 4.

Sachsen=Weimar (Großherzogthum),Uebergangsabgaben
und Ausfuhrvergütungenvon Bier, Branntwein und
geschrotetemMalz (Bek.v. 29. Dez.83. unter 1 Nr. 1,
2, II Nr. 1, 3, III Nr. 1) 4.

Sachverständige, VernehmungdurchdieSchiedsgerichte
für dieUnfallversicherung(G. v. 16. Juli §. 50) 91.—
Hinzuziehungbei denUnfalluntersuchungen(das. §. 54)
92. — desgl. bei der Revision der Betriebe (das.
SS.83, 84, 107, 108) 101. — Gebührenbei Leistung
von Rechtshülfe(das.8. 101) 107.

Sachverständigezur Prüfung desVermögensstandes
eingeschriebenerHülfskassen(G. v. 1. Juni Art. 15
§. 26) 58.

Salinen, Unfallversicherungderin denselbenbeschäftigten
Arbeiter und Betriebsbeamten(G. v. 6. Juli 88.1, 2)
69.

Sankt Vith, s. St. Vith.

Schadensersatz an Kommanditgesellschaftenauf Aktien
für Benachtheiligungderselbenbei der Gründung und
der Geschäftsführung(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 180,
180a, 180b, 180e, 181a, 190b, 196a) 129. —
desgl. an Aktiengesellschaften(das. Art. 213 a bis 213c,
213f, 222a, 223, 226, 241, 247) 151.

s. auchEntschädigung, Rente.

Schanghai, BeschaffungeinesDienstgebäudesfür das
Generalkonsulatdortselbst(G. v. 20. Juli) 171.

Schatzanweisungen,AusgabevonsolchenzurAufnahme
einerAnleihefür dieMarineverwaltung(G. v. 12. April
Ss. 3, 4) 22.

Schaumburg=Lippe,UebergangsabgabenundAusfuhr-
vergütungenvonBier und Branntwein (Bek.v. 29. Dez.
83. unter I und II) 4.

Schiedsgerichte zur EntscheidungüberUnfallentschädi.
gungsansprüche,Errichtung und Besetzungderselben
(Ges.v. 6. Juli §. 46 bis 49) 89. — Verfahrenund
Kosten (das. §§. 50, 63) 90. — Zuständigkeit(das.
S§.62 bis 64) 94. — RekursgegendieEntscheidungen
an das Reichs=Versicherungsamt(das. §Ss.63, 90
zu c) 95.

Schiedsgerichtliche Entscheidung über Vermögens=
auseinandersetzungenzwischenden Berufsgenossenschaften
(G. v. 6. Juli §. 32 Abs. 6) 84.

Schießmittel, Verkehrmit Sprengstoffen,dieals Schieß.
mittelgebrauchtwerden(G. v. 9. Juni §. 1 Abs. 3) 61.
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Schiffahrtsbetriebe, inwieweitauf dieselbendieUnfall=
versicherungderArbeiterAnwendungfindet(G. v. 6. Juli
§. 1 Abs. 6) 70.

Schiffahrtsvertrag zwischenDeutschlandund Korea
(v. 26. Nov. 83.) 221.

Schlägereien, EinflußderBetheiligungauf dieGewäh.
rungvon Krankenunterstützungder eingeschriebenenHülfs=
kassen(G. v. 1. Juni Art. 5) 55.

Schließung eingeschriebenerHülfskassen(G. v. 1. Juni
Art. 16, 17 F. 33, Art. 19) 59. — (. auchAuf=
lösung. .

Schmucksachenvon Gold undSilber, Stempelungihres
Feingehalts(G. v. 16. Juli §. 5) 120.

Schornsteinfeger, UnfallversicherungderimSchornstein=
fegergewerbebeschäftigtenArbeiter (G. v. 6. Juli
S. 1) 69.

Schriften, s. Druckschriften.
Schriftwerke,gegenseitigerSchutzansolchenin Deutschland
undBelgien (Uebereink.v. 12. Dez.83.) 173.— desgl.
in Deutschlandund Italien (Uebereink.v. 20. Juni) 193.

Schuldverschreibungen desReichs oderder Bundes=
staaten,AnlegungvonGeldernderBerufsgenossenschaften
(G. v. 6. Juli §. 76) 99.

AusgabevonSchuldverschreibungenübereineReichs=
anleihe(A. E. v. 29. Sept.) 213.

Schulen, öffentliche,Gebührenfreiheitderselbenim Ver=
fahrenvor demReichsgericht(V. v. 24. Dez. 83. 8. 1
Nr. 2, 3) 1.

Schwarzburg=Rudolstadt, Uebergangsabgabenund
Ausfuhrvergütungenvon Bier undBranntwein (Bek.v.
29. Dez.83. unter 1 und II) 4.

Schwarzburg=Sondershausen, Uebergangsabgaben
und Ausfuhrvergütungenvon Bier und Branntwein
(Bek. v. 29. Dez. 83. unter I und II) 4.

Schweden, BerechtigungzumBeitritt zu deminter=
nationalen Vertrage über polizeilicheRegelung der
Fischereiin der Nordsee(Vertr. v. 6. Mai 82. ZJusatz=
Artikel) 42.

Schweiz, Vereinbarungmit DeutschlandwegendesVer=
kehrsmit ErzeugnissenundGeräthschaftendesWeinbaues
in denGrenzbezirken(Bek. v. 24. Aug.) 191. — wegen
gegenseitigerZulassungvon Medizinalpersonenzur Praxis
in denGrenzgemeinden(Uebereink.v. 29. Febr.) 45.

Seefischerei, s. Fischerei.
Sektionen, Eintheilungder Berufsgenossenschaftenin
örtlich abgegrenzteSektionen(G. v. 6. Juli §§. 19, 21,
37) 79. — Vorstände der Sektionen (das.S#§.21 ff.)
80. — Tragung eines Theiles des Risikos von den
Sektionen(das.§. 29) 82. — Vertretung der Arbeiter

1884.—

Sektionen (Forts.)
in den Sektionen (das.S§.41, 43) 88. — Schieds=
gerichtefür denBezirkjederSektion (das.§§.46, 47) 89.

Sektionsvorstände von Berufsgenossenschaften(G. v.
6. Juli §§.21 bis 26) 80. — Hinzuziehungder Vor=
ständezu den Unfalluntersuchungsverhandlungen(das.
§. 54) 92. — Feststellungder Unfallentschädigungen
(das.§. 57) 92. — BeschlußfassungderSektionsvorstände
über Unfallverhütungsvorschriften(das.S§.78, 79) 100.

Serbien, Beitritt zu der internationalenReblaus=Kon=
vention(Bek. v. 24. Okt.) 215.

Shanghai, s. Schanghai.
Silberwaaren, Feingehalt derselben(G. v. 16. Juli)
120. — Inkrafttretendes Gesetzes(das.8. 10) 122.

Sitz derBerufsgenossenschaften(G. v. 6.Juli 8.17Nr. 1,
88. 19, 21 Nr. 1) 78. — desgl.der Schiedsgerichtefür
die Unfallversicherung(das. §. 46) 89. — Sitz der
Kommanditgesellschaftenauf Aktien (G. v. 18. Juli §. 1
Art. 175 Nr. 2, Art. 177) 124. — der Aktiengesell=
schaften(das.Art. 209 Nr. 1, Art. 210ec)146.

Sitz der Prisengerichte(G. v. 3. Mai F. 2) 49.
Sitz der eingeschriebenenHülfskassenund ihrer ört=

lichen Verwaltungsstellen(G. v. 1. Juni Art. 3, 11
§. 194)054.

Solidarhaft gegenüberdenKommanditgesellschaftenauf
Aktien (G. v. 18. Juli §.1 Art. 178, 180, 180a,
180b, 180e, 181a, 190b, 204, 206a) 128. —
desgl.denAktiengesellschaften(das.Art.211,213abis
213c, 213f, 215, 222a, 223, 226, 241, 247) 150.

Sozialdemokratie, Verlängerungder Gültigkeitsdauer
desGesetzesvom21.Okt.1878gegendiegemeingefährlichen
Bestrebungender Sozialdemokratie(G. v. 28.Mai) 53.

Sparkassen, öffentliche,Anlegungvon GeldernderBe=
rufsgenossenschaften(G. v. 6. Juli §. 76) 99.

Sprengstoffe, Gesetzgegendenverbrecherischenundge=
meingefährlichenGebrauchvon Sprengstoffen(v. 9. Juni)
61. — Inkrafttretendes Gesetzes(das.8§.14, 15) 61.
— Bestimmungenüber Sprengstoffe,die als Schieß=
mittel gebrauchtwerden(das.§. 1 Abs. 3) 61.

s. auchExplosivstoffe.
Staatsbeamte in BetriebsverwaltungeneinesBundes=
staates unterliegen nicht der Unfallversicherungspflicht
(G. v. 6. Juli §. 4) 71.

Staatsbehörden, s. Behörden.
Statut derBerufsgenossenschaften,s. Genossenschafts=
statut.

Statut der eingeschriebenenHülfskassen(G. v. 1.Juni
Art. 2, 3, 10, 13, 16, 19) 54.



Statut derKommandit· undderAltiengesellschaften,s.Ge—
sellschaftsvertrag.
Steinbrüche, Unfallversicherungder in denselbenbe—
schäftigtenArbeiterund Betriebsbeamten(G. v. 6. Juli
88.1, 2) 69.

Steinhauerarbeiten, Unfallversicherungder im Stein=
hauergewerbebetriebebeschäftigtenArbeiterundBetriebs=
beamten(G. v. 6. Juli §§. 1, 2) 69.

Stellvertreter für denVorsitzendenunddieBeisitzerder
Schiedsgerichtefür die Unfallversicherung(G. v. 6. Juli
§§.47 bis50) 89. — desgl.für die Vertrauensmänner
derGenossenschaften(das.§. 19) 79. — für die Mit=
gliederdesReichs=Versicherungsamts(das.§. 87) 102.
—der Landes=Versicherungsämter(das. §. 93) 105.

Stellvertreter für die Vorstandsmitgliedervon
Aktiengesellschaften(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 225,
232a) 158.

s. auchVertreter.
Stempelfreiheit derVerhandlungenu. s.w. in Unfall=
versicherungssachen(G. v. 6. Juli S. 102) 107.— desgl.
in Angelegenheitender eingeschriebenenHülfskassen(G.
v. 1. Juni Art. 18) 60.

StempelmarkenzurEntrichtungderWechselstempelsteuer,
Debit derselben(Bek. v. 9. Juni) 68.

Stempelung von Gold=und Silberwaarenhinsichtlich
ihres Feingehalts(G. v. 16. Juli §§.3 bis 7, 9) 120.

Stempelung von Maaßen und Gewichten (G. v.
11. Juli §. 1 Art. 14) 116. — Fernere Stempelung
nichtvorschriftsmäßigerMaaße und Gewichte(das.8. 2)
117. (Bek.v. 30. Okt. S§s.1, 2) 216.

Stempelzeichen zur Angabe des Feingehaltsauf Gold=
und Silberwaaren(G. v. 16. Juli S§.3 bis 6, 9) 120.

Sterbekassen,Verhältnißzur Unfallversicherung(G. v.
6. Juli §. 8) 74.

Steuerrückvergütung,s. Ausfuhrvergütungen.
Stiftungen, milde, Gebührenfreiheitderselbenim Ver=
fahrenvor demReichsgericht(V. v. 24. Dez. 83. K. 1
Nr. 1) I.

StimmrechtderBetriebsunternehmerbei derBildung
derBerufsgenossenschaften(G. v. 6. Juli §. 14) 76.—
der Genossenschaftsmitglieder(das. S#.16, 17 Nr. 4,
§. 34) 78. — derVertreterder Arbeiter (das.§§.79,
87, 93) 100. — Stimmrecht bezüglich der Wahl von
nichtständigenMitgliedern des Reichs=Versicherungsamts
undderLandes=Versicherungsämter(das.S§.87, 93) 102.

Stimmrechtin denGeneralversammlungenderKom=
manditgesellschaftenauf Aktien (G. v. 18. Juli §. 1
Art. 175a Nr. 5, Art. 175f, 180g, 180h, 190, 191,
206a) 125. — desgl. der Aktiengesellschaften(das.

Stimmrecht (Forts.)
Art. 209a Nr. 5, Art. 210a, 213f, 215, 221, 238,
239a, 242, 248) 146. — BesondereBestimmungen
hinsichts des Stimmrechts bei älteren Gesellschaften(das.
§. 4) 169.— StrafbareHandlungenbezüglichderAus=
übungdesStimmrechts(das.Art. 2494 bis 2491) 168.

Stimmrechtin denGeneralversammlungender ein=
geschriebenenHülfskassen(G. v. 1. Juni Art. 7) 55.

s. auch Abstimmung.

Stimmzettel für öffentlicheWahlen(G.v. 12.März)17.
Strafantrag wegenVerletzungvon Betriebsgeheimnissen
(G. v. 6. Juli F. 107) 108.

Strafbestimmungen wegenJuwiderhandlungengegen
das Unfallversicherungsgesetz(G. v. 6. Juli §§. 103 bis
108) 107. — Kassen, in welchedie Strafen fließen
(das.§. 109) 109.

StrafbestimmungenwegenJuwiderhandlungengegen
das Gesetzüber die Kommanditgesellschaftenaus Aktien
unddieAktiengesellschaften(G. v. 18.Juli §. 1 Art. 249
bis 2498) 166. — desgl. gegen die Vorschriften über
die Fischerei in der Nordsee (Vertr. v. 6. Mai 82.
Art. 35 bis 37) 41. (G. v. 30. April §. 2) 48. —
gegendas Gesetzüber die Anfertigungvon Zündhölzern
(G. v. 13. Mai §§. 3, 4) 50. — gegendas Gesetzüber
den Feingehalt der Gold= und Silberwaaren (G. v.
16. Juli §. 9) 121.

Strafbestimmungenwegenverbrecherischenund ge=
meingefährlichen Gebrauchs von Sprengstoffen (G. v.
9. Juni §§.5 bis 13) 62.

s. auchGeldstrafen, Ordnungsstrafen.
Strafgesetzbuch,Anwendungdes§.266 desselbenauf
die Vorstandsmitgliederund Vertrauensmännerder
Berufsgenossenschaften(G. v. 6. Juli §. 26) 81. —
desgl. auf die Mitglieder desVorstandesu. s. w. der
eingeschriebenenHülfskassen(G. v. 1. Juni §. 34) 60.

AnwendungvonBestimmungendesStrafgesetzbuchs
auf denverbrecherischenund gemeingefährlichenGebrauch
von Sprengstoffen(G. v. 9. Juni I§. 12, 13) 63.

Strafverfügungen der Genossenschaftsvorständegegen
Betriebsunternehmeru. s. w. (G. v. 6. Juli §§. 106,
90 zue) 108.

Strafzuschläge zu denBeiträgender Mitgliederder
Berufsgenossenschaften(G. v. 6. Juli S§. 24, 74) 81.

Streitigkeiten ausdemVerhältnißderKrankenversicherung
zur Unfallversicherung(G. v. 6. Juli §. 5 Abs.8, 11)
72. — über Vermögensauseinandersetzungenzwischen
Berufsgenossenschaften(das.§. 32 Abs.6) 84. — über
die RechteundPflichtenderInhaberderGenossenschafts=



Streitigkeiten (Forts.)
ämterund die Gültigkeit der vollzogenenWahlen (das.
S§.89, 92) 103.

St. Vith, Herstellungeiner Eisenbahnvon dort nach
Ulflingen (Vertr. mit Luxemburgv. 21. Juli 83.) 66.
—Schlußprotokoll zu diesemVertrage(v. 21. Juli 83.)
117.

S

Tagegelder der nichtständigenMitglieder des Reichs=
Versicherungsamts(G. v. 6. Juli §. 91) 104.— desgl.
der Beamten, welchein UnfallversicherungssachenRechts=
hülfe leisten (das. S. 101) 107.

Tagegelderder Marinebeamtenfür Dienstreisen
zwischenKiel undFriedrichsort(V. v. 22. Juni §§.1,2)
65.

Tantiemen, Anrechnungals Gehalt oderLohn bei den
zur Unfallversicherung verpflichteten Personen (G. v.
6. Juli §. 3) 70.

Thierärzte, Julassung derselbenzur Praxis in den
GrenzgemeindenDeutschlandsundderSchweiz(Uebereink.
v. 29. Febr. Art. 1 bis 4) 45.

Tod einesKommanditisten(G. v. 18. Juli S. 1 Art. 200)
142.

Todesstrafe wegen gemeingefährlichenGebrauchsvon
Sprengstoffen(G. v. 9. Juni §. 5) 62.

Tödtung versicherterPersonendurchBetriebsunfälle(G.
v. 6.Juli §F.6, 51,58,97)72.

Tonne =tausend Kilogramm,Gewichtsbezeichnung(G. v.
11. Juli §. 1 Art. 6) 116.

Triebwerke mit elementarerKraft, Unfallversicherungder
in denselbenbeschäftigtenArbeiter (G. v. 6. Juli §. 1, 2)
69.

Trunkfälligkeit, von Einflußauf dieGewährungvon
Unterstützungenaus den eingeschriebenenHülfskassen(G.
v. 1. Juni Art. 5) 55.

Tunis (Regentschaft),Aufhebungder Gerichtsbarkeitdes
deutschenKonsulsdortselbst(V. v. 21. Janr.) 9.

U.
Uebereinkunft, s. Verträge, Vergleiche.
Uebergangsabgaben von Bier, Branntwein und ge=
schrotetemMalz in denBundesstaaten(Bek. v. 29.Dez.
83.)3. -

Ueberschuldung von Aktiengesellschaften(G. v. 18. Juli
S.1Art.240,241)262.

Uebersetzungsrecht, gegenseitigerSchutz desselbenin
Deutschlandund Belgien (Uebereink.v. 12.Dez. 83.

1884.

Uebersetzungsrecht(Forts.)
Art. 5, 9, 10) 176. (Protokoll dazuNr. 1, 3, 4) 183.
—desgl. in Deutschlandund Italien (Uebereink.v.
20. Juni Art. 5, 9, 10) 196. (Protokoll dazuNr. 1
bis 5) 204. (SchlußprotokollNr. 1, 3) 207.

Uebertragung der Unfallentschädigungsansprücheist un=
zulässig(G. v. 6. Juli §. 68) 96. —desgl. derUnter=
stützungsansprüchean eingeschriebeneHülfskassen(G. v.
1. Juni Art. 8) 55.

Uebertragungvon Aktien und Interimsscheinen(G.
v. 18. Juli S. 1 Art. 173a, 1808, 181 bis 183a,
184b, 207a, 215, 215, 220) 124.

Uebertretungen der Vorschriftenüber die Fischereiin
der Nordsee(Vertr. v. 6. Mai 82. Art. 34 bis 37) 41.
(G. v. 30. April §. 2) 48.

Ueberwachung der Betriebe durchdie Berufsgenossen=
schaften(G. v. 6. Juli §§.82 bis 86) 100.

Uhrgehäuse, AngabedesFeingehaltsauf goldenenund
silbernenUhrgehäusen(G. v. 16. Juli §. 4) 120.

Ulflingen, Herstellungeiner Eisenbahnvon St. Vith
dorthin (Vertr. mit Luxemburgv. 21. Juli 83.) 66.
—Schlußprotokoll zudiesemVertrage(v.21. Juli 83.)
117.

Umlageverfahren bezüglichder Unfallversicherungsbei=
träge und der Verwaltungskosten der Genossenschaften
(G. v. 6. Juli §§.71 bis 74, 10, 18, 29, 30, 37,
100) 97.

Umwandlung von Aktien rücksichtlichihrer Art (G. v.
18.Juli §. 1 Art. 175a, 209a) 125. — Umwandlung
einer Kommanditgesellschaftauf Aktien in eine Aktien=
gesellschaft(das. Art. 206a) 144.

Unfallgefahr, AusschlußvonBetriebenohneUnfallgefahr
von derUnfallversicherung(G. v. 6. Juli §. 1 Abs.7,
§. 90 zu a) 70. — Einschätzungder Betriebe in die
Gefahrenklassennach dem Grade der Unfallgefahr (das.
§. 28) S1.

Unfallrente, s. Rente undEntschädigung.
Unfalluntersuchung (G. v. 6. Juli §§.51 bis 56) 91.
Unfallverhütungsvorschriften derBerufsgenossenschaf=
ten (G. v. 6. Juli §§.78, 79, 81) 99. — Genehmi=
gung durchdas Reichs=Versicherungsamt(das.§§.78,
90 zu d) 100.

Unfallversicherungsgesetz (G. v. 6. Juli) 69. — In=
krafttretendesGesetzes(das.§. 111) 109.

Unfallverzeichniß der Berufsgenossenschaften(G. v.
6. Juli §. 28) 82. — der Ortspolizeibehörden (das.
§. 52) 91.

Unpfändbarkeit derUnfallentschädigungsforderungen(G.
v. 6. Juli §. 68) 96. — desgl. der Unterstützungs=



Unpfändbarkeit (Forts.)
ansprüchean eingeschriebeneHülfskassen(G. v. 1. Juni
Art. 8) 55.

Untere Verwaltungsbehörde, s. Verwaltungs=
behörden.

Unternehmer,s. Betriebsunternehmer.
UnterstützunghülfsbedürftigerPersonendurchdieGe=
meindenu. s.w. (G. v. 6. Juli §. 8) 74. — Unter=
stützungenfür dieMitglieder eingeschriebenerHülfskassen
(G. v. 1. Juni Art. 5, 8, 9, 11 F. 19a, Art. 16) 55.

Unterstützungskassen,VerhältnißzurUnfallversicherung
(G. v. 6. Juli §. 8) 74. — s. auchKrankenkassen.

UntersuchungderBetriebsunfälle(G. v. 6. Juli 8§.51
bis56)91.

Untreue derVorstandsmitgliederund Vertrauensmänner
der Berufsgenossenschaften,Bestrafung (G. v. 6. Juli
5. 26) 81. — desgl. der persönlichhaftendenGesell=
schafter,der Vorstands-undAufsichtsrathsmitgliederund
der Liquidatorenvon Kommandit=und vonAktiengesell=
schaften(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 249ff.) 166. —
Untreueder Vorstandsmitgliederu. s.w. von eingeschrie=
benenHülfskassen(G. v. 1. Juni §. 34) 60.

Urheberrecht,gegenseitigerSchutzdesselbenin Deutsch=
land und Belgien (Uebereink,v. 12. Dez. 83. Art. 1
bis 13, 16) 174. (Protokoll dazu Nr. 1 bis 4) 183.
(Schlußprotokoll Nr. 1) 186. — desgl. in Deutschland
und Italien (Uebereink.v. 20. Juni Art. 1 bis 13, 16)
194. (Protokoll dazu Nr. 1 bis 5) 204. (Schluß=
protokollNr. 1 bis 3) 207.

V.
Verabredung MehrererzuVerbrechenunterAnwendung
von Sprengstoffen(G. v. 9. Juni §#§.6, 11 bis 13) 62.

Verbrechen, Gesetzgegendenverbrecherischenundgemein=
gefährlichenGebrauchvon Sprengstoffen(G. v. 9. Juni)
61. — InkrafttretendesGesetzes(das.8§.14, 15) 64.

Verfahren vor denSchiedsgerichtenfürdieUnfallversiche=
rung (G. v. 6. Juli §. 50) 91. — vor demReichs=
Versicherungsamt(das.§. 90) 104.— vor den Landes=
Versicherungsämtern(das. §. 93) 105. — Verfahren
bei Feststellungder Unfallentschädigungen(das. S§. 57
bis 65) 92.

Gebührenfreiheitim Verfahrenvor demReichsgericht
(V. v. 24. Dez. 83.) 1.

Verfahrenvor denPrisengerichten(G. v. 3. Mai
§. 2) 49.

Vergehen gegendieVorschriftenüberdieFischereiin der
Nordsee(Vertr. v. 6.Mai 82. Art. 34 bis37) 41. (G. v.
30. April §. 2) 48.
Reichs=Gesetzbl.1884.

1884. 25
VergleicheüberAnsprüchevonAktienunternehmenausder
Gründung(G. v. 18.Juli §. 1 Art. 180, 2134) 130.

VergleicheüberSchadensersatzleistungenwegenUeber=

tretung der Vorschriften über die Fischerei in der Nordsee

(Vertr. v. 6. Mai 82. Art. 33) 40.

Verjährung der Unfallentschädigungsansprüche(G. v.
6. Juli §. 59) 93. — der RegreßansprüchegegenBe=
triebsunternehmer bei vorsätzlich oder fahrlässig herbei=

geführtenUnfällen (das.§. 96) 106.
Verjährung von Ansprüchenaus der Gründung

oder Geschäftsführung von Aktienunternehmen (G. v.

18. Juli §. 1 Art. 180d, 204, 213e, 226, 241) 130.

Verkehr, einstweiligeDuldung nicht vorschriftsmäßiger
Maaße undGewichteim öffentlichenVerkehr (G. v. 11. Juli

K. 2 zu c) 117. (Bek. v. 30. Okt. Ss. 1, 2) 216.

Verleitung zum verbrecherischenGebrauchvon Spreng=
stoffen(G. v. 9. Juni §§. 10 bis 12) 63.

Veröffentlichung, s. Bekanntmachung.

Verpfändung derUnfallentschädigungsforderungenistun=
zulässig(G. v. 6. Juli §. 68) 96. —desgl. der Unter=
stützungsansprüchean eingeschriebeneHülfskassen(G. v.
1. Juni Art. 8) 55.

Verpflegung verletzter,gegenUnfälleversicherterPersonen
in Krankenhäusern (G. v. 6. Juli §. 7) 73. — desgl.

vonMitgliederneingeschriebenerHülfskassen(G. v. 1.Juni
Art. 9) 56.

Verschwiegenheit der Vorstandsmitgliederund Beauf=
tragtenderBerufsgenossenschaftenüberBetriebsgeheimnisse
(G. v. 6. Juli S§.84, 107, 108) 101.

Versicherungsgesellschaften,Verhältnißderselbenbe=
züglichderUnfallversicherungzudenBerufsgenossenschaften
(G. v. 6. Juli §. 100) 107.

Versicherungsgesellschaftenals Aktienunternehmen(G.
v. 18.Juli §.1 Art. I80h,215) 132.

VersicherungspflichtgegenBetriebsunfälle(G.v.6.Juli
88.1, 2) 69. — Ermittelungder versicherungspflichtigen
Betriebe(das.§. 11) 75. — Beginn der Versicherungs=
pflicht(das.S§.34, 35 Nr. 4) 84. — Ausdehnungder
Versicherungauf nicht versicherungspflichtigePersonen
(das.§. 2) 70.

Versicherungsverträge, ältere,wegenBetriebsunfälle,
Uebergangder Rechteund Pflichten aus denselbenauf
die Berufsgenossenschaften(G. v. 6. Juli §. 100) 107.

Vertheilung desGesellschaftsvermögensvon aufgelösten
Aktienunternehmen(G. v. 18.Juli §. 1 Art. 201, 203,
204, 226, 245, 247, 248) 142.

Verträge über Beschränkungder gesetzlichenUnfall=
versicherungsindunwirksam(G. v. 6. Juli §. 99) 106.

D



26

Verträge (Forts.)
Verträge der Aktienunternehmen(G. v. 18. Juli

S.1 Art.180e,213f,227)130.
s. auchVersicherungsverträge.

Vertrauensmänner, Einsetzungals örtlicheOrganeder
Berufsgenossenschaften(G. v. 6. Juli §§. 19, 21, 23

bis 26) 79. — Dieselbenkönnennicht Beisitzerder
Schiedsgerichtesein (das. §. 47) 90. — Benachrichtigung
derselbenvon Unfalluntersuchungen(das. S. 54) 92. —

Feststellungder Unfallentschädigungendurch die Ver=
trauensmänner(das.S§.57, 60, 61, 63) 93.

Vertreter des Reichs=Versicherungsamtsin denGeneral-
versammlungenzur Bildung von Berufsgenossenschaften
(G. v. 6. Juli §. 14) 77. — desgl. in denGenossen=
schaftsversammlungen(das.§S.16) 78. — Vertreterder
Genossenschaftsmitglieder(das.S§.14 bis 16, 24) 76.
— VertreterderArbeiter (das.8§.41 bis 45, 79, 87,
90) 88. — f. auchStellvertreter.

Verwaltungsbehörden, höhereunduntere,im Sinne
desUnfallversicherungsgesetzes(G. v. 6. Juli §. 109) 109.

Befugniß der höheren Verwaltungsbehörden hin=

sichts der Festsetzungdes Arbeitsverdienstes der gegen

Betriebsunfälle zu versicherndenjugendlichenArbeiter
(G. v. 6. Juli S§.3, 5 Abs. 5) 70. — Aufsstellung
einesVerzeichnissesüber die versicherungspflichtigenBe=
triebe ihres Bezirks (das.8§. 11, 40) 75. — Ertheilung

von Bescheinigungenüber die Mitglieder des Genossen=
schaftsvorstandes(das.§. 23) 80. — Befugnissebei der
Wahl der Vertreterder Arbeiter (das.8§.43, 44) 88.
— Strafbefugnissegegendie Beisitzer der Schiedsgerichte

(das.§. 49) 90. — Mittheilung an die höhereVer=
waltungsbehördeüber denErlaß von Unfallverhütungs=
vorschriften2c.(das.§§.79, 85) 100.

Befugnisse der höheren Verwaltungsbehörden
gegenüberdeneingeschriebenenHülfskassen(G. v. 1. Juni
Art. 3, 15 §. 26, Art. 16 Nr. 5a, Art. 17 F. 33,
Art. 19) 54.

Obliegenheiten der unteren Verwaltungsbehörden

bezüglich der Anmeldung unfallversicherungspflichtiger
Betriebe (G. v. 6. Juli §§.35 bis 38) 85. — An=
zeige darüber an dieselben(das.88. 11, 35) 75. —
ErnennungvonBeisitzernderSchiedsgerichte(das.§.49)
90. — Anmeldungvon Entschädigungsansprüchenbei
der unterenVerwaltungsbehörde(das.S§.59, 62) 94.
— Befugnissederselbenhinsichtlichder Ueberwachung
derBetriebe(das.S§.82, 84)101.

Verwaltungskosten der Berufsgenossenschaften(G. v.
6. Juli S§. 10, 71, 86, 101) 74. — der Kommandit=

Verwaltungskosten (Forts.)
gesellschaftenauf Aktien (G. v. 18.Juli §.1 Art. 185a
Nr. 4) 136. — derAktiengesellschaften(das.Art. 2390)
162.

Verwaltungsstellen, örtliche,dereingeschriebenenHülfs=
kassen(G. v. 1. Juni Art. 2 Nr. 6a, Art. 3, 4, 11
g8. 19a bis 19d, Art. 14, 15 K.27, Art. 17 S§.33,
34, Art. 20) 54.

Verzeichnisse über die unfallversicherungspflichtigenBe=
triebe(G. v. 6. Juli §§. 11, 14, 37) 75. — überdie
Mitglieder der Berufsgenossenschaften(das.§. 40) S7.
—s. auchUnfallverzeichniß.

Einreichung von Verzeichnissender Kommanditisten
und derAktionärean dasHandelsgericht(G. v. 18.Juli
§. 1 Art. 176, 210, 210 a) 128.

VerzichtleistungenaufAnsprüchederAktienunternehmen
aus der Gründung (G. v. 18. Juli §. 1 Art. 180c,
2134)130.

Verzollung von Jündhölzern(G. v. 13.Mai) 49.

Verzugszinsen wegenverspäteterEinzahlungvonAktien=
beträgen(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 184, 279) 134.

Vikarien, Gebührenfreiheitderselbenim Verfahrenvor
demReichsgericht(V. v. 24. Dez.83. §. 1 Nr. 3) 1.

Vollmachten zur Vertretungin derGeneralversammlung
von Aktienunternehmen(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 190,
221) 138. — Vollmachten für Beauftragte der Aktien=
gesellschaften(das.§S.235) 160.

Vorgesetzte Dienstbehörde, Mitwirkungbei derUnter=
suchungvon Unfällen in Staatsbetrieben(G. v. 6. Juli
Ss.ö1,56)91.

Vorladungen anKommanditgesellschaftenaufAktien(G.
v.18.Juli §.1 Art.196)141.

Vorsatz, Fortfall derUnfallentschädigungbei vorsätzlicher
Herbeiführungdes BetriebsunfallesdurchdenVerletzten
(G. v. 6. Juli §. 5 Abs.7) 72. — Haftpflichtder Be=
triebsunternehmeru. s. w. für vorsätzlichherbeigeführte
Unfälle (das.8§.95 bis 98) 106.

Vorsitzender derSchiedsgerichtefür dieUnfallversicherung
(G. v. 6. Juli S§.47 bis 50) 89. — desReichs Ver=
sicherungsamts(das. §. 87) 102. — der Landes=Ver=
sicherungsämter(das.§. 93) 104.

Vorspiegelung falscherThatsachen,um zurBetheiligung
an Aktienunternehmenanzuregen(G. v. 18. Juli 8. 1
Art. 249 d) 167.

Vorstand derAktiengesellschaften,RechteundMlichten
desselben(G. v. 18. Juli §. 1 Art. 206a, 209, 209f,
209, 210, 210a, 210, 212, 213, 222 bis 234,
236, 239, 240, 241, 243, 244, 247, §. 6) 144. —



Vorstand (Forts.)
Strafbestimmungengegendie Mitglieder desselben(das.
5. 1 Art. 249 bis249c, 2492) 166.

Wahl von Vertreternder Arbeiter bei der Unfall=
versicherungdurchdie VorständederKrankenkassen(G. v.
6. Juli §.42) 88. — desgl.von Bevollmächtigtenzur
Theilnahmean den Unfalluntersuchungen(das. §. 45)
89. — StrafbefugnißderVorständewegenUebertretung
der Unfallverhütungsvorschriften(das.S.80) 100.

VorstandderBerufsgenossenschaften,s. Genossen=
schaftsvorstand und Sektionsvorstand.

VorstandeingeschriebenerHülfskassen(G. v. 1. Juni
Art. 2 Nr. 5, Art. 7, 11 ö§s.19a, 19b, Art. 17 88.33,
34) 54. — StrafbestimmungengegendieMitgliederdes
Vorstandes(das.Art. 17 SS.33, 34) 59.

W.
Waaren, BerechnungdesWerthesderselbenbei derAuf=
stellungderBilanz vonAktienunternehmen(G. v. 18.Juli
S. 1 Art. 185a, 239b, S.7) 136.

Wahl des Vorstandesder Berufsgenossenschaften(G. v.
6. Juli §S§.16,22) 78. — der Vertreter zur Genossen=
schaftsversammlung(das.§. 19) 79. —der Vertrauens=
männer(das.§. 19) 79. — der Vertreter der Arbeiter
(das.ISs.42, 44, 45) 88. — der BeisitzerdesSchieds=
gerichts(das.§§.47, 49) 89. — von Mitgliedern des
Reichs=Versicherungsamts(das.S.87) 102.— desgl.der
Landes=Versicherungsämter(das.§.93) 104.— Streitig=
keitenüber die Gültigkeit der vollzogenenWahlen (das.
88.89, 92) 103.

Wahl desAufsichtsrathsderKommanditgesellschaften
auf Aktien (G. v. 18. Juli §. 1 Art. 175e, 191) 126.

Wahlen zumReichstag(V. v. 18.Sept.)211.— Stimm=
zettelfür öffentlicheWahlen (G. v. 12.März) 17.

Waisen, s. Hinterbliebene, Kinder.
Waisenhäuser, Gebührenfreiheitderselbenim Verfahren
vor demReichsgericht(V. v. 24. Dez.83. §. 1 Nr. 1) 1.

Waldeck (Fürstenthum),UebergangsabgabenundAusfuhr=
vergütungenvon Bier und Branntwein(Bek.v. 29.Dez.
83. unterI u. II) 4.

Wechselstempelsteuer,Debit von Stempelmarkenund
gestempeltenBlanketszur EntrichtungderWechselstempel.
steuer(Bek.v. 9. Juni) 68.
Weinbau, Verkehrmit ErzeugnissenundGeräthschaften
desWeinbauesin dendeutsch=französischenGrenzbezirken
(Bek.v. 24.Mai) 51. —desgl. in dendeutsch'schweizeri=
schenGrenzbezirken(Bek.v. 24.Aug.) 191. —desgl. in
deutsch-luxemburgischenGrenzbezirken(Bek.v. 10.Nov.)
219.

1884. 27
Werften, UnmnfallversicherungderaufWerftenbeschäftigten
ArbeiterundBetriebsbeamten(G. v. 6. Juli §§.1, 2) 69.

Werthpapiere, WerthberechnungderselbenbeiderBilanz=
aufstellungder Aktienunternehmen(G. v. 18. Juli §. 1
Art.185a,239b,§.7) 136.

Widerspruch gegendieUeberweisungvon Betriebenan
bestimmteBerufsgenossenschaften(G. v. 6. Juli §.38) 87.
—gegen dieFestsetzungderBeiträgederGenossenschafts=
mitglieder(das.S.73) 98. «

Wilhelm=Luxemburg=Eisenbahn, Betheiligungder=
selben beim Bau der Eisenbahnvon St. Vith nach
Ulflingen(Vertr.mit Luxemburgv.21.Juli 83. Art. 1,2)
66. — Schlußprotokollzu diesemVertrage(v.21. Juli
83. zuArt. 9) 118.

Wittwen von getödteten,gegenUnfälleversichertenPer=
sonen,Entschädigungsansprüche(G. v. 6. Juli §§.6, 65,
66) 73.

Wöchnerinnen, Krankenunterstützungan dieselbenvon
deneingeschriebenenHülfskassen(G. v. 1. Juni Art. 9) 56.

Württemberg, Uebergangsabgabenund Ausfuhrver=
gütungenvon Bier, Branntwein und geschrotetemMalz
(Bek.v. 29.Dez.83. unter1Nr. 3, II Nr. 4, III Nr. 2) 4.

Aufhebungder LiterarkonventionzwischenWürttem=
bergundItalien (Uebereink.v. 20. Juni Art. 17) 202.

Wundärzte, Julassungderselbenzur Praxis in denGrenz=
gemeindenDeutschlandsund Luxemburgs(Uebereink.v.
4. Juni 83. Art. 1 bis 4) 19. — desgl. der Schweiz
(Uebereink.v. 29. Febr.Art. 1 bis4) 45.

3.
Zahlungseinstellung, s. Konkurs.
Zahlungsmittel, EinziehungderReichskassenscheinevom
I1.Juli 1874(G.v. 21.Juli) 172.

Zahlungsunfähigkeit derKommanditisten(G.v. 18.Juli
S.1Art.180,180c)129.—derAktionäre(das.Art.213a,
2134) 151. — derAktiengesellschaften(das.Art. 240,
241,2490)162.

ZeichnungderAktien(G. v. 18.Juli §.1 Art. 175e,
175e,176,180i,184, 209e,209h,210,215b,
249a,§.5)126.

Zeichnungsschein über Aktien (G. v. 18. Juli §. 1
Art. 175e, 176, 180i, 184a„, 209e, 210, 215b)
126.

Zeitungen, s. Druckschriften.
Zentralbehörden der Bundesstaatenbestimmendie zu=
ständigenLandesbehördenfür die Unfallversicherung(G.
v. 6.Juli §.109)109.— ErlaßdesRegulativsüber
die Arbeitervertretung(das.88.43, 44) 88. — Be=



1884.

stimmungenüber die Schiedsgerichtefür die Unfallver= 13.Mai §. 6) 50.

richtungderLandes-Versicherungsämter(das.88.92, 93) Sprengstoffen(G. v. 9. Juni 88.5 bis 8, 10) 62.

Erlaß der Cubslhennnedesn über dieHer=
stellungund denVertrieb 2c. von Sprengstoffen(G. v.

v. 13. Mai) 49. — Eingangszollfür Jündhölzerund
Zündkerzchen(das. §. 6) 50.

s. auch Bundesstaaten, Landesregierungen. 18. Juli §. 1 Art. 203, 204, 226, 248) 142.

die für Rechnungder GenossenschaftengezahltenUnfall= träge.

s. auch Postverwaltung.

Zeugen, Vernehmungdurchdie Schiedsgerichtefür die
Unfallversicherung(G. v. 6. Juli §. 50) 91. — Zeugen=
gebührenbei derRechtshülfein Unfallversicherungssachen
(das.&.101)107.

Zimmerarbeiten, Unfallversicherungder im Jimmer=
gewerbebetriebebeschäftigtenArbeiterundBetriebsbeamten
(G. v. 6. Juli S§.1, 2) 69.

Zinsen des ReservefondsderBerufsgenossenschaften(G.

S§.87 bis 89, 92) 102. — derLandes Versicherungs=
ämter(das.8§.92, 93) 104.—der Schiedsgerichtefür
die Unfallversicherung(das.§§.62 bis 64) 94. — der
GenossenschaftsvorständezumErlaß vonStrafbestimmungen
(das.8§.103 bis 106) 107. — Bestimmungder zu=

versicherungsgesetzes(das.§. 109) 109.
ZuständigkeitderLandgerichtein BetreffderAktien=

unternehmen(G. v. 18. và"¾5. 1 Art. 190a, 222,
222a) 139.

Zinsenvon denEinlagen der Kommanditisten(G.
v. 18. Juli §. 1 Art. 175a Nr. 4, Art. 197, 204)

§. 110) 109. — Justellungenan die Kommanditgesell=
schaftenauf Aktien (G. v. 18. Juli §. 1 Art. 196) 141.

Art. 217, 218, 226) 146. — Verzugszinsenfür ver=
späteteEinzahlungenauf Aktien (das.Art. 184, 219)
134.

Verzinsungder Schuldverschreibungenüber Reichs=
anleihen(A. E. v. 29. Sept.) 213.

Zollämter, Gestattungder Einfuhr von Pflanzen und
sonstigenGegenständendes Gartenbauesüber gewisse
Zollämter (Bek. v. 23. Janr.) 10. (Bek. v. 31. Janr.)
11. (Bek. v. 26. Febr.) 15. (Bek. v. 26. Mai) 52.
(Bek. v. 4. Juni) 64. — Befugnisseder Grenzyooll=

Fischereiin der Nordsee(Vertr. v. 6. Mai 82. Art. 34
bis 37) 41. (G. v. 30. April S§s.1, 2) 48. — gegen
das Unfallversicherungsgesetz(G. v. 6. Juli §#§.103 bis
108) 107. — gegendas Gesetzüber die Kommandit=
gesellschaftenauf Aktien und die Aktiengesellschaften(G.
v. 18. Juli §. 1 Art. 249 bis 2491) 166. — gegen
das Gesetzüber dieAnfertigungvonJündhölzern(G. v.
13. Mai §§.3, 4) 50. — gegendas Gesetzüber den
Feingehaltdg Geld undSilberwaaren (G. v. 16.Juli
S.9) 121.

GeräthschaftendesWeinbauesin dendeutschfranzösischen
Grenzbezirken(Bek. v. 24. Mai Nr. 2) 52. — desgl.
in den deutschschweizerischen Grenzbezirken (Bek. v.
24. Aug. Nr. 2) 191.

v. 6. Juli S§. 72, 74, 75) 97. —der Kostenfür
Ueberwachungder Betriebe(das. §. 86) 102. — der
Strafen wegenJuwiderhandlungengegendas Unfall=
versicherungsgesetz(das.§. 109) 109.

v. 12.März) 24. 18.Juli§. 1 Art.179,200,205,212)128.

———


